LEONTIBERG

Sitzung des Gemeinderates

Sitzungstermin: Mittwoch, 05.05.2021, 19:00 Uhr
Ort, Raum: Videokonferenz (keine Hybridsitzung)

Interessierte Blrger haben die Méglichkeit, die 6ffentliche Sitzung im grof3en Sitzungssaal des
Leonberger Rathauses am Belforter Platz 1 zu verfolgen. Aufgrund der momentan geltenden
Abstands- und Hygieneregeln ist die Zahl der Platze im Publikum auf 20 begrenzt, die vor Ort
nach Reihenfolge des Eintreffens vergeben werden. Wir bitten alle Besucher der Sitzung, einen
medizinischen Mund-Nasen-Schutz (z.B. eine FFP2- oder OP-Maske) zu tragen. Zudem ist es
erforderlich, ab 18.30 Uhr vor Ort einen kostenlosen Corona-Selbstschnelltest durchzufiihren,
um an der o6ffentlichen Sitzung teilzunehmen

Tagesordnung:
Offentliche Sitzung

1 Bekanntgaben
2 Einrichtung eines Beirats fur Baderangelegenheiten
3 Nachriicken von Herrn Georg Bayindir in den Internationalen Rat und

Nachrticken von Herrn Marcio de Souza Bezerra als Vertreter in den
Internationalen Rat

4 Neue Namensgebung fur die August-Ldmmle-Schule

5 Bewerbung der Sozialgenossenschaft Sidwest i. G. im Wettbewerb
,Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung®

51 Bewerbung der Sozialgenossenschaft Sidwest i. G. im Wettbewerb
.Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung®
Beschlussvorschlag aus dem Sozial- und Kultusausschuss vom
28.04.2021
(Nachtrag)

6 Freiwillige Feuerwehr, Beschaffung eines Abrollbehalters Hygiene
Beschaffungsbeschluss

7 Aktionsprogramm Sichere Strallenquerung - Prasentation der
Ergebnisse

71 Aktionsprogramm Sichere Strallenquerung - Prasentation der
Ergebnisse

Antrage auf Erganzung aus dem Ortschaftsrat Hofingen vom 14.04.2021
8 Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

8.1 Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
- Ergdnzung aus dem Ortschaftsrat Warmbronn

8.2 Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
Erganzungsvorschlag des Ortschaftsrates Gebersheim



8.3

8.4

10
11

12
13

14

15

16

17

17.1

18
19

20

21
22

Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
Erganzung aus dem Ortschaftsrat Hofingen

Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
Beschlussvorschlag aus dem Planungsausschuss vom 29.04.2021
(Nachtrag)

Bauliche Umgestaltung der Stadtmitte - Forderung nach dem
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
- Neubau der Firma Bosch im Bereich Poststralle/Rémerstralle

Finanzbericht zum 31.03.2021

Bericht Uber die Uberértliche Allgemeine Finanzprifung

Stadt Leonberg 2013 - 2016, Eroffnungsbilanz zum 01.01.2017,
Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg 2013 - 2018 und
Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg 2013 - 2017 durch die
Gemeindeprifungsanstalt

Beteiligungsbericht 2019

Beauftragung der Jahresarbeiten fur die Gewerke Heizung, Sanitar und
Elektro

Leitbild - Zukunftsfahiges Bauen
Dieser Tagesordnungspunkt wird abgesetzt.

Kita Nord Leonberg - Neubau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung -
Beauftragung der Nachtragsangebote des Gewerkes Rohbauarbeiten mit
Erd- und Stahlbauarbeiten

Bebauungsplanverfahren
06.02.-17 Wohnen - Hinter den Garten, Warmbronn
- Vergabe von Planungsleistungen

Stadtumbau "Leonberg-Mitte", Entwicklung Postareal, Entscheidung zum
aktuellen Projektstatus (11/2020)

Stadtumbau "Leonberg-Mitte", Entwicklung Postareal, Entscheidung zum
aktuellen Projektstatus (11/2020)

Beschlussvorschlag aus dem Planungsausschuss vom 29.04.2021
(Nachtrag)

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise 2021

Klaranlage Mittleres Glemstal der Stadt Leonberg
Auswahl eines Ingenieurburos im VgV-Verfahren fur die Planung der
Erweiterung und Sanierung der Belebung

Abwasserbeseitigung -Entsorgung/Verwertung von Klarschlamm aus der
Leonberger Klaranlage.

Optionale Vertragsverlangerung um 1 weiteres Jahr (01.07.2021 -
30.06.2022).

Anfragen

Verschiedenes
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2021/128 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat |
Hauptamt
Bezugsvorlagen:
2020/308
Beratungsfolge O/N
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Einrichtung eines Beirats fur Baderangelegenheiten

Beschlussvorschlag

Aufgrund von § 41 der Gemeindeordnung Baden-Wirttemberg wird ein ,Beirat fur

Baderangelegenheiten® eingerichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

[ ]

Kontierung

Jahr

verfiigbares Budget

Finanzbedarf [Bemerkung

11100000 — 44210000
Aufwendungen fir
ehrenamtliche und sonst.
Tatigkeit

2021

130.000

600 [Entschadigung flr
angenommene zwei
Sitzungen pro Jahr;

wird Uber das verflugbare
Budget gedeckt.

Fur den Ausgliederungsprozess des Baderbetriebes in die Stadtwerke Leonberg wurde der
Lenkungsausschuss — Ausgliederung des Baderbetriebes in den Eigenbetrieb Stadtwerke
Leonberg gebildet. Die Ausgliederung ist mittlerweile beschlossen und wurde zum
01.01.2021 umgesetzt. Damit ist die Aufgabe des Lenkungsausschusses abgeschlossen.

Aus dem Gemeinderat wurde der Wunsch gedullert, dass dieser Ausschuss als Beirat fur
Baderangelegenheiten weiter bestehen sollte. Insbesondere vor dem Hintergrund der durch
die Covid-19-Pandemie verursachten Haushaltsdefizite kdnnte dieser Beirat sich spezifisch
mit dem Baderbetrieb befassen und dem Gemeinderat entsprechend vorberatene
Empfehlungen geben. Der Beirat berat und empfiehlt im Rahmen der Zustandigkeiten des
Gemeinderates und seiner Ausschusse.

Der Beirat soll halbjahrlich, einmal im Fruhjahr und einmal im Herbst, tagen und sich mit
Themen beschaftigen wie Eintrittspreise, Kundenzufriedenheit, anstehende Investitionen und
die Geschaftsentwicklung im Rahmen der Umsetzung des Wirtschaftsplans.

Der Beirat hat rein beratende Funktion. Die Zustandigkeiten des Oberbilrgermeisters, des
Betriebsausschusses, des Gemeinderats und der Betriebsleitung im Rahmen der



Hauptsatzung, der Badersatzung, der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtwerke und
der Geschaftsordnung der Betriebsleitung der Stadtwerke bleiben unberihrt.

Der Beirat fir Baderangelegenheiten setzt sich zusammen aus je einem Vertreter der
Fraktionen und Gruppierungen des Gemeinderats (analog Lenkungsausschuss). Als
sachkundige Burger wird je ein Vertreter der Schulleiterkonferenz, des Stadtverbands Sport
und des Fordervereins Leobad berufen.

Seitens der Verwaltung werden die Leitung der Sparte Bader der Stadtwerke Leonberg und
die Leitung des Amtes fur Kultur und Sport als Mitglieder benannt.

Den Vorsitz hat die kaufmannische Betriebsleitung der Stadtwerke Leonberg. Abwesenheits-
vertretung ist die technische Betriebsleitung der Stadtwerke.

Konkret setzt der Beirat sich wie folgt zusammen:

Beirat fiir Baderangelegenheiten

Nachfolger des Lenkungsausschuss - Ausgliederung des Baderbetriebs in den Eigenbetrieb
Stadtwerke Leonberg (eingerichtet durch Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2019).

Eingerichtet durch Gemeinderatsbeschluss vom 04.05.2021

Vorsitz: Dezernent/in des Dezernates Il = kaufm. Leiter/in der Stadtwerke
Stellvertreter: Dezernent des Dezernates lll = technischer Leiter der Stadtwerke

Mitglieder: je 1 Vertreter/Vertreterin jeder Gruppierung des Gemeinderats

davon: GRUNE-Fraktion 1 Sitz

FW-Fraktion 1 Sitz

CDU-Fraktion 1 Sitz

SPD-Fraktion 1 Sitz

FDP-Fraktion 1 Sitz

S:ALZ/DIE LINKE 1 Sitz (gemeinsamer Sitz)

Insgesamt 6 Sitze
Nr. Mitglieder Nr. Stellvertreter in folgender Reihenfolge
1.  GRUNE Prof. Ziegler, Ronald 1 Werbke, Sebastian
2. FW Dr. Pfeiffer, Georg 1 Dr. Rockle, Axel
3. CDU Zander, Oliver 1.  Staubach, Elke
4. SPD Pfitzenmaier, Ottmar 1 Schuller-Tietze, Elviera
5. FDP Kindermann, Kurt 1 Korte, David

S:ALZ / DIE

6. LINKE Hackert, Harald 1. Hutter, Gitte

Weitere Mitglieder:
Ein/e Vertreter/in der Schulleiterkonferenz
Ein/e Vertreter/in des Stadtverbandes Sport
Ein/e Vertreter/in des Fordervereines Leobad
Amtsleitung des Kultur- und Sportamtes
Betriebsleitung der Bader

Anlage/n
Keine
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Dezernat Il

Amt fur Jugend, Familie und Schule
Bezugsvorlagen:

2019/316, 2019/087

Beratungsfolge O/N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Nachricken von Herrn Georg Bayindir in den Internationalen Rat
und Nachricken von Herrn Marcio de Souza Bezerra als Vertreter in
den Internationalen Rat

Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat benennt fur die aktuelle Beratungsperiode bis 2025 Herrn Georg
Bayindir als sachkundiges Mitglied des Internationalen Rats der Stadt Leonberg
gemal der aktuellen Satzung des Internationalen Rats und der Benennungen des
Gemeinderats vom 28.01.2020.

2. Als Stellvertreter der sachkundigen Bulrger*innen flir den Internationalen Rat der
Stadt Leonberg wird fiir die aktuelle Beratungsperiode bis 2025 Herr Marcio de
Souza Bezerra benannt.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Das langjahrige, sachkundige Mitglied des Internationalen Rats der Stadt Leonberg, Herr Dr.
Yusuf Shoaib, ist am 20.03.2021 verstorben.

Beschlussvorschlag 1:

Die ,Grundsatze zur Einrichtung des Internationalen Rats der Stadt Leonberg, Stand
09.04.2019° regeln im § 3, Wahl, die Nachfolge:

~Scheidet ein Mitglied des Internationalen Rats wahrend dieser 5 Jahre aus rickt nach: [...]

- - Beiden anderen benannten sachkundigen Blrgern/Blrgerinnen, der/die sachkundige/r
Blrger/Burgerin aus dem Vertretungspool gemal der definierten Reihenfolge. Der/Die
Nachriickende muss nicht zwingend aus dem gleichen Herkunftsland stammen.*

Dieser sachkundige Burger ist gemafl der Benennung des Gemeinderats vom 28.01.2020
Herr Georg Bayindir, wohnhaft in Leonberg, mit aramaisch-tirkischem
Migrationshintergrund. Er hat sich zur Mitgliedschaft im Internationalen Rat bereit erklart.

Beschlussvorschlag 2:

Wenn ein Platz im Bereich der 7 Stellvertretungen der sachkundigen Burger*innen frei wird,
hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.01.2020 zugestimmt, diesen Platz mit
einer/einem sachkundigen Bulrger*in aus dem Bereich ,Nachriickende fiir den
Vertretungspool“ gemaR der in der Vorlage niedergeschriebenen Reihenfolge zu benennen.



Damit riickt Herr Marcio de Souza Berreza, wohnhaft in Leonberg, (Migrationshintergrund:
Brasilien) in den Vertretungspool sachkundiger Burger*innen nach. Herr de Souza Berreza
hat sich zur Ubernahme der Aufgabe bereit erklart.

Sowohl Herr Bayindir als auch Herr de Souza Berreza erflillen alle Kriterien, die nach den
Grundsatzen zur Einrichtung des Internationalen Rats der Stadt Leonberg, Stand
09.04.2019, § 2 Punkt 4 gegeben sein missen.

Anlage/n
Keine
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Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Neue Namensgebung fir die August-Lammle-Schule

Beschlussvorschlag

Die August-Lammle-Schule wird in Claire-Heliot-Schule umbenannt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

Fir den Austausch des Schriftzugs am Gebaude sowie der Wegweiser entstehen Kosten,
die aus dem jeweiligen Budget bestritten werden.

Am 19.11.2020 hat der Gemeinderat beschlossen, die August-Lammle-Schule
umzubenennen. Im Marz 2021 wurde die Blrgerschaft durch einen Aufruf in Amtsblatt und
Presse aufgefordert, Vorschlage fur den kiinftigen Namen der Schule abzugeben. Die
Vorschlage sollten jeweils kurz begriindet werden.

Uber 70 Vorschlage wurden eingesandt. Diese lassen sich in folgende Kategorien einteilen:

e Personlichkeiten, die als positives Gegenbild zu August Ld&mmle gesehen werden
kénnen: Menschen, die in der NS-Zeit Widerstand geleistet haben oder selbst Opfer
des Regimes wurden

e Frauen: In Leonberg wurde bisher nur eine Schule nach einer Frau benannt

e Personlichkeiten aus Politik, Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Sport

¢ Namen mit einem geografischen Bezug

Unter der Federfihrung des Amts flr Kultur und Sport beriet eine Projektgruppe, bestehend
aus sechs Vertreter*innen der August-Ladmmle-Schule (Schuler*in, Lehrer*in, Elternbeirate)
und drei Vertreter*innen der Verwaltung Uber die Vorschlage. Abgestimmt haben
ausschliel3lich Vertreter*innen der Schule.

Ausschlaggebend flr die engere Wahl war mit einer Ausnahme der jeweilige Bezug zu
Leonberg. Bei der Auswahl gab es zwei klare Favoriten: ,Claire-Heliot-Schule“ und
,Gemeinschaftsschule Leonberg“. Das Votum war dabei eindeutig: Die mit Abstand meisten
Stimmen erhielt der Vorschlag ,Claire-Heliot-Schule®.



In der engeren Auswahl befanden sich noch die Vorschlage: Frei Otto, Berta Haffner,
Margarethe Stingele und Astrid Lindgren.

Claire Heliot (1866-1953), Lowendompteuse und Besitzerin des Rappenhofs

Claire Heliot gilt als bedeutendste deutsche Dompteuse der Jahrhundertwende.

Der berufliche Werdegang der Tochter eines Postmeisters aus Sachsen ist fur eine Frau
inrer Zeit ungewdhnlich. Heliot (Klnstlername) war mit ihren Tieren auf Tournee in Europa
und Amerika und brachte es als Lowendompteuse zur internationalen BerUhmtheit. In ihren
Erziehungsmethoden war sie ihrer Zeit weit voraus. Statt Schlage und Angst waren Zutrauen
und Einfuhlungsvermogen die Grundlagen ihrer ,sanften Dressur®. Damit wandte sie fast 100
Jahre frlher Formen einer modernen ,Padagogik" an. Dass sie dadurch dennoch, oder erst
recht, die Tiere zu Hochstleistungen brachte — die Léwen liefen auf einem Seil, Heliot steckte
ihren Kopf in den Rachen der Raubtiere, ein Uber 100 kg schwerer Lowe liel3 sich von ihr aus
der Manege tragen — zeugt nicht nur von Durchsetzungskraft und kdérperlicher Starke,
sondern gibt ihrer Methode Recht. Nach dem Ende ihrer Karriere kaufte Heliot 1907 den
Rappenhof und lebte dort bis 1910, dann zog sie nach Stuttgart. In ihrer Zeit in Leonberg
pflegte sie nachweislich Kontakt zu Christian Wagner und dessen Tochter Luise, sowie zur
Gastwirtsfamilie der ,Sonne*.

Die Benennung einer Schule nach einer Artistin ist vermutlich einmalig.

Zur Biographie:

Claire Heliot wird als Klara Plel3ke 1866 in Halle an der Saale geboren. Im Alter von 21
Jahren ist sie Vollwaise und lebt bei einer Tante in Leipzig. lhre 1889 geschlossene Ehe mit
dem Stallmeister Karl August Hanmann verlauft ungliicklich, das Paar trennt sich bald, die
Ehe wird 1901 geschieden. Mit 30 Jahren nimmt Klara Hanmann, mittellos und ohne
familiaren Rickhalt, ihre Arbeit im Leipziger Zoo auf. Auf Vorschlag des Zoodirektors beginnt
sie im April 1897 Dressurnummern mit Léwen einzustudieren. Sie erweist sich als sehr
erfolgreiche LOowendompteuse. Ihr erster 6ffentlicher Auftritt findet an Pfingsten 1898 im
Leipziger Zoo statt und erregt grof3es Aufsehen. Bis zum Ende ihrer Karriere 1907 tritt sie,
unter ihrem Kinstlernamen Claire Heliot, zehn Jahre fast ununterbrochen, mehrmals taglich,
auf. Sie gastiert in Zoos, Varietés und festen Veranstaltungshausern, geht auf Tournee mit
dem Zirkus. Claire Heliot ist mit ihren Tieren in ganz Europa unterwegs, 1905 auch fir
sieben Monate in den USA, gefeiert als ,the woman without fear”. Sie arbeitet mit 12 Léwen
und 4 Doggen. Die gemischte Tiergruppe stellt eine besondere Herausforderung und
Attraktion dar.

Heliot legt Wert darauf, dass sie die Tiere nie geschlagen habe, sie ,stets mit Liebe*
behandelt hat. ,Ich schwinge die Peitsche Gber ihren Kdpfen, mehr nicht.“ ,Alles was
geschehe, geschehe ohne Gewalt”. Der englische Tierschutzverein verleiht der Dompteuse
eine Ehrenmedaille.

Im Alter von 40 Jahren beschlief3t sie ihre Karriere zu beenden. Auf ihrer Abschiedstournee

wird sie von einem ihrer Léwen angegriffen und schwer verletzt. Heliot, die ihren



Kinstlernamen offiziell weiterfihren darf, lasst sich nicht in ihrer Heimat nieder, sondern in
Stuttgart, wohin sie schon lange freundschaftliche Kontakte pflegt. Im Dezember 1907
erwirbt sie den Rappenhof fur die stattliche Summe von 75.000 Mark. Sie lebt auf dem Gut
bis sie es 1910 gewinnbringend weiterverkauft. Der Rappenhof ,war nichts fiir eine Frau
alleine”, meint sie dazu in einem Radio-Interwiew 1950. Zudem hatte der Gutsverwalter
Friedrich Scheytt 1909 auf sein eigenes Anwesen, das Glemseck gewechselt. Entgegen der
Leonberger Legende hat Claire Heliot nie mit ,ihren Lowen* auf dem Gut gelebt. Die Léwen
waren nach dem Ende ihrer Tatigkeit zurlick an ihren Besitzer gegangen, den Leipziger
Zoodirektor.

In der Inflation nach dem 1. Weltkrieg verliert sie ihr Vermogen. Sie schlagt sich durch mit
dem Verkauf kosmetischer Produkte. Im 2. Weltkrieg wird bei einem Luftangriff ihre
Wohnung zerstdrt und sie verliert ihnre gesamte persénliche Habe. Nach einigen Jahren der
Notunterkunft im Erholungsheim Burg bei Beutelsbach erhalt sie durch Vermittlung des
Stuttgarter Oberblrgermeisters Klett einen Platz in einem Altersheim in Stuttgart. Dort stirbt
sie am 9.6.1953.

Anlage/n
1 Heliot an Wagner_Karte_Archiv Christian-Wagner-Gesellschaft_0004 (6ffentlich)

2 Heliot_Neujahrsgrufld an Sonnenwirtin Lauffer_1911_Stadtarchiv Leonberg (6ffentlich)

3 Stellungnahme Schulkonferenz (nichtéffentlich)

4 Tabelle Umbenennung ALS Vorauswahl (vertraulich)

5 Tabelle Umbenennung ALS Gesamtliste (vertraulich)

6 Tabelle Umbenennung ALS ausgeschlossene Vorschlage (vertraulich)
7 Stellungnahme Namensfindungsprozess Schulleitung ALS (vertraulich)

8 Dokumentation Namensfindung ALS (vertraulich)
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Dezernat li
Amt fur Jugend, Familie und Schule
Bezugsvorlagen:
2021/048
Beratungsfolge O/N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Bewerbung der Sozialgenossenschaft Sudwest i. G. im Wettbewerb
,Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung*

Beschlussvorschlag
1. Der Gemeinderat nimmt von den gesetzlichen Aufgaben der Pflegestitzpunkte Kenntnis.
2. Der Gemeinderat nimmt von der Sozialgenossenschaft Stidwest i. G. Kenntnis.

3. Der Gemeinderat begri3t ausdriicklich die Bewerbung der Sozialgenossenschaft i. G.,
Marktplatz 20, 71229 Leonberg, beim Wettbewerb "Genossenschaftlich getragene
Quartiersentwicklung" ohne damit eine finanzielle Unterstitzungsverpflichtung
einzugehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja [ ] NEN

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Vorlage bezieht sich auf den Antrag von Stadtrat Herrn Kindermann (FDP) in der Sitzung
des Gemeinderats am 16.03.2021, der Gemeinderat mdge die Bewerbung der
Sozialgenossenschaft Sudwest i. G. beim Wettbewerb ,Genossenschaftlich getragene
Quartiersentwicklung“ ausdricklich unterstitzen. Dazu werden die folgenden Aspekte
erlautert:

1. Auftrag und Aufgaben der Pflegestiitzpunkte nach dem Pflegestirkungsgesetz I

2. Vorstellen der Sozialgenossenschaft Siidwest i. G. und ihrer Handlungsfelder

3. Sozialgenossenschaft Siidwest i. G. im Zusammenhang mit der
Quartiersentwicklung und Quartiersarbeit in Leonberg

4. Wettbewerb ,,Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung“

1. Auftrag und Aufgaben der Pflegestiitzpunkte nach dem Pflegestirkungsgesetz lli

Die bevorstehende Eroffnung des Pflegestutzpunkts Leonberg hat keine direkte Auswirkung
auf die Dienstleistungen, die die unterschiedlichsten Anbieter von Pflege- und
Unterstltzungsangeboten erbringen. Kernaufgabe der Pflegestiitzpunkte ist die neutrale und
unabhangige, wohnortnahe Beratung. Der Pflegestutzpunkt zeigt die verfugbaren Angebote
und Dienstleistungen auf. Die Entscheidung, was individuell das geeignetste Unterstitzungs-
und Pflegeangebot ist, treffen die Blirger*innen selbst.



Beratungsauftrag

Pflegebedurftige Menschen, deren Angehdrige und Zugehdrige haben in Deutschland einen
Anspruch auf kostenlose professionelle Pflegeberatung. Dies ist im Sozialgesetzbuch SGB
Xl verankert.

Mit dem Pflegestarkungsgesetz Ill, das der Deutsche Bundestag hat am 1. Dezember 2016
(PSG Il - Bundestags-Drucksache 18/10510) verabschiedet hat und das 2017 in Kraft trat,
erhalten die Trager der Sozialhilfe die Méglichkeit, die Pflegestitzpunktinfrastruktur
auszubauen. Seit Juli 2018 regelt der Rahmenvertrag zur Arbeit und Finanzierung der
Pflegestiitzpunkte nach § 7c SGB Xl in Baden-Wiirttemberg zwischen den Landesverbanden
der Kranken- bzw. Ersatzkassen, den fur die Hilfe zur Pflege zustandigen Tragern der
Sozialhilfe nach dem SGB XlI und den Spitzverbanden - Landkreistag BW, Stadtetag BW
und dem Gemeindetag BW - die Details dieses Ausbaus.

Anzustreben ist laut Rahmenvertrag ,eine wohnortnahe Beratung, so dass
Pflegebedurftigen und ihren Angehdrigen oder weiteren von ihnen beauftragen Personen
unnotige Wege zu unterschiedlichen Ansprechpartnern erspart bleiben, indem sie
Informationen Uber erforderliche Hilfen und Unterstiitzungsleistungen méglichst aus einer
Hand erhalten sollen.” Des Weiteren: ,Alle Mitarbeiter*innen sind zur Neutralitat verpflichtet.
Ihre fachliche Beratung und Begleitung von Pflegebedirftigen und deren Angehdrigen ist
neutral und trdgerunabhangig vorzunehmen.®

Zum Thema ,Koordination® fiihrt der Landesrahmenvertrag fir die Pflegestitzpunkte aus:
Die Aufgabe der Pflegestiitzpunkte ist die ,Koordinierung aller fur die wohnortnahe
Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfordernden, praventiven,
kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen
Hilfs- und Unterstlitzungsangebote einschlieBlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme
der Leistungen.”

Die Aufgabe der Pflegestitzpunkte ist weiter die ,Vernetzung aufeinander abgestimmter
pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote®. Anstellungstrager fiir das
Personal der Pflegestutzpunkte sind vertraglich festgelegt die Stadt- und Landkreise.

Der Kreispflegeplan Landkreis Boblingen - Fortschreibung 2025 - geht davon aus, dass mit
der Zahl der alteren und pflegebedurftigen Personen auch der Bedarf an
Beratungsangeboten steigen wird. Er weist darauf hin, dass der Uberwiegende Teil dieser
Personen (ca. 77 %) teilweise mit, in den meisten Fallen jedoch ohne Unterstiutzung von
ambulanten Pflegediensten zuhause gepflegt wird. Besonders in diesen Fallen ist der
Zugang zu neutraler Beratung enorm wichtig.

Der Pflegestitzpunkt Leonberg wird begleitet von der so genannten ,Pflegekonferenz®,
moderiert vom Landkreis Bdblingen. Nebst unterschiedlichen haupt- und ehrenamtlichen
Mitglieder der kiinftigen Pflegekonferenz ist auch der Verein FISH e. V. bzw. die
Sozialgenossenschaft Sidwest i. G. dort vertreten.

Der fur den Pflegestutzpunkt in Leonberg vorgesehene Raum im Burgerzentrum Stadtmitte
ist ein Buroraum. Die Aktivitaten der Vereine und Gruppen im Blrgerzentrum werden
dadurch nicht tangiert.

Pflege und Unterstiitzung im Alter

Als pflegebedirftig im Sinne der Pflegestatistik gelten Personen, die Leistungen nach dem
SGB Xl erhalten. Voraussetzung hierfiir ist, dass die Personen offiziell in einen Pflegegrad
(1-5) eingestuft sind. Sonderfall Pflegegrad 1: Pflegebedurftige in Pflegegrad 1 kénnen
Leistungen fir Pflegehilfsmittel, fir Mallnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds und
den Betreuungs- und Entlastungsbeitrag erhalten. Zu den "Pflegehilfsmittel zur
selbststandigeren Lebensfihrung und Mobilitat" zahlen insbesondere Hausnotrufsysteme.
Aber ihnen stehen keine Pflegesachleistungen zu.


http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/105/1810510.pdf

Unterstiutzung im Alltag

Angebote zur Unterstlitzung im Alltag (keine Pflegesachleistungen) nach §45a SGB Xl

mussen gesetzliche Vorgaben erfullen. Die Unterstitzungsangebote-Verordnung (UstA-VO)

des Landes Baden-Waurttemberg regelt die Anerkennung von Angeboten nach § 45a SGB XI.

Zentrale Qualitatsstandards nach der UstA-VO sind:

- Regelmafigkeit und Verlasslichkeit des Angebots

- Schulungen und Fortbildungsangebote; Fir ehrenamtlich Tatige: 30 Stunden, flur
beschaftigtes Personal: 160 Stunden

- Fachliche Begleitung und versicherungsrechtliche Absicherung der ehrenamtlich oder
birgerschaftlich engagierten Helfer.

In Leonberg sind derzeit im Geschéftsfeld von Unterstiitzungsangeboten im Alltag aktiv:

- Ambulanter Fachpflegedienst Anja Zeidler/AZ Ambulanter Fachpflegedienst GmbH

- Ambulanter Pflegedienst ZIP/Ambulante Pflegedienste Leonberg KG

- FISH e. V. (Teile der Angebote kinftig unter dem Dach der Sozialgenossenschaft
Sltdwesti. G.)

- Sozialstation Leonberg/Pflegeverbund Strohgau-Glems gGmbH

- diverse Anbieter von Hausnotrufsystemen
- diverse Anbieter betreuter Fahrdienste

- Mini-Jobber in Privathaushalten

- Haushaltshilfen aus dem Ausland (z. B. Vermittlung durch Sofiapflege GmbH mit Sitz in
Leonberg)

2. Vorstellen der Sozialgenossenschaft Stidwest i. G. (mit Handlungsfeldern, die bisher
Teil von FISH e. V. waren - vgl. www.sozialgeno.de , www.fish-ev.de)

1. Handlungsfelder der Sozialgenossenschaft Stdwest i. G.:
Betreuungsdienst: (wird bereits von FISH e. V. erbracht)
»Wir als Betreuungsdienst (FISH e. V.) erbringen bereits die Leistungen mit unseren
Angeboten zur Unterstitzung im Alltag, die Gber den Entlastungsbeitrag monatlich
finanziert werden kann.*
[ Hilfen bei der Haushaltsfiihrung, Betreuungsmalnahmen, Betreuertatigkeiten,
Betreuungsmafinahmen fiir Menschen mit psychischen Krankheiten.

2. Begegnungszentrum: (neu)
,Wir mochten einen Ort der Gemeinschaft und des Miteinanders schaffen sowie
natirliche Begegnung erméglichen, damit Menschen in Kontakt kommen koénnen.*
0 Gruppentreffen, Seminare, Vortrage, Events.

3. Nachbarschaftshilfe (wird bereits von FISH e.V. erbracht)
,Die Nachbarschaftshilfe unterstutzt pflegende Angehorige bei den taglichen
Aufgaben, ohne das Pflegegeld zu belasten.” Ab dem Pflegegrad 1 bekommen
Personen mit Pflegegrad fir die Nachbarschaftshilfe monatlich 125,00 € von der
Pflegekasse. Die Verhinderungspflege und die Halfte der Kurzzeitpflege (2418,00 €
pro Jahr) kdnnen zusatzlich stundenweise fiir die Nachbarschaftshilfe genutzt
werden.
[1 u. a. haushaltsnahe Dienstleistungen, Alltagsbegleitung, rechtliche
Betreuertatigkeiten, Familienhilfe im Inklusionsbereich, Begleitung bei psychischer
Krankheit.

4. Tresoring: (neu)
,Das Dokumenten- & Identitatstresoring umfasst die Aufbewahrung und
situationsbezogene Herausgabe von wichtigen personlichen Dokumenten.®


http://www.sozialgeno.de
http://www.fish-ev.de

5. Naturkindergarten (in Planung)

Der Betreuungsverein FISH e.V. wird dann kiinftig sich auf die Kernaufgaben eines
gesetzlichen Betreuungsvereins im Sinne des § 1908f BGB konzentrieren.

3. Sozialgenossenschaft Siidwest i. G. im Zusammenhang mit der
Quartiersentwicklung und Quartiersarbeit in Leonberg

Fir die Quartiersentwicklung in Baden-Wurttemberg werden unter dem Label ,Quartier 2030
— Gemeinsam.Gestalten.“ neue Zukunftsthemen gesetzt. Das Sozialministerium informiert
unter: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/quartier-2020/, Zitat: ,Um
den demografischen und sozialen Herausforderungen zu begegnen, bendétigen wir neue
Strukturen des Zusammenlebens. Quartiersentwicklung eroffnet die Chance, das
Zusammenleben der Generationen und das Leben im Alter neu zu organisieren. Die
Kommune ist dabei als ,Motor im Sozialraum* federfiihrend.*

Quartiere sind lebendige soziale Raume/Nachbarschaften, in die Menschen sich einbringen,
Verantwortung tGbernehmen und sich gegenseitig unterstiitzen. Aul3erdem werden sie
unterstitzt von den unterschiedlichsten Akteuren, Institutionen, Einrichtungen, Vereinen,
Bildungstragern u. a. im Sozialraum. Grundlage der Quartiersarbeit ist die Erfassung der
Bedarfe und Wiinsche, Ressourcen und Versorgungsliicken im Quartier, wobei die
Birger*innen aktiv gefragt, gehort und beteiligt werden.

In Leonberg derzeit aktiv:

1. Quartier Leonberg Mitte (Projektleitung: Stadt Leonberg in Kooperation mit der
Samariterstiftung)
Mit dem Beschlussvorschlag 2019/043 hat der Gemeinderat der Bewerbung flur das
Projekt Quartiersimpulse des Landes Baden-Wirttemberg zugestimmt und damit den
Grundstein fur das Quartier Leonberg-Mitte gelegt. Kooperationspartner ist die
Samariterstiftung. Das Projekt wird mit Landesférdermitteln bis Ende 2021 unterstitzt. Es
gilt als Pilotprojekt fur Quartiersarbeit in Leonberg.

In der Prozessbegleitgruppe sind nebst der Stadt und der Samariterstiftung eingebunden
die Bildungstrager VHS und FBS, die Fachstelle fiir Biirgerengagement und Lokale
Agenda 21, FISH e. V., die Sozialstation Leonberg, der Stadtseniorenrat Leonberg e. V.,
Vertreter*innen der Inklusion wie die EUTB (Erganzende unabhangige Teilhabeberatung)
und der Verein Lebenshilfe Leonberg e. V. sowie eine Vertretung des Internationalen Rats
der Stadt Leonberg.

Die Leitung des Pilotprojekts sowie die Steuerung und Koordination der
Quartiersentwicklung in Leonberg liegt bei der Stadt, die Quartiersarbeit mit der konkreten
Umsetzung von einzelnen Themen aus den Burger- und Fachkrafte-Beteiligungen vor Ort
im Quartier bei der Samariterstiftung.

Trotz der Einschrankungen aufgrund der Corona-Pandemie konnten zahlreiche Themen
angegangen werden, Interessensgruppen entstehen auf der Basis blrgerschaftlichen
Engagements. Der Schwerpunkt liegt auf der generationengerechten
Quartiersentwicklung.

2. Quartier Blosenberg (Trager: Samariterstiftung, anschubfinanziert von der
Fernsehlotterie)
Auch hier sind mit der Zeit zahlreiche Projekte entstanden auf der Basis
birgerschaftlichen Engagements und dank Kooperationen mit gemeinnttzigen
Einrichtungen und Vereinen. Mittelfristig geplant ist, die Quartiere Leonberg Mitte und
Blosenberg zusammenzufiihren.
Erfahrungen bringt der Trager in der Seniorenarbeit, der Pflege und Uber die ,Stiftung Zeit
fur Menschen® im Ehrenamt mit. In enger Kooperation mit Staédten, Gemeinden und


https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/quartier-2020/

Blrger*innen entwickelt die Samariterstiftung Quartiers-Angebote an sechs Standorten in
Baden-Waurttemberg.

3. Inklusives Quartier in Planung fur den Stadtteil Ramtel (Trager: Atrio Leonberg e. V.)
Atrio bringt Erfahrungen aus der sozialraumorientierten Arbeit im Stadtteil Eltingen Gber
das Café B21 mit. Das Café ist ein attraktiver Ort der Begegnung fir Menschen mit und
ohne Behinderungen, flr Jung und Alt, fir Birgerinnen und Blurger. Ziel ist auch im
Ramtel den Treff 37 zu beleben und dabei sozialraumorientiert vorzugehen, um die
Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung zu fordern.

4. Sozialgenossenschaft Sudwest i. G.
Inhaltlich zielt die Sozialgenossenschaft Sudwest i. G. ab auf zukunftsorientierte
Begleitung und generationentbergreifende Losungen rund um Betreuung und Pflege.
Dabei sind als Geschaftsmodell Dienstleistungen geplant aus dem Bereich Betreuung und
Nachbarschaftshilfe fur Personen mit Pflegestufe (siehe oben), die dafir notwendigen
Schulungen, ein Begegnungszentrum, Tresoring und ein Naturkindergarten in Planung.
Die Homepage legt die Vermutung nahe, dass die Sozialgenossenschaft Stidwest i.G. ihr
Aktionsfeld nicht auf einen Sozialraum innerhalb Leonbergs begrenzt sieht, sondern das
Aktionsfeld interkommunal sieht.

Das Sozialministerium Baden-Wurttemberg sieht es als unabdingbar an, dass die einzelnen
Ansatze der Quartiersarbeit vor Ort miteinander vernetzt und abgestimmt sind, nicht
unverbunden neben einander her existieren. Die Sozialraumplanung Uber alle Quartiere
hinweg sollte als neutraler, unabhangiger Instanz ohne eigene Geschafts- und
Verdienstabsichten bei der jeweiligen Stadtverwaltung liegen.

4. Unterstiitzung der Wettbewerbsteilnahme ,,Genossenschaftlich getragene
Quartiersentwicklung“

FISH e.V. bewirbt sich mit dem Konzept der Sozialgenossenschaft Stidwest i. G. beim
Wettbewerb "Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung" des Vereins Baden-
Wirttembergischen Genossenschaftsverband e. V. Die erforderlichen Merkmale fir die
Teilnahme am Wettbewerb sind:

1. Beitrag zur Wohn- bzw. Lebensraumgestaltung unter Einbindung und Beteiligung der
Akteure vor Ort und Einbezug qualitatsverbessernder Gestaltungsmdglichkeiten

2. Integration alters- und generationengerechter Bestandteile

3. Angebot von Dienstleistung(-en) der ,erweiterten“ Daseinsvorsorge fur das Quartier.

4. Beteiligung der Kommune (mindestens Absichtserklarung, besser
Gemeinderatsbeschluss) und weiterer Akteure (Bewohner*nnen und bspw. regional
ansassige Unternehmen oder Selbstandige, Vereine, Stiftungen, Soziale Trager, Kirchen)

5. Fortgeschrittene Planung einer Neugrindung in der Rechts- und Unternehmensform einer
eingetragenen Genossenschaft (e G) in Kooperation mit dem BWGV (Baden-
Wiurttembergischen Genossenschaftsverband)

(siehe Anlage 2).

Wenn der Gemeinderat die Bewerbung unterstutzt, wird dieser Beschluss beim Baden-
Wirttembergischen Genossenschaftsverband e. V. nachgereicht. Mit der Unterstlitzung der
Wettbewerbsteilnahme ist keine finanzielle Verpflichtung fiir die Stadt Leonberg verbunden.
Auch wenn die Sozialgenossenschaft Sudwest i.G. nicht zu den Gewinnern des
Wettbewerbs zahlt, kann sie auf Infos aus einem flachendeckenden Kompass fiir alle
genossenschaftlichen Quartiersinitiativen rechnen.

Neben dem reinen Wohnen schaffen Quartiere ein soziales Umfeld und bringen damit fir
den Lebensraum wichtige Angebote wie Pflege, Betreuung und Grundversorgung direkt zu
den Menschen. Wie aufgezeigt sind in Leonberg schon jetzt die Kommune,
zivilgesellschaftliche Akteure, Burgerinnen und Blrger ebenso wie Unternehmen, Stiftungen,
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Vereine und andere mehr auf dem Weg, gemeinsam vernetzt aus ihrer Nachbarschaft, ihrem
StralRenzug, ihrem Quartier langfristig eine Gemeinschaft zu schaffen und
Herausforderungen wie den demografischen Wandel miteinander zu meistern und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fordern.

Ein weiteres Element ware die Sozialgenossenschaft als Trager von Quartiersarbeit.
Genossenschaften stehen flir die Prinzipien Selbsthilfe, Selbstverantwortung und
Selbstverwaltung und passen so grundsatzlich zum Quartiersgedanken.

Anlage/n
1 Anlage 1 (6ffentlich)

2 Anlage 2 BWGV_Ausschreibung Wettbewerb (6ffentlich)
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Anlage 1, Ausziige aus dem SGB XI

§ 45a SGB XI

Angebote zur Unterstiitzung im Alltag, Umwandlung des ambulanten
Sachleistungsbetrags (Umwandlungsanspruch), Verordnungsermachtigung

(1) Angebote zur Unterstutzung im Alltag tragen dazu bei, Pflegepersonen zu entlasten, und
helfen Pflegebedurftigen, mdglichst lange in ihrer hauslichen Umgebung zu bleiben, soziale
Kontakte aufrechtzuerhalten und ihren Alltag weiterhin méglichst selbstandig bewaltigen zu
kénnen. Angebote zur Unterstiitzung im Alltag sind
1.
Angebote, in denen insbesondere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unter
pflegefachlicher Anleitung die Betreuung von Pflegebediirftigen mit allgemeinem oder
mit besonderem Betreuungsbedarf in Gruppen oder im hauslichen Bereich
Ubernehmen (Betreuungsangebote),

2.
Angebote, die der gezielten Entlastung und beratenden Unterstitzung von
pflegenden Angehorigen und vergleichbar nahestehenden Pflegepersonen in ihrer
Eigenschaft als Pflegende dienen (Angebote zur Entlastung von Pflegenden),

3.

Angebote, die dazu dienen, die Pflegebedurftigen bei der Bewaltigung von
allgemeinen oder pflegebedingten Anforderungen des Alltags oder im Haushalt,
insbesondere bei der Haushaltsfiihrung, oder bei der eigenverantwortlichen
Organisation individuell bendtigter Hilfeleistungen zu unterstitzen (Angebote zur
Entlastung im Alltag).

Die Angebote bendtigen eine Anerkennung durch die zustandige Behérde nach MalRgabe
des gemal Absatz 3 erlassenen Landesrechts. Durch ein Angebot zur Unterstitzung im
Alltag kénnen auch mehrere der in Satz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Bereiche abgedeckt
werden. In Betracht kommen als Angebote zur Unterstitzung im Alltag insbesondere
Betreuungsgruppen fur an Demenz erkrankte Menschen, Helferinnen- und Helferkreise zur
stundenweisen Entlastung pflegender Angehdriger oder vergleichbar nahestehender
Pflegepersonen im hauslichen Bereich, die Tagesbetreuung in Kleingruppen oder
Einzelbetreuung durch anerkannte Helferinnen oder Helfer, Agenturen zur Vermittlung von
Betreuungs- und Entlastungsleistungen flr Pflegebedirftige und pflegende Angehérige
sowie vergleichbar nahestehende Pflegepersonen, Familienentlastende Dienste,
Alltagsbegleiter, Pflegebegleiter und Serviceangebote fur haushaltsnahe Dienstleistungen.

(2) Angebote zur Unterstiitzung im Alltag beinhalten die Ubernahme von Betreuung und
allgemeiner Beaufsichtigung, eine die vorhandenen Ressourcen und Fahigkeiten starkende
oder stabilisierende Alltagsbegleitung, Unterstitzungsleistungen fur Angehdrige und
vergleichbar Nahestehende in ihrer Eigenschaft als Pflegende zur besseren Bewaltigung des
Pflegealltags, die Erbringung von Dienstleistungen, organisatorische Hilfestellungen oder
andere geeignete MalRnahmen. Die Angebote verfigen Gber ein Konzept, das Angaben zur
Qualitatssicherung des Angebots sowie eine Ubersicht tiber die Leistungen, die angeboten
werden sollen, und die Hohe der den Pflegebedrftigen hierfir in Rechnung gestellten
Kosten enthalt. Das Konzept umfasst ferner Angaben zur zielgruppen- und
tatigkeitsgerechten Qualifikation der Helfenden und zu dem Vorhandensein von Grund- und
Notfallwissen im Umgang mit Pflegebediirftigen sowie dazu, wie eine angemessene
Schulung und Fortbildung der Helfenden sowie eine kontinuierliche fachliche Begleitung und
Unterstutzung insbesondere von ehrenamtlich Helfenden in ihrer Arbeit gesichert werden.
Bei wesentlichen Anderungen hinsichtlich der angebotenen Leistungen ist das Konzept
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entsprechend fortzuschreiben; bei Anderung der hierfiir in Rechnung gestellten Kosten sind
die entsprechenden Angaben zu aktualisieren.

(3) Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung das Nahere tber
die Anerkennung der Angebote zur Unterstitzung im Alltag im Sinne der Absatze 1 und 2
einschliel3lich der Vorgaben zur regelmaRigen Qualitatssicherung der Angebote und zur
regelmaRigen Ubermittlung einer Ubersicht (iber die aktuell angebotenen Leistungen und die
Hohe der hierfir erhobenen Kosten zu bestimmen. Beim Erlass der Rechtsverordnung sollen
sie die gemal § 45c Absatz 7 beschlossenen Empfehlungen bertcksichtigen.

(4) Pflegebedurftige in hauslicher Pflege mit mindestens Pflegegrad 2 kénnen eine
Kostenerstattung zum Ersatz von Aufwendungen fur Leistungen der nach Landesrecht
anerkannten Angebote zur Unterstiitzung im Alltag unter Anrechnung auf ihren Anspruch auf
ambulante Pflegesachleistungen nach § 36 erhalten, soweit fir den entsprechenden
Leistungsbetrag nach § 36 in dem jeweiligen Kalendermonat keine ambulanten
Pflegesachleistungen bezogen wurden. Der hierflir verwendete Betrag darf je
Kalendermonat 40 Prozent des nach § 36 fiir den jeweiligen Pflegegrad vorgesehenen
Hoéchstleistungsbetrags nicht tberschreiten. Die Anspruchsberechtigten erhalten die
Kostenerstattung nach Satz 1 auf Antrag von der zustandigen Pflegekasse oder dem
zustandigen privaten Versicherungsunternehmen sowie im Fall der Beihilfeberechtigung
anteilig von der Beihilfefestsetzungsstelle gegen Vorlage entsprechender Belege Gber
Eigenbelastungen, die ihnen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der in Satz 1
genannten Leistungen entstanden sind. Die Vergutungen fir ambulante
Pflegesachleistungen nach § 36 sind vorrangig abzurechnen. Im Rahmen der
Kombinationsleistung nach § 38 gilt die Erstattung der Aufwendungen nach Satz 1 als
Inanspruchnahme der dem Anspruchsberechtigten nach § 36 Absatz 3 zustehenden
Sachleistung. Beziehen Anspruchsberechtigte die Leistung nach Satz 1, findet § 37 Absatz 3
bis 5, 7 und 8 Anwendung; § 37 Absatz 6 findet mit der Mal3gabe entsprechende
Anwendung, dass eine Kurzung oder Entziehung in Bezug auf die Kostenerstattung nach
Satz 1 erfolgt. Das Bundesministerium fiir Gesundheit evaluiert die Moglichkeit zur anteiligen
Verwendung der in § 36 fir den Bezug ambulanter Pflegesachleistungen vorgesehenen
Leistungsbetrage auch fur Leistungen nach Landesrecht anerkannter Angebote zur
Unterstlitzung im Alltag nach den Satzen 1 bis 6 spatestens bis zum 31. Dezember 2018.
Die Inanspruchnahme der Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrags nach Satz 1
und die Inanspruchnahme des Entlastungsbetrags nach § 45b erfolgen unabhangig
voneinander.

§ 45b SGB Xl Entlastungsbetrag

(1) Pflegebedurftige in hauslicher Pflege haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in

Hohe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Betrag ist zweckgebunden einzusetzen fir

qualitatsgesicherte Leistungen zur Entlastung pflegender Angehdriger und vergleichbar

Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegende sowie zur Férderung der Selbstandigkeit

und Selbstbestimmtheit der Pflegebedurftigen bei der Gestaltung ihres Alltags. Er dient der

Erstattung von Aufwendungen, die den Versicherten entstehen im Zusammenhang mit der

Inanspruchnahme von

1. Leistungen der Tages- oder Nachtpflege,

2. Leistungen der Kurzzeitpflege,

3. Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36, in den Pflegegraden 2 bis 5
jedoch nicht von Leistungen im Bereich der Selbstversorgung,

4. Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstitzung im Alltag im
Sinne des § 45a.



Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt auch, wenn fir die Finanzierung der in Satz 3
genannten Leistungen Mittel der Verhinderungspflege gemaf § 39 eingesetzt werden. Die
Leistung nach Satz 1 kann innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres in Anspruch genommen
werden; wird die Leistung in einem Kalenderjahr nicht ausgeschopft, kann der nicht
verbrauchte Betrag in das folgende Kalenderhalbjahr Gbertragen werden.

(2) Der Anspruch auf den Entlastungsbetrag entsteht, sobald die in Absatz 1 Satz 1
genannten Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ohne dass es einer vorherigen
Antragstellung bedarf. Die Kostenerstattung in Hohe des Entlastungsbetrags nach Absatz 1
erhalten die Pflegebedirftigen von der zustandigen Pflegekasse oder dem zustandigen
privaten Versicherungsunternehmen sowie im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig von der
Beihilfefestsetzungsstelle bei Beantragung der dafur erforderlichen finanziellen Mittel gegen
Vorlage entsprechender Belege Uber entstandene Eigenbelastungen im Zusammenhang mit
der Inanspruchnahme der in Absatz 1 Satz 3 genannten Leistungen. Fir Zwecke der
statistischen Erfassung bei den Pflegekassen und den privaten Versicherungsunternehmen
muss auf den Belegen eindeutig und deutlich erkennbar angegeben sein, im
Zusammenhang mit welcher der in Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 4 genannten Leistungen
die Aufwendungen jeweils entstanden sind.

(3) Der Entlastungsbetrag nach Absatz 1 Satz 1 findet bei den Firsorgeleistungen zur Pflege
nach § 13 Absatz 3 Satz 1 keine Bertlicksichtigung. § 63b Absatz 1 des Zwolften Buches
findet auf den Entlastungsbetrag keine Anwendung. Abweichend von den Satzen 1 und 2
darf der Entlastungsbetrag hinsichtlich der Leistungen nach § 64i oder § 66 des Zwolften
Buches bei der Hilfe zur Pflege Berlicksichtigung finden, soweit nach diesen Vorschriften
Leistungen zu gewahren sind, deren Inhalte den Leistungen nach Absatz 1 Satz 3
entsprechen.

(4) Die fur die Erbringung von Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 4 verlangte
Vergltung darf die Preise fiur vergleichbare Sachleistungen von zugelassenen
Pflegeeinrichtungen nicht Gbersteigen. Naheres zur Ausgestaltung einer entsprechenden
Begrenzung der Vergltung, die fur die Erbringung von Leistungen nach Absatz 1 Satz 3
Nummer 4 durch nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstltzung im Alltag
verlangt werden darf, kdnnen die Landesregierungen in der Rechtsverordnung nach § 45a
Absatz 3 bestimmen.
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MINISTERIUM FOR SOZIALES UND INTEGRATION

Forderprojekt ,,Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung*
Hinweise zur Ausschreibung des Wettbewerbs

- Stand 14. Juli 2020 -

Der Wettbewerb

Der Baden-Wirttembergische Genossenschaftsverband fihrt im Rahmen der Landesstrategie ,Quartier
2020 — Gemeinsam.Gestalten.” das Projekt ,Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung“ durch.
Das Projekt wird unterstitzt durch das Ministerium fir Soziales und Integration aus Mitteln des Landes
Baden-Wirttemberg. Herzstick des Projekts ist ein Wettbewerb. Dabei werden die innovativsten
genossenschaftlichen Ideen und Projekte gesucht, die ihr Quartier gemeinsam nachhaltig gestalten und
verwalten wollen. Die Preistrager werden durch unsere Experten von der Griindung bis zur Eintragung ins
Genossenschaftsregister intensiv begleitet und untersttitzt. Alle Initiativen, die sich am Wettbewerb beteiligen
mochten, kdnnen eine kostenlose Erstberatung durch den BWGYV erhalten. Wenden Sie sich dazu bitte an
Frau Dr. Annika Reifschneider (Mail: annika.reifschneider@bwgv-info.de, Tel.: 0711 222 13-25 03.

Um was geht’s?

Der demographische und gesellschaftliche Wandel und viele weitere Faktoren verédndern den Anspruch an
unseren Wohn- und Lebensraum radikal. Durch eine ganzheitliche Quartiersentwicklung kann das ,reine
Wohnen“ um die verschiedenen Angebote und Formen von Betreuung, Pflege und Grundversorgung, aber
auch um Gasthauser, Treffpunkte, Co-Working-Raumlichkeiten, Energie- und Mobilitditsangebote und viele
andere Dienstleistungen ergénzt beziehungsweise damit kombiniert werden.

Es gibt natirlich verschiedene Mdglichkeiten ein Quartier zu organisieren. Die Menschen vor Ort kennen
lhre Situation und Bedurfnisse jedoch am allerbesten. Deshalb stellt die Genossenschaft fur viele
Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunen, Unternehmen, Kirchen, Vereine, Stiftungen und andere mehr
eine besonders attraktive Form der Quartiersentwicklung dar.

Die Preise

Der Weg ist das Ziel: Alle teiinehmenden Initiativen kommen in den Genuss einer kostenlosen Erstberatung
und kbénnen an zahlreichen Veranstaltungen, Workshops und Webinaren teilnehmen. Wir unterstitzen
zudem die Vernetzung der Initiativen untereinander sowie mit den Partnern und Praxis-Experten des BWGV
in diesem Projekt. Alle Initiativen kénnen in 2021 eine begleitende Unterstiitzung und Impulse durch zwei
Barcamps wahrnehmen. Die Preistréager werden besonders intensiv bis zur Griindung und Eintragung in das
Genossenschaftsregister begleitet.
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Wer kann sich bewerben?

Bewerben konnen sich alle Initiativen und Projekte, die ihr Quartier gemeinsam gestalten und verwalten
wollen. Fur die Teilnahme wurden erforderliche und optionale Bestandteile definiert, welche Sie auf den
kommenden Seiten einsehen kénnen.

Bewerbungsverfahren

Die teilnehmenden Initiativen kdnnen lhre Bewerbung ab sofort bis zum 12. Méarz 2021 digital unter
https://www.wir-leben-genossenschaft.de/ beim Baden-Wirttembergischen Genossenschaftsverband
einreichen. Daruber hinaus bitten wir alle Bewerberinnen die unterschriebene ,Bewerbererklarung® im
Original mit  Unterschrift an folgende Adresse zu senden: Baden-Wirttembergischer
Genossenschaftsverband e.V., Bereich Interessenvertretung, Férderprojekt ,Genossenschaftlich getragene
Quartiersentwicklung, Heilbronner StraRe 41, 70191 Stuttgart. Bitte verwenden Sie fir lhre Bewerbung
ausschlieRlich die vorgefertigten Formulare auf der angegebenen Internetseite.

Kriterien fir die Teilnahme am Wettbewerb:

Fir die Teilnahme am Wettbewerb sind Grundvoraussetzungen zu erfillen. Diese haben wir in erforderliche
und optionale Bestandteile unterteilt. Weiterfiihrende Informationen zu den einzelnen Bestandteilen stellen
wir Ihnen auch nach und nach auf der BWGV-Homepage unter hitp://www.wir-leben-genossenschaft.de zur
Verfliigung. Dort ebenso wie auf der Online-Plattform werden Uber die Zeit Artikel unserer Partner zu
einzelnen Aspekten wie Beteiligung, Wohnen im Alter, qualitéatsverbessernden Aspekten und anderem mehr
erscheinen.

1. Erforderliche Bestandteile

Initiativen, die sich mit ihren Projekten am Wettbewerb beteiligen méchten, missen folgende Bestandteile
aufweisen:

1. Beitrag zur Wohn- bzw. Lebensraumgestaltung unter Einbindung und Beteiligung der Akteure vor
Ort und Einbezug qualitatsverbessernder Gestaltungsmaglichkeiten

2. Integration alters- und generationengerechter Bestandteile

Angebot von Dienstleistung(-en) der ,erweiterten“ Daseinsvorsorge fur das Quartier

4. Beteiligung der Kommune (mindestens Absichtserklarung, besser Gemeinderatsbeschluss) und
weiterer Akteure (Bewohnerlnnen und bspw. regional ansassige Unternehmen oder Selbstandige,
Vereine, Stiftungen, Soziale Trager, Kirchen)

5. Fortgeschrittene Planung einer Neugrindung in der Rechts- und Unternehmensform einer
eingetragenen Genossenschaft (eG) in Kooperation mit dem BWGV

w

2. Optionale Bestandteile:

Neben den erforderlichen Bestandteilen sollen und durfen die Initiativen weitere optionale Bestandteile
beinhalten. Darunter fallen beispielsweise:

Angebote fir mehrere Generationen, Familien, Betreuung, 0.4.

Angebote mit dem Fokus auf Menschen mit Behinderungen

Integration von bzw. Angebote fir Menschen mit Migrationshintergrund und Gefliichtete
Gesundheits-, Pflege- bzw. Préaventionsangebote

Kulturelle oder sportliche Angebote

Soziale Treffpunkte

oukwnE


http://www.wir-leben-genossenschaft.de/

TOP50

7. Nahversorgungsangebote

8. Co-Working-Spaces

9. Digitale Plattformen

10. Energie- und/ oder Mobilitatskonzepte

11. Adaquate stadtebauliche/architektonische Herleitung/Verfahren, Auseinandersetzung mit
Ressourcen, Verfahrensqualitat, etc.

Bewertung und Auswahl der Preistragerinnen

Jede am Wetthewerb teilnehmende Initiative wird von unserer unabhéngigen Fachjury bewertet. Die
erforderlichen und optionalen Wettbewerbskriterien bilden die Basis der Bewertung, die die Jury anhand von
vier unterschiedlich gewichteten Kriterien trifft.

Kriterien fur die Bewertung durch die Jury (Gewichtung in Prozent):

e Konzept
=  Gewichtung: 40 Prozent
* Fokus: Beriicksichtigung der erforderlichen und optionalen Bestandteile, Ubertragbarkeit
des Konzepts, genossenschaftliche Werte
e Genossenschaftliches Modell
=  Gewichtung: 30 Prozent
= Fokus: Vorteile einer Genossenschaft, wirtschaftliche Tragfahigkeit, Realisierungschance
unter Beriicksichtigung der Rahmenbedingungen vor Ort
e Beteiligung
=  Gewichtung: 20 Prozent
= Fokus: Auswahl der Zielgruppen neben der Kommune, Beitrag zur partnerschaftlichen
Zusammenarbeit der Akteure vor Ort
e Innovation (10 Prozent)
=  Gewichtung: 10 Prozent
= Fokus: digitale, kreative, strukturelle, architektonische, stéadtebauliche, 0.a. Ideen
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2021/129-01 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat |
Referat des Oberblrgermeisters
Bezugsvorlagen:
2021/129
Beratungsfolge O/N
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Bewerbung der Sozialgenossenschaft Sudwest i. G. im Wettbewerb
,Genossenschaftlich getragene Quartiersentwicklung*
Beschlussvorschlag aus dem Sozial- und Kultusausschuss vom
28.04.2021

Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat nimmt von den gesetzlichen Aufgaben der Pflegestltzpunkte Kenntnis.

2. Der Gemeinderat nimmt von der Sozialgenossenschaft Stidwest i. G. Kenntnis.

3. Der Gemeinderat nimmt von der Bewerbung der Sozialgenossenschafti. G., Marktplatz
20, 71229 Leonberg, beim Wettbewerb "Genossenschaftlich getragene
Quartiersentwicklung" Kenntnis, ohne damit eine finanzielle Unterstutzungsverpflichtung
einzugehen.

Zusammenfassung des Sachverhalts

In der Sitzung des Sozial- und Kultusausschusses vom 28.04.2021 wurde der obige
Beschlussvorschlag zur Kenntnis genommen.

Die Beschlussempfehlung wurde in Punkt 3. geandert.

Anlage/n
Keine
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2021/127 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat |
Stabsstelle Feuerwehr
Bezugsvorlagen:
Beratungsfolge O/N
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Freiwillige Feuerwehr, Beschaffung eines Abrollbehalters Hygiene
Beschaffungsbeschluss

Beschlussvorschlag

Fir die Freiwillige Feuerwehr wird ein Abrollbehalter Hygiene / Versorgung beschafft. Die
Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung durchzufiihren.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

Kontierung Jahr |verfiigbares Budget |Finanzbedarf Bemerkung
712600016003: 2021 160.000 160.000 |Die Mittel sind im
Feuerwehr Leonberg Haushaltsplan 2021
Ausstattung veranschlagt.
712600013001: 2021 27.000 27.000 |Landeszuwendung
Feuerwehr Zuwendung Land

Der Zuwendungsbescheid Gber die Landeszuwendung liegt vor.

Soweit das Genehmigungsverfahren flr den Haushalt 2021 zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung noch nicht abgeschlossen ist, ist die Beauftragung dennoch zulassig, da
bereits im Vorjahr Mittel veranschlagt waren und es sich um ein laufendes Projekt handelt.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Feuerwehrleute kommen in vielen Situationen mit Stoffen in Berlhrung, die die Gesundheit
gefahrden und ihr schaden kénnen. In immer mehr Fahrzeuge werden fir kleinere Einsatze
bereits Hygienewande zur Kdrperreinigung (Hande/Gesicht) eingebaut. Gerade bei Branden
treten auch erhebliche Verschmutzungen an der Einsatzkleidung auf. Wird diese nicht
getauscht, kdnnen Fahrzeuge und Gerate erheblich kontaminiert werden. Sie gehort nicht in
die Mannschaftskabine. Die Hygiene rickt in den Feuerwehren aktuell immer mehr in den
Fokus. Die Beschaffung eines Abrollbehélters Einsatzstellenhygiene und Versorgung dient
dazu, kontaminierten Einsatzkraften die Moglichkeit zu geben, direkt an der Einsatzstelle die
kontaminierte Einsatzkleidung abzulegen, sich zu reinigen und sich mit frischer
Einsatzkleidung oder Ubergangskleidung auszustatten. Einsatzkleidung, die stark
verschmutzt wurde, kann nach dem Wechsel separat transportiert werden. Mit dem
Abrollbehalter besteht somit die Moglichkeit, Verschleppung von Schmutz und Gefahrstoffen
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in saubere Bereiche zu vermeiden. Aus Firsorge fir die Einsatzkrafte, und nicht zuletzt auch
aus Grunden des Arbeitsschutzes, ist der Abrollbehalter Bestandteil des Hygienekonzepts
der Feuerwehr Leonberg und dient der erweiterten Schwarz- / Weilstrennung an der
Einsatzstelle.

Anwendungsgebiete und Einsatzlagen

e GroRschadenslagen

e Zeitintensive Einsatzlagen, die Erholungs- und Hygienemalinahmen der Einsatzkrafte
notwendig machen

Langwierige Einsatzlagen unter schlechten Witterungsbedingungen

Brandeinsatze mit kontaminierten Atemschutzgeratetragern

Zusatzkomponente zur Erganzung des Abrollbehalters Atemschutz

Umfangreiche Brandsicherheitswachen

Einsatze des Umweltschutzzuges Nord im Landkreis Boblingen

Einsatze im Engelbergtunnel

Beladungs- und Ausstattungsiibersicht

e Feste und portable Beleuchtung zur Ausleuchtung des Containers und dessen
Arbeitsbereich

e Schwarzbereich aulRerhalb des Containers (durch Seitenwande abtrennbar und

beheizbar)

HeizlUfter fir Aulenbereich

Sitzmoglichkeiten auflien

Getrennte Zugange Schwarz- und Weillbereich

Abgetrennter Schwarzbereich zum Entkleiden

Hygiene- und Waschmaoglichkeiten im Schwarz- und Weil3bereich

Ablagemdglichkeiten fur PSA

Verlastetes WC

Beheizter und trockener Umkleidebereich im Inneren

Erholungs- und Versorgungsraum im Weil3bereich

Sitzmoglichkeiten im Inneren

Klchenzeile zur Versorgung der Einsatzkrafte

Stauraum fir neue Einsatzkleidung

Rollwagen flr kontaminierte Kleidung

230V Stromeinspeisung

Frisch- und Abwassertank

Klima -und Heizgerat

Eine detaillierte Beladungs- und Ausstattungstbersicht ist Bestandteil der Ausschreibung.

Da der aktuelle Schwellenwert (214.000,00 €/netto) zur Anwendung der Bestimmungen der
Vergabeverordnung -VgV- i.V.m. dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen -GWBflr
offentliche Auftraggeber nicht erreicht oder gar Uberschritten wird (§ 1, Abs. 1 VgV), bedarf
es keines VgV-Verfahrens (§ 14 ff. VgV) zur Beschaffung. Die erforderlichen Lieferleistungen
(Beschaffung Abrollbehalter) kdnnen vielmehr im sog. Unterschwellenvergabebereich
entsprechend den Bestimmungen der Unterschwellenvergabeordnung -UVgO- national
ausgeschrieben und vergeben werden.

Anlage/n
Keine

TOP 60O



TOP70

2021/106 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat | Tiefbauamt
Stabsstelle fir innovative und intermodale Mobilitat Planungsamt
Ordnungsamt
Bezugsvorlagen:
Beratungsfolge O/N
Ortschaftsrat Héfingen (Kenntnisnahme) o)
Gemeinderat (Kenntnisnahme) o)

Aktionsprogramm Sichere StraBenquerung - Prasentation der
Ergebnisse

Kenntnisnahme

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Stadt Leonberg ist mit dem Stadtteil Héfingen eine von sechs Modellkommunen im
~Aktionsprogramm Sichere Stralenquerung — 1000 Zebrastreifen flir Baden-Wirttemberg®.
Um den Fuldgéngerverkehr vor Ort zustarken, wird sie vom Land und einem Fachburo
unterstitzt, neue Querungshilfen/FulRgangeriberwege in Héfingen anzulegen.

Im Dezember 2019 wurde in einem Auftaktgesprach zwischen Stadtverwaltung und
Planungsbiro die Vorgehensweise definiert. Die fur das Fruhjahr 2020 vorgesehenen
Beteitligungsveranstaltungen wurden pandemiebedingt von Juli bis August 2020 in Form
einer digitalen Beteiligung (Online-Karte) durchgeflihrt.

nregungen zum Fuverkehr in Hofingen
online [15.07-15.08.2020] mitteden.

i
Link zur Online-Befragung auf: E"H'E
www.leonberg.de/Zebrastreifen %

veonliBerG >ovbw :r -
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Die Hofinger Burgerinnen und Burger haben in eine interaktive Karte Winsche und
Anregungen zum geplanten Zebrastreifen-Konzept fur ihnren Stadtteil eingebracht. Mit Gber
300 Rickmeldungen verlief dieses Beteiligungsformat dulRerst erfolgreich.

Die Eintragungen auf der Online-Karte dienten als inhaltliche Basis fur eine Begehung, die
am 22. September 2020 gemeinsam mit Gber 20 Birgerinnen und Birgern, Vertreterinnen
und Vertretern des Ortschaftsrates Hofingen, der Stadtverwaltung Leonberg sowie dem
betreuendem Fachburo Planersocietat durchgefuhrt wurde.

Auf einer Route wurden folgende Stationen begutachtet:

Pforzheimer StralRe/Lachentorstralle/Sonnenstralie/Am Himmelsgartle
Pforzheimer Stral’e (Héhe Feuerwache)
LachentorstralRe/Uhlandstrale/Goldackerstralle

Hirschlander StraRe/Goldackerstralle

Ditzinger Strale/Hirschlander Stral’e/Am SchloRberg (Ortsmitte)
Ditzinger StralRe/Tonweg

Alter Bahnhofsweg/Weinbergstralie

NoOakwn =

An den einzelnen Stationen wurden Kritikpunkte, Ideen und Vorschlage erértert und
gemeinsam diskutiert.

Durch die strukturierte Aufarbeitung und Analyse aller Querungsstellen im Untersuchungs-
gebiet ist eine ganzheitliche Betrachtung entstanden. Basierend auf dem hierfiir zugrunde-
gelegten Hauptnetzes (Schulwege und wichtige Fullwegeverbindungen) wurden samtliche
Standorte fur neue Querungsanlagen ermittelt.

Insgesamt wurden in Héfingen vom Planungsbiro 49 Querungsstellen untersucht und
MaRnahmen entwickelt (eine Lichtsignalanlage, elf Fuligangeriberwege und 37 weitere
Querungsananlagen). Fur alle Standorte steht noch eine vertiefte Untersuchung hinsichtlich
einer Umsetzung aus.

Weiteres Vorgehen

Nach der Prasentation der Ergebnisse am 14. April 2021 ist eine Priorisierung fur die
Umsetzung der vorgeschlagenen Querungshilfen festzulegen.

Anlage/n

1 Mafinahmenvorschlage (6ffentlich)

TOP70
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Ql

Quelle: Planersocietat, Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StralRe: e Auflerhalb geschlossener Ortschaften

e KreisstraBe K 1059 (Ortsdurchfahrt)

e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca. 7,0 m Fahrbahnbreite gesamt

e Strafe mit Verbindungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt Giber 50 km/h
Merkmale der e Im Bereich einer FuRverkehrsverbindungen auf selbstidndigen/landwirt-
Querungsstelle: schaftlichen Wegen

e Keine FuBverkehrsfiihrung auf beiden Fahrbahnseiten

¢ Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden

Bedeutung fiir den e  Wichtige Ziele fuir den FuRverkehr im direkten Umfeld (Wander-
FuBverkehr: parkplatz, Kleingartensiedlung)

e Bindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stich-
zenstunde des FuRverkehrs: probe}

e 750 - 900 Kfz {(Hochrechnung nach Zahtung, SVZ BW)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fiir FGU: nein

T

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietat, Bestandsbild
Voraussetzung fiir FGU: O erfillt nicht erfullt
Empfohlene Mittelinsel

Querungsanlage:

Ergdnzende Mafnahme: Absenkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit
Priorisierung: H

Planersocietit
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Merkmale der StraRe:

albifteStraBe / Albert-Schweitzer-Strafle

Quelle: Planersocietat, Orthofoto: Stadt Leonberg

Innerhalb geschlossener Ortschaften

Gemeindestralle

Keine Fahrstreifenaufteilung, Einbahnstral3e (flir Radverkehr freigegeben)
Ca. 7,0 m Fahrbahnbreite

StralRe mit ErschlieBungsfunktion

Zulassige Hochstgeschwindigkeit betrégt 30 km/h {Tempo-30-Zone)

TOP70

Merkmale der
Querungsstelle:

Im Bereich einer Einmiindung

Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden

Bedeutung fir den
FuRverkehr:

Wichtige Querung im Hauptnetz {Schuiwegplan)

Wichtige Ziele fiir den FuBverkehr, v.a. auch fir Schutzbedurftige,
im direkten Umfeld (Kindergarten, Spielplatz)

Haltestelle ,Elsa-Brandstrom-Strafle” im unmittelbaren Umfeld
Blndelungseffekt ist mittel

Verkehrsstarke in der Spit-
zenstunde des Fullverkehrs:

0 - 50 zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
0 - 200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe-
reichs fiir FGU:

ja
X nein

. %

Voraussetzung fiir FGU:

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

1 erfallt nicht erfillt

Empfohlene
Querungsanlage:

Vorziehen der Seitenrdume + Gehwegnase

Ergdnzende MaBRnahme:

Vorziehen der Seitenrdume

Priorisierung:

Planersocietit
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Albert-Schweitzer-StraRe

Quelle: Planersocietat, Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strale: * Innerhalb geschlossener Ortschaften
e Gemeindestrafie
e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
e Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt, Fahrbahneinengung ca. 2,5 m
e StraBe mit ErschlieBungsfunktion
o Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

TOP70

Merkmale der o Im Bereich einer Einmindung

Querungsstelle: e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefihrt
e Querungsstelle ist frithzeitig erkennbar
e Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind vorhanden
e Vorgezogener Seitenraum {Gehwegnase) provisorisch vorhanden

Bedeutung fir den e Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige FuBwegeverbindung)
FuRverkehr: ® Wichtige Ziele fiir den FuBverkehr im direkten Umfeld {Kindergarten,
Spielplatz, Anbindung Wohnsiedlung Elsa-Brandstrém-Strafie)
¢ Haltestelle ,Elsa-Brandstrom-StraBe” im unmittelbaren Umfeld
¢ Biindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstarke in der Spit- ¢ 0-50 zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: ¢ 200 — 300 Kfz {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe- ja, regelmadRige Querung von besonders Schutzbediirftigen, Haltestelle
reichs fiir FGU: O nein

Lo o Gt

Quelle: Planersocietét, Bestandsbild Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: erfullt O nicht erfillt

Empfohlene FuBgéngeriiberweg mit Vorziehen der Seitenraume (Gehwegnase)
Querungsanlage:

Ergdnzende MaRnahme: Vorziehen der Seitenrdume {Ausbau des bestehenden Provisoriums un-

ter Ber(cksichtigung der vorhandenen Schranke (Lauflinie)), barriere-
freier Ausbau Haltestelle ,,Elsa-Brandstrom-Strafle”

Priorisierung: HE

Planersocietat
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Merkmale der Strale:

Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg

Iert-SchweitrtraBe

L if.—; :

e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestrafie

e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt, Fahrbahneinengung ca. 2,5 m

o StraBe mit ErschlieBungsfunktion

e Zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

Merkmale der
Querungsstelle:

e Im Bereich einer FuBverkehrsverbindungen auf selbstdndigen Wegen
o Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden

e Vorgezogener Seitenraum {Gehwegnase) vorhanden (westlich)

Bedeutung fir den
FuBverkehr:

e  Wichtige Querung flr den FuBverkehr
e Wichtige Ziele flr den FuBverkehr im direkten Umfeld (Spielplatz)
e Bindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstarke in der Spit-
zenstunde des Fullverkehrs:

e 0-50zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
e 200~ 300 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe-
reichs fur FGU:

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU:

O ja
nein

O erfllit

Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

X nicht erfullt

Empfohlene
Querungsanlage:

Farbige Hervorhebung

Ergdnzende MalRnahme:

Priorisierung:

Planersocietdt

TOP70
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_ _ HauffstraRe / Pforzheimer Strafe

Merkmale der StralRe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestralle

e Keine deutliche Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca. 13,5 m Fahrbahnbreite gesamt, Mittelinsel ca. 2,5 m

e  Strafle mit ErschlieBungsfunktion

e Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
-Merkmale der - e Im Bereich einer wartepflichtigen Zufahrt
Querungsstelle: ¢ Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt (im Sii-

den Fortsetzung als gemeinsamer FuB3- und Radweg)
e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
e  Mittelinsel vorhanden
Bedeutung fiir den e Biindelungseffekt ist hoch
FuBverkehr:
Verkehrsstarke in der Spit- ¢ (0-502zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e 200 - 300 Kfz (Hochrechnung nach Beohachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- O ja

reichs fir FGU: & nein

* LT L, o e A T
Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietat, Bestandsbild
Voraussetzung fiir FGU: O erfallt nicht erfillt
Empfohlene Farbige Hervorhebung (zusétzlich zur vorhandenen Mittelinsel)
Querungsanlage:
Erganzende MaRnahme: Vorziehen der Seitenrdume
Priorisierung: 7]

Planersocietat



36 Aktionsprogramm Sichere StraRenquerung — Abschlussbericht (Stand: 25.03.2021)

— — —

A ST S 5 L

Quelle: Planersocietat Orthofoto; Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften
e Gemeindestrale
e Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
e (Ca. 10 m Fahrbahnbreite
e  Strale mit ErschlieRungsfunktion
e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

TOP70

Merkmale der e Im Bereich einer wartepflichtigen Zufahrt
Querungsstelle: e  Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
* Querungsstelle ist derzeit schwererkennbar
e Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind derzeit
nicht vorhanden

Bedeutung fur den e Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan}

FuBverkehr: e Biindelungseffekt ist mittel

Verkehrsstérke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e 0-200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fiir FGU: nein

44

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt X nicht erfiilit
Empfohlene Gehwegliberfahrt

Querungsanlage:

Ergdnzende MalRnahme: Deutliche Ausweitung der Seitenraume + Griinschnitt
Priorisierung: [ J |

Planersocietét
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Q7 _ Lachentorstraﬂe / KornerstraEe

Quelle: Planersocietidt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StrafRe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e GemeindestraRe

e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite

e  Strafe mit ErschlieBungsfunktion

e  Zuldssige Héchstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer Einmiindung
Querungsstelle: e Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fir den ¢ Bindelungseffekt ist gering
FuRverkehr:
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50 zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: ¢ 0-200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fur FGU: nein

Quelle: Planersacietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fir FGU: O erfullt X nicht erfullt
Empfohlene Vorziehen der Seitenrdume (Gehwegnase)
Querungsanlage:

Ergdnzende Malnahme: Vorziehen der Seitenrdume

Priorisierung: i

Planersocietat
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Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraBe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften
e Gemeindestrale
e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
e Ca. 7,0 m Fahrbahnbreite gesamt
e  StralRe mit ErschlieRungsfunktion
e  Zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

Merkmale der ¢ Im Bereich einer FuRverkehrsverbindungen auf selbstdndigen We-
Querungsstelle: gen (Zugang Strohgéuhalle, Hans-Thoma-Weg)

e  Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefihrt

e Querungsstelle ist frithzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fiir den ¢ Wichtige Querung im Hauptnetz {Schulwegplan)
FuBverkehr: e  Wichtige Ziele fiir den FuRverkehr im direkten Umfeld (Strohgiuhalle,

Spielplatz, Verkehrserziehungsplatz)
e Biindelungseffekt ist gering

TOP70

Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuB Gehende {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e  0-200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- (Ija

eichs fiir FGU: X nein

"'_‘*‘ %,\"
? SN ‘x;ﬁ-‘"’

Quelle: Planersocietét, Bestandsbild Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: erfiillt X nicht erfullit

Empfohlene Verkehrsberuhigter Bereich

Querungsanlage:

Ergdnzende Mafnahme: Anpassung der Seitenrdume (Entfall der Griinrabatte, Parkstande (in
Fortsetzung des Hans-Thoma-Wegs), etc.)

Priorisierung: e

Planersocietit
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Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StralRe: ¢ [nnerhalb geschlossener Ortschaften
o Gemeindestrale
e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
e Ca. 7,5 m Fahrbahnbreite
e  Strafle mit ErschlieBungsfunktion
e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

Merkmale der e Im Bereich einer Einmindung
Querungsstelle: e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist frihzeitig erkennbar (Erkennbarkeit derzeit einge-
schrankt)
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden
Bedeutung fir den ¢  Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuRverkehr: e  Wichtige Ziele fir den FuBverkehr im direkten Umfeld (Strohgéduhalle,

Tennisplatz)
e Biindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstérke in der Spit- ¢ 0-50zu Full Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe}
zenstunde des FuRverkehrs: e  (-200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oija

reichs fur FGU: X nein

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersacietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt X nicht erfiillt

Empfohlene Vorziehen der Seitenrdume + Verkehrsberuhigter Bereich
Querungsanlage:

Ergidnzende MaRnahme: Deutliches Vorziehen der Seitenrdaume

Priorisierung: mE

Planersocietat
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Merkmale der StraRe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften
e GemeindestraBe
e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
* (Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt
e  StralRe mit ErschlieBungsfunktion
e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der ® Im Bereich einer Einmiindung
Querungsstelle: e Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden
e Vorgezogene Seitenrdume (Gehwegnase) vorhanden
Bedeutung fir den ¢ Sehr wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuRverkehr: e Wichtige Ziele fir den FuBverkehr im direkten Umfeld (Schule,
Strohgauhalle, Kirche)
e Bilndelungseffekt ist hoch
Verkehrsstérke in der Spit- e  50-100 zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBBverkehrs: e 200 - 300 Kfz {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- ja, regelmaRige Querung von besonders Schutzbediirftigen

reichs fiir FGU: O nein

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

Voraussetzung fir FGU: & erfiiflt O nicht erfiillt

Empfohlene FuBgangeriiberweg

Querungsanlage:

Ergdnzende MaRRnahme:

Priorisierung: HE

Planersocietit
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Qi1

il

Merkmale der Strafe:

Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg

Innerhalb geschlossener Ortschaften

Gemeindestralle

Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt

Strale mit ErschlieBungsfunktion

Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

Goldickerstrale Hirchltaﬁe

TOP70

Merkmale der :
Querungsstelle:

Im Bereich einer Kreuzung mit vorfahrtregelnden Verkehrszeichen
Der FuBBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden

Bedeutung fiir den
FuRverkehr:

Wichtige Querung im Hauptnetz {wichtige FuRwegeverbindung)
Wichtige Ziele fir den FuBverkehr im direkten Umfeld (Neuer Friedhof,
Samariterstift)

Biindelungseffekt ist mittel

Verkehrsstarke in der Spit-
zenstunde des FuBverkehrs:

0 - 50 zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
200 - 300 Kfz {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzhe-
reichs fir FGU:

ja, regelmaRige Querung von besonders Schutzbedirftigen, ohne ge-
sicherte Querungsmaglichkeit in zumutbarer Entfernung
O nein

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

E e
Quelle: Planersocietdt, Bestandshild

Voraussetzung fiir FGU: erfiillt O nicht erfiillt
Empfohlene FuRgangeruberweg

Querungsanlage:

Ergdnzende MalBnahme:

Priorisierung: N

Planersocietét
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Qi2 _ _ _ _ Hirschlander StralRe (Hohe Friedhof)

s Aeai A b L M

Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strale: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften
e lLandesstrafe L 1136 (Ortsdurchfahrt)
e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
¢ (Ca. 8,5 m Fahrbahnbreite gesamt, Mittelinsel ca. 2,0 m
e Strale mit Verbindungsfunktion
o  Zulissige Héchstgeschwindigkeit betrdgt 50 km/h

Merkmale der e Im Bereich einer Ortsdurchfahrt
Querungsstelle: e Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fiir den ¢  Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige FuRwegeverbindung)
FuBverkehr: e  Wichtige Ziele fiir den FuRverkehr im direkten Umfeld (Neuer Friedhof)
e Bindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e 300 -450 Kfz (Hochrechnung nach Zihlung, Stadt Leonberg)
Innerhalb des Einsatzbe- O ja,

reichs fir FGU: nein

ke

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt nicht erfillt

Empfohlene Farbige Hervorhebung
Querungsanlage:

Ergénzende MaRRnahme;

Priorisierung: |

Planersocietit

TOP70
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Qi3 Hirschlander StraBe / Goldickerstralle

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg
Merkmale der Strafie: e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Landesstrafe L 1136 (Ortsdurchfahrt)

e Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca. 10,5 m Fahrbahnbreite gesamt, Mittelinsel 3,0 m

e  Strale mit Verbindungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer Ortsdurchfahrt
Querungsstelle: e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fiir den e  Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuBverkehr: e  Wichtige Ziele fir den FuBverkehr im direkten Umfeld (Samariterstift)
e Biindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBlverkehrs: e 300 - 450 Kfz (Hochrechnung nach Zihlung, Stadt Leonberg)

Innerhalb des Einsatzbe- ja, regelmaRige Querung von besonders Schutzbediirftigen

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: erfullt O nicht erfiillt
Empfohlene FuBgangeriberweg mit Mittelinsel

Querungsanlage:
Ergdnzende MalRnahme:
Priorisierung: HEu

Planersocietét
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Qi4 ) i _ Lachentorstralle / GoldickerstraRe

‘B i 2

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRRe: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestralle

e Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr

o (Ca.12,5 m Fahrbahnbreite gesamt

e  StraRRe mit ErschlieRungsfunktion

®  Zuldssige Hichstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer Kreuzung
Querungsstelle: e  Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden

e Unmittelbare Ndhe zur Querungsstelle Q15 LachentorstraRe
Bedeutung fiir den e  Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuRverkehr: e Bilndelungseffekt ist hoch
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: o 0—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- (ja
reichs fiir FGU: X nein

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt X nicht erftillt

Empfohlene Farbige Hervorhebung mit Vorziehen der Seitenrdume (Gehwegnase -

Querungsanlage: nur ein Fahrstreifen fir beide Fahrtrichtungen)

Ergdanzende Mafinahme: Sehr deutliches Vorziehen der Seitenrdaume auch in den Knotenbereich
hinein

Priorisierung: NE N

Planersocietat
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Qi15 Lachentorst

pafie [ Ebhranwiee:

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strafe: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestrafie

e Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr

e Ca. 9,5 m Fahrbahnbreite gesamt, Mittelinsel ca. 2,5 m

o Stralle mit ErschlieBungsfunktion

e Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der o Im Bereich einer FuRBverkehrsverbindung auf selbstindigen Wegen (Trep-
Querungsstelle: penanlagen)

o Der FuBlverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefithrt

e Querungsstelle ist frihzeitig erkennbar

¢ Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind vorhanden

+ Mittelinsel vorhanden

Bedeutung fur den e Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuBverkehr: e Haltestelle ,,LachentorstraBe” im direkten Umfeld
e Bindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstérke in der Spit- e 0-50 zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des Fuflverkehrs: e 0-—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- O ja,
reichs fiir FGU: X nein

; *: Z _‘:ﬂ_‘

Quelle: Planersocietét, Bestandsbild Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fir FGU: O erfiillt X nicht erfiillt

Empfohlene Vorziehen der Seitenrdume (Gehwegnase - nur ein Fahrstreifen fiir

Querungsanlage: beide Fahrtrichtungen) + Farbige Hervorhebung

Ergdanzende MaRnahme: Verschieben der Querung nach Siiden {Laufrichtung FuBverkehr), Vor-
ziehen der Seitenrdume (Gehwegnase - nur ein Fahrstreifen flr beide
Fahrtrichtungen), barrierefreier Ausbau Haltestelle ,Lachentorstrale”

Priorisierung: 0

Planersocietat
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Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strafle: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften
e GemeindestraRe
e Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
e (Ca.5,7 m Fahrbahnbreite
e  StraBe mit ErschlieBungsfunktion
®  Zul3ssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

Merkmale der e Im Bereich einer Einmindung
Querungsstelle: o Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist schwer erkennbar (Anndherung FuRverkehr (iber
Treppen, schwierige Knotenpunktgeometrie Lachentorstr./Mérikestr.)
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fir den e  Wichtige Querung im Hauptnetz {Schulwegplan)
FuBverkehr: e Haitestelle ,LachentorstraRe” im direkten Umfeld
e  Bindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuB Gehende {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: »  0-200 Kfz {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- (ja

reichs fiir FGU: nein

&

X R et ; ; i —

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietdt, Bestandshild

Voraussetzung fiir FGU: O erfalit X nicht erfillt

Empfohlene Aufpflasterung

Querungsanlage:

Erganzende MaRnahme: Anpassung der Knotenpunktgeometrie Lachentorstr./Mérikestr, Vorzie-
hen der Seitenrdume

Priorisierung: HE

Planersocietit
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Q17 Sonnenstrafe / St. Michael-StraRe

Quelie: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe: e [nnerhalb geschlossener Ortschaften

*  Gemeindestrale

e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

¢ (Ca. 5,5 m Fahrbahnbreite

e  Strafle mit ErschlieRungsfunktion

®  Zulassige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer Einmiindung
Querungsstelle: e  Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

®  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung flir den e  Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuBverkehr: e Bilindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstéarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: s 0-—200 Kfz {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fiir FGO: X nein

Bt o o

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiiilt nicht erfiillt

Empfohlene Verkehrsberuhigter Bereich

Querungsanlage:

Erganzende MaBnahme: Ggf. zusétzlich: farbige Hervorhebung einer Furt (Schulweg)
Priorisierung: EHN

Planersocietét
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Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe:

Sonnenstrafe / Sankt-Michael-StraRe

{0

* Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestrale

e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e Ca. 5,0 m Fahrbahnbreite gesamt

e  Strale mit ErschlieBungsfunktion

e Zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h {Tempo-30-Zone)

TOP70

Merkmale der
Querungsstelle:

¢ Im Bereich einer Einm{ndung

e Der FuBverkehr wird einseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist schwer erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden

Bedeutung fiir den
FuRverkehr:

e Nahe zur Schule etc.
o Biindelungseffekt ist mittel

Verkehrsstarke in der Spit-
zenstunde des Fulverkehrs:

e 0-50zu FuRf Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
e 0-200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe-
reichs fiir FGU:

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

ja
@ nein

Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiilit X nicht erfiillt
Empfohlene Gehwegliberfahrt

Querungsanlage:

Erganzende MaBnahme:

Priorisierung: [

Planersocietat



Aktionsprogramm Sichere StraRenquerung — Abschlussbericht (Stand: 25.03.2021) 49

Q19 UlmenstraBe / Sankt-Michael-Strale

Quelie: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften
¢ GemeindestraBBe
¢ Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
e Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt
e StraBe mit ErschlieBungsfunktion
e Zulassige Hochstgeschwindigkeit betridgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

TOP70

Merkmale der ¢ |m Bereich einer FuBverkehrsverbindung auf selbstindigen Wegen
Querungsstelle: (Zugang Schule)
e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar
¢ Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind vorhanden
* Vorgezogener Seitenraum {Gehwegnase) vorhanden

Bedeutung fiir den e Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuRverkehr: e Zugang zur Grundschule Hofingen
e Wichtige Ziele fur den FuBverkehr im direkten Umfeld (Kindergarten,
Schule, Kirche, Gemeindehdauser)
¢ Biindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstarke in der Spit- ® 0-50 zu Fuf Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: e 0 - 200 Kfz {(Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fur FGU: nein

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

Voraussetzung fir FGU: O erfillt X nicht erfiillt

Empfohlene Aufpflasterung

Querungsanlage:

Ergdnzende MafRnahme: Entfall des Querparkens, sudliche Verlangerung des Gehwegs auf der
westlichen StraRenseite bis zur UlmenstraRe

Priorisierung: HE

Planersocietdt
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Merkmale der StrafRe:

- g ’ Tt i,

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Sonnenstrafle / Lachentorstrafe

e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestralle

e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt

e  Strafle mit ErschlieBungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

TOP70

Merkmale der
Querungsstelle:

e |Im Bereich einer wartepflichtigen Zufahrt

e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist nicht optimal erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden

Bedeutung fiir den
FuBverkehr:

®  Wichtige Ziele flir den Fulverkehr im direkten Umfeld (Blumenla-
den, Fahrschule)
e Bindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstdrke in der Spit-
zenstunde des FulRverkehrs:

e 0-50zuFuf Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
e 0-200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe-

Oja

reichs fiir FGU:

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU:

X nein

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

O erfillt X nicht erflilt

Empfohlene
Querungsanlage:

Gehwegtiberfahrt

Ergdnzende MaRnahme:

Verkehrsberuhigter Bereich

Priorisierung:

Planersocietdt
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Q21 P _ - LachentorstraRe / Pforzheimer StraBBe

Quelle: Planersacietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strafe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e GemeindestraBe

e Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca. 10,5 m Fahrbahnbreite

e  Strafle mit ErschlieBungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer wartepflichtigen Zufahrt
Querungsstelle: e  Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fir den e Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige FuRwegeverbindung)
FuBverkehr: e Kein Bestandteil des Schulwegplans, dennoch wichtige Wegebezie-

hung von/zur Schule
e Bilindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstarke in der Spit- e 0-502zu FuB Gehende (Zdhlung)

zenstunde des FuBverkehrs: e 200 - 300 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- X ja

reichs fiir FGU: O nein

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: erfiillt O nicht erfilllt
Empfohlene FuBgidngeriuberweg mit Mittelinsel
Querungsanlage:

Ergdnzende MaRnahme: Mittelinsel und/oder Seitenrdume ausbauen
Priorisierung: HE

Planersocietét
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Merkmale der Strafle:

Pforzheimer Strae/ StidstraRe

¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

e  KreisstraBe K 1059 (Ortsdurchfahrt)

e Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr

e Ca. 6,5 mFahrbahnbreite

e  StraRe mit Verbindungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 50 km/h (8stlich der Que-
rungsstelle 30 km/h)

Merkmale der
Querungsstelle:

e Im Bereich einer Ortsdurchfahrt

e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefithrt

o Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

*  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden

e Geringfigig vorgezogene Seitenrdaume (Gehwegnase) vorhanden (stidlich)

Bedeutung flr den
FuRverkehr:

e  Aktuell kein Bestandteil des Schulwegplans, dennoch wichtige We-
gebeziehung von/zur Schule
e Blndelungseffekt ist hoch

Verkehrsstérke in der Spit-
zenstunde des Fullverkehrs:

e (0-—50zu FuB Gehende (Zdhlung)
e 450 -600 Kfz (Hochrechnung nach Z&hlung, Stadt Leonberg), Fahrt-

richtung
Innerhalb des Einsatzbe- X ja, keine gesicherte Uberquerungsméglichkeit in zumutbarer Entfer-
reichs fur FGU: nung

Voraussetzung fiir FGU:

[ nein

Mo aL

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

3

X erfullt O nicht erfillt

Empfohlene
Querungsanlage:

FuRgdngeriiberweg mit Mittelinsel

Ergdnzende MaBBnahme:

Priorisierung:

Planersocietat



TOP70

Aktionsprogramm Sichere StraRenquerung — Abschlussbericht {Stand: 25.03.2021) 53

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Kreisstrale K 1059 (Ortsdurchfahrt)

e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr

e Ca. 6,5 m Fahrbahnbreite

e  Stralle mit Verbindungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der ¢ |m Bereich einer Ortsdurchfahrt
Querungsstelle: e Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist schwererkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

nicht vorhanden

Bedeutung fiir den e Bindelungseffekt ist mittel (biindelt FuRwegebeziehungen zwi-

FuBverkehr: schen Am Himmelsgértle und Lachtor-/SonnenstraRe)

Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Zihlung)

zenstunde des FuBverkehrs: e 450 - 600 Kfz (Hochrechnung nach Zihlung, Stadt Leonberg), Fahrt-
richtung

Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fur FGU: nein

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietidt, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: [ erfiillt X nicht erfiillt

Empfohlene Mittelinsel ohne FuRgangeriberweg

Querungsanlage:

Ergdnzende MaRnahme: Umbau der Einmindung Am Himmelsgartle, Anpassung des Gehwegs
Priorisierung: o

Planersocietit



54

Aktionsprogramm Sichere Stralenquerung — Abschlussbericht (Stand: 25.03.2021)

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strale:

Innerhalb geschlossener Ortschaften

Kreisstrale K 1059 (Ortsdurchfahrt)

Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr

Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt

StraRe mit Verbindungsfunktion

Zulassige Hochstgeschwindigkeit betrédgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

Merkmale der
Querungsstelle:

Im Bereich einer Ortsdurchfahrt

Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
Querungsstelle ist frithzeitig erkennbar

Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden

Bedeutung flr den
FuBverkehr:

Querung in Fortsetzung eines Fullgdngerdurchgangs

Wichtige Ziele fiir den FuBverkehr im direkten Umfeld (Kirche, Bank,
Rathaus)

Bindelungseffekt ist gering

Verkehrsstérke in der Spit-
zenstunde des FuRverkehrs:

0 - 50 zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

750 — 900 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe-
reichs fur FGU:

Oja

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU:

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

O erfullt X nicht erfillt

Empfohlene
Querungsanlage:

Farbige Hervorhebung

TOP70

Ergdnzende Malinahme:

Priorisierung:

Planersocietat
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Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strafle: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften
e Gemeindestrale
e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
e Ca. 7,50 m Fahrbahnbreite gesamt
e  Strafle mit ErschlieBungsfunktion
e Zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt unter 30 km/h, Verkehrs-

beruhigter Bereich
Merkmale der ¢ Im Bereich einer wartepflichtigen Zufahrt
Querungsstelle: e Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

¢ Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
e Verkehrsheruhigter Bereich (St. Lorenz Weg)
Bedeutung fir den e  Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuBverkehr: e  Wichtige Ziele fur den FuRverkehr im direkten Umfeld (Kirche, Bank,
Rathaus)
e Biindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e  0-—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fur FGU: nein

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfillit X nicht erfillt
Empfohlene Gehweglberfahrt

Querungsanlage:
Erginzende MalRnahme:
Priorisierung: HE

Planersocietit
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Q26 _ _ _ Kirchstrafe /Pforzheimer StraRe

Y

Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe: o Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestralle

o Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e Ca. 6,3 m Fahrbahnbreite

e  StraRe mit ErschlieRungsfunktion

e Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der » In der Ndhe einer wartepflichtigen Zufahrt
Querungsstelle: e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist schwer erkennbar {Kurvenlage)

e Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fiir den e  Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuBverkehr: e  Wichtige Ziele fiir den FuBverkehr im direkten Umfeld (Zahnarzt,

Rathaus, Paketshop, Getrankemarkt, Volksbank, Kirche)
e Querung ist Teil des Schulwegplans
e Blindelungseffekt ist mittel

Verkehrsstérke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: e 0-200Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fur FGU: X nein

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt X nicht erfiillt
Empfohlene Aufpflasterung + Verkehrsberuhigter Bereich
Querungsanlage:

Ergdnzende MalRnahme: Aufpflasterung des gesamten Kurvenbereichs
Priorisierung: |

Planersocietit
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Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StralRe:

innerhalb geschlossener Ortschaften
Gemeindestralle
Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
Ca. 6,5 m Fahrbahnbreite gesamt
StraRe mit ErschiieBungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrigt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer FuBverkehrsverbindung auf selbstandigen Wegen
Querungsstelle: e Der FuRverkehr wird einseitig auf einem Fullweg gefuhrt

e Querungsstelle ist schwer erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
nicht vorhanden

Bedeutung fiir den *  Wichtige Ziele fiir den FuBverkehr im direkten Umfeld (Kirche, Banken,
FuRverkehr: Rathaus, Getrankemarkt)

e Biindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: ¢  0-—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fur FGU: nein

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersacietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt nicht erfllit
Empfohlene Farbige Hervorhebung
Querungsanlage:
Ergdnzende MaRnahme: Vorziehen der Seitenrdume, Entfall von Parkplédtzen
Ggf. auch Ausweitung des verkehrsberuhigten Bereichs (Q26)
Priorisierung: |

Planersocietit
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mer Straf}

Q28 _ _ Pforzhei / Am Schlossberg

Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strale: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften
e Kreisstrale K 1059 (Ortsdurchfahrt)
e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
e Ca. 11,0 m Fahrbahnbreite gesamt, Mittelinsel ca. 2,0 m
e Strafle mit Verbindungsfunktion
e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 50 km/h
Merkmale der : e Im Bereich einer wartepflichtigen Zufahrt
Querungsstelle: e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e  Mittelinsel vorhanden
e Querungsstelle ist frihzeitig erkennbar
e Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
teilweise vorhanden
Bedeutung fiir den ¢  Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige Fulwegeverbindung)
FuBverkehr: e  Wichtige Ziele fiir den FuRverkehr im direkten Umfeld (Rathaus,
Metzgerei, Restaurants, Musikschule, Bibliothek)
e Bindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstérke in der Spit- e 50-100 zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des Fullverkehrs: e 750 -900 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- ja

reichs fiir FGU: O nein

A - T
: St ;i;mﬂiw
Quelle: Planersocietat, Bestandsbild Quelle: Planersocietat, Bestandsbild
Voraussetzung fur FGU: erfiillt [ nicht erfiillt
Empfohlene FuBgangeriberweg mit Mittelinsel
Querungsanlage:
Ergdnzende MaRnahme: RegelmaRiger Griinschnitt
Priorisierung: EEN

Planersocietdt
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rale

Q29a (Vorzugsvariante) ) - Ditzinger StraRe / Hirschlander St:

ek

Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

e KreisstraBe K 1059 (Ortsdurchfahrt)

e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite

e  StraRe mit Verbindungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30km/h bzw. 50 km/h
Merkmale der e Im Bereich einer Ortsdurchfahrt
Querungsstelle: e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist (eingeschrankt) frihzeitig erkennbar

e Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fir den e Wichtige Querung im Hauptnetz (zentraler Standort in der Ortsmitte)
FuRverkehr: e  Wichtige Ziele fiir den FuBverkehr im direkten Umfeld (Béckerei,

Restaurants, Musikschule)
e Biindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstarke in der Spit- ¢ 0-502zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: o Uber 900 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- X ja, keine gesicherte Querungsmaoglichkeit in zumutbarer Entfernung

reichs fur FG
e

i O nein_

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietit, Bestandsbild
Voraussetzung fir FGU: erfiillt O nicht erfiillt
Empfohlene Lichtsignalanlage, alternativ Q29b: Lichtsignalanlage westlich

Querungsanlage:
Ergdnzende MaRnahme:
Priorisierung: L1

Planersocietat



TOP70

60 Aktionsprogramm Sichere StraBenquerung — Abschlussbericht (Stand: 25.03.2021)

Q29b (Alternativvaria

nte)

Ditzinger StraRe / Hirschlander StraRe

AT A :
o R o e g Vil A
§ : - - ;-

i, L B

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strafe: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften
e landesstrale L 1136 + KreisstraBe K 1059 (Ortsdurchfahrten)
e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
e (Ca. 7,0 m Fahrbahnbreite
e  Strale mit Verbindungsfunktion
e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 50 km/h

Merkmale der e Im Bereich einer Ortsdurchfahrt
Querungsstelle: o Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelie ist schwer erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
nicht vorhanden

Bedeutung fiir den e  Wichtige Querung im Hauptnetz (zentraler Standort in der Ortsmitte)
FuRverkehr: e  Wichtige Ziele fiir den FuRverkehr im direkten Umfeld (Backerei,
Metzgerei, Restaurants, Musikschule, Bibliothek)
e Biindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des Fuverkehrs: e Uber 900 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- X ja

reichs fiir FGU: (1 nein

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt nicht erfillt
Empfohlene Lichtsignalanlage

Querungsanlage:

Ergdnzende MafRnahme:

Priorisierung: HEE

Planersocietit
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Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Am Schlossberg (Hohe Hst. Rathaus)

TOP70

Merkmale der StraRe: e [nnerhalb geschiossener Ortschaften
e Landesstrafle L 1136 (Ortsdurchfahrt)
e Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
e (Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite
o  Stralle mit Verbindungsfunktion
e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrigt 50 km/h
Merkmale der e Im Bereich einer Ortsdurchfahrt
Querungsstelle: »  Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist schwer erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden
Bedeutung fiir den e  Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige FuBwegeverbindung)
FuBverkehr: e Haltestelle ,Rathaus” im direkten Umfeld
e Bindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstarke in der Spit- e  0-50zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e 300-450 Kfz (Hochrechnung nach Zihlung, Stadt Leonberg), Fahrt-
richtung
Innerhalb des Einsatzbe- ja, Haltestelle

reichs fur FGU: O nein

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

Quelle: Planersacietdt, Bestandsbild

Voraussetzung fr FGU: O erfullt X nicht erfullt

Empfohlene Mittelinsel

Querungsanlage:

Ergdnzende MaRnahme: Barrierefreier Aushau der Haltestelle und Bau von deutlichen Haltestel-
lenkaps

Priorisierung: ]

Planersocietét
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Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestralle

e  Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca. 5,0 m Fahrbahnbreite

e  StralRe mit Erschliefungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer wartepflichtigen Zufahrt
Querungsstelle: e Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden

»  Gehweglberfahrt/Aufpflasterung
Bedeutung flir den e Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige Fulwegeverbindung)
FuBverkehr: e Haltestelle ,Rathaus” im direkten Umfeld

e Bindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstérke in der Spit- e 0-50zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: e 0-—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Uja
reichs fiir FGU: X nein

SRR ¢ —

. ‘“‘."
Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt X nicht erfiillt
Empfohlene Aufpflasterung

Querungsanlage:

Ergénzende MaRRnahme: Aufpflasterung deutlich hervorheben
Priorisierung: [

Planersocietit

TOP70
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Q32 _ _ Truchsessenstrafs / Allmandw

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StralRe: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

o Gemeindestrale

e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca. 5,0 m Fahrbahnbreite

e  Strafe mit ErschlieBungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer Kreuzung
Querungsstelle: e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fir den s Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuRverkehr: e Biindelungseffekt ist hoch
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e (0—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- O ja

reichs fur FGU: nein

i .

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt nicht erfiilit

Empfohlene Vorziehen der Seitenrdume {Gehwegnasen) an allen vier Knotenpunkt-

Querungsanlage: armen

Erginzende MaRnahme: Ggf. Umwandlung Allmandweg in Verkehrsberuhigten Bereich (zwi-
schen Ditzinger StraBe und Truchsessenstrale)

Priorisierung: HE

Planersocietat
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Merkmale der Strafle: e Innerhalb geschlossener Ortschaften
e Gemeindestralte
e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
e (Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt
e StraBe mit ErschlieBungsfunktion
e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

Merkmale der ¢ Im Bereich einer Kreuzung
Querungsstelle: e Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind vor-

handen
Bedeutung flir den e Wichtige Querung im Hauptnetz {Schulwegplan)
FuRverkehr: e  Wichtige Ziele fiir den FuBverkehr im direkten Umfeld (Schreibwarenla-

den, Zahnarzt)
e Biindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstadrke in der Spit- e 0-150zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: e 0 -—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe- (ja

reichs fiir FGU: X nein

21 A

Fss

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt nicht erfiillt
Empfohlene Gehwegliberfahrt

Querungsanlage:

Ergdnzende Mallnahme:

Priorisierung: B

TOP70

Planersocietit
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Q34

Quelle: Planersocietit Orthofoto: Stadt Leonberg

Ditzinger StraRe / Schillerstrae

TOP70

Merkmale der Strafe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften
o  Kreisstrale K 1059 (Ortsdurchfahrt)
e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
¢ Ca. 7,5 mFahrbahnbreite
e  Strafle mit Verbindungsfunktion
e  Zulassige Hochstgeschwindigkeit betrigt 50 km/h
Merkmale der ¢ Im Bereich einer Ortsdurchfahrt
Querungsstelle: e  Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist frihzeitig erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden
Bedeutung fiir den e Biindelungseffekt ist mittel
Fullverkehr:
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuB Gehende (Zdhlung)
zenstunde des FuBverkehrs: e 300 - 450 Kfz {(Hochrechnung nach Zihlung, Stadt Leonberg), Fahrt-
richtung
Innerhalb des Einsatzbe- Oja
reichs fiir FGU: X nein

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt nicht erfiilt
Empfohlene Vorziehen der Seitenraume (Gehwegnase)
Querungsanlage:

Ergdnzende MaRnahme: Vorziehen der Seitenrdume

Priorisierung: m

Planersocietit
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Merkmale der StraRe:

¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestrafe

e  Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e Ca.5,5mFahrbahnbreite gesamt

e  StraRe mit ErschlieBungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

Merkmale der
Querungsstelle:

¢ Im Bereich einer Kreuzung

e  Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist frihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden

Bedeutung flr den
FuBverkehr:

e Wichtige Querung im Hauptnetz {Schulwegplan)
e Bindelungseffekt ist mittel

TOP70

Verkehrsstarke in der Spit-
zenstunde des Fuflverkehrs:

e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
e 0-200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe-
reichs fir FGU:

Quelle: Planersocietdt, Bestandshild

Voraussetzung fiir FGU:

O ja
X nein

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

O erfullt nicht erfillt

Empfohlene
Querungsanlage:

Aufpflasterung

Ergdnzende MaRnahme:

Vorziehen der Seitenrdume

Priorisierung:

Planersocietdt
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Q36

Ditzinger Strae / Tonweg

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Strafle:

¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

e  Kreisstrale K 1059 (Ortsdurchfahrt)

e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
e Ca. 10,0 m Fahrbahnbreite gesamt, Mittelinsel ca. 2,5 m
e  Stralle mit Verbindungsfunktion

e Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 50 km/h

TOP70

Merkmale der
Querungsstelle:

e [m Bereich einer Ortsdurchfahrt

e  Der Fulverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefihrt

e Querungsstelle ist friithzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden

Bedeutung fiir den
FuBverkehr:

e  Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige FuBwegeverbindung)
¢ Direkte Fulverkehrsachse zwischen S-Bahnhof und Wohngebiete
nordlich der Ditzinger StraRRe
* Hohe Nutzung von Schutzbedurftigen (Ndhe Behindertenwerkstatt)
e Haltestellen , Alter Bahnhofweg” + , VarnbilerstraRe” im weiteren Umfeld
e Bindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstérke in der Spit-
zenstunde des FuBBverkehrs:

e 0-50zu FuB Gehende (Zahlung)
e 300 - 450 Kfz {Hochrechnung nach Zéhlung, Stadt Leonberg), Fahrt-
richtung

Innerhalb des Einsatzbe-
reichs fir FGU:

X ja, regeimaRige Querung von besonders Schutzbeddirftigen, Haltestellen
[ nein

.

Quelle: Planersocietidt, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU:

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

erfullt 1 nicht erfiilt

Empfohlene
Querungsanlage:

FuBlgangeriiberweg mit Mittelinsel

Ergdnzende MaRnahme:

Geringflgiges Verschieben in Richtung Osten (Laufrichtung Tonweg)

Priorisierung:

Planersocietdt
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. s

Quelle: Planersocietit Orthofoto; Stadt Leonberg

Merkmale der Strafe: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestrale

o Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca 12,0 m Fahrbahnbreite

e  StraBe mit ErschlieBungsfunktion

e  Zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der ¢ Im Bereich einer wartepflichtigen Zufahrt
Querungsstelle: e Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist frihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden

*  Grofe Radien am Knotenpunkt vorhanden
Bedeutung fiir den o Haltestelle , Alter Bahnhofweg” im direkten Umfeld
FuBverkehr: e Biindelungseffekt ist gering
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBBverkehrs: e 0 -200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oija
reichs fiir FGU: X nein

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietat, Bestandsbild
Voraussetzung flir FGU: O erfiillt nicht erfiillt

Empfohlene Vorziehen der Seitenrdume

Querungsanlage:

Ergdnzende Mafinahme: alternativ: auf Grund hoher Radien {Busverkehr) Mittelinsel priifen
Priorisierung: 4

Planersocietit
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Q38

Merkmale der Strafe:

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Alter Bahnhofweg

Innerhalb geschlossener Ortschaften

GemeindestraRe

Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

StraRe mit ErschlieBungsfunktion

Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

TOP70

Merkmale der
Querungsstelle:

Im Bereich einer FuRverkehrsverbindung auf selbstandigen Wegen

Der FuBverkehr wird teilweise auf einem Gehweg gefiihrt, im Alten Bahn-
hofweg noérdlich kein Gehweg vorhanden

Zusatzlich mindet aus Richtung Norden ein selbsténdiger FuBweg in den
Knoten/Kreuzungsbereich (Fortsetzung Tonweg/Treppenanlage)
Querungsstellen ist schwer erkennbar

Bedeutung fiir den
FuBverkehr:

Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige FuBwegeverbindung)
Wichtige Querung flir FuRverkehr vom/zum S-Bahnhof
Haltestelle ,Alter Bahnhofweg” im direkten Umfeld
Biindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstarke in der Spit-
zenstunde des FuBRverkehrs:

0—50 zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
0 — 200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe-
reichs fur FGU:

E W

Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU:

Oja
nein

T T

Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

[ erfiilit X nicht erfillt

Empfohlene
Querungsanlage:

Farbige Hervorhebung

Ergdnzende MaBnahme:

Grundsatzliche Umgestaltung des Knotens/Kreuzungsbereichs mit star-
kem Ausbau der Seitenrdume (siehe Abbildung 22: Beispielskizze Neu-
gestaltung Knotenpunkt)

Priorisierung:

Planersocietat
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nstrale

Q39 Weinbergstralle / Truchsesse
e e e T =T

. g

Merkmale der StraBe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e  Gemeindestrafe

e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e Ca. 20,0 m Fahrbahnbreite (Lauflinie des FuRverkehrs)

o Stralle mit ErschlieRungsfunktion

o Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer Einmiindung (Platzcharakter)
Querungsstelle: e  Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist derzeit schwer erkennbar

¢  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fiir den ¢ Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige FuRwegeverbindung)
FuRverkehr: e  Wichtige Querung fiir FuRverkehr vom/zum S-Bahnhof

e Haltestelle , Alter Bahnhofweg“ im direkten Umfeld
¢ Bindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstéarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: e 0-200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- O ja

2 2 | A

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt nicht erfiillt

Empfohlene Aufpflasterung

Querungsanlage:

Ergdnzende MalRnahme: Grundsétzliche Umgestaltung des Knotens/Kreuzungsbereichs mit star-

kem Ausbau der Seitenrdume (siehe Abbildung 22: Beispielskizze Neu-
gestaltung Knotenpunkt)

Priorisierung: EEE

Planersocietit
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TilgshausenstraRe
9 L

Qa0

iﬂ :"',‘-' -
Quelle: Planersacietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften
¢ GemeindestraRe
o  Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
e (Ca. 5,5 m Fahrbahnbreite
e  Strafe mit ErschlieRungsfunktion
e Zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der ¢ |m Bereich einer Fuverkehrsverbindung auf selbstandigen Wegen
Querungsstelle: e  Der FuBverkehr wird einseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist schwer erkennbar, zu FuR gehende auf selbstan-
digem Weg/ iiber Treppenanlage
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
teilweise nicht vorhanden
Bedeutung fiir den e  Wichtige Querung im Hauptnetz (wichtige FuBwegeverbindung)
FuBverkehr: e  Wichtige Querung fiir FuBverkehr vom/zum S-Bahnhof (direkte
FuBverkehrsachse zwischen S-Bahnhof und Ortsmitte)
¢ Biundelungseffekt ist hoch

Verkehrsstdrke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e 0-—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fur FGU: nein

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfilllt nicht erfillt
Empfohlene Aufpflasterung

Querungsanlage:

Erganzende Mafinahme: Deutliches Vorziehen der Seitenrdaume, Baken
Priorisierung: L

Planersocietat



72

Aktionsprogramm Sichere StraBenquerung — Abschlussbericht {Stand: 25.03.2021)

Merkmale der StraRe:

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Ditzinger Straf

Varnbulerstralle
d S

e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e KreisstraRe K 1059 (Ortsdurchfahrt)

e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung + Abbiegefahrstreifen, Zweirichtungs-
verkehr

e (Ca. 9,7 m Fahrbahnbreite gesamt

e  StralRe mit Verbindungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 50 km/h

TOP70

Merkmale der
Querungsstelle:

* Im Bereich einer Ortsdurchfahrt

e  Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind vor-
handen

Bedeutung fiir den
FuBverkehr:

e Haltestelle ,VarnbilerstraRe” im direkten Umfeld
o Biindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstirke in der Spit-
zenstunde des FuRverkehrs:

e 0-50zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
e  300-450 Kfz (Hochrechnung nach Zdhlung, Stadt Leonberg), Fahrt-

richtung
Innerhalb des Einsatzbe- ja, Haltestelle

reichs fiir FGU:

Al

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU:

O nein

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

X erfullt [ nicht erfiilit

Empfohlene
Querungsanlage:

FuBgangeriberweg mit Mittelinsel

Ergdnzende MaRnahme:

Verzicht auf Abbiegefahrstreifen, barrierefreier Ausbau Haltestelle
»Varnbilerstrale”

Priorisierung:

Planersocietit
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TOP70

Quelle: Planersocietit Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe:

Innerhalb geschlossener Ortschaften

GemeindestraRe

Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

Ca. 6,5 m Fahrbahnbreite gesamt

Stralle mit Erschliefungsfunktion

Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

Merkmale der
Querungsstelle:

Im Bereich einer wartepflichtigen Zufahrt

Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefihrt
Querungsstelle ist schwer erkennbar (Sichteinschrankung durch hohe He-
cke)

Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind vor-
handen

Bedeutung fiir den
FuBverkehr:

Wichtige Ziele fur den FuRverkehr im direkten Umfeld (Supermarkte)
Blndelungseffekt ist hoch

Verkehrsstarke in der Spit-
zenstunde des FuRverkehrs:

0 — 50 zu Ful Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
0 — 200 Kfz {(Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)

Innerhalb des Einsatzbe-
reichs fir FGU:

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Oja

nein

Quelle: Planersaocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt nicht erfilllt
Empfohlene Gehwegtiberfahrt

Querungsanlage:

Ergdnzende MaRnahme:

Priorisierung: [

Planersocietit
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Q43 ] _ - Weinbergstraﬂe/BovnstraB

{8

Quelle: Planersocietat Orthofoto; Stadt Leonberg

Merkmale der Strafle: e Innerhalb geschlossener Ortschaften
e Gemeindestralle
¢ Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
e (Ca. 6,0 mFahrbahnbreite
e  StralRe mit ErschlieBungsfunktion
e  Zul3ssige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h (Tempo-30-Zone)

TOP70

Merkmale der e Im Bereich einer FuRverkehrsverbindung auf selbstindigen Wegen
Querungsstelle: e  Der FuBverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg geflihrt, zusitz-
lich FortfUhrung auf selbstdndigem Fuweg (stidlich)
e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung flir den ¢ Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
FuRverkehr: e Anbindung des selbstindigen FuBwegs (Fortsetzung Beethoven-

stralle nach Siiden)
e Bindelungseffekt ist mittel

Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: e  0-—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Olja

reichs fir FGU: X nein

Quelle: Planersocietét, Bestandsbild Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfillt nicht erfillt

Empfohlene Farbige Hervorhebung und Vorziehen der Seitenrdume (Gehwegnase)

Querungsanlage:

Erganzende MalRnahme: Nach Umsetzung von Q38 und Q39 (hochste Prioritit) kann der Schul-
weg u.U. auch auf der nérdlichen Fahrbahnseite der WeinbergstraRe
verbleiben.

Priorisierung: i

Planersocietit
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Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe:

Innerhalb geschlossener Ortschaften

KreisstraRe K 1059 (Ortsdurchfahrt)

Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
Ca. 11,0 m Fahrbahnbreite gesamt, Mittelinsel ca. 2,5 m
Strafe mit Verbindungsfunktion

Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrédgt 50 km/h

Merkmale der
Querungsstelle:

Im Bereich eines Kreisverkehrs (Mittelinseln an allen vier Armen
vorhanden)

Der FuBverkehr wird teilweise auf einem gemeinsamen Ful- und
Radweg gefiihrt

Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden

Bedeutung fiir den
FuRverkehr:

Wichtige Querung im Hauptnetz (Schulwegplan)
Einkaufsmoglichkeiten (Lidl, Edeka) und Kita in unmittelbarer Umgebung
Blindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstérke in der Spit-
zenstunde des FuBverkehrs:

0 - 50 zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
450 - 600 Kfz (Hochrechnung nach Zahlung, SVZ BW/Stadt Leon-
berg), Fahrtrichtung am am starksten belasteten Knotenpunktarm

innerhalb des Einsatzbe-

X ja

reichs fur FGU:

: 15

O nein

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Quelle: Planersocietét, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: erfullt O nicht erftlit
Empfohlene Fulgédngeriiberweg

Querungsanlage:

Ergdnzende Manahme:

Fiihrung des Radverkehrs auf der Fahrbahn, Anlage von Schutzstreifen
in der Ditzinger StraRe {westlich von Q44)

Priorisierung:

Planersocietdt
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Q4s HaydnstraRe / Erwin-Schottle-StraRe
ol ' ' it - E . i

[ £,
Quelle: Planersocietat Orthofoto: Stadt Leonberg
Merkmale der Strafle: ¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

¢ Gemeindestrafe

e Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt

e  Stralle mit ErschlieBungsfunktion

e  Zuldssige Héchstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der : e Im Bereich einer Einmiindung
Querungsstelle: e  Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden

Bedeutung fiir den e  Wichtige Ziele fiir den FuRverkehr im direkten Umfeld (Kindergarten)
FuBverkehr: e Haltestelle ,HaydnstraRe” im direkten Umfeld

s Bilndelungseffekt ist mittel
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e 0 -200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja
reichs fur FGU: X nein

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfiillt X nicht erfillt
Empfohlene Farbige Hervorhebung und Vorziehen der Seitenrdume (Gehwegnase)

Querungsanlage:
Erganzende MaRnahme:
Priorisierung: [ 5§

Planersocietit
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_ ] - _ WeinbergstraRe / HaydnstraBRe

s

Quelle: Planersocietit Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der Stralie: e Innerhalb geschlossener Ortschaften
¢ GemeindestraRe
¢  Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr
e (a. 6,0 m Fahrbahnbreite gesamt
e  StralRe mit ErschlieRungsfunktion
e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer Einmundung
Querungsstelle: o  Der FuRverkehr wird beidseitig auf einem Gehweg gefiihrt
e Querungsstelle ist schwer erkennbar
¢  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind vor-

handen
Bedeutung fiir den o  Wichtige Querung im Hauptnetz {Schulwegplan)
FuBverkehr: e Biindelungseffekt ist mittel
Verkehrsstérke in der Spit- e 0-50zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuBverkehrs: e 0-— 200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja

reichs fiir FGU: nein

W

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fur FGU: O erfillt nicht erflllt
Empfohlene Vorziehen der Seitenrdume (Gehwegnase)

Querungsanlage:
Ergdnzende MaRnahme:
Priorisierung: HE

Planersocietit
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_ _ WeinbergstraBle / HaydnstraRe

2 St

Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraBe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Gemeindestrafle

¢ Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr

e (Ca. 6,0 m Fahrbahnbreite

e  StraRe mit ErschlieRungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e |m Bereich einer FuBverkehrsverbindungen auf selbstindigen Wegen
Querungsstelle: e  Der FuRverkehr wird einseitig auf einem Gehweg gefiihrt, Fortfiih-

rung auf selbstandigem FuRweg (sldlich)
e Querungsstelle ist schwer erkennbar
e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung flir den e Anbindung des selbsténdigen FuBwegs (Fortsetzung HaydnstraRe
FuRverkehr: nach Siiden)
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende {Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: ®  0—200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- O ja
reichs fiir FGU:

X nein

=

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild Quelle: Planersocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fir FGU: O erfiillt & nicht erfillt

Empfohlene Farbige Hervorhebung und Vorziehen der Seitenrdume (Gehwegnase)
Querungsanlage:

Ergdnzende MafRnahme: Parkverbote im Bereich der Querungsstelle

Priorisierung: |

Planersocietit
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Quelle: Planersocietdt Orthofoto: Stadt Leonberg

Merkmale der StraRe: e Innerhalb geschlossener Ortschaften

® GemeindestraBRe

¢  Keine Fahrstreifenaufteilung, Zweirichtungsverkehr,

e (Ca.5,5 m Fahrbahnbreite

e  Strafle mit ErschlieBungsfunktion

e Zulidssige Hochstgeschwindigkeit betrdgt 30 km/h (Tempo-30-Zone)
Merkmale der e Im Bereich einer Einmundung eines verkehrsberuhigten Bereichs
Querungsstelle: e  Der FuBverkehr wird einseitig auf einem FuRweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e  Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind

vorhanden
Bedeutung fiir den e Querung (iber Haupteinfahrtsstrae ins Wohngebiet
FuRverkehr: e Blndelungseffekt ist gering
Verkehrsstarke in der Spit- e 0-50zu FuR Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
zenstunde des FuRverkehrs: e 0 - 200 Kfz (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
Innerhalb des Einsatzbe- Oja
reichs fir FGU: nein

Quelle: Planersocietit, Bestandsbild Quelle: Planersaocietit, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU: O erfillt nicht erfillt

Empfohlene Vorziehen der Seitenraume (Gehwegnase)
Querungsanlage:

Ergdnzende MaBnahme: Weiteres Vorziehen des Gehwegs in den Kreuzungsbereich
Priorisierung: | !

Planersocietit
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Q49

Merkmale der Strale:

Ditzinger StrafRe {(Hohe Friedrich-Kipp-Weg)

¢ Innerhalb geschlossener Ortschaften

e Kreisstrafle K 1059 (Ortsdurchfahrt)

e  Ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, Zweirichtungsverkehr
e (Ca. 9,5 mFahrbahnbreite gesamt, Mittelinsel ca. 2,5 m

e  StraRe mit Verbindungsfunktion

e  Zuldssige Hochstgeschwindigkeit betragt 50 km/h

TOP70

Merkmale der
Querungsstelle:

e Im Bereich einer Ortsdurchfahrt (aber unmittelbar am Ortseingang)

e  Der Fuflverkehr wird einseitig auf einem Gehweg gefiihrt

e Querungsstelle ist friihzeitig erkennbar

e Freizuhaltende Sichtbereiche vor und nach der Querungsstelle sind
vorhanden

e Mittelinsel vorhanden

Bedeutung flir den
FuBverkehr:

e  Wichtige Querung v.a. im Freizeitverkehr

e Vorhandene Mittelinsel liegt nicht in der Laufrichtung (,, Trampel-
pfad” Hohe Einmindung Anne-Frank StraRe

¢ Biindelungseffekt ist hoch

Verkehrsstarke in der Spit-
zenstunde des Fulverkehrs:

e 0-50zu FuB Gehende (Hochrechnung nach Beobachtung/ Stichprobe)
e 450 - 600 Kfz (Hochrechnung nach Zahlung, SVZ BW + Stadt Leon-
berg), Fahrtrichtung

Innerhalb des Einsatzbe-
reichs fiir FGU:

Quelle: Planersocietat, Bestandsbild

Voraussetzung fiir FGU:

[ nein

ja, ohne gesicherte Querungsmoglichkeit in zumutbarer Entfernung
(Unterfiihrung K 1059 >300m)

Quelle: Planersocietdt, Bestandsbild

X erfillt O nicht erfullt

Empfohlene
Querungsanlage:

FuBgangeriberweg mit Mittelinsel

Ergénzende MaRnahme:

Standort anpassen (Stichwort ,, Trampelpfad“)

Priorisierung:

Planersocietdt
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3.4.2 MaRnahmenvorschlage: Ubersicht
Tabelle 1: Ubersicht der MaRnahmenvorschlige
Nr. Straflenname Verortung Querungsanlage Priori-
sierung
Ql Pforzheimer Str. Hohe Waldeck Mittelinsel L3
3 e - = ™
Q2 Adalbert-Stifter-Str. Knotenpunkt Albert-Schweitzer: Vf)erehen der Seiten- M
StralRe rdume
Q3 ?:Eert—Schweltzer- Knotenpunkt Adalbert-Stifter-Strae RORgnaRInanveg “n
3 T - ) =
Qa4 Albert-Schweitzer Hihe Spisiplatz Farbige Hervorhe
Str. bung
i - =
Qs Hauffstralle Knotenpunkt Pforzheimer Strale el
hebnung
Q6 Pforzheimer Str. Knotenpunkt Dinkelweg Gehwegliberfahrt HE
: e
Q7 Lachentorstrafe Knotenpunkt KérnerstraRe V"or2|ehen AR
raume
i N
Q8 Sonnenstrafle Hohe Strohgauhalle Verk.ehrsberuhlgter
Bereich
Q9 SonnenstraRe Knotenpunkt Goldackerstrale l\_;.ol::r::hen CErdgnan-
Q10 GoldackerstraBe Knotenpunkt Ulmenstrafle FuRgangeriiberweg HE
Qll GoldackerstraBBe Knotenpunkt Hirschlander Str. FuBgdngeriiberweg Hn
Q12 Hirschlander Str. Héhe Neuer Friedhof Ei:]bg‘ge e -
Q13 Hirschlander Str. Knotenpunkt Goldackerstralle FuRgdngeriiberweg HE
i - [ J |
Q14 LachentorstraRe Knotenpunkt Goldackerstralle Ezrnbg'ge Heniarkis "
Q15 LachentorstraRe Héhe Fohrenweg V“or21ehen die Feiron-
raume
Ql6 Lachentorstralle Knotenpunkt MérikestraRe Aufpflasterung [ § |
: Verkehrsberuhigter EE
Q17 SonnenstraRe Knotenpunkt Sankt-Michael-StraRe .
Bereich
Qis Sankt-Michael- Knotenpunkt Sonnensteaie Gehwegliberfahrt =]
StraRe
Q19 Ulmenstrale Knotenpunkt Sankt-Michael-StraRe Aufpflasterung ]|
Q20 Sonnenstrafle Knotenpunkt LachentorstralRe Gehwegliberfahrt [ |
Q21 Lachentorstralle Knotenpunkt Pforzheimer Strafle FuBgangeriiberweg [ ] ]
Q22 Pforzheimer Str. Knotenpunkt Siidstralle FuBgangeriiberweg [ |
Q23 Pforzheimer Str. Knotenpunkt Am Himmelsgartle Mittelinsel m
. Hohe FuBweg hinter der Kirche / Farbige Hervorhe- |
Qe RIGIEEVETIN ST Pforzheimer Str. 20 bung
Q25 St.-Lorenz-Weg Knotenpunkt Pforzheimer Strafle Gehweglberfahrt | J |
Q26 KirchstraRe Knotenpunkt Pforzheimer Strafle Aufpflasterung [ |
= - - e =
Q27 Birchatralii the FuRweg / Getrankehandel Farbige Hervorhe
Sojka bung
Q28 Pforzheimer Str. Knotenpunkt Am Schlossberg FuBgangeriberweg HEE
Q29a  Ditzinger Str. Knotenpunkt Hirschlander StraRe Lichtsignalanlage HEN
Q29b  Ditzinger Str. Knotenpunkt Hirschlander Strafie Lichtsignalanlage HEN
Q30 Am Schlossberg Hohe Haltestelle Rathaus Mittelinsel m
Q31 Truchsessenstrale Knotenpunkt Am Schlossberg Aufpflasterung Fi
i iten- WM
Q32 Truchsessenstralle Knotenpunkt Allmandweg Zichenden Beinah

raume

Planersocietit
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Q33 TruchsessenstraRe Knotenpunkt Schillerstralle Gehweglberfahrt i
i iten- M
Q34 Ditzinger Str. Knotenpunkt SchillerstralRe Y9r2|ehen dECARien
raume
Q35 Schillerstrale Knotenpunkt Graf-Leutrum-Strafle Aufpflasterung |}
Q36 Ditzinger Str. Knotenpunkt Tonweg FuBgdngeriberweg n
Vorzi iten- M
Q37 Alter Bahnhofweg Knotenpunkt Ditzinger StraBe réour;lzhen BRp AR
h Farbi - ENNE
Q38 Al it s Kno'tenpunkt Truchsessenstrale / arbige Hervorhe
Weinbergstr. bung
i AT - Auf, EEE
Q39 Wiiiberasard T Knotenpunkt Alter Bahnhofweg U pRasterusg
sessenstralle
Q40 Tilgshausenstrale Knotenpunkt Alter Bahnhofweg Aufpflasterung [ag's]
Q41 Ditzinger Str. Knotenpunkt VarnbilerstraRe FuRgédngeriiberweg il
Q42 BeethovenstraRe Knotenpunkt Ditzinger StraRe Gehwegiiberfahrt |
i he- |
Q43 WeinbergstralRe Knotenpunkt Beethovenstralle Ei;bglge TR
Qa4 Ditzinger Str. Kreisverkehr FuBgingertberweg H
i - |
Q45 HaydnstraRe Knotenpunkt Erwin-Schéttle-StralRe Ezrnbglge i
i iten- N
Q46 WeinbergstraRe Knotenpunkt Haydnstrale V"or2|ehen gar Seiten
rdgume
Farbi - ]
Q47 WeinbergstraBe Knotenpunkt HaydnstraRe bzrnglge i
Q48 P Knotenpunkt Dietrich-Bonhoeffer- Vnor2|ehen der Seiten- M
Stralle rdume
Q49 Ditzinger Str. Hohe Friedrich-Kipp-Weg FuRgdngerlberweg %]

Planersocietit
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2021/106-01 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat |
Ortschaftsverwaltung Hofingen
Bezugsvorlagen:
2021/106
Beratungsfolge O/N
Gemeinderat (Kenntnisnahme) o)

Aktionsprogramm Sichere StraBenquerung - Prasentation der
Ergebnisse

Antrage auf Erganzung aus dem Ortschaftsrat Héfingen vom
14.04.2021

Beschlussvorschlag

1. Die unten aufgeflihrten Antrage durch den Ortschaftsrat Hofingen zum
Aktionsprogramm ,Sichere Stralienquerung®, werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

In der Sitzung des Ortschaftsrates Hofingen am 14.04.2021, geleitet von Ortsvorsteher
Wolfgang Kiihnel, beschlossen die Mitglieder des Ortschaftsrates Hofingen folgende
Antrage:

- Fir die im Schlussbericht, Ziff. 3 (FuRverkehrskonzept Héfingen, FGU-Konzept)
vorgeschlagenen MalRnahmen wird nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
schnellstmdglich die Aufnahme in das Férderprogramm des Landes beantragt.

- Die Erarbeitung der notwendigen Unterlagen fur den Forderantrag/die Forderantrage der im
FGU-Konzept genannten MalRinahmen mit der Prioritédt hoch und mittel erfolgt direkt nach
Aufnahme in das Foérderprogramm.

- Die erforderliche Finanzierung der Einzelmal3nahmen erfolgt zum einen durch die zu
erwartenden Zuschiisse des Landes und zum anderen durch vorhandene Mittel aus dem
Erbe Beck.

- Der Ortschaftsrat Hoéfingen bittet darum, in den regelmaRigen &ffentlichen Sitzungen Uber
den Sachstand der Bearbeitung informiert zu werden.
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Uber die Verwendung des Vermdgens aus dem Erbe Beck entscheidet der Ortschaftsrat
Hoéfingen in eigener Zustandigkeit.

Voraussetzung flr eine Auftragsvergabe und Ausflihrung der MaRnahme ist, dass fir die
MalRnahme finanzielle Mittel im Haushaltsplan veranschlagt sind. Des Weiteren ist der
Antrag nach dem LGVFG vor Beginn der MalRnahme zu stellen.

Anlage/n
Keine
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2021/108-05 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat |
Referat des Oberblrgermeisters
Bezugsvorlagen:
Beratungsfolge O/N
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
Beschlussvorschlag aus dem Planungsausschuss vom 29.04.2021

Beschlussvorschlag

1.

Von der Notwendigkeit der Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes
wird Kenntnis genommen.

Einer Realisierung der Malinahme mit einem geschatzten Gesamtkostenrahmen von
160.650,- €/brutto (gesamtes Stadtgebiet) wird zugestimmt.

Der vorgeschlagenen Abgrenzung zur Erhebung der Teilrdume 1-9 mit einem
geschatzten Kostenrahmen i.H.v. 89.250,- €/brutto wird zugestimmt.

a) Fur den Teilraum Warmbronn (Nr.4): Die Parkplatze im Bereich ,Hinter den
Garten“ werden in den Erhebungsbereich aufgenommen, ebenso die Talackerstralie,
der Sindelfinger Weg und die Brandenburger Stral3e. Die Parkflachen am alten Fried-
hof (Ld&mmlestral3e) werden nicht erhoben.

b) Erganzt wird die vorgeschlagene Abgrenzung um Teilraum 10, Gebersheim,
Alte Dorfstral’e, Ortsmitte

c) Erganzt wird eine ausgeweitete Abgrenzung auf folgende Stral3en im Teilraum 6,
Hofingen: Weinbergstralie — Beethovenstralle, Truchsessenstralle, Felsgartenstralie,
Georg-Buchner-Strale, Uimen- und Lachentorstralle.

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Leistungen zur Erstellung eines
Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der unter Ziff. 3 genannten Teilrdume nach
Unterschwellenvergabeordnung - UVgO — vorzubereiten und auszuschreiben und mit
der Maligabe, dass durch die Ausschreibungsergebnisse die Kostenschatzung
eingehalten und diese sich im Rahmen des Gesamtkostenansatzes belaufen, an den
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Es werden keine privaten Parkplatze untersucht.

Die Untersuchungsintervalle in der Erhebungsstufe 2 werden von vier auf drei
Intervalle reduziert (Intervall ,,Mittag“ entfalit).

Der Teilbereich ,,Zentrum Leonberg u. Eltingen* wird von Erhebungsstufe 1 zur
Erhebungsstufe 2 festgelegt.

Finanzielle Auswirkungen:
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Zusammenfassung des Sachverhalt

In der Sitzung des Planungsausschusses vom 29.04.2021 wurde der obige
Beschlussvorschlag mehrheitlich an den Gemeinderat empfohlen.

Die obige Beschlussempfehlung wurde um die Ziffern 5., 6. und 7. erweitert.

Anlage/n
Keine

TOP8.40
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2021/149 —
offentih LEONIIBERG
Dezernat |
Stabsstelle flr innovative und intermodale Mobilitat
Bezugsvorlagen:
Beratungsfolge O/N
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Bauliche Umgestaltung der Stadtmitte - Forderung nach dem
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)
- Neubau der Firma Bosch im Bereich PoststraBe/RomerstraRe

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage der vorliegenden Plane der Firma Bosch
einen ,Letter of Intent” zu erstellen dem zu entnehmen ist, dass eine gemeinsame Planung
mit einer einheitlichen StralRenraumgestaltung angestrebt wird.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]
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Kontierung Jahr |Verfiigbares Budget Finanzbedarf Bemerkung

754100427002 2021 150.000,- 150.000,- |Planungsrate
StraBenraumgestaltung
Roémerstr. (Bosch Campus)

Kostenstelle 51100060 2021 205.000,- 25.000,- |Planungskosten
Sachkonto 42910000 Voruntersuchung zum
Forderantrag

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Stadt Leonberg beabsichtigt fur die bauliche Umgestaltung der Stadtmitte einen
Forderantrag gemaR Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) zu stellen. Das
Land Baden-Wirttemberg gewahrt Zuwendungen zur Finanzierung von Vorhaben, die zur
Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse, der Luftsituation und des Larmschutzes der
Gemeinden im Sinne einer nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilitat dringend
erforderlich sind.

Derzeit werden Plane fiur den Antrag zur Aufnahme in das Férderprogramm nach dem
LGVFG erarbeitet. Im Rahmen dieser Planungen wird auch die Art der Strallenraumge-
staltung im Zuge des Neubaus der Firma Bosch aufgegriffen und gemeinsam entwickelt.
Die Planungen werden im Juni 2021 im Gemeinderat vorgestellt.
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Neubauvorhaben Firma Bosch

Im Zuge der BaumalRnahme Bosch ist eine umfassende Neugestaltung der Poststralle
zwischen Max-Eyth-Stral’e und Rémerstrale erforderlich. Die Herstellung des Bosch-
Campus soll mit hochwertigen Pflasterbeldgen oder Betonfahrbahn erfolgen, ebenso eine
Neuordnung der Radverkehrsverbindung Christophstrafle und Obi-Kreisel einschlie3lich
Steinbeisstralle — FulRweg Bahnhof (siehe Darstellung).

Aktueller Planungsstand - Freianlagenplanung Gebaude Post-/RomerstraRe

Die Neugestaltung entlang der Roémerstralie sieht eine Umgestaltung bis zur Bordstein- bzw.
Strallenkante vor. Entlang der Poststral3e ist seitens der Fa. Bosch geplant, die platzartige
Gestaltung vom Vorbereichs Haupteingang lber die bestehende Poststralle hinaus bis zur
gegenuberliegenden Grundstlcksgrenze fortzusetzen.

In der Steinbeissstralie ist eine Einbahnstrallenregelung vom Kreisverkehr an der ROmerstr.
bis zur Ausfahrt beim REWE vorgesehen. Das ermdglicht einen Gehweg von ca. 4 m eine
Baumreihe von ca. 1,5 m als Trennung von PKW und FuRganger.

TOP 90O



Der Schwerverkehr in der Poststra’e (von der Rémerstralie kommend) kdnnte Gber die
Maybachstralle gefuhrt werden. Der Radverkehr soll vom Kreisverkehr Rémerstralie bis zur
MaybachstralRe flir beide Richtungen an der Ostseite parallel zur StralRe gefiihrt werden. Im
weiteren Verlauf wird die Poststralle geschwindigkeitsreduzierend zurlickgebaut und nimmt
damit gleichberechtigt den kompletten Verkehr (LKW, PKW, Radfahrer) auf. Im Bereich der
Neubauten soll tber einen einheitlichen Belag/ -farbe eine platzartige Gestaltung erreicht
werden, die die neuen Querbeziehungen zwischen den neuen Standorten starkt. Im weiteren
Verlauf der Poststralie in Richtung Brennerstral’e kann der Fahrbahnquerschnitt auf 5,5 m
verringert werden.

Die HauptfuBwegeverbindung wird auf die Ostseite verlegt, die den Ubergang zur beste-
henden Wohnbebauung markiert. Zwischen Fahrbahn und Gehweg wird ein 2,2 m breiter
Streifen mit LAngsparkern und Baumstandorten eingeflgt. Der Gehweg variiert in der Breite
zw. 2,5 und 3 m und wird durch z.B. ein begleitendes Staudenband mit dazwischen
angeordneten Aufenthaltsbereichen gegliedert. In dieser Zone soll ebenfalls mehr Qualitat
fur FulRganger u.a. auch durch Sitzgelegenheiten geschaffen werden.

»Letter of Intent” der Stadt Leonberg

Im Vorgriff auf eine wichtige Besprechung der Geschaftsleitung der Firma Bosch zum
Neubau in Leonberg im Mai 2021 soll durch die Stadt Leonberg ein ,Letter of Intent® erstellt
werden:

Die Stadt Leonberg begrii3t die Planungen der Firma Bosch zur Strallenraumgestaltung in
der Postralie/Rémerstralie und Steinbeissstralle und erklart hiermit, dass in der Realisierung
der MalBnahmen eine Kooperation erfolgen wird.

Die Stadt Leonberg erklart, dass die platzartige Gestaltung vor dem Neubau planerisch
aufgegriffen und flr die Umgestaltung des 6ffentlichen Strallenraums fortgeflhrt wird.

Anlage/n
Keine
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2021/006 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat Il
Kéammerei
Bezugsvorlagen:
Beratungsfolge O/N
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Finanzbericht zum 31.03.2021
Beschlussvorschlag

1. Von der Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 zum Stichtag 31.03.2021 und der Hoch-
rechnung zum 31.12.2021 mit einem prognostizierten Fehlbetrag im ordentlichen Ergeb-
nis in Héhe von -7,99 Mio. EUR wird Kenntnis genommen.

2. Vom voraussichtlichen Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2021 von rund 12,4 Mio.
EUR wird Kenntnis genommen.

3. Anden Triangel e.V. wird ein Zuschuss in Hohe von 20.000 EUR als auRerplanmafige
Aufwendungen im Ergebnishaushalt bewilligt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

Die finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 werden nachfolgend erlautert.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung
1. Zusammenfassung des Sachverhalts

Zum Berichtsdatum 31.03.2021 wird sich der im ordentlichen Ergebnis veranschlagte Fehl-
betrag von -7.873 TEUR in der Hochrechnung zum 31.12.2021 um rund 120 TEUR auf fast -
7.993 TEUR verschlechtern, das negative Gesamtergebnis erhoht sich dadurch ebenfalls auf
rund -6.405 TEUR.

Im Berichtszeitraum (01.01.2021 bis 31.03.2021) verringert sich die Verschuldung um fast
1,5 Mio. EUR von annahernd 73,2 Mio. EUR auf rund 71,7 Mio. EUR. In der Hochrechnung
zum 31.12.2021 ergibt sich keine Anderung gegenliber des im Haushaltsplan 2021 prognos-
tizierten Schuldenstands von fast 94 Mio. EUR.

2. Sachverhalt/Sachstand

Mit dem vorliegenden Finanzbericht zum 31.03.2021 informiert die Verwaltung zum einen
Uber die bisherige Entwicklung des Haushaltsjahres 2021. Zum anderen erfolgt unter
Berticksichtigung der bereits bekannten wesentlichen Veranderungen eine Hochrechnung
zum 31.12.2021 und damit eine vorlaufige Prognose Uber die voraussichtliche Entwicklung
des Haushaltsjahres 2021.
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Insgesamt ist in der Ergebnisrechnung unter Berlicksichtigung der derzeit bekannten und zu
erwartenden Veranderungen von einer Ergebnisverschlechterung beim ordentlichen Ergeb-
nis zum Jahresende um rund 120 TEUR auszugehen. Im Haushaltsplan ist ein Fehlbetrag
von 7.873 TEUR veranschlagt, dieser erhoht sich auf einen Fehlbetrag von -7.993 TEUR.
Beim Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) ist auf Grund der Ver-
schlechterung um rund 120 TEUR eine Erh6hung des negativen Gesamtergebnisses auf
rund -6.405 TEUR zu erwarten.

Die Veranderungen der Ergebnisrechnung wirken sich in voller Hohe auf die Finanzrechnung
aus.

Der Zahlungsmitteliberschuss aus der Ergebnisrechnung fallt um rund 120 TEUR geringer
aus und sinkt von geplant 1.833 TEUR auf 1.713 TEUR.

Bei den Investitionsmallinahmen ergeben sich keine Abweichungen (vgl. 2.1.2).

Die Kreditaufnahme und damit der Anstieg der Nettoneuverschuldung entwickeln sich nach
aktuellem Stand gemaf Haushaltsplan.

2.1.1 Gesamtergebnisrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021

Ergebnis zum Hochrechnung
In Tausend EUR Plan 2021 31.03.2021 zum 31.12.2021
Ordentliche Ertrage 142.087 22.540 141.694
Ordentliche Aufwen- -149.960 -32.116 -149.687
dungen
Ordentliches Ergebnis -7.873 -9.575 -7.993
Sonderergebnis 1.588 1 1.588
Gesamtergebnis -6.285 -9.575 -6.405

*Rechnerische Abweichungen um 1 TEUR ergeben sich auf Grund Aufrunden auf volle Tausend EUR.

Die Entwicklung der Gesamtergebnisrechnung zum Stichtag 31.03.2021 ist in der Ubersicht
»=Ergebnisrechnung zum 31.03.2020“ dargestellt und die Abweichungen sind zusammenfas-
send erlautert (Anlage 1). Des Weiteren ist ein Vergleich der noch vorlaufigen Rechnungser-
gebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021, jeweils zum Stichtag 31.03., enthalten.

Die Ertrage verringern sich im Berichtszeitraum 01.01.2021 bis 31.03.2021 um rund 12.982
TEUR, die Aufwendungen fallen um rund 5.374 TEUR geringer aus. Dadurch verringert sich
das anteilige ordentliche Ergebnis um 7.607 TEUR auf -9.575 TEUR.

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2021 ist in der
Ubersicht ,Ergebnisrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021“ dargestellt und die Abwei-
chungen sind zusammenfassend erlautert (Anlage 3). Die detaillierte Aufstellung der einzel-
nen voraussichtlichen Anderungen zum Jahresende ist der Anlage 5 ,Ergebnisrechnung,
voraussichtliche Anderungen zum 31.12.2021 zu entnehmen.

In der Prognose ist von einer Verschlechterung der Ertrdge um rund 393 TEUR und geringe-
ren Aufwendungen um rund 273 TEUR auszugehen. Das ordentliche Ergebnis sinkt um 120
TEUR auf -7.993 TEUR, das Gesamtergebnis auf -6.405 TEUR.

In die Prognose nicht einbezogen ist die weitere Entwicklung der Gebuhren und Entgelte im
Bereich der Kinderbetreuung in den Kindertageseinrichtungen und den Schulen.
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Durch den hohen Aufwand fir eine Einzelfall abhangige Bearbeitung der Geblihrenfalle, ist
ein Bearbeitungsrickstand entstanden. Konkrete Aussagen zu den Gebuhrenausfallen sind
erst zum Finanzbericht zum Stichtag 30.06.2021 moglich.

Ebenfalls noch ungewiss ist die Entwicklung der kommunalen Steuern sowie der Finanzzu-
weisungen.

2.1.2 Gesamtfinanzrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021

Ergebnis zum Hochrechnung
In Tausend EUR Plan 2021 31.03.2021 zum 31.12.2021
Einzahlungen Ifd.
Verwaltungstitigkeit 140.329 27.147 139.936
Auszahlungen Ifd.
Verwaltungstitigkeit -138.496 -31.455 -138.223
Zahlungsmittel-
liberschuss/-bedarf 1.833 -4.308 1.713
Einzahlungen aus
Investitionstitigkeit 10.508 116 10.508
puszahlungen aus -43.041 -2.003 -43.041
Investitionstatigkeit
Saldo aus
Investitionstatigkeit §i2:542 -1.887 -32.532
Einzahlungen aus
Kreditaufnahme 26.000 0 26.000
Einzahlungen aus
kurzfristigen Darlehen 0 1.200 1.200
Ausz.ahlungen far 5183 1487 5183
Kredittilgung
Auszahlungen fur
kurzfristige Darlehen 0 -1.000 -1.000
Saldo aus Fir_1anzie- 20.817 o 21.017
rungstatigkeit

*Rechnerische Abweichungen um 1 TEUR ergeben sich auf Grund Aufrunden auf volle Tausend EUR.

Die Entwicklung der Gesamtfinanzrechnung zum Stichtag 31.03.2021 ist in der Ubersicht
»Finanzrechnung zum 31.03.2020“ dargestellt und die Abweichungen sind zusammenfas-
send erlautert (Anlage 2). Des Weiteren ist ein Vergleich der noch vorlaufigen Rechnungser-
gebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021, jeweils zum Stichtag 31.03., enthalten.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit sinken im Berichtszeitraum 01.01.2021
bis 31.03.2021 um rund 7.935 TEUR, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit

fallen um rund 3.169 TEUR geringer aus. Dadurch verschlechtert sich der Zahlungsmittel-

berschuss in diesem Zeitraum um 4.766 TEUR auf -4.308 TEUR.

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2021 ist in der
Ubersicht ,Finanzrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021“ dargestellt und die Abwei-
chungen sind zusammenfassend erlautert (Anlage 4).

In der Finanzrechnung wirken sich zum einen die Anderungen der zahlungswirksamen Er-
trage und Aufwendungen der Ergebnisrechnung aus. Die Veranderungen fihren zu einem
hdheren oder geringeren Zahlungsmitteliberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf der Ergebnis-
rechnung. Die vorliegende Hochrechnung geht von einer Reduzierung des ZahlungsmittelU-
berschusses um 120 TEUR von 1.833 TEUR auf 1.713 TEUR aus.

TOP 100
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Zum anderen wirken sich Anderungen bei den veranschlagten Ein- und Auszahlungen fir
InvestitionsmalRnahmen auf die Finanzrechnung aus. Von den Amtern wurden keine Ande-
rungen gemeldet, so dass bei den InvestitionsmalRnahmen aktuell davon auszugehen ist,
dass sich bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstatigkeit keine Anderun-
gen gegenlber dem Haushaltsplan ergeben.

Die Ein- und Auszahlungen fir kurzfristige Darlehen an die Eigenbetriebe und Gesellschaf-
ten der Stadt werden zum Jahresende unter der Ifd. Nr. 33 ,Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgangen fur Investitionen® und Ifd. Nr. 34
»+Auszahlungen fir die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen fir
Investitionen® gefiihrt.

Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass sich hinsichtlich der geplanten Kreditaufnahme
und der prognostizierten Entwicklung der Verschuldung Anderungen ergeben werden.

2.1.3 Entwicklung der Liquiditat

Stand der Liquiden Mittel zum 01.01.2021 22.175.863 EUR

Stand der Liquiden Mittel zum 31.03.2021 14.972.625 EUR
Voraussichtlicher Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.2021 12.373.173 EUR

Auf Grund der prognostizierten Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 entfallt die Entnahme

aus der Liquiditat in der Hochrechnung mit 9.803 TEUR um 80 TEUR geringer aus als ge-
plant.

2.1.4 Entwicklung des Schuldenstandes

Stand der Schulden zum 01.01.2021 73.173.082 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 EUR
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten (IST) 1.487.269 EUR
Schuldenstand zum 31.03.2021 71.685.813 EUR

Die Auszahlungen fir Kredite sind Teil der Finanzrechnung und in Anlage 2, Ifd. Nr. 34 ,Aus-
zahlungen fur die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen fur In-
vestitionen® dargestellit.

Fur Kreditzinsen wurden bis 31.03. insgesamt 334 TEUR aufgewendet, diese sind Teil der
Ergebnisrechnung und in Anlage 1, Ifd. Nr. 16 ,Zinsen und ahnliche Aufwendungen® enthal-
ten.

Stand der Schulden zum 01.01.2021 73.173.082 EUR
voraussichtliche Einzahlungen aus Kreditaufnahme 26.000.000 EUR
voraussichtliche Auszahlungen zur Tilgung von Krediten -5.183.000 EUR
Voraussichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2021 93.990.082 EUR
Voraussichtliche Veranderung (Nettoneuverschuldung) 20.817.000 EUR

3. Uberbriickungszuschuss Triangel e.V.

Der Triangel e.V. hat am 25.03.2021 einen Zuschuss zur Uberbriickung der Auswirkungen
der Corona-Pandemie in Hoéhe von 20.000 EUR beantragt. Die SchulschlieBungen haben
erhebliche Auswirkungen auf die Essenszahlen und damit den Umsatz des Triangel e.V.. Zur
Sicherstellung des Dienstleistungsangebots der Mensa war eine ziigige Auszahlung des
Zuschusses erforderlich. Es wird davon ausgegangen, dass der Zuschuss aus dem Gesamt-
budget des Teilhaushalts 03 Schultrageraufgaben gedeckt werden kann.

TOP 100
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4. Fazit

Zum Stichtag 31.03.2021 entwickelt sich das Haushaltsjahr noch nach Plan, die Abweichun-
gen sind noch Uberschaubar. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Be-
schlussfassung des Haushaltsplans 2021 erst am 16.03.2021 erfolgt ist.

Jedoch zeichnet sich ab, dass der seit Monaten wahrende Lockdown ohne konkrete Off-
nungsaussichten Auswirkungen auf den stadtischen Haushalt haben wird. Die betrifft vor
allem die Entwicklung der kommunalen Steuern sowie der Ertrage aus Gebuhren und Ent-
gelten. Zu den Finanzzuweisungen liegen noch keine Aussagen von Bund und Land vor.

Konkret beziffert werden kdnnen die weiteren Auswirkungen erst mit dem zweiten Finanzbe-
richt zum 30.06.2021.

Anlage/n

1

2

Ergebnisrechnung zum 31.03.2021 (6ffentlich)

Finanzrechnung zum 31.03.2021 (6ffentlich)

Ergebnisrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021 (6ffentlich)
Finanzrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021 (&ffentlich)

Ergebnisrechnung voraussichtliche Anderungen zum 31.12.2021 (6ffentlich)
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Ergebnisrechnung zum 31.03.2021

TOP 100

01.01. - 31.03.2021

Leistungsentgelte

Ertrags- und S Verglelgh . Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag
N Aufwandsarten 01.01.- Ergebnis Ansatz Ergebnis Abweichung 31.03.2021
31.03.2020 | 2020 - 2021 9 in EUR T
1 3 4 8 b 6 7 9
Grundsteuer (-866 T€): nicht alle Grundsteuerzahlungen
sind Ya-jahrlich fallig, zum 01.07. sind Einmalzahlungen
von insgesamt 3.256 T<€ fallig. Gewerbesteuer (-1.412 T€).
Anteil an der Einkommensteuer (-8.357 T€): Zahlung 1.
Steuern und dhnliche Quartal 2020 wird erst im Mai ausgezahlt. Anteil
1 Abaaben 10.709.283 -1.807.472 19.822.500 8.901.810| -10.920.690|Umsatzsteuer (-3 T€), Vergnigungssteuer (-450 T€):
9 Abrechnung 4. Quartal 2020 (169 T€) ist im April fallig und
1. Quartal 2021 auf Grund der behdrdlichen Schliel3ung
sind keine Ertrage zu erwarten, Hundesteuer (+167 T€),
Ertrag fur das gesamte Jahr Ubersteigt bereits den Ansatz
um 2 T€), Familienleistungsausgleich (im Plan).
Schlisselzuweisungen (-453 T€), Zuweisungen Bund
Zuweisungen und +106 T€), Zuweisungen Land (-143 T€), Zuweisungen
2 Zuwendungen, Umlagen 9.326.093 -618.065 9.276.154 8.708.028 -568.125 sonstiger Bereich (-79 T€).
Aufgeldste
3 Investitionszuwendungen 446.846 -50.102 439.638 396.744 -42.894
und -beitrage
4 Sonstige Transferertrage 8.122 -7.236 2.500 885 -1.615
- . Verwaltungsgebihren (-87 T€), Benutzungsgebihren
Entgelte fur offentliche ! . o
: -991 T€), Teilnah h -194 T€), El
5 |+|Leistungen oder 3.388.112|  -578.490|  4.112.929|  2.809.622|  -1.303.307 E_gg T€)€) elinahmegebiihren (-194 T€), Eltembeitrage
Einrichtungen
Mieten und Pachten (+43 T€), Ertrage aus Verkauf (+32
6 Sonstige privatrechtliche 724,465 -56.965 653.975 667.500 13525 T€), Sonstige (-61 T€).
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Ergebnisrechnung zum 31.03.2021
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01.01. - 31.03.2021

Ertrags- und S Verglelgh . Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag
N Aufwandsarten 01.01.- Ergebnis Ansatz Ergebnis Abweichung 31.03.2021
31.03.2020 | 2020 - 2021 9 in EUR T
1 ]2 3 4 8 b 6 7 9
Erstattungen: von Bund (-8 T€), Land (-43 T€),
Gemeinden/ Gemeindeverbanden (+5 T€), Zweckver-
Kostenerstattungen und banden (-11 T€), gesetzlicher Sozialversicherung (+82
7 Kostenumlagen 215.412 61.381 279.360 276.793 -2.967 T€), verbundenen Unternehmen (-74 T€), 6ff. Sonder-
rechnungen (+3 T€), privaten Unternehmen (+52 T€) und
Ubrigen Bereichen (-9 T€).
8 |+|Zinsen und &hnliche Ertrage 19.133 12.397 10.438 31.530 21.093
Aktivierte Eigenleistungen
9 |+|und 0 0 0 0 0
Bestandsveranderungen
. . N i i Konzessionsabgaben (+25 T€), BuRRgelder (-175 T€),
10 | +|Sonstige ordentliche Ertrage 805.477 58.254 924.325 747.223 177.102 Saumniszuschlage/Zinsen (-35 T€), Sonstiges (+8 T€)
11 [=[Ordentliche Ertrége 25.642.942 -3.102.806 35.521.818 22.540.136| -12.981.681
Fir die Zeit vom 01.01.-31.03. wird 1/4 des Ansatzes fur
das gesamte Jahr angesetzt. Darin sind auch die erst
Ende des Jahres félligen Sonderzahlungen bericksichtigt,
12 | - |Personalaufwendungen -9.593.519 -125.705| -10.210.008|  -9.467.814 -742.194|dadurch ergibt sich (noch) eine Differenz zwischen Ansatz

und gezahlten Personalkosten. Gegenliber dem Vorjahr
ergibt sich eine Erh6hung auf Grund von Tarifstei-
gerungen und Stellenmehrungen.
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Ergebnisrechnung zum 31.03.2021
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01.01. - 31.03.2021

Ertrags- und S Verglelgh . Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag
N Aufwandsarten 01.01.- Ergebnis Ansatz Ergebnis Abweichung 31.03.2021
31.03.2020 | 2020 - 2021 9 in EUR T
1 3 4 8 b 6 7 9
Hier sind u.a. die Erhaltungs- und Unterhaltungs-
mafinahmen an Gebauden, Stral3en etc. veranschlagt
(8.816 T€/Jahr, 2.204 T€/anteilig fur das 1. Quartal),
Abweichung (-1.288 T€), Erwerb und Unterhaltung
Aufwendungen fur Sach- bewegl. Vermdgen (-67 T€), Bewirtschaftung der Gebaude
14 und Dienstleistungen -5.872.423 -1.074.541 -8.140.145 -4.797.882 -3.342.262 (-255 T€), Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (-869
T€), Ifd. EDV-Aufwand (-294 T€), Lehr/Lernmittel (-138
T€), Aufwend. fur sonstige Sach- und Dienstleistungen
(-250 T€), Honorare VHS (-25 T€), Sonstiges (-156 T€)
Davon entfallen auf Abschreibungen auf das
15 | - [Abschreibungen -2.844.027 3.752| -2.919.646 -2.847.779 -71.866|Anlagevermogen (2.779 T€) und Abschreibungen auf
Forderungen (69 T€)
16 | - [£Insen und ahnliche -341.167 6.670|  -384.000|  -334.496 -49.504
Aufwendungen
Die Abweichung resultiert u.a. aus der
Gewerbesteuerumlage (-665 T€, diese wird erst im Mai
17 | - | Transferaufwendungen -13.273.665 555.846| -15.280.465| -13.829.512 -1.450.953|fallig, Bescheid liegt noch nicht vor), Zuweisungen an
verbundene Unternehmen (-414 T€), Zuschisse an Ubrige
Bereiche (-328 T€).
Versicherungsbeitrage sind bereits fir gesamtes Jahr
Sonstige ordentliche fallig (+146 T€), Globaler Minderaufwand: gesamt 1.500
18 Aufwendungen “HEIEEA “BEE ~EEEIEE. S dezanz T€, anteilig 375 T€ mit umgekehrten Vorzeichen als Ertrag
zentral veranschlagt.
19 |=|Ordentliche -32.820.455 -704.840| -37.489.954| -32.115.616| -5.374.338
Aufwendungen
20 |=|Ordentliches Ergebnis -7.177.513 -2.397.966 -1.968.136 -9.575.479 -7.607.343
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Ergebnisrechnung zum 31.03.2021

01.01. - 31.03.2021

Ertrags- und S Verglelgh . Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag

NI Aufwandsarten 01.01. - Ergebnis Ansatz Ergebnis guEiciigy 31.03.2021
31.03.2020 | 2020 - 2021 9 in EUR T

1 ]2 3 4 8 b 6 7 9
21 [+|Aulerordentliche Ertrage 0 768 453.250 768 -452.482
27 | - [AuBerordentliche 0 0 56.338 0 56.338

Aufwendungen
23 |=[Sonderergebnis 0 0 396.912 768 -396.144
24 | =|Gesamtergebnis -7.177.513 -2.397.966 -1.571.224 -9.574.712 -8.003.488

Hinweis: beim Vergleich 2021 mit 2020 ist zu berticksichtigen, dass sich durch Ausgliederung der Baderbetriebe Abweichungen ergeben.




Anlage 2 Finanzrechnung zum 31.03.2021
i ; 01.01. - 31.03.2021
Einzahlungs- und gl Verglelgh . Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag
Nr. Auszahlungsarten 01.01. - Ergebnis Ansatz Eraebnis Abweichung 31.03.2021
31.03.2010 | 2020 - 2021 g in EUR o
1 3 4 8 5 6 7 9
Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergeben sich im
— Finanzhaushalt u.a. aus den nachfolgenden Grunden. Im
1 Steuern und &hnliche Abgaben 12.036.821 -1.243.067 19.822.500 10.793.753 -9.028.747 Haushaltsplan wird davon ausgegangen, dass Ertrag und
Einzahlung bei zahlungswirksamen Ertragen gleichzeitig
. erfolgen. Daher gibt es im Haushaltsplan bei den
Zuweisungen und i zahlungswirksamen Ertrégen keine Abweichung zwischen
2 Zuwendungen und allgemeine 9.478.053 -702.748 9.276.154 8.775.305 -500.848 Ergebnis- und Finanzhaushalt. Mit Festsetzung einer
Umlagen Forderung wird der Ertrag gebucht, die Einzahlungen auf
die Forderungen erfolgen nicht zeitgleich. Des Weiteren
] ) koénnen Ertrag und Einzahlung in unterschiedlichen
3 Sonstige Transfereinzahlungen 8.032 -3.097 2.500 4.935 2.435 Haushaltsjahren erfolgen. Im Laufe des Haushaltsjahrs
reduzieren sich die Abweichungen zwischen Ergebnis-
und Finanzrechnung (Differenz zur Ergebnisrechnung
Entgelte fur 6ffentliche ohng Ertrage aus der Auflésung von Sonderposten
4 Leistungen oder Einrichtungen 2.854.939 2.732.538 4.112.929 5.587.477 1.474.548 betragt zum Stichtag 31.03.2021 + 5.004 T€).
5 |+|SOnstige privatrechtliche 941.375 -123.215 653.975 818.160 164.185
Leistungsentgelte
6 |+|KOStenerstattungen und 311.954 -59.129 279.360 252.825 -26.535
Kostenumlagen
7 |+|#insen und ahnliche 21.224 10.583 10.438 31.807 21.370
Einzahlungen
g |«+|SOnstige haushaltswirksame 806.745 76.244 924.325 882.989 -41.336
Einzahlungen
Summe der Einzahlungen
9 aus laufender 26.459.144 688.108 35.082.180 27.147.253 -7.934.927

Verwaltungstatigkeit
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Anlage 2 Finanzrechnung zum 31.03.2021
f i 01.01. - 31.03.2021
Einzahlungs- und gl Verglelgh . Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag
Nr. Auszahlungsarten 01.01. - Ergebnis Ansatz Eraebnis Abweichung 31.03.2021
31.03.2010 | 2020 - 2021 g in EUR o
1 3 4 8 5 6 7 9
Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergeben sich im
Finanzhaushalt u.a. aus den nachfolgenden Grunden. Im
10 Personalauszahlungen -9.327.952 -74.787| -10.207.279 -9.253.166 -954.113 Haushaltsplan wird davon ausgegangen, dass Aufwand
und Auszahlung bei zahlungswirksamen Aufwendungen
gleichzeitig erfolgen. Daher gibt es im Haushaltsplan bei
Auszahlungen fiir Sach- und den zahlungswirksamen Aufwendungen keine
12 Dienstleistungen -6.535.435 -770.524 -8.196.483 -5.764.911 -2.431.571 Abweichung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt.
Zahlungen erfolgen jeweils zu ihrer Falligkeit und nicht mit
Erfassung der Rechnung und Buchung des Aufwands im
Zinsen und dhnliche System. Des Weiteren kdnnen Aufwand und Auszahlung
13 Auszahlungen -484.716 -16.779 -384.000 -467.937 83.937\in unterschiedlichen Haushaltsjahren erfolgen. Im Laufe
des Haushaltsjahrs reduzieren sich die Abweichungen
zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung (Differenz zur
Transferauszahlungen (ohne Ergebnisrechnung ohne Abschreibungen auf das
14 |nVeStitiOnSZUSChusse) -14.507.139 487.792 -15.280.465 -14.994.931 -285.534 Anlageverm('jgen betragt zum St|Chtag 31.03.2021 +2.118
T€).
15 | - [Sonstige haushaltswirksame -990.669 -16.432|  -555.691|  -974.237 418.546
Auszahlungen
Summe der Auszahlungen
16 aus laufender -31.845.912 -390.730| -34.623.917| -31.455.182 -3.168.736
Verwaltungstatigkeit
Zahlungsmitteliberschuss/- Der Zahlungsmittelbedarf errechnet sich aus der Ifd.
17 bedarf der Ergebnisrechnung St AOTEHEER S eI (93 el Nr. 9 abziiglich der Ifd. Nr. 16.
Einzahlungen aus Die Abrechnung von Investitionszuwendungen héngt von
18 rung 114.086 -81.661 1.240.150 32.425 -1.207.725|der Ausfuhrung der Malinahmen sowie dem Zeitpunkt der
Investitionszuwendungen -
Bewilligung und Auszahlung der Zuwendungen ab.
Einzahlungen aus Investitions- Die Abrechnung von ErschlieBungsbeitrdgen hangt von
19 beitrdgen und ahnlichen 30.308 95083 333.750 5 295 398,525 der Au_sfuhrung, Fertigstellung und Abrechnung der
Entgelten fir ErschlieBungsmallinahmen ab.
Investitionstatigkeit
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Finanzrechnung zum 31.03.2021

01.01. - 31.03.2021

von Finanzvermogen

Einzahlungs- und gl Verglelgh . Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag
Nr. Auszahlungsarten 01.01. - Ergebnis Ansatz Eraebnis Abweichung 31.03.2021
31.03.2010 | 2020 - 2021 g in EUR o
1 3 4 8 5 6 7 9
i Die veranschlagten Grundstucksverkaufe wurden bislang
Elnz"ahlungen aus der nur in geringem Umfang vollzogen. Abgewickelt wurden
20 VerauBerupg von -21.597 96.939 1.033.250 75.343 -957.907|,,r MaRnahmen aus dem Vorjahr.
Sachvermogen
Einzahlungen aus der
21 Verauf3erung von 0 0 0 0 0
Finanzvermogen
22 | +|EMNzahlungen fur sonstige 2524 326 10.938 2.850 -17.087
Investitionstatigkeit
23 |=|Summe der Einzahlungen 125.322 9.479|  2.627.088 115.843  -2.511.244
aus Investitionstatigkeit
Auszahlungen fir den Erwerb Die veranschlagten Grundsttickskaufe wurden noch nicht
24 | - |von Grundstiicken und -157.778 88.307| -2.574.530 246.085|  -2.328.445/ 0209en- Abgewickelt wurden nur Maiinahmen aus dem
- Vorjahr.
Gebéauden
o5 | . |Auszahlungen fur -3.160.824|  -1.974.570| -6.869.438| -1.186.253| -5.683.184
BaumafRnahmen
Auszahlungen fur den Erwerb
26 von beweglichem -769.336 -652.535 -962.175 -116.801 -845.374
Sachvermoégen
27 | - |Auszahlungen fur den Erwerb -62.955 -35.330 -26.625 -27.625 1.000




Anlage 2

Finanzrechnung zum 31.03.2021

Nr.

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

Ergebnis
01.01. -
31.03.2010

Vergleich
Ergebnis
2020 - 2021

01.01. - 31.03.2021

Ansatz

Ergebnis

Abweichung
in EUR

Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag
31.03.2021

8

4

8

5

6

7

28

Auszahlungen fir
Investitionsférderungsmali-
nahmen

-381.451

34.474

-327.394

-415.925

88.532

29

Auszahlungen fiir den Erwerb
von immateriellen
Vermdgensgegenstanden

10.111

-10.111

10.111

30

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

-4.532.343

-2.529.542

-10.760.161

-2.002.801

8.757.361

31

Finanzierungsmittel-
Uberschuss/-bedarf aus
Investitionstatigkeit

-4.407.021

-2.520.064

-8.133.074

-1.886.957

6.246.116

32

Finanzierungsmitteliiber-
schuss/-bedarf

-9.793.789

3.598.903

-7.674.811

-6.194.886

1.479.925

Die Reduzierung des Finanzierungsmittelbedarfs
ergibt sich aus der Summe von Ifd. Nr. 17 und Ifd. Nr.
31.

33

Einzahlungen aus der

Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbare
Vorgangen flr Investitionen

1.000.000

200.000

6.500.000

1.200.000

-5.300.000

Ruckfluss aus Darlehen an Pflegeverbund 1.000.000 €
und Eigenbetrieb Stadthalle 200.000 €

34

Auszahlungen fir die Tilgung
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgangen fir
Investitionen

-2.491.144

-3.875

-1.295.750

-2.487.269

1.191.519

Tilgungszahlungen fur die Zeit vom 01.01.-31.03.2021:
1.487.269 €, Auszahlung Darlehen an Pflegeverbund:
1.000.000 €.

35

Finanzierungsmitteliber-
schuss/-bedarf aus
Finanzierungstatigkeit

-1.491.144

-203.875

5.204.250

-1.287.269

-6.491.519

36

Anderung des
Finanzierungsmittelbe-
stands zum Ende des
Haushaltsjahres

-11.284.933

3.802.778

-2.470.561

-7.482.155

-5.011.594
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Anlage 2 Finanzrechnung zum 31.03.2021

i ; 01.01. - 31.03.2021

Einzahlungs- und gl Verglelgh . Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag

N Auszahlungsarten 01.01. - S Ansatz Ergebnis ARG 31.03.2021
31.03.2010 2020 - 2021 9 in EUR o

1 [2] 3 4 8 5 6 7 9
37 |+|Haushaltsunwirksame 1225.266| -1.139.980| "ird nicht 85.286 85.286

Einzahlungen geplant
3g | - |Haushaltsunwirksame 381.475|  1.220.543) “ird nicht 1.969.125|  1.969.125

Auszahlungen geplant

Uberschuss/Bedarf aus
39 |=|naushaltsunwirksamen 1.606.741 ang gz ! e 2.054.411|  2.054.411

Einzahlungen und geplant

Auszahlungen
40 |+|Anfangsbestand an 21.367.020 -970.629 20.396.391

Zahlungsmitteln
41 | - |Verénderung des Bestands -10.678.191|  5.250.447 -5.427.744

an Zahlungsmitteln

Endbestand an
42 |=(Zahlungsmitteln am Ende 10.688.828 4.279.819 14.968.647

des Haushaltsjahres




Anlage 3 Ergebnisrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021 TOP 100

01.01.2021 - 31.12.2021
Abweichung in |Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag

nr.  Eftrags-und Ansatz 2021 | Hochrechnung | “p 0 enr [31.12.2021
Aufwandsarten zum 31.12. -
-weniger)
1 |+|Stevern und ahniiche 79.290.000 79.290.000 0
Abgaben
2 |+|Zuweisungen und 37.104.614 37.104.614 0
Zuwendungen, Umlagen
Aufgeldste
3 | +|Investitionszuwendungen 1.758.551 1.758.551 0
und -beitrage
4 |+|Sonstige Transferertrage 10.000 10.000 0
Entgelte fir 6ffentliche
5 |+|Leistungen oder 16.451.715 16.041.996 -409.719|Summe der Ertréage aus Anlage 5, Ifd. Nr. 1-5

Einrichtungen

. Sonstige privatrechtliche

6 ] 2.615.900 2.615.900 0
Leistungsentgelte
7 Kostenerstattungen und 1.117.440 1.117.440 0
Kostenumlagen
8 |+|Zinsen und ahnliche Ertrage 41.750 41.750 0
10 | +|Sonstige ordentliche Ertrage 3.697.300 3.714.074 16.774|Summe der Ertrage aus Anlage 5, Ifd. Nr. 6-7
11 |=(Ordentliche Ertrage 142.087.270 141.694.325 -392.945
12 | - |Personalaufwendungen -40.840.031 -40.840.031 0

14| - Aufwe_ndunggn fir Sach- -32.560.578 -32.273.078 -287.500|Summe der Aufwendungen aus Anlage 5, Ifd. Nr. 8-15
und Dienstleistungen

15 | - |Abschreibungen -11.678.582 -11.678.582 0
16 | - |#insen und ahnliche -1.536.000 -1.551.000 15.000| Aufwendungen aus Anlage 5, Ifd. Nr. 17
Aufwendungen
17 | - | Transferaufwendungen -61.121.860 -61.121.860 0
15 - |Sonstige ordentiiche -2.222.763 -2.222.763 0
Aufwendungen
19)|= g -149.959.813|  -149.687.314 -272.500
Aufwendungen
_ . . . R Die Erhohung des Fehlbetrags ergibt sich aus der den
20 [=|Ordentliches Ergebnis 7.872.544 7.992.989 120.445 Abweichungen Ifd. Nr. 11 und 19,
21 | +|AuBerordentliche Ertrage 1.813.000 1.813.000 0
AuRerordentliche
22 |- Aufwendungen -225.352 -225.352 0
23 |=|Sonderergebnis 1.587.648 1.587.648 0

24 |=|Gesamtergebnis -6.284.896 -6.405.341 120.445




Anlage 4

Finanzrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021

Einzahlungs- und

01.01.2021 - 31.12.2021

Abweichung in

Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag

Nr.  Auszahlungsarten Ansatz 2021 Hochrechnung EUR (+mehr/ |31.12.2021
zum 31.12. .
-weniger)
1 [+|Steuern und &hnliche Abgaben 79.290.000 79.290.000 0
Zuweisungen und
2 |+|Zuwendungen und allgemeine 37.104.614 37.104.614 0
Umlagen
3 |+|Sonstige Transfereinzahlungen 10.000 10.000 0
a s Enﬁgelte far offentl!che 16.451.715 16.041.996 -409.719 Summe der zahlungswirksamen Ertrage aus Anlage 5, Ifd.
Leistungen oder Einrichtungen Nr. 1-5
5 Sqnstlge privatrechtliche 2 615.900 2 615.900 0
Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und 1.117.440 1.117.440 0
Kostenumlagen
7+ Z!nsen und ahnliche 41.750 41.750 0
Einzahlungen
8 Spnstlge haushaltswirksame 3.697.300 3.714.074 16.774 Summe der zahlungswirksamen Ertrage aus Anlage 5, Ifd.
Einzahlungen Nr. 6-7
Summe der Einzahlungen
9 [=]aus laufender 140.328.719 139.935.774 -392.945
Verwaltungstatigkeit
10 | - |Personalauszahlungen -40.829.116 -40.829.116 0
12]- Agszahlyngen fur Sach- und -32.785.930 -32.498.430 287,500 Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen aus
Dienstleistungen Anlage 5, Ifd. Nr. 8-15
13]- Zinsen und &hnliche -1.536.000 -1.551.000 15.000 zahlungswirksame Aufwendungen aus Anlage 5, Ifd. Nr.
Auszahlungen 17
14| - | Transferauszahlungen (ohne -61.121.860 -61.121.860 0
Investitionszuschisse)
15 | - |Sonstige haushaltswirksame 2992763 2922763 0
Auszahlungen
Summe der Auszahlungen
16 |=|aus laufender -138.495.669 -138.223.169 -272.500
Verwaltungstatigkeit
17 |= Zahlungsmitteltiberschuss/- 1.833.050 1.712.605 -120.445 Der Zahlungsmitteltiberschuss errechnet sich aus der

bedarf der Ergebnisrechnung

Ifd. Nr. 9 abziiglich der Ifd. Nr. 16.

TOP 100




Anlage 4

Finanzrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021

Nr.

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten

01.01.2021 - 31.12.2021

Ansatz 2021

Hochrechnung
zum 31.12.

Abweichung in
EUR (+mehr/
-weniger)

Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag
31.12.2021

18

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen

4.960.600

4.960.600

19 (+

Einzahlungen aus Investitions-
beitragen und &hnlichen
Entgelten fur
Investitionstatigkeit

1.335.000

1.335.000

20

Einzahlungen aus der
Verduferung von
Sachvermdgen

4.133.000

4.133.000

21

Einzahlungen aus der
Verduferung von
Finanzvermdgen

22

Einzahlungen fur sonstige
Investitionstatigkeit

79.750

79.750

23 (=

Summe der Einzahlungen
aus Investitionstéatigkeit

10.508.350

10.508.350

24

Auszahlungen fir den Erwerb
von Grundstiicken und
Gebauden

-10.298.120

-10.298.120

25

Auszahlungen fir
BaumaRnahmen

-27.477.750

-27.477.750

26

Auszahlungen fir den Erwerb
von beweglichem
Sachvermodgen

-3.848.700

-3.848.700

27

Auszahlungen fir den Erwerb
von Finanzvermogen

-106.500

-106.500

28

Auszahlungen fur
Investitionsférderungsmaf3-
nahmen

-1.309.575

-1.309.575

29

Auszahlungen fir den Erwerb
von immateriellen
Vermodgensgegenstéanden

30

Summe der Auszahlungen
aus Investitionstatigkeit

-43.040.645

-43.040.645

31

Finanzierungsmittel-
Uberschuss/-bedarf aus
Investitionstatigkeit

-32.532.295

-32.532.295

32

Finanzierungsmitteltber-
schuss/-bedarf

-30.699.245

-30.819.690

120.445

Die Erhohung des Finanzierungsmittelbedarfs ergibt
sich aus der Summe von Ifd. Nr. 17 und Ifd. Nr. 31 auf
Grund des sinkenden Zahlungsmitteltiberschusses.

33

Einzahlungen aus der

Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbare
Vorgéngen fir Investitionen

26.000.000

26.000.000

1.200.000

1.200.000

Rickzahlung der an Eigenbetriebe und
Eigengesellschaften gewéhrten kurzfristigen Darlehen,
wird nicht geplant.

34

Auszahlungen fur die Tilgung
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgéangen fiir
Investitionen

-5.183.000

-5.183.000

-1.000.000

-1.000.000

Auszahlung kurzfristiger Darlehen an Eigenbetriebe und
Eigengesellschaften, wird nicht geplant.

TOP 100




Anlage 4

Finanzrechnung mit Hochrechnung zum 31.12.2021

Einzahlungs- und

01.01.2021 - 31.12.2021

Abweichung in

Hinweise zu den Abweichungen zum Stichtag

Nr. Auszahlungsarten Ansatz 2021 ARSI EUR (+mehr/ |31.12.2021
zum 31.12. .
-weniger)
Finanzierungsmitteluber-
35 | =|schuss/-bedarf aus 20.817.000 21.017.000 200.000
Finanzierungstatigkeit
Anderung des : o
e Trotz des geringeren Zahlungsmitteluberschusses
36 |= 9 -9.882.245 -9.802.690 -79.555(erfolgt auf Grund der hoheren Riicklflisse aus
stands zum Ende des . . L
. Darlehen eine geringere Entnahme aus der Liquiditat.
Haushaltsjahres

TOP 100
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Anlage 5 Ergebnisrechnung
voraussichtliche Anderungen zum 31.12.2021
. Hoch- .
Ifd. Kontierung Plan 2021 rechnung Abyvelchung CVv Erlauterung
NI | sachkonto | Kostenstelle |Beschreibung zum 31.12. in EUR
Aktuell finden coronabedingt nur
Teilnahmegebihren wenige Kurse statt. Start der
1 32210010 27100000 forderfahrig, 490.000 205.000 -285.000| x [Sommerkurse ungewiss. Je nach
Volkshochschule weiterer Entwicklung fallen die
Ertrage hoher aus.
Geringere Ertrage, falls
Teilnahmegebihren Integrationskurse zeitlich so weit
2 32210010 27100010 forderfahrig, 360.000 280.000 -80.000( x [verschoben werden, dass die
Volkshochschule Ertréage erst im nachsten Jahr zu
verzeichnen sind.
Teilnahmegebihren . . .
3 | 32210011 | 27100000 | nicht forderfahrig, 50.000 40.000 -10.000| x |Geringer Ertrage, da coronabedingt
weniger Firmenkurse stattfinden.
Volkshochschule
A
4 | 33210000 | 26100000 |und ahnliche Entgelte, 30.000 16.500 -13.500 x |3Pgesad gen:
Theater Kabarettveranstaltung,
Neujahrskonzert, 3 Rathauskonzerte
- = o
e A
5 33210000 26300000 |und &hnliche Entgelte, 679.000 657.781 -21.219( x . ) gung
Jugendmusikschule Unterricht (insgesamt sechs
Wochen in Januar und Februar)
6 35110000 53100000 Konzessionsabgaben 1.376.000 1.400.134 24134 Anpassung auf Grund Abrechnung
Strom Netze BW.
7 35110000 53200000 Konzessionsabgaben 109.000 101.640 7.360 Anpassung auf Grund Abrechnung
Gas Netze BW.
Abweichung der Ertrage insgesamt -392.945
Miete inkl. . .
8 | 42310000 | 26100000 | Nebenkosten und 12.000 8.500 3500 x |Saalmiete Stadthalle fur
Neujahrskonzert entfallt.
Pachten, Theater
Besondere Voraussichtliche hohere
Verwaltungs- und Aufwendungen fir Schnelltests und
o 42710000 11100000 Betriebsaufwend., 82.000 42.300 10.300 x Miete Stadthalle fiir Sitzungen des
Gemeinderat Gemeinderats.
Ven?vi?tzr;dzteund Absagen auf Grund Corona von
10| 42710000 28100001 - 9 19.100 12.800 -6.300| x [Perdemarkt und Fotoausstellung
Betriebsaufwend., Belfort
Stadtepartnerschaften ’
Aufwendungen flr Drei Veranstaltungen entfallen (-5
11| 42910000 | 26100000 sonst. Sach- und 43.000 45.000 2.000| x |T€) daflr sind sechs Open-Air
Dienstleistungen, Veranstaltungen im Juni als Ersatz
Theater geplant (+7 T€).
Aufwendungen fir
12 | 42910000 | 26200000 sonst, Sach- und 26.500 22,500 -4.000| x |Newahrskonzert und ein
Dienstleistungen, Rathauskonzert wurde abgesagt.
Musikpflege
Honorare forderfahi Zu erwartende geringere
13| 42910010 27100000 9 322.000 144.000 -178.000| x [Honorarzahlungen auf Basis
Volkshochschule
ausgefallener Kurse.
Honorare forderfahi Zu erwartende geringere
14 | 42910010 27100010 9 250.000 145.000 -105.000| x [Honorarzahlungen auf Basis zu
Volkshochschule .
verschiebender Kurse.
Honorare nicht Zu erwartende geringere
15 42910011 27100000 forderfahig, 45.000 42.000 -3.000f x |Honorarzahlungen auf Basis
Volkshochschule ausgefallener Kurse.
Uberbriickungszuschuss filr den
Triangel e.V. auf Grund Corona
. bedingtem Umsatzeinbruch. Wird
Schilerbezogene auf Grund Deckung Uber das
16 43180000 21400001 Leistungen, Zuschuss 0 20.000 20.000] x g
Triangel e.V Gesamtbudget Teilhaushalt 03
o Schultrageraufgaben nicht in der
Hochrechnung der Anlagen 3 und 4
beriicksichtigt.
Finanzverwaltung,
17| 45990000 | 11220000 Kasse, 35.000 50.000 15.000 Anpassung auf Grund Abrechnung
1. Quartal 2021.
Verwahrentgelte
Abweichung der Aufwendungen insgesamt -252.500

* = mehrere Sachkonten oder Kostenstellen einer Produktgruppe
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Anlage 5 Ergebnisrechnung
voraussichtliche Anderungen zum 31.12.2021
. Hoch- .
Ifd. Kontierung Plan 2021 rechnung Abyvelchung CVv Erlauterung
NI | sachkonto | Kostenstelle (Beschreibung zum 31.12. in EUR

CV= Anderung auf Grund Coronavirus
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2021/030 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat I Stadthalle
Kammerei Stadtwerke Leonberg -
kaufmannisch
Rechnungsprifungsamt
Bezugsvorlagen:
Beratungsfolge O/N
Finanz- und Verwaltungsausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Bericht {iber die Uberdrtliche Allgemeine Finanzpriifung

Stadt Leonberg 2013 - 2016, Eroffnungsbilanz zum 01.01.2017,
Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg 2013 - 2018 und
Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg 2013 - 2017 durch die
Gemeindepriifungsanstalt

Beschlussvorschlag

1. Von den wesentlichen Feststellungen der Gemeindeprifungsanstalt Baden-Wirttemberg
zur Uberdrtlichen Allgemeinen Finanzpriifung Stadt Leonberg 2013 — 2016,
Eroffnungsbilanz zum 01.01.2017, Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg 2013 — 2018 und
Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg 2013 — 2017 wird Kenntnis genommen.

2. Von der Stellungnahme der Verwaltung (Anlage 1) zum Prifungsbericht vom 17.11.2020
wird Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus den Prifungsfeststellungen.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Gemeindeprufungsanstalt (GPA) ist nach § 113 Abs. 1 Satz 1 GemO fur die Uberdrtliche
Prifung zustandig. In der Zeit vom 27.01.2020 bis 18.03.2020 fand die tberortliche Prifung
vor Ort und anschlief3end in der GPA statt.

Gegenstand der Prifung waren

e die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsfiihrung der Stadt in den Haushaltsjahren
2013 bis 2016,

e die Eréffnungsbilanz zum 01.01.2017 sowie

o die Wirtschaftsfiihrung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Stadtwerke
Leonberg in den Wirtschaftsjahren 2013 bis 2018 und

e die Wirtschaftsfuhrung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Stadthalle
Leonberg in den Wirtschaftsjahren 2013 bis 2017.
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Die Stadt Leonberg hat zum 01.01.2017 vom kameralen Haushaltsrecht auf die Kommunale
Doppik umgestellt. Die Eréffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2017 wurde vom Gemeinderat
am 24.09.2019 festgestellt (2019/160).

Nach erfolgter Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Leonberg wurde die Er6ffnungs-
bilanz dem Regierungsprasidium Stuttgart und der GPA angezeigt und vorgelegt.

Von einer Schlussbesprechung der GPA-Prufungsergebnisse konnte abgesehen werden, da
keine Anstande festgestellt wurden, die einer gesonderten Besprechung erfordert hatten. Die
Verwaltung wurde am 28.07.2020 Uber die wesentlichen Ergebnisse der Prufung mundlich
unterrichtet.

Der Prifungsbericht vom 17.11.2020 ist am 19.11.2020 bei der Stadtverwaltung Leonberg
eingegangen.

Gemal § 114 GemO sind die Prifungsfeststellungen zur Kenntnis zu nehmen, das
Erforderliche zu veranlassen und innerhalb von sechs Monaten in doppelter Fertigung
Stellung zu nehmen. Hierbei ist insbesondere darzustellen, ob und inwieweit den
Feststellungen Rechnung getragen wird.

Nach § 114 Abs. 4 Satz 2 GemO ist die Verwaltung verpflichtet, den Gemeinderat uber den
wesentlichen Inhalt des Prifungsberichts zu unterrichten. Jedem Gemeinderat ist dartiber
hinaus auf Verlangen Einsicht in den gesamten Prifungsbericht zu gewahren.

Der Prufungsbericht ist mit laufenden Randnummern von 1 bis 113 versehen. Rand-
nummern, die mit den Buchstaben ,A“ besonders gekennzeichnet sind, beinhalten Fest-
stellungen Uber wesentliche Anstande, die nicht im Prifungsverfahren ausgeraumt werden
konnten (§ 5 Abs. 3 GemPrO) und zu denen Stellung zu nehmen ist.

Die mit ,A* gekennzeichneten Prifungsfeststellungen und die Stellungnahme der Verwaltung
sind in der Anlage 1 zur Vorlage dargestellt.

Soweit sich aus den Prifungsbemerkungen der GPA ein Berichtigungsbedarf der
Eroffnungsbilanz zum 01.01.2017 ergibt, werden nicht die Bilanzwerte zum Stichtag
01.01.2017 geandert, sondern im Rahmen der Jahresabschlisse der Bilanzwert zum 31.12.
des jeweiligen Jahres korrigiert. Die Korrekturbuchung erhéht oder reduziert das Basis-
kapital. Diese Korrekturen sind gemaf § 63 Abs. 3 GemHVO bis im dritten der Uberdrtlichen
Prufung der Eréffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss mdglich. Da die Prifung im Jahr
2020 erfolgt ist, ist Berichtigung letztmals zum Bilanzstichtag 31.12.2023 und damit im
Jahresabschluss 2023 moglich. Dies gilt nicht nur flr den in der Gberértlichen Prifung fest-
gestellten Korrekturbedarf, sondern auch bei sonstigen durch Rechnungsprifungsamt und
Kammereiamt festgestellten erforderlichen Korrekturen.

Auszug aus dem Priifungsbericht

2 Wesentliche Inhalte des Prufungsberichts im Sinne von § 114 Abs. 4 Satz 2
GemO

Nach § 114 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 43 Abs. 5 GemO hat der Burgermeister den
Gemeinderat (mindestens) uber den wesentlichen Inhalt des Prufungsberichts zu
unterrichten. Mit der Bekanntgabe des folgenden Kapitels 2 kann dieser Informationspflicht
genlgt werden. Auf ein entsprechendes Verlangen ist jeder Gemeinderatin und jedem
Gemeinderat Einsicht in den Prufungsbericht zu gewadhren. Zu den datenschutzrechtlichen
Belangen u.a. siehe Kapitel 1 (Allgemeine Hinweise).
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2.1 Finanzielle und wirtschaftliche Verhaltnisse
2.1.1 Stadt

Die finanziellen und wirtschaftlichen Verhaltnisse der Stadt waren im Prifungszeitraum 2013
bis 2016 geordnet, die dauernde Leistungsfahigkeit und die stetige Aufgabenerfiillung waren
gesichert.

Verwaltungshaushalt

Die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts hat sich im Vergleich zum vorangegangenen
Prifungszeitraum erheblich verbessert. Die Zuflihrungsrate des Verwaltungshaushalts an
den Vermdgenshaushalt ist von jahresdurchschnittlich 5,5 Mio. EUR auf 12,1 Mio. EUR
angestiegen. Ursachlich hierflr war, dass die Nettosteuereinnahmen insgesamt starker
gestiegen sind als der Zuschussbedarf des Verwaltungs- und Betriebsbereichs. Dabei
wurden die Planansatze der Zufiihrungen teilweise deutlich Gbertroffen. Einwohnerbezogen
hat die Zufihrungsrate im Wesentlichen dem Landesdurchschnitt entsprochen. Die
Nettoinvestitionsraten waren - bedingt durch die hohen Tilgungsverpflichtungen- dagegen
spurbar unterdurchschnittlich.

Vermogenshaushalt

Die Investitionen und Investitionsférderungsmalinahmen von 110,2 Mio. EUR sind zu 48,1 %
mit Eigenmitteln, zu 6,2 % mit Zuweisungen und Zuschissen und zu 45,7 % mit Krediten
finanziert worden. Die Schulden der Stadt im Kdmmereihaushalt haben sich von 60,3 Mio.
EUR auf 96,9 Mio. EUR deutlich erhoht.

Vorlaufige Ergebnisse der doppischen Jahre 2017 und 2018

Die Stadt hat ihnr Rechnungswesen zum 01.01.2017 auf die Kommunale Doppik umgestellt.
Zum Zeitpunkt der Prifung lagen fur die bereits abgelaufenen Jahre 2017 und 2018 noch
keine Jahresabschllsse vor. Nachdem diese Jahre aber buchungstechnisch weitgehend
abgeschlossen waren und mit keinen wesentlichen Anderungen zu rechnen war, sind diese
in die Betrachtung der finanziellen Verhaltnisse einbezogen worden.

Nach den vorlaufigen Ergebnisrechnungen der Jahre 2017 und 2018 konnte die Stadt der
zentralen Forderung der Kommunalen Doppik, ein (zumindest) ausgeglichenes ordentliches
Ergebnis zu erwirtschaften, nicht nur Rechnung tragen, sondern darliber hinaus Uber-
schiisse in Hohe von fast 17,6 Mio. EUR erwirtschaften.

Die Sonderergebnisse haben mit einem Uberschuss von 1,9 Mio. EUR abgeschlossen. Ur-
sachlich hierfur waren insbesondere Buchgewinne bei der VeraulRerung von Grundstlicken
und Geb&uden.

Mit den hohen Zahlungsmitteliberschissen der Ergebnisrechnung von 32,5 Mio. EUR
konnten die negativen Salden aus Investitionstatigkeit und aus Finanzierungstatigkeit
(Kredittiigungen) mehr als ausgeglichen werden. Insgesamt hat sich der Endbestand der
Zahlungsmittel um rd. 4,4 Mio. EUR auf 22,2 Mio. EUR erhdéht. Unter Berlcksichtigung der
daneben bestehenden Geldanlagen, hat der Stand der bereinigten liquiden Eigenmittel 23,2
Mio. EUR betragen.

Die Schulden der Stadt im Kadmmereihaushalt haben sich in den Jahren 2017 und 2018 zwar
wieder auf 84,5 Mio. EUR verringert, die Pro-Kopf-Verschuldung hat den Landesdurchschnitt
aber um mehr als das Vierfache Ubertroffen. Unter Einbeziehung der Schulden der beiden
Eigenbetriebe hat die Gesamtverschuldung der Stadt am 31.12.2018 rd. 105,2 Mio. EUR
betragen; diese lag noch um 68 % Uber dem Vergleichsdurchschnitt.
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Haushaltsjahre 2019, Finanzplanung bis 2023

Fir das bereits abgelaufene Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt, bei einem deutlich ungiin-
stigeren Betriebsergebnis - netto, ein negatives ordentliches Ergebnis erwartet. Die tat-
sachliche Entwicklung ist aber erneut erheblich besser verlaufen; in der vorlaufigen
Ergebnisrechnung wird ein ordentliches Ergebnis von 9,3 Mio. EUR ausgewiesen. Danach
koénnten vor allem der Personal- und Sachaufwand deutlich unter den Planansatzen ab-
schlie3en.

Fir das Haushaltsjahr 2020 ging die Stadt von einem Anstieg der Steuerkraft - netto - und
einem ordentlichen Ergebnis von 3,0 Mio. EUR aus. Daneben sollten hohe Erlése bei Grund-
stiicksveraulierungen ein Sonderergebnis von 7,0 Mio. EUR ermoglichen. Nach dem
Finanzbericht zum 30.06.2020 muss aber durch Corona-bedingte Ertragsausfalle mit einem
negativen ordentlichen Ergebnis von rd. 6,6 Mio. EUR gerechnet werden. Das Sonderer-
gebnis soll sich auf rd. 1,3 Mio. EUR verringern.

In der weiteren Finanzplanung 2021 bis 2023 sollen sich die ordentlichen Ergebnisse, im
Vergleich zu den Jahren 2017 bis 2019, drastisch verschlechtern, so dass in zunehmendem
Mal Fehlbetrage auszuweisen waren. Die Stadt konnte danach die Anforderung des
Ressourcenverbrauchskonzepts der kommunalen Doppik (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO), ein
zumindest ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen, nicht mehr erflllen. Dabei sind
in den vorliegenden Planzahlen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch nicht
berucksichtigt.

Im Finanzhaushalt 2019 kann, analog zur Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses, mit
einem gegenuber der urspringlichen Planung (9,2 Mio. EUR) deutlich verbesserten
Zahlungsmittelliberschuss der Ergebnisrechnung von 19,2 Mio. EUR gerechnet werden. Im
Jahr 2020 soll sich der Zahlungsmitteliberschuss Corona-bedingt dagegen erheblich auf 2,9
Mio. EUR vermindern. Zur vollstandigen Finanzierung der Kredittiigungen von 5,3 Mio. EUR
musste danach auf den Bestand der liquiden Mittel zurlickgegriffen werden. Nach der
weiteren Planung, die, wie bereits ausgefuhrt, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise
noch nicht bertcksichtigt, soll sich der Zahlungsmitteliberschuss kontinuierlich verringern.
Bei zunehmenden ordentlichen Kredittiigungen kénnte der Mindestzahlungsmittelliberschuss
ab dem Jahr 2022 nicht mehr erwirtschaftet werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 sind immense Investitionsauszahlungen von
insgesamt 172,3 Mio. EUR vorgesehen. Diese sollen zu 41 % mit Eigenmitteln und zu 59 %
mit Krediten finanziert werden. Die langfristige Verschuldung der Stadt wurde sich von 84,5
Mio. EUR auf 154,4 Mio. EUR gravierend erhéhen.

Die finanziellen und wirtschaftlichen Verhaltnisse der Stadt sollen sich ab dem Jahr 2020
deutlich verschlechtern. Beim ordentlichen Ergebnis wird mit Fehlbetrdgen gerechnet, bei
zunehmenden ordentlichen Kredittiigungen kénnte der Mindestzahlungsmittelliberschuss nur
im Jahr 2021 erwirtschaftet werden. Zur Finanzierung des genannten Investitions-volumens
soll sich die Verschuldung gravierend erhohen. Die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023
erfordert, nicht zuletzt wegen der maoglichen finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen
der Corona-Krise, gegebenenfalls eine situationsbezogene Neubewertung und Fort-
schreibung der Haushalts- und Finanzplanung durch die Kommune. Zur Haushaltskon-
solidierung hat die Stadt zwischenzeitlich eine Haushaltskommission eingesetzt. Deren
Hauptaufgabe wird sein, die Leistungskraft des Ergebnishaushalts nachhaltig zu starken,
damit auch kinftig die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs sichergestellt werden
kann.

Um der erheblichen Ausweitung der Verschuldung und des daraus zu leistenden Schulden-
dienstes entgegenzuwirken, sollte daneben die Realisierung der Investitionsvorhaben von
der Eigenfinanzierungskraft und der Bewilligung der eingeplanten Fordermittel, unter
Bertlicksichtigung der Folgekosten, abhangig gemacht werden. (Rdnrn. 1 bis 16)
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2.1.2 Eigenbetriebe
Stadtwerke Leonberg

Das Sach- und Finanzanlagevermégen hat sich deutlich um 12,6 Mio. EUR erhéht.
Gewichtigste Anlagezugange ergaben sich durch den Neubau des Parkhauses Bahnhof
sowie durch die Aufstockung der Beteiligung an der Leo Energie GmbH & Co. KG und der
Darlehensgewahrung an diese Gesellschaft. Beim Eigenkapital stand den Kapitalzu-
fihrungen von 6,4 Mio. EUR ein saldierter Verlust von 1,6 Mio. EUR gegenlber. Die
Tragerkredite von 2,3 Mio. EUR sind vollstandig zurickgefiihrt, die langfristige Fremdver-
schuldung dagegen um 8,2 Mio. EUR ausgeweitet worden. Die langfristige Verschuldung ist
damit um 5,9 Mio. EUR angestiegen. Die Finanzierungsverhaltnisse im langfristigen Bereich
waren stichtagsbezogen zuletzt nahezu ausgeglichen.

Die Gewinn- und Verlustrechnungen haben im Prifungszeitraum mit einem saldierten
Verlust von 1.620 TEUR abgeschlossen. Aus der Betriebssparte Wasserversorgung sind die
vollen Konzessionsabgaben von 3,4 Mio. EUR an den stadtischen Haushalt abgefiihrt
worden.

Im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 sollen rd. 11,6 Mio. EUR fir Investitionen
ausgegeben werden. Zur Investitionsfinanzierung sind Nettokreditaufnahmen von 2,5 Mio.
EUR vorgesehen. Den geplanten Verlusten von insgesamt 3,7 Mio. EUR stinden geplante
Kapitalzufihrungen von 5,2 Mio. EUR gegenuber. (Rdnrn. 72 bis 74)

Stadthalle

Die Stadthalle hat den Prifungszeitraum 2013 bis 2017 insgesamt mit Verlusten in Hohe von
3.940 TEUR abgeschlossen. Unter Bericksichtigung der Kapitalzufihrungen von 2.326
TEUR hat sich das Eigenkapital von 2.750 TEUR auf 1.136 TEUR vermindert und zuletzt
31,7 % der Bilanzsumme betragen.

Bei einem Vergleich des langfristig gebundenen Vermdgens mit den langfristigen
Finanzierungsmitteln hat zum 31.12.2017 eine stichtagsbezogene Unterfinanzierung des
langfristigen Vermdgens in Hohe von 763 TEUR bestanden.

Nach der Wirtschafts- und Finanzplanung 2019 bis 2023 sollen die Investitionen von 500
TEUR Uber Kreditaufnahmen in derselben Hohe finanziert werden. (Rdnrn. 89 bis 92)

2.2 Wesentliche Feststellungen der Priifung
Vorbemerkung

Die Uberortliche Prifung ist schwerpunktmaRig auf einzelne ausgewahlte Verwaltungs-
bereiche der Stadt und im Ubrigen auf Stichproben beschrankt worden (§ 3i.V.m. § 18 Abs.
1 Satz 2 GemPrO). Die Verwaltung hat in den gepruften Verwaltungsbereichen insgesamt
gesetz- und ordnungsmafig gearbeitet und einen guten Gesamteindruck vermittelt. Die
wesentlichen Feststellungen, die sich bei der Uberértlichen Prifung ergeben haben, sind
nachfolgend in Kurzform dargestellit.

2.21 Eroffnungsbilanz

Nach den Erkenntnissen der Uberértlichen Prifung wird die festgestellte Eréffnungsbilanz
den gesetzlichen Anforderungen im Wesentlichen gerecht. Sie wurde sachkundig und
sorgfaltig aufgestellt, die Erlauterungen und Dokumentationen sind schlissig und vollstandig.
Im Rahmen der Prifung ergaben sich verschiedene Feststellungen. Dessen ungeachtet
vermittelt die Eroffnungsbilanz im Wesentlichen ein tatsachliches Bild von der Vermogens-
und Finanzlage der Stadt. (Rdnrn. 29 bis 49)
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2.2.2 Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprifung

Die Dienstanweisung fir die Stadtkasse ist beztiglich der eingerichteten Zahlstellen und
gewahrten Handvorschusse u.a. mit den bilanzierten Werten in Einklang zu bringen und im
Hinblick auf die Einfihrung der Kommunalen Doppik zu Uberarbeiten. (Rdnr. 52)

Die Zustandigkeiten und das Verfahren zur Vergabe, Pflege und Anderung der Zugriffsbe-
rechtigungen auf das im Finanzwesen eingesetzte ADV-Verfahren Komm.ONE
Kommunalmaster®Doppik sind noch schriftlich zu regeln. (Rdnr. 56)

Bei der Vergabe von Berechtigungen ist nicht immer sichergestellt worden, dass die
haushalts- bzw. kassenrechtlichen Vorgaben zur Trennung von Verantwortungsbereichen
umgesetzt worden sind. (Rdnr. 57)

2.2.3 Abwasserbeseitigung

Der zur Verzinsung des Anlagekapitals eingesetzte Zinssatz ist zu Gberprifen.(Rdnr. 67)
2.2.4 Eigenbetriebe

Die Globalberechnungen fir die Anschlussbeitrage sind zu tberarbeiten. (Rdnr. 61)

Bei beiden Eigenbetrieben waren Feststellungen zu den Wirtschaftsplanen und zum
Geschaftsgang der eigenstandigen Sonderkassen zu treffen. (Rdnrn. 76 bis 79; 98 bis 103)

Bei den Stadtwerken Leonberg ergaben sich daneben Feststellungen zum Bewirtschaftungs-
und Anordnungswesen, zur Berechtigungsverwaltung und zur Kalkulation der
Wassergebuhren. (Rdnrn. 80 bis 84)

Bei der Stadthalle Leonberg ist der festgesetzte Hochstbetrag der Kassenkredite im Jahr
2017 deutlich tberschritten worden. (Rdnr. 97)

Anlage/n

1 Stellungnahme der Verwaltung (6ffentlich)
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Stellungnahme zum Priafungsbericht der Gemeindeprufungsanstalt vom 17.11.2020
uber die

Allgemeine Finanzprifung

Stadt Leonberg 2013 - 2016

Er6ffnungsbilanz zum 01.01.2017

Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg 2013 - 2018
Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg 2013 - 2017

Die Stellungnahmen der Verwaltung zu den einzelnen Prifungsbemerkungen sind in kursiver
Schrift ergénzt.

5 Prifung der Eroffnungsbilanz

54 Aktiva

5.4.1 Unbebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte
A 29

Die Baulandumlegung im Gewerbegebiet Langenbuhl bzw. LeoWest ist im Jahr 2015 rechts-
kraftig geworden. Mit der Bekanntmachung des Umlegungsplans ist der bisherige Rechtszu-
stand durch den im Umlegungsplan vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt worden. Die
neu gebildeten Baugrundstiicke und Infrastrukturgrundstiicke sind sachgerecht in der Eroff-
nungsbilanz berlcksichtigt bzw. bilanziert worden. Die in die Baulandumlegung von der Stadt
eingebrachten und zuvor aufgekauften, zahlreichen Grundstiicke waren jedoch zum Bilanz-
stichtag ebenfalls noch (i.d.R. als Ackerland bei Konto 0121, Anlagenklasse A 1020) bilanziert.
Die unbebauten Grundstiicke sind daher unzutreffend bzw. zu hoch ausgewiesen worden (8
95 Abs. 1 Satz 4 GemOQ). Die in der Baulandumlegung untergegangenen Grundstiicke sind
noch gegen das Basiskapital auszubuchen (§ 63 Abs. 1 GemHVO).

Die Anlagen der insgesamt 59 Grundstiicke wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018
geldscht und gegen das Basiskapital gebucht. Der Anlagenabgang in Hohe von 492.790,00
EUR hat das Basiskapital zum 31.12.2018 um diesen Betrag reduziert.

A 31

Bei den unbebauten Grundstiicken sind teilweise Grundstticke mit der Bezeichnung ,Offentli-
che Zwecke* ausgewiesen worden (s. Anlagenummern 10002757 bis 10002764). Es handelt
sich dabei z.B. um mit einem Erbbaurecht belastete Grundsticke fur Einrichtungen wie DRK,
Hospiz, Okumenisches Zentrum, Jugendhaus, Jugendpflege und kirchliche Einrichtungen. Die
Grundsticke sind jeweils mit einem Wertansatz von 25 EUR/gm Grundsticksflache (jeweils
Anschaffungsjahr 01.01.1974) bilanziert worden. Gemal} § 62 Abs. 4 Satz 2 GemHVO kénnen
fur den Wert von Grund und Boden von Grundstiicken (ausgenommen Griunflachen und Stra-
Bengrundstiicke), die dauerhaft einer 6ffentlichen Zweckbestimmung dienen, vom Wert von

1



Grund und Boden umliegender Grundstiicke Abschlage bis zur Halfte des Werts vorgenom-
men werden. Nachdem der Bodenrichtwert im Stadtteil Leonberg im Jahr 1974 190 DM/gm
(97 EUR/gm) betragen hat, erscheint der Wertansatz mit 25 EUR/gm als vergleichsweise nied-
rig. Es ist von der Stadt zu prifen, ob sich durch die zu niedrige Bewertung ein Berichtigungs-
bedarf in Hohe eines wesentlichen Betrages i. S. des 8 63 Abs. 1 GemHVO ergibt und ob eine
Korrektur der Werte der Eréffnungsbilanz im nachsten Jahresabschluss erfolgen wird.

Die Anlagen der acht Grundstiicke wurden tberprift.

Geht man von einem Abschlag von der Halfte des Wertes der umliegenden Grundstiicke und
einem Bodenrichtwert 1974 von 97 EUR/m2 aus, ergibt sich annédhernd eine Verdoppelung
des Wertansatzes von 25 EUR/m?, wie ihn die Bewertungsrichtlinie der Stadt Leonberg aus-
weist, auf 48,50 EUR/m2. Insgesamt fuhrt dies zu einer Erhéhung der Anlagenwerte um
291.705,50 EUR.

Die Anlagen der acht Grundstiicke wurden auf Grundlage der neuen Wertermittlung im Rah-
men der Jahresabschlussarbeiten 2018 korrigiert und gegen das Basiskapital gebucht. Die
Korrektur fhrt zu einer Erhéhung des Basiskapitals zum 31.12.2018 um 291.705,50 EUR.

5.4.2 Bebaute Grundstiicke und grundstiicksgleiche Rechte
A 32

Die Bewertung der bebauten Grundstiicke und grundstiicksgleichen Rechte (mit 158,5 Mio.
EUR bzw. rd. 43 % der Bilanzsumme groRter Bilanzposten in der Eréffnungsbilanz) ist im We-
sentlichen anhand tatsachlicher Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um zwi-
schenzeitlich aufgelaufene Abschreibungen, erfolgt (8 91 Abs. 4 Satz 1 GemO i.V.m. § 62 Abs.
1 Satz 1 GemHVO). In der Regel ist dabei die Ubernahme aus dem kameralen Anlagenach-
weis erfolgt (8 62 Abs. 1 Satz 2 GemHVO), da die Gebaude im Zuge des im Jahr 2004 einge-
fuhrten Gebdudemanagements bewertet wurden. Nach der in Stichproben vorgenommenen
Auswertung der Anlagenachweise (Anlagenklassen A 1250, A 1350, A 1450, A 1550, A 1650)
ist festzustellen, dass fir einzelne Gebaude (z.B. Kindergarten, Schulen) teilweise mehrere
Anlageguter bzw. Vermdgensgegenstande gebildet wurden (z.B. separate Anlagenummer fir
Dacherneuerung, Erneuerung Sanitdr, Erneuerung Elektro), was dem Einzelbewertungs-
grundsatz widerspricht (8 62 Abs. 1 Satz 3 GemHVO i.V.m. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Gebaude nur als Ganzes (inklusive aller unselbstandi-
gen Gebaudebestandteile) einen Vermdgensgegenstand darstellen kann. Es ist zu Uberpri-
fen, welche Anlagenummern noch zu einem Vermégensgegenstand zusammengefasst wer-
den mussen (Ziffer 2.1.1 des Leitfadens zur Bilanzierung, 3. Auflage von Juni 2017, unveran-
dert zur 2. Auflage von August 2014; s. hierzu auch GPA Geschifts- und Kommunalfinanzbe-
richt 2016, S. 108). Zuvor ist aul3erdem zu Uberprifen, ob einzelne (bilanzierte) Erneuerungs-
mal3nahmen Uberhaupt als Herstellungskosten zu qualifizieren sind bzw. ob nicht Erhaltungs-
aufwand vorliegt (Ziffer 2.3.2 des Leitfadens zur Bilanzierung, 3. Auflage von Juni 2017). So-
fern im Einzelfall Unterhaltungsaufwand vorliegt, wéren die entsprechenden bilanzierten Ver-
mogensgegenstande gegen das Basiskapital zu berichtigen.

Bei Aktivierung neuer Mafznahmen wird auf die korrekte Zuordnung der Anlagen geachtet.
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Bereits in der Anlagenbuchhaltung enthaltene alte Anlagen werden nach und nach Uberprift,
ob es sich um reine Renovierungsarbeiten oder um Sanierungsarbeiten handelt (3 von 7 Re-
gel). Die Anlagen werden entsprechend des Uberprufungsergebnisses korrigiert. Sofern es
sich um reine Renovierungsarbeiten handelt, werden die Anlagen geléscht und gegen das
Basiskapital ausgebucht. Anlagen zu Sanierungsmaf3inahmen werden zusammengefihrt.

Die bereits begonnene Uberprifung und Korrektur ist frihestens mit dem Jahresabschluss
2019 abgeschlossen.

5.4.3 Infrastrukturvermdgen Stral3en
A 36

Die stichprobenweise Prifung der StralRengrundstiicke und StraRenkorper hat ergeben, dass
die Bewertung i.d.R. sachgerecht erfolgt ist.

Die Stra3enkdrper mit den Anlagenummern 20003665 (Schellingstraf3e) und 20004105 bzw.
20004106 (Hauerlochweq) erscheinen jedoch aus folgenden Gesichtspunkten unzutreffend
bilanziert bzw. nicht plausibel und sollten Gberprift werden: Im Anlagenstammsatz von Anla-
genummer 20003665 ist als Anschaffungszeitpunkt das Jahr 1959 und eine Nutzungsdauer
von 50 Jahren hinterlegt. In der Eréffnungsbilanz ist der Vermégensgegenstand mit 48 TEUR
bilanziert, obgleich er zum Bilanzstichtag bereits abgeschrieben sein miisste, sofern nicht
durchgefiihrte Sanierungsmaflinahmen zu nachtraglichen Anschaffungskosten bzw. einer Ver-
langerung der Nutzungsdauer gefiihrt haben.

Der StraRenkérper Hauerlochweg ist doppelt bei Anlagenummer 20004105 (Eréffnungsbilanz-
wert 19 TEUR) und 20004106 (Eroffnungsbilanzwert 154 TEUR) bilanziert. Dies fuhrt zur Dar-
stellung einer falschen Vermdgenslage (8 95 Abs. 1 Satz 4 GemO). Nach 8 63 Abs. 1
GemHVO sind Korrekturen der Eréffnungsbilanz nur vorzunehmen, wenn es sich um wesent-
liche Betrdge handelt. Im vorliegenden Fall dirfte es sich um einen unwesentlichen Betrag
handeln, weshalb eine Korrektur der Er6ffnungsbilanz nach 8 63 Abs. 1 GemHVO daher nicht
zwingend geboten ist. Wir weisen jedoch darauf hin, dass nach § 95 Abs. 1 Satz 4 GemO der
Jahresabschluss die tatsdchliche Vermdgenslage darzustellen hat. Insoweit ist der Fehler spéa-
testens im néchsten Jahresabschluss zu korrigieren, um den Rechtsvorgaben fir den Jahres-
abschluss Rechnung zu tragen.

Die Uberpriifung der Schellingstrale hat ergeben, dass diese zwar abgeschrieben war, aber
in den Jahren 2015 und 2016 im Rahmen der Verlegung von Wasser und Gasleitungen durch
die Stadtwerke saniert und von der EnBW im Bereich des Gehwegs die Stralenbeleuchtung
neu verlegt wurde. Der stadtische Anteil fir die Sanierung der Deckschicht auf der ganzen
Breite der Schellingstral3e ist als Unterhaltungsaufwand anzusehen.

Der auf der Anlage 20003665 SchellingstralRe ausgewiesene Restbuchwert in Hohe von
48.112,05 EUR resultiert aus Rechnungen des Jahres 2016. Davon war der Anteil des neu
hergestellten Gehwegs in H6he von 22.938,96 EUR auf eine neue Anlagennummer umzubu-
chen und dort abzuschreiben. Ein Anteil in Hohe von 298,80 EUR betrifft Arbeiten an der neuen
Stral3enbeleuchtung und war auf das neue Anlagegut umzubuchen. Der restliche Betrag in
Hohe von 24.874,29 EUR war ein Teil der Sanierung der Deckschicht, hier erfolgte eine Bu-
chung gegen das Basiskapital. Die Ubrigen Kosten fur die StralRenbeleuchtung der Schelling-
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straRe wurden auf der Anlagennummer der Seestral3e zugeordnet. Im Rahmen des Jahres-
abschlusses 2018 werden diese Kosten in Hohe von 4.584,78 EUR ebenfalls auf das neue
Anlagegut umgebucht.

Die Uberpriifung des Hauerlochwegs (Anlagenummern 20004105 und 20004106) hat erge-
ben, dass der unbefestigte Teil nicht in die Eréffnungsbilanz hatte aufgenommen werden dir-
fen. Die Anlage 20004106 mit einem Wert von 153.993,46 EUR wurde im Rahmen der Arbei-
ten zum Jahresabschluss 2018 geltscht und gegen das Basiskapital ausgebucht.

Die genannten Korrekturen haben insgesamt zu einer Reduzierung des Basiskapitals in Héhe
von 178.867,75 EUR gefihrt.

Umristung StraRenbeleuchtung
A 37

In der Eroffnungsbilanz sind Wertanséatze fur die Umristung der Stra3enbeleuchtung auf LED-
Technik gebildet worden (s. Anlagenummern 20005082, 20005091, 20005104 und 20005113;
Sonderpostennummern 90001827 und 90001829). Die Umristung bzw. der Austausch des
Beleuchtungskorpers stellt keine wesentliche Verbesserung im Sinne von Ziffer 2.3.2.2.2 so-
wie Anlage 8 des Leitfadens zur Bilanzierung, 3. Auflage von Juni 2017 dar. Die Aktivierung
der Aufwendungen fur die Umristung der Beleuchtungskérper und die Passivierung der hierftir
erhaltenen Zuwendungen als Sonderposten in der Eréffnungsbilanz ist folglich nicht sachge-
recht gewesen (8 95 Abs. 1 GemO, § 44 Abs. 2 GemHVO). Es ist von der Stadt zu prifen, ob
sich durch die fehlerhafte Bewertung ein Berichtigungsbedarf in Hohe eines wesentlichen Be-
tragesi. S. des § 63 Abs. 1 GemHVO ergibt und ob eine Korrektur der Werte der Eréffnungs-
bilanz im nachsten Jahresabschluss erfolgen wird.

Die in der Prufungsbemerkung genannten Anlagenummern wurden uberprift. Der Berichti-
gungsbedarf der Anlagenwerte ist wesentlich. Die Anlagen wurden mit folgenden Werten im
Jahresabschluss 2017 korrigiert und gegen das Basiskapital gebucht:

Anlagenummer Art der Anlage Korrigiert um
20005082 Infrastrukturvermogen 167.675,33 EUR
20005091 Infrastrukturverméogen 207.977,00 EUR
20005104 Infrastrukturvermogen 254.241,43 EUR
20005113 Infrastrukturvermogen 97.955,01 EUR
90001826 (statt 90001827) | Sonderposten Zuschuss 69.562,42 EUR
90001828 (statt 90001829) | Sonderposten Zuschuss 65.148,23 EUR

Durch die Korrekturbuchungen hat sich das Basiskapital zum 31.12.2017 um insgesamt
593.138,12 EUR reduziert.

Briicken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen

A 38

Ein Abgleich der beim Fachbereich Tiefbau gefuhrten Liste mit den Prifungsterminen von In-
genieurbauwerken mit dem Anlagenachweis hat ergeben, dass nicht alle Ingenieurbauwerke
in der Er6ffnungsbilanz aktiviert waren (Bauwerk-Nrn. A 19, D 4, G 1 bis G 5). Somit wurde
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der Vollstandigkeitsgrundsatz nicht beachtet (8 95 Abs. 1 Satz 3 GemO; § 40 Abs. 1 Satz 1
GemHVO). Es ist im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu beurteilen und im Stel-
lungnahmeverfahren zu berichten, inwieweit die unvollstandige Bewertung einen wesentlichen
Fehler i. S. des 8§ 63 Abs. 1 GemHVO darstellt und insoweit eine Korrektur der Werte der
Er6ffnungsbilanz im néachsten Jahresabschluss geboten ist.

Die Ingenieurbauwerke G 1 bis G 5 betreffen Briicken im Stadtpark. Hierzu erfolgt zunéchst
eine Uberpriifung des Anlagevermogens des Stadtparks und ob die Herstellungskosten fiir die
Ingenieurbauwerke bei den Aufbauten erhalten sind. Entsprechend dem Uberpriifungsergeb-
nis erfolgt eine Korrektur im Jahresabschluss 2019.

Die Ingenieurbauwerke A 19 (Glemsbricke an der Au) und D 4 (Briicke unter dem Langen-
bahl) sind noch zu bewerten und in das Anlagevermogen aufzunehmen. Die Korrektur erfolgt
mit dem Jahresabschluss 2019.

5.4.1 Forderungen
Befristete Niederschlagungen
40 (ohne A, Mitteilung im Stellungnahmeverfahren erforderlich)

Die Verwaltung hat Kasseneinnahmereste, bei denen Beitreibungs- bzw. Vollstreckungsmal3-
nahmen derzeit nicht erfolgsversprechend sind, im Interesse einer realistischen Reste- und
Vermogensdarstellung (befristet) niedergeschlagen, ausgebucht und manuell Giberwacht (8 32
Abs. 2 und Abs. 4 GemHVO bzw. § 3 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. b KAG i.V.m. § 261 AO). Nach § 52
Abs. 3 Nr. 1.3.6 und 1.3.7 GemHVO handelt es sich bei Forderungen um Vermégen und somit
um Vermdgensgegenstande, die nach § 43 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 GemHVO wirklichkeitstreu zu
bewerten sind. Forderungen dirfen daher nur in der Hohe ausgewiesen werden, in der nach
realistischer Betrachtung der Gesamtumstéande mit einem Zahlungseingang tatsachlich ge-
rechnet werden kann. Ist der Zahlungseingang ungewiss oder droht er ganz oder teilweise
auszufallen, ist der jeweilige Wert der Forderung Uber eine Einzelwertberichtigung zu bereini-
gen. Ein darlber hinaus bestehendes allgemeines Ausfallrisiko, das einzelnen Anspriichen
nicht zugeordnet werden kann, ist durch eine pauschale Berichtigung des Forderungsbestands
zu berucksichtigen (sog. Pauschalwertberichtigung, vgl. Ziffer 3.3.7.2 des Leitfadens zur Bi-
lanzierung, 3. Auflage von Juni 2017). Auf die GPA-Mitteilung 2/2011 wird verwiesen. Diese
Vorgabe zu erflllen, sollte kinftiges Ziel des Forderungsmanagements sein. Hinsichtlich der
differenzierten Buchungsweise von befristeten und unbefristeten Niederschlagungen wird auf
Kapitel 4.3.3 ff. des Leitfadens zur Buchfiihrung, 3. Auflage von Januar 2019 verwiesen. Der
Wechsel des Haushalts- und Rechnungswesens erfordert in diesem Zuge eine Uberpriifung
der befristeten Niederschlagungen auf ihre Realisierbarkeit. Bei uneinbringlichen Forderungen
ist eine Einzelwertberichtigung durchzufiihren. Zur Wahrung des Vollstandigkeitsgebots (8 95
Abs. 1 Satz 3 GemO, § 40 Abs. 1 GemHVO) in zukinftigen Jahresabschliissen wird empfoh-
len, eine Korrektur der Werte der Eroffnungsbilanz gem. 8§ 63 Abs. 1 GemHVO durchzufthren.
Die GPA bittet diesbezlglich um Mitteilung im Stellungnahmeverfahren.

Die Niederschlagungen wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin Gberpruift.

Zum Zeitpunkt 01.01.2017 waren 114 Falle mit Vormerkung niedergeschlagen. Im Zeitraum
vom 01.01.2017 bis 01.10.2020 wurden davon bereits 54 Falle einzeln ohne Vormerkung nie-
dergeschlagen.
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Von den Ubrigen 60 Fallen, welche zum Zeitpunkt 01.01.2017 mit Vormerkung niedergeschla-
gen waren, wurden auf Grund der Einzelfallprifung noch 28 Falle als weiterhin werthaltig ein-
geschatzt. Es handelt sich hierbei insgesamt um 328.954,29 EUR offener Forderungen, wel-
che als Korrektur zur Eréffnungsbilanz erfasst werden. Die Forderungen der restlichen 32 Falle
wurden als nicht werthaltig eingeordnet. Es handelt sich dabei um 16 Féalle deren Beitreibungs-
mafnahmen bisher erfolglos verlaufen sind und weitere Mal3nahmen nicht Erfolg verspre-
chend aber Kosten steigernd waren. Davon liegen 3 Félle unterhalb der Wertgrenze von
3.000,00 EUR in Zustandigkeit der Verwaltung. Bei den restlichen 16 Fallen handelt es sich
um laufende Insolvenzverfahren bei welchen bisher einmalige bzw. keine Quotenauszahlun-
gen stattfanden und davon ausgegangen wird, dass weiterhin keine Zahlungen erfolgen wer-
den. Von diesen Fallen werden 8 Falle in Zustandigkeit der Verwaltung entschieden.

Uber die Priifungsbemerkung und das Ergebnis der Uberpriifung wurde mit Sitzungsvorlage
2020/365 am 03.12.2020 im Finanz- und Verwaltungsausschuss sowie am 15.12.2020 im Ge-
meinderat berichtet und die Niederschlagungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Korrekturbuchungen der werthaltigen Forderungen in H6he von 328.954,29 EUR sind im
Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erfolgt. Das Basiskapital hat sich um diesen Betrag
erhoht.

Stundungen fur landwirtschaftlich genutzte Grundstiicke
A4l

Gemal den vorgelegten Unterlagen sind fur landwirtschaftlich genutzte Grundstiicke nach 8
28 KAG Stundungen in Hohe von rd. 200 TEUR gewéhrt worden. Gestundete Beitragsforde-
rungen nach 8 28 KAG sind werthaltig, da sie als offentliche Last auf dem Grundsttick ruhen
(8 27 KAG). Eine Bilanzierung fand bisher jedoch nicht statt. Die gestundeten Beitragsforde-
rungen sind regelmafig auf Werthaltigkeit geprift worden. Sie sind auf einem Forderungs-
konto sowie in einem Sonderposten in der Bilanz nachzuweisen (vgl. Ziffer 3.3.7.3 Leitfaden
zur Bilanzierung, 3. Auflage von Juni 2017, Kapitel 2.4.5 Leitfaden zu Bodenneuordnungs- und
ErschlieBungsmalnahmen sowie deren Sonderfinanzierung, 1. Auflage von Januar 2019). Er-
ganzend wird auf den GPA Geschéfts- und Kommunalfinanzbericht 2014, 46 sowie § 26
GemHVO verwiesen. Zur Wahrung des Vollstandigkeitsgebots (§ 95 Abs. 1 Satz 3 GemO, §
40 Abs. 1 GemHVO) in zukunftigen Jahresabschlissen wird empfohlen, eine Korrektur der
Werte der Eréffnungsbilanz gem. § 63 Abs. 1 GemHVO durchzufithren. Die GPA bittet dies-
bezlglich um Mitteilung im Stellungnahmeverfahren.

Die von der Stadt Leonberg, im Rahmen des geltenden Geschéftsbesorgungsvertrags zwi-
schen dem Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg und der Stadt Leonberg, gestundeten Wasser-
versorgungsbeitrage werden einerseits als Forderungen und andererseits als Verbindlichkei-
ten in der Bilanz erfasst und ebenfalls als Korrektur der Eréffnungsbilanz im Jahresabschluss
2018 abgebildet. Die Hohe des Basiskapitals bleibt dadurch unverandert.

Die wegen landwirtschaftlicher Nutzung nach 8§ 28 KAG gestundeten Beitragsforderungen wur-
den entsprechend dem ,Leitfaden zu Bodenneuordnungs- und ErschlieBungsmaflinahmen so-
wie deren Sonderfinanzierung (Stand Januar 2019)“ auf der Aktivseite als Forderung und auf
der Passivseite als Sonderposten in die Bilanz aufgenommen. Die Korrekturbuchungen wur-
den mit dem Jahresabschluss 2018 durchgefiihrt. Die Neubildung der Sonderposten zum
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01.01.2018 in Hohe des Restbuchwerts fiihrt zu einer Reduzierung des Basiskapitals in Hohe
von 92.472,83 EUR. Forderungen wurden insgesamt in Héhe von 137.621,55 EUR einge-
bucht.

Das Basiskapital wird um die Differenz zwischen der Hohe der gestundeten Forderungen und
der teilweise aufgelésten Sonderposten um 45.148,72 EUR erhoht.

55 Passiva
5.5.1 Sonderposten
A 42

Far aktivierte erschlieBungsbeitragspflichtige Strafl3en (Stral3enkérper) sind i.d.R. Sonderpos-
ten in Hohe von 90 % der i.d.R. mit Erfahrungswerten ermittelten Stral3enherstellungskosten
abzlglich Auflésungen gebildet worden. GemaR Ziffer 2.3.4.3.6 des Leitfadens zur Bilanzie-
rung, 3. Auflage von Juni 2017 waren fir aktivierte Stra3engrundstiicke auch Sonderposten
anzusetzen gewesen (Vollstandigkeitsgebot nach § 95 Abs. 1 Satz 3 GemO, § 40 Abs. 1 Satz
1 GemHVO i.V.m. § 62 Abs. 6 GemHVO). Auch wenn es sich um keinen wesentlichen Betrag
im Sinne des § 63 Abs. 1 GemHVO handeln wiirde, ist zu empfehlen, die Sonderposten im
Rahmen einer Korrektur der Werte der Eréffnungsbilanz nachtraglich aufzunehmen, um dem
Vollstandigkeitsgebot bei zukunftigen Jahresabschliissen Rechnung zu tragen. Die GPA bittet
um entsprechende Mitteilung im Stellungnahmeverfahren.

Die Sonderposten werden durch einen Abgleich der fur die Stral3en gebildeten Anlagen ermit-
telt und in der Anlagenbuchhaltung nacherfasst. Die Korrekturen und damit die Buchung gegen
das Basiskapital, die zu einer Reduzierung des Basiskapitals fuhrt, sollen mit dem Jahresab-
schluss 2019 abgeschlossen sein.

A 43

Soweit ersichtlich, sind nicht fur alle grundsatzlich beitragsfahigen Stral3enkdrper Sonderpos-
ten gebildet (z.B. Bachstral3e in Warmbronn) worden. Im Hinblick auf das Vollstéandigkeitsge-
bot nach 8 95 Abs. 1 Satz 3, § 40 Abs. 1 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 62 Abs. 6 GemHVO wird
empfohlen, die Sonderposten im Rahmen einer Korrektur der Werte der Eréffnungsbilanz
nachtraglich aufzunehmen, um dem Vollstandigkeitsgebot bei zuklinftigen Jahresabschliissen
Rechnung zu tragen. Die GPA bittet um Mitteilung im Stellungnahmeverfahren, ob eine Kor-
rektur der Werte der Eréffnungsbilanz im néchsten Jahresabschluss erfolgen wird.

Die fehlenden Sonderposten werden durch einen Abgleich ermittelt und in der Anlagenbuch-
haltung erfasst. Die Korrekturen und damit die Buchung gegen das Basiskapital, die zu einer
Reduzierung des Basiskapitals fihrt, sollen mit dem Jahresabschluss 2019 abgeschlossen
sein.

A 44

Fur Feldwegkorper sind i.d.R. Sonderposten in Hohe von 80 % der i.d.R. mit Erfahrungswerten
ermittelten Herstellungskosten abzlglich Auflésungen gebildet worden. Nach Auskunft der
Verwaltung ist der Prozentsatz einer alten Fassung des FAG entnommen worden, welches 80
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% ige Zuschisse fur Landesstrafen in kommunaler Baulast vorsah. Gemaf? der Dokumenta-
tion der Verwaltung zur Bewertung der Feldwege vom 15.09.2014 sind fur Feldwege Sonder-
posten i.H.v. 35 % (0rtlicher Erfahrungswert fir erhaltene Zuschiisse aus dem Feldwegaus-
bauprogramm bis 1977) der (fiktiven) Herstellungskosten festgelegt worden. Nach dem Hin-
weis durch die GPA wéahrend der Prifung, dass fur Feldwege generell Sonderposten i.H.v. 80
% gebildet wurden, hat sich herausgestellt, dass in der Uberleitungstabelle ein fehlerhafter
Prozentsatz (80 % anstatt 35 %) hinterlegt war. Es ist zu prifen, ob sich durch die zu hohe
Bewertung der Sonderposten ein Berichtigungsbedarf in Hohe eines wesentlichen Betrages i.
S. des 8 63 Abs. 1 GemHVO ergibt und ob eine Korrektur der Werte der Eréffnungsbilanz im
nachsten Jahresabschluss erfolgen wird.

Die Sonderposten wurden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 Uberpriift
und korrigiert. Insgesamt wurden die Anlagen um einen Betrag in HOhe von 1.853.460,68 EUR
reduziert und gegen das Basiskapital gebucht, dadurch hat sich das Basiskapital zum
31.12.2018 um diesen Betrag erhoht.

Bei der Uberprifung der Sonderposten wurden auch die Anlagenwerte der Feldwege (Anla-
genklasse A2180) Uberprift. Hierbei hat sich herausgestellt, dass bei der Erstbewertung Ab-
schreibungen um ein Jahr zu viel bericksichtigt wurden. Die Betréage wurden bei Aufstellung
des Jahresabschlusses 2018 korrigiert. Das Basiskapital hat sich um 448.088,97 EUR erhght.

A 45

Bei der Kontenart 219 bzw. Bilanzposten 2.3. (§ 52 Abs. 4 Nr. 2.3 GemHVO) sind nur Sonder-
posten aus Erbschaften (Anlagenklasse A 9900) und vier sonstige Sonderposten (Anlagen-
klasse A 9400) bilanziert. Es wird darauf hingewiesen, dass bei diesem Bilanzposten alle Son-
derposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb und Sonderposten Anlagen im Bau
zu bilanzieren sind (vgl. die Zuordnungshinweise zu Kontenart 219 im Kontenrahmen Baden-
Wirttemberg gemalR § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO, Anlage 31.2 der VwV
Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018). Da die Stadt in der Vergangenheit Vermogens-
gegenstande (insbesondere Infrastrukturgrundstiicke bzw. StralRenkorper) teilweise unentgelt-
lich Gber Baulandumlegungen bzw. Erschlieungsvertrage erhalten hat (z.B. im Baugebiet
Ezach Ill), erscheint der Bilanzausweis als nicht vollstandig. Im Blick auf den Vollstandigkeits-
grundsatz sollte noch gepriift werden, ob fur Baulandumlegungsgebiete bzw. ErschlieBungs-
vertragsgebiete noch (hdhere) Sonderposten zu bilanzieren sind. Sofern bei den Kontenarten
211 und 212 Sonderposten im Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb ausgewiesen sind,
waren diese zur Kontenart 219 bzw. zu Bilanzposten 2.3 Sonstige Sonderposten umzugliedern
(s. Anlage 30.2 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016 bzw. Anlage 31.2 zur
VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018; Ziffer 4.2.5 Leitfadens zur Bilanzierung, 3.
Auflage von Juni 2017).

Bei Bilanzposten 2.2 (Investitionszuweisungen) sind bei den Anlagenklassen A 9010, A 9070
und insbesondere A 9080 auch Spenden ausgewiesen. Sie sollten noch zu Bilanzposten 2.3
umgegliedert werden. Nach 8§ 63 Abs. 1 GemHVO sind Korrekturen der Eréffnungsbilanz nur
vorzunehmen, wenn es sich um wesentliche Betrage handelt. Im vorliegenden Falle einer fal-
schen Kontierung in der Bilanz ist eine Korrektur der Werte der Eréffnungsbilanz nach § 63
Abs. 1 GemHVO daher nicht geboten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach § 95
Abs. 1 Satz 4 GemO der Jahresabschluss die tatséchliche Vermdgens-, Finanz- und Ertrags-
lage darzustellen hat und zudem nach § 35 Abs. 4 GemHVO der verbindliche Kontenrahmen
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zu beachten ist. Insoweit ist der Fehler spatestens im nachsten Jahresabschluss zu korrigie-
ren, um den Rechtsvorgaben fur den Jahresabschluss Rechnung zu tragen.

Der unentgeltliche Erwerb von Grundsticken im Rahmen von Baulandumlegungen und Er-
schlieRungsvertragen wird nach und nach tberprift. Auf Grund des Umfangs ist die Uberpri-
fung und Korrektur frihestens mit dem Jahresabschluss 2019 abgeschlossen.

Spenden, Schenkungen und sonstiger unentgeltlicher Erwerb von Vermdgensgegenstanden
wurden bei der Aufstellung der Er6ffnungsbilanz als Zuweisung eingestuft und entsprechend
den dafur vorhandenen Anlagenklassen zugeordnet. Die betreffenden Anlagen werden neu
angelegt und den sonstigen Sonderposten zugeordnet. Die Neuzuordnung ist im Rahmen des
Jahresabschlusses 2018 erfolgt.

5.5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten
A 49

Bei den passiven RAP (Sachkonto 29111013) sind noch nicht verwendete Einnahmen aus
Ausgleichsbetragen nach § 1a BauGB bilanziert (s. Uberleitung der negativen Kasseneinnah-
mereste zum Jahresende 2016 bei den Finanzpositionen 1.6101.168000 und 2.6101.352000
| 61010001). Es wird darauf hingewiesen, dass RAP nur fir konsumtive Einnahmen und Aus-
gaben gebildet werden dirfen (88 48, 61 Nr. 36 GemHVO). Fir investive Einzahlungen bzw.
Auszahlungen ist die Bildung unzulassig (8 48 GemHVO; Ziffer 2.1.4 Leitfaden zur Bilanzie-
rung, 3. Auflage von Juni 2017). Der investive Ausgleichsbetrag ist bei den Sonderposten im
Bau (Kontenart 219 gem. Anlage 31.2 der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018)
auszuweisen. Entsprechendes gilt fir die passiven RAP bei Sachkonto 29111018 firr die Uber-
leitung des negativen Kasseneinnahmerestes bei 2.6100.352000 | 61000002, Einnahmen
Okokonto. Nach § 63 Abs. 1 GemHVO sind Korrekturen der Eréffnungsbilanz nur vorzuneh-
men, wenn es sich um wesentliche Betrage handelt. Im vorliegenden Falle einer falschen Kon-
tierung in der Bilanz ist eine Korrektur der Werte der Er6ffnungsbilanz nach § 63 Abs. 1
GemHVO daher nicht geboten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach § 95 Abs. 1
Satz 4 GemO der Jahresabschluss die tatséchliche Vermogens-, Finanz- und Ertragslage dar-
zustellen hat und zudem nach 8§ 35 Abs. 4 GemHVO der verbindliche Kontenrahmen zu be-
achten ist. Insoweit ist der Fehler spatestens im nachsten Jahresabschluss zu korrigieren, um
den Rechtsvorgaben fir den Jahresabschluss Rechnung zu tragen.

Der in der Erdffnungsbilanz fur Ausgleichsmal3nahmen falsch ausgewiesene Rechnungsab-
grenzungsposten wurden im Jahresabschluss 2017 in den Sonderposten 90002426 (Amphi-
bienleiteinrichtung, AusgleichsmalRnahme fir Kino Neubau) in Hohe von 87.713,33 EUR um-
gegliedert.

Fur die AusgleichsmalRnahme Beisheimer Rain (Ausgleichsmaflinahme flr das Gewerbege-
biet Leo-West) hatte bereits im Jahr 2016 ein Sonderposten gebildet werden missen. Der
Sonderposten 90002427 wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 in Héhe von
20.886,00 EUR gegen das Basiskapital eingebucht. Die Korrekturbuchung hat das Basiskapi-
tal um diesen Betrag verringert.

Far die jahrlich wiederkehrenden Aufwendungen fur Ausgleichsmafinahmen nach § 1 BauGB
verbleibt zum 31.12.2017 ein Betrag in H6he von 41.234,87 EUR auf dem Rechnungsabgren-
zungsposten. Dieser wird entsprechend der entstehenden Aufwendungen in den Folgejahren

durch Umbuchung in den Ergebnishaushalt aufgelost.
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Vom monetéaren Anteil des Oko-Kontos wurden investive MaRnahmen (Ausgleich fiir KiTa
Warmbronn, Ausgleich fur Friedhof Warmbronn und Anlage Schafweide Brombach) und Auf-
wendungen fir laufende PflegemaRnahmen finanziert. Die Okopunkte selbst werden, wie im
Bilanzierungsleitfaden vorgegeben, nicht bilanziert. Fur die investiven MaRnahmen wurden die
entsprechenden Sonderposten im Rechnungsjahr 2017 in H6he von 7.483,10 EUR gebildet.

Die Entnahme erfolgt aus dem Rechnungsabgrenzungsposten 29111018 Zweckgebundene
Einnahmen Okokonto. Ebenfalls im Jahr 2017 wurden 990,69 EUR entnommen und in den
Ergebnishaushalt zur Finanzierung der Beschaffung von Vogelnistkasten umgebucht.

Oko-Konto-MafRRnahmen im Jahr 2016 wurden vom Fachamt nicht als Verbrauch gemeldet.
Der Stand des Rechnungsabgrenzungspostens zum 01.01.2017 war um 10.865,50 EUR zu
hoch und wurde im Jahresabschluss 2017 in dieser Hohe gegen das Basiskapital ausgebucht.

Der Restbetrag in Hohe von 1.351,46 EUR wurde im Jahresabschluss 2018 vollstandig in den
Ergebnishaushalt zur Finanzierung von weiteren Oko-Konto-MaRnahmen umgebucht.

6 Haushalts-, Kassen- und Rechnungsprifung

6.1 Kassenwesen

6.1.2 Dienstanweisungen fur die Kasse und Zahlstellen
A 52

Folgendes ist festzustellen:

(1) Die Dienstanweisung fur die Kasse (DA-Kasse) vom 09.09.2015 bedarf hinsichtlich der
Einfuhrung der Kommunalen Doppik mit Wirkung vom 01.01.2017 der Uberarbeitung. Weiterer
Aktualisierungsbedarf besteht bezlglich der eingerichteten Zahistellen (§ 3 GemKVO) und ge-
wahrten Handvorschiisse (§ 4 GemKVO). Die Anlagen 1 und 2 zur DA-Kasse sind mit den
tatsachlich bilanzierten Werten der Wechselgeld- und Handvorschiisse in Einklang zu bringen.

(2) Die Dienstanweisungen fir die Zahlstellen mit Kassenautomaten regeln nicht alle Ablaufe,
die fur die Kassensicherheit gem. 8 12 Abs. 2 Satz 2 GemKVO erforderlich sind. Beim Einsatz
von Kassenautomaten sind die Sicherung und Entleerung von Automaten sowie der Transport
und die Ubergabe des Bargeldes, die Abrechnung mit der Zahlstelle bzw. dem Kreditinstitut
bei direkter Einzahlung auf ein Girokonto der Stadt, die Belegfiihrung sowie der Abgleich des
Zahlprotokolls bzw. der Kontrollbelege mit dem Bargeldbestand - Soll-Ist-Ausgleich - zu regeln.
Auf das in BWGZ 2014, 262 ff. hierzu verotffentlichte Muster einer DA-Kasse und den Erlaute-
rungen zu 8 17 Abs. 5 des Musters wird ergdnzend hingewiesen. Das Erforderliche ist zu
veranlassen.

(3) Der zuldssige Hochstbetrag in der Barkasse der Stadtkasse orientiert sich aktuell am
Hoéchstbetrag der versicherten Summe und nicht an den Erfordernissen des Bargeldverkehrs.
Der fur den Bargeldverkehr erforderliche Hochstbetrag ist zu ermitteln (§ 18 Abs. 1 Satz 2
GemKVO) und in der Dienstanweisung festzuschreiben (8 18 Abs. 2 Satz 1 GemKVO).

(4) Fur die bei der Volkshochschule (VHS) eingerichtete Zahlstelle ist vor mehreren Jahren ein
Girokonto fur die Abwicklung der Teilnehmergebiihren im Namen der Stadt ertffnet worden.

Die Zahlstelle ist bislang nicht in der Anlage 2 der DA Kasse Uber die eingerichteten Zahlstellen
10
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aufgefuhrt und dort noch zu ergénzen (8 3 Satz 2 GemKVO). Das Girokonto und die dazuge-
horige Buchfiihrung ist in die bislang noch nicht erfolgte Zahlstellenprifung der VHS einzube-
ziehen (s. Rdnr. 21). Insoweit wird auf die Rdnr. 35 des Prifungsberichts der GPA vom
24.11.2010 verwiesen. Zahlstellen sind zum Ende des Jahres abzurechnen. Dies ist kiinftig zu
beachten. Das Guthaben am 01.01.2017 in H6he von rd. 43 TEUR ist in den liquiden Mitteln
der Eroffnungsbilanz nicht enthalten.

Zu (1)

Die Dienstanweisung Kasse (DA-Kasse) und deren Anlagen werden derzeit unter Berlcksich-
tigung des verdffentlichten Musters einer DA-Kasse Uberarbeitet und aktualisiert. Die neue
Dienstanweisung soll voraussichtlich zum 01.07.2021 in Kraft treten.

Zu (2)

Die mit Kassenautomaten ausgestattete Zahlstelle der Leonberger Baderbetriebe wurde zum
31.12.2020 aufgeldst, da die Baderbetriebe zum 01.01.2021 in den Eigenbetrieb Stadtwerke
Leonberg eingegliedert wurden. Die sich aus den Prufungsbemerkungen ergebenen Regelun-
gen der einzelnen Ablaufe werden vom Eigenbetrieb Stadtwerke Leonberg in die Dienstan-
weisung der beim Eigenbetrieb neu eingerichteten Zahlstelle aufgenommen.

Zu (3)

Der fur den Bargeldverkehr erforderliche Hochstbetrag wurde ermittelt und der Hochstbetrag
der Dienstanweisung der Barkasse der Stadtkasse auf 35.000 EUR geandert, da im Rahmen
des jahrlichen Leonberger Pferdemarkts Preisgelder in dieser Héhe in Form von Bargeld aus-
gezahlt werden. Der Hochstbetrag liegt im versicherten Rahmen.

Zu (4)

Die Zahlstelle der Volkshochschule wird im Rahmen der Aktualisierung der DA-Kasse in deren
Anlage aufgenommen und ab 2021 immer zum Jahresende abgerechnet sowie in die Planun-
gen der Kassenprufung durch das Rechnungspriifungsamt mit aufgenommen. Das Guthaben
des Girokontos der Volkshochschule wird in Hohe von 43.320,95 EUR (Stand 31.12.2016) im
Jahresabschluss 2018 als Korrektur der Ergffnungsbilanz eingebucht. Das Basiskapital erhoht
sich um diesen Betrag.

6.1.4 Belegprifung

54 (kein A, Bericht im Stellungnahmeverfahren erforderlich)

Die Kassenbelege wurden in Stichproben geprift. Dabei haben sich keine wesentlichen Fest-
stellungen ergeben. Auf das Folgende wird hingewiesen: Die Verwaltung hat im Dezember
2019 fur rd. 320 EUR 40 Credits bei der Fa. Adobe erworben. Die Firma stellt einen virtuellen
Marktplatz bereit (,Adobe Stocks®), auf dem verschiedene Anbieter u.a. Fotos und Grafiken
bzw. das Recht fiir eine Verdéffentlichung z.B. im Amtsblatt anbieten. Der in Credits angege-
bene Preis wird durch Adobe vom Kundenguthaben abgebucht und dem Guthaben des An-
bieters gutgeschrieben. Kassenrechtlich muss die Auszahlung des Betrags an Adobe neben
der Feststellung nach § 11 GemKVO und der Anordnung nach 88 7, 8 GemKVO durch weitere
Unterlagen, aus denen sich der Grund der Buchung ergibt, belegt sein (begriindende Unterla-
gen, 8 36 Abs. 4 GemHVO). Die begrindenden Unterlagen kénnen zum Zeitpunkt des Erwerbs
der Credits i.d.R. nicht vollstdndig sein, da die Verwendung der Credits und damit die jeweils
weitergeleiteten Teilbetrage und deren (letzte) Empfanger beim Erwerb der Credits noch nicht
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feststehen. Es ist erforderlich, dass die Verwendung nachtréglich durch geeignete Unterlagen
belegt und diese der Zahlungsanordnung beigeflgt werden (Kontoauszug von Adobe, E-Mail-
Bestatigungen 0.A.). Uber das Veranlasste ist zu berichten.

Mit der bewirtschafteten Stelle wurde bereits im Vorfeld der Prifung besprochen, dass kiinftig
keine Credits mehr erworben werden sollen. Der Stadtkasse wurde eine Liste Uber den Ver-
brauch der Credits mit entsprechenden Nachweisen tbergeben. Die Credits waren bis Juli
2020 vollstandig aufgebraucht, das Konto wurde im November 2020 gel6scht.

6.2 Berechtigungsverwaltung
6.2.1 Dienstanweisung fir die Berechtigungsverwaltung

A 56

Die Zustandigkeiten und das Verfahren zur Vergabe, Pflege und Anderung der Zugriffsberech-
tigungen auf das im Finanzwesen eingesetzte ADV-Verfahren Komm.ONE Kommunalmas-
ter®Doppik sind noch schriftlich zu regeln (8 6 GemKVO i.V.m. § 35 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 und
Abs. 6 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 28 Abs. 1 GemKVO, s. auch Sonderheft 1/2012 der GPA-
Mitt.).

Eine Dienstanweisung zur Regelung der Zustandigkeiten und des Verfahrens zur Vergabe,
Pflege und Anderung der Zugriffsberechtigungen wurde erstellt und befindet sich in der ab-
schlieenden Abstimmung mit dem Hauptamt. In diesem Zusammenhang wurde auch festge-
legt, dass die Berechtigungsverwaltung weiterhin im Zustandigkeitsbereich der Abteilung In-
formation und Kommunikation des Hauptamts liegt.

6.2.2 Berechtigungsverwaltung
A 57

Die Berechtigungsverwaltung ist an die IT-Abteilung des Hauptamtes Ubertragen worden. Eine
Beteiligung der Finanzverwaltung bei der Vergabe von Berechtigungen ist aufgrund der Kom-
plexitat des eingesetzten Verfahrens und des damit einhergehenden hohen fachlichen Sach-
verstandes denkbar. Dennoch ist von Seiten der Benutzer- bzw. Berechtigungsverwalter, die
noch formlich zu bestellen sind, bei der Vergabe von Berechtigungen sicherzustellen, dass die
haushalts- bzw. kassenrechtlichen Vorgaben zur Trennung von Verantwortungsbereichen (8
35 Abs. 6 Satz 2 GemHVO), insbesondere die Trennung von Feststellung und Anordnung (8§
11 Abs. 3 Satz 2 GemKVO) und die Trennung von Anordnung und Vollzug (8 7 Abs. 2 Satz 4
GemKVO0), vollumfanglich umgesetzt werden. Auf die Ausflihrungen zur Errichtung eines in-
ternen Kontrollsystems (IKS) im Sonderheft 1/2012 der GPA-Mitteilungen wird erganzend ver-
wiesen.

Die stichprobenweise Prifung der Ubertragenen Berechtigungen hat ergeben, dass die Tren-
nung zwischen Anordnung und Vollzug nicht immer eingehalten wurde.

() Der anordnungsberechtigte Benutzer 5028GRT00001 verfiigt mit den Rollen
/IDZBW/N_KASSE_FI_BEARB, /IDZBW/N_KASSE_ALLG,
/DZBW/N_DARL_BEARB, /DZBW/N_PSCD_STAMM,
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/DZBW/NM_PSCD_STAMM, /DZBW/NM_PSCD_STAMM_GPAEND,
/IDZBW/N_PSCD_BEARB, /DZBW/N_DARL_BEW, /IDZBW/N_KASSE_SPEZIAL,
/IDZBW/N_KASSE_ELKO, /DZBW/N_PSCD_VOLLZUG uber Buchungs-Berechtigungen.

Der buchungsberechtigte Benutzer 5028MSL0001 verfuigt mit den Rollen
/DZBW/NM_PSCD_AUSZAO_AEND, /DZBW/NM_PSCD_ANNAO,
/DZBW/NM_PSCD_AUSZAOQ uber Anordnungs-Berechtigungen.

Die Rollen sind zu I6schen. Kinftig ist sicherzustellen, dass die Trennung von Anordnung und
Vollzug gewéhrleistet ist.

(2) Der Berechtigungsverwalter hat sicherzustellen, dass durch die Ubertragung der Rolle
IDZBW/N_ALLG_KMV und (bzw. in Verbindung mit) der Rolle URS:ND_ERFAS-
SEN_KMV_AMT kein Zugriff mit Anordnungs-Berechtigungen iibertragen wurde. Uber das
Veranlasste ist zu berichten.

(3) Fur die verschiedentlich Ubertragenen Rollen /DZBW/N_KASSE_SCHNITT,
/IDZBW/N_KASSE_CUST, /IDZBW/N_KASSE_ZEN, /DZBW/N_PSCD_CUST ist sicherzustel-
len, dass keine Berechtigungen zur Verwaltung von Verfahren i. S. d. § 35 Abs. 5 und 6 Satz
2 GemHVO {Ubertragen wurden. Im Ubrigen diirfen sogenannte ,Key-User“-Rechte nicht fiir
Kassenbedienstete eingerichtet werden (8 1 Abs. 1 Satz 1 GemKVO).

(4) Es wurden Benutzer eingerichtet, die It. der Benutzeribersicht keinem bestimmten Mitar-
beiter zugeordnet wurden (Benutzer mit identischem Namen: 5028A1000001, 5028C6500001
und weitere). Uber die kiinftige Handhabung dieser Rollen ist zu berichten.

Zu (1)

Die Berechtigungen wurden korrigiert und die entsprechenden Buchungsberechtigungen bzw.
Anordnungsberechtigungen entfernt.

Zu (2)

Es wurde gepriift, ob in Verbindung der beiden Rollen Anordnungsberechtigungen vorliegen,
Rollenkonflikte wurden beseitigt. Wird kiinftig beachtet.

Zu (3)

Die Benutzer wurden diesbezuglich Gberpruft und sofern erforderlich wurden die Berechtigun-
gen Korrigiert.

Zu (4)

Diese Info-User ohne Bearbeitungsrechte wurden bei Einfiihrung des NKHR angelegt. Die Be-
nutzer, die bislang nicht eindeutig Personen zugeordneten waren, werden Uberarbeitet und
kiinftig nur noch Personen zugeordnet.
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6.3 Haushalts- und Rechnungswesen
6.3.1 Haushaltsplan
A 58

Kinftig ist zu beachten, dass den Haushaltsplanen neben den Wirtschaftsplanen auch die
neuesten Jahresabschlisse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt mit mehr
als 50 Prozent beteiligt ist, beizufiigen sind (8 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO).

Dem Haushaltsplan 2021 ist erstmals eine Ubersicht tiber die Wirtschaftslage und die Jahres-
abschlusse der genannten Unternehmen und Einrichtungen beigeflgt.

6.3.2 Jahresrechnungen / Jahresabschliisse

A 59

Die Jahresrechnungen 2013 bis 2015 sind fristgerecht, die Jahresrechnung 2016 dagegen
etwas verspatet vom Gemeinderat festgestellt worden (8 95 Abs. 2 GemO a.F.). Bedingt durch
den zeitlichen Verzug bei der Umstellung auf die Kommunale Doppik (s. Rdnr. 25) steht die
Aufstellung der Jahresabschlisse 2017 und 2018 noch aus. Auf die Einhaltung der gesetzli-
chen Fristen zur Auf- und Feststellung des Jahresabschlusses ist kinftig zu achten (8 95 b
Abs. 1 GemO).

Der Jahresabschluss 2017 wurde im Juni 2020 aufgestellt und dem Rechnungsprifungsamt
zur Ortlichen Prifung vorgelegt. Hierbei wurden bereits Prifungshinweise umgesetzt. Sobald
der Prifungsbericht vorliegt, werden die Jahresabschlussbuchungen 2018 eingebucht und der
Jahresabschluss 2018 dem Rechnungsprifungsamt zur Prifung Ubergeben.

Die ausstehenden Jahresabschliisse werden nach und nach aufgestellt.

7 Prifung einzelner Prifgebiete
7.1 StralRen und Parkierungseinrichtungen

7.1.1 ErschlieBungs- und Anschlussbeitrage Globalberechnung

A 61

Die Globalberechnungen zur Ermittlung der Beitragssatzobergrenzen flir den Klar-, Kanal- und
Wasserversorgungsbeitrag stammen aus dem Jahr 1998 und wurden entgegen der Stellung-
nahme der Verwaltung zum GPA-Prifungsbericht vom 17.03.2015 noch immer nicht fortge-
schrieben (vgl. Rdnr. 62 des Prifungsberichts der GPA vom 17.03.2015, Rdnr. 50 des Prii-
fungsberichts der GPA vom 24.11.2010). Die Beitragssatzobergrenzen der Anschlussbeitrage
sind vor dem Hintergrund des Ablaufs des Prognosezeitraums im Jahr 2003 sowie den nach-
weislich eingetretenen Anderungen auf der Flachen- und Kostenseite der Globalberechnun-
gen zu tberpriifen und ggf. anzupassen. Eine infolge der Anderung der Flachenseite und/oder
der Kostenseite der Globalberechnungen nicht auszuschlieRende Kosteniiberdeckung hangt
malfigeblich davon ab, in welchem Umfang die beitragsfahigen Herstellungskosten im Verhélt-
nis zu den erschlieenden Grundsticksflachen seit Ablauf der Globalberechnung gestiegen
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sind. Eine Uberschreitung des hochstzulassigen Beitragssatzes verstoRRt gegen den Kosten-
deckungsgrundsatz und fihrt zur Unwirksamkeit der Beitragsteile in der Abwasser- bzw. Was-
serversorgungssatzung. Auf den Geschéfts- und Kommunalfinanzbericht 2015, 51 ff. wird er-
ganzend hingewiesen.

Es war zunachst vorgesehen, nach Abschluss der GPA-Priifung auch mit der Fortschreibung
der Globalberechnung zu beginnen. Auf Grund Erkrankung der zustandigen Mitarbeiterin
konnte im Jahr 2020 nicht mehr damit begonnen werden. Mit der Fortschreibung der Global-
berechnung soll im 2. Halbjahr 2021 begonnen werden.

7.2 Ver- und Entsorgung

7.2.1 Abwasserbeseitigung

7.2.1.4 Kalkulatorische Verzinsung
A 67

Der Zinssatz fur die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals lag im Prifungszeitraum
weiterhin jahrlich bei 5,00 % (vgl. Rdnr. 28 des Prifungsberichts der GPA vom 17.03.2015).
In der Gebuhrenkalkulation fir den Bemessungszeitraum 2020 bis 2021 (Vorlage 2019/195
und 2019/195-001) wird als Begriindung der Angemessenheit ein Vergleich mit den Umlauf-
renditen inl&ndischer Inhaberschuldverschreibungen als ,Mischzinssatz“ (Durchschnitt der
letzten 30 Jahre: 4,10 %; 20 Jahre: 2,77 %; 10 Jahre: 1,33 %) herangezogen. Selbst mit Blick
auf den langsten Betrachtungszeitraum (30 Jahre) Ubersteigt der gewéhlte Zinssatz um 0,9 %
den Vergleichszinssatz. Im Ubrigen ist in Anlage 4 zur Gebiihrenkalkulation 2020 bis 2021,
auf die eigene Kreditsituation bezogen, ein Mischzinssatz Uber die in den vergangenen finf
Jahren bezahlten Fremdkapitalzinsen berechnet worden. Dieser liegt bei 2,01 % und damit
folglich auch deutlich unter dem zur Anwendung gebrachten Zinssatz. Es ist daher nicht er-
kennbar wodurch sich der kalkulatorische Zinssatz in H6he von 5,00 % begriindet.

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Wirttemberg (Normenkon-
trollbeschluss vom 26.09.1996, Az. 2 S 3310/94) hat die Stadt Leonberg bei der Festlegung
des kalkulatorischen Zinssatzes zwar einen Beurteilungsspielraum, als Obergrenze ist jedoch
der durchschnittliche Fremdzinssatz fir aufgenommene Kredite zu beachten. Dabei kann die
Festlegung die Zinsentwicklung mehrerer Rechnungsperioden widerspiegeln und sollte dar-
Uber hinaus eine absehbare kiinftige Zinsentwicklung nicht véllig au3er Betracht lassen.

Inwieweit der derzeitige Zinssatz als angemessen i.S.v. § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KAG anzu-
sehen ist, kann aufgrund der im Ergebnis unzureichenden Dokumentation zur Zinsfestlegung
nicht abschlieBend beurteilt werden. Um eine sachgerechte Ermessensausiibung des Ge-
meinderats zu ermoglichen, sollte die konkrete Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes der
jeweiligen Beschlussvorlage zur Festsetzung der Gebiuhrensétze beigefiigt werden (vgl. 88 34
Abs. 1 Satz 1, 39 Abs. 2 Nr. 15 GemO; VGH, Urteil vom 20.01.2010, Az. 2 S 1171/09).

Der kalkulatorische Zinssatz wurde anhand der bestehenden Kreditverbindlichkeiten tber-
pruft. Unter Berlcksichtigung der Zinsentwicklung der vergangenen Jahre ist aus heutiger
Sicht eine Absenkung auf ca. 2 Prozent zu vertreten. Die nédchste Gebuhrenkalkulation ist fir
das zweite Halbjahr 2021 vorgesehen. Der Beschlussvorlage fir den Gemeinderat wird die

Berechnungsgrundlage fur die Ermittlung des kalkulatorischen Zinssatzes beigefugt.
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8 Wirtschaftsfuhrung und Rechnungswesen des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg in
den Wirtschaftsjahren 2013 bis 2018

8.3 Ergebnis der Sachprifung
8.3.1 Jahresabschlisse
A 75

Die Jahresabschlisse 2014 bis 2016 sind verspatet aufgestellt und deshalb vom Gemeinderat
nicht fristgerecht festgestellt worden. Auch der Jahresabschluss 2017 ist verspatet festgestellt
worden. Die gesetzlichen Fristen sind kiinftig zu beachten (8 16 Abs. 2 und 3 EigBG).

Auf die rechtzeitige Aufstellung der Jahresabschlisse wird kiinftig geachtet.

8.3.2 Wirtschaftsplan, Vermodgensplanabrechnung
A 76

Von der Verwaltung sind zwar jahrliche Vermégensplanabrechnungen erstellt worden, die er-
mittelten ertbrigten Mittel bzw. Finanzierungsfehlbetrage sind jedoch nicht in nachfolgende
Wirtschaftsplane eingestellt worden (8 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 EigBVO sowie Anlage
6 hierzu, vgl. auch Geschafts- und Kommunalfinanzbericht 2013, S. 51). Die eigenbetriebs-
rechtlichen Vorgaben zum Wirtschaftsplan sind kiinftig zu beachten (s. Rdnr. 72 des Prifungs-
berichts der GPA vom 17.03.2015).

Die eigenbetriebsrechtlichen Vorgaben werden kiinftig beachtet. Die Wirtschaftsplane werden
ab dem Jahr 2022 an die Vorgaben des geanderten Eigenbetriebsrechts angepasst.

8.3.3 Sonderkasse
AT7

Fir die Sonderkasse sind noch ein Kassenverwalter und ein Stellvertreter zu bestellen (§ 93
Abs. 2 Satz 1 GemO).

Um einen korrekten Geschéftsablauf der Sonderkasse in vollem Umfang gewahrleisten zu
koénnen, sind im Rechnungswesen bislang nicht ausreichend Mitarbeiter eingesetzt. Auf Grund
der Eingliederung der Béaderbetriebe in die Stadtwerke besteht die Moglichkeit, weitere Perso-
nen in den Aufgabenbereich der Sonderkasse mit aufzunehmen. Die Kassengeschéfte werden
im Jahr 2021 neu strukturiert.

AT78

Die Dienstanweisung fir die Sonderkasse i.d.F. vom 28.12.2016 (DA-Kasse) ist zu aktualisie-
ren bzw. zu ergénzen (8 28 Abs. 1 GemKVO). Zum Beispiel ist Folgendes festzustellen:
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(1) In der Dienstanweisung ist lediglich geregelt, dass die Bereichsleitung Rechnungswesen
die Funktion als Kassenverwalter austbt. Weitere (erforderliche) Regelungen zur Stellvertre-
tung und den sonstigen Kassenbediensteten sowie zu den Aufgaben der Sonderkasse, ein-
schlie3lich der Aufgabenverteilung, sind bisher nicht getroffen worden.

(2) Auch zum Geschéftsgang, zur Kassensicherheit (8 5 GemKVO) und zur Buchfiihrung sind
bisher keine Regelungen enthalten.

(3) Die vorgesehene Anlage, in der die Verfligungsberechtigungen Uber die Girokonten der
Sonderkasse geregelt werden sollen, ist nicht vorhanden. Dariiber hinaus ist die Bestimmung,
dass im Vertretungsfall der Fachbedienstete fur das Finanzwesen verfigungsberechtigt sein
soll, nicht zulassig (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GemKVO).

Erganzend wird auf das ,Neue Muster einer Dienstanweisung fur das Kassenwesen DA-Kasse
(NKHR)* in BWGZ 2014, S. 262 ff. hingewiesen, das grundsatzlich auch fur Sonderkassen
verwendet werden kann.

Nach Neustrukturierung der Kassengeschéfte (vgl. A 77) wird die Dienstanweisung aktuali-
siert. Die Aktualisierung der Dienstanweisung ist im Jahr 2021 vorgesehen.

AT79

Uber die Bestande auf den Girokonten des Eigenbetriebs verfiigen auch verschiedene Be-
dienstete auf3erhalb der Sonderkasse gemeinsam (Doppelunterschrift). Grundsatzlich ist die
Verfligungsberechtigung Uber Geschaftskonten den Bediensteten der Sonderkasse vorbehal-
ten (8 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GemKVO). Ist die Sonderkasse standig mit mehr als einem Be-
diensteten besetzt, sind Uberweisungsauftrage, Abbuchungsauftrage und -vollmachten und
Schecks von zwei Bediensteten zu unterzeichnen (8 5 Abs. 3 GemKVO). Soweit die doppelte
Besetzung nicht gewahrleistet ist, ist die Kontrollunterschrift eines Nichtkassenbediensteten
zur Einhaltung des sogenannten ,Vier- Augen-Prinzips“ aus Kassensicherheitsgriinden emp-
fehlenswert (siehe auch GPA-Mitt. 13/2006), ein Alleinzugriff von Nichtkassenbediensteten ist
jedoch stets auszuschlieRen. Im Interesse der Kassensicherheit ist bei den Zeichnungsbe-
rechtigungen zu gewahrleisten, dass kiinftig auch die durchgangige Trennung der Verantwor-
tungsbereiche sichergestellt wird (s. 8 35 Abs. 6 Satz 2 GemHVO, § 5 Abs. 2 und § 7 Abs. 2
Satz 4 GemKVO).

Nach Neustrukturierung der Sonderkasse wird die dafiir vorgesehene Dienstanweisung ange-
passt. Die jeweiligen Berechtigungsregelungen werden dann in der Dienstanweisung festge-
halten.

8.3.4 Bewirtschaftungs- und Anordnungswesen
A 80

Der Betriebsleitung obliegt u.a. die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Auf-
wendungen sowie der Vollzug des Vermégensplans (8 9 Abs. 1 Betriebssatzung). In der Ver-
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waltungspraxis wird die Bewirtschaftungsbefugnis auch von weiteren Bediensteten des Eigen-
betriebs wahrgenommen. Die Ubertragung der Bewirtschaftungsbefugnisse ist noch schriftlich
zu regeln (8 6 Abs. 2 EigBG, vgl. GPA-Mitt. 6/1997).

Die Neuregelung wird im Jahr 2021 mit der neuen Betriebsleitung umgesetzt.

A 81

Der kaufméannische Betriebsleiter hat die Anordnungsbefugnis fur Einnahmen bis zum Betrag
von 7.500 EUR und fir Ausgaben bis zum Betrag von 2.500 EUR auf die Bereichsleitung
Rechnungswesen lUbertragen. Da die Bereichsleitung Rechnungswesen auch die Funktion als
Kassenverwalter ausubt (s. Rdnr. 78), hat die Ubertragung dem kassenrechtlichen Grundsatz
der Trennung von Anordnung und Vollzug widersprochen (8 7 Abs. 2 Satz 4 GemKVO).

Die Bereichsleitung Rechnungswesen erteilt keine Anordnungen mehr. Die Anordnungen wer-
den ausschlief3lich vom kaufmé&nnischen Betriebsleiter bzw. in dessen Vertretung vom techni-
schen Betriebsleiter erteilt. Mit Neustrukturierung der Kassengeschafte wird dies in der Dienst-
anweisung fir die Sonderkasse auch entsprechend festgehalten.

8.3.5 Berechtigungsverwaltung DATEV
A 82

Fur das eingesetzte Finanzverfahren ,DATEV* sind flr die Berechtigungsverwaltung noch
schriftliche Regelungen, z.B. in Form einer Dienstanweisung zu erlassen (§ 6 GemKVO i.V.m.
8§ 35 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2, 3 und Abs. 6 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 28 Abs. 1 GemKVO). Auf das
Sonderheft 1/2012 der GPA-Mitteilungen wird hingewiesen.

Die Dienstanweisung wird bis Ende Mai 2021 erstellt.

A 83

Der im Nachgang zur Prufung vor Ort vorgelegte aktuelle Benutzerspiegel konnte aufgrund
seiner Komplexitat aus Zeitgriinden nur in Stichproben ausgewertet werden. Dabei ist aufge-
fallen, dass allen eingerichteten Benutzern im Wesentlichen die gleichen Berechtigungen, u.a.
in den Bereichen der Veranlagung und des Zahlungsverkehrs, zugeordnet wurden. Dabei war
neben den Bediensteten der Stadtwerke auch ein User ,RPA* mit den gleichen Berechtigun-
gen eingerichtet. Mit Blick auf die Einhaltung der Vorgaben zur Funktionstrennung (insbeson-
dere die Trennung von Anordnung und Vollzug, 8 7 Abs. 2 Satz 4 GemKVO, bzw. die Trennung
von Tatigkeitsbereichen, § 35 Abs. 6 Satz 2 GemHVO), sind die eingerichteten Berechtigun-
gen zu uberprufen und ggf. einzuschranken.

Im Zuge der Erstellung einer Dienstanweisung zur Berechtigungsverwaltung in DATEV werden
auch die bereits vorhandenen Berechtigungen Uberprift, ggfs. eingeschrankt und abgeéndert.
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8.3.6 Kalkulation der Wassergebihren
A 84

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.11.2015 eine Erh6hung der Verbrauchsgebiihr
von 1,95 EUR/m?3 auf 2,05 EUR/m3 zum 01.01.2016 beschlossen. Die Grundgebihren blieben
unverandert. Hierzu ist festzustellen:

(1) Der Gebuhrenerh6hung lag eine Gemeinderatsvorlage mit angehangter Gebuhrenkalkula-
tion zu Grunde, in der von der Verwaltung, bei unveranderter Verbrauchsgebthr, eine Erho-
hung der Grundgebtihren um 50 % vorgeschlagen wurde. Dabei war aus der Kalkulation er-
neut nicht ersichtlich, wie die fixen Kosten auf die gestaffelte Grundgebiihr und die verbrauchs-
abhangige Geblhr verteilt wurden (s. Rdnr. 76 (3) des Prufungsberichts der GPA vom
17.03.2015; VGH, Beschl. v. 08.08.1996, Az. 2 S 1703/95).

(2) Erganzend zur Gemeinderatsvorlage wurden von der Verwaltung in einer Tischvorlage drei
verschiedene Modelle fur die Anpassung der Wassergebuihren vorgelegt. Alternativ zum ur-
springlichen Vorschlag ist dabei die zur vollen Kostendeckung erforderliche Anpassung der
Verbrauchsgebiihr bei 20prozentiger Erhéhung der Grundgebihren (Verbrauchsgebtihr: 2,01
EUR/m3) und bei Verzicht auf eine Erhéhung der Grundgebihren (Verbrauchsgebihr: 2,05
EUR/m3) aufgezeigt worden. Auch wenn der Gemeinderat keine Erh6hung der Grundgebihren
beschlossen hat, ist festzuhalten, dass es bei den satzungsrechtlich festgesetzten Grundge-
bldhren weiterhin an einer ordnungsgemafen Kalkulation fehlt.

(3) In der Kalkulation ist bei der Ermittlung der ansatzfahigen Kosten wiederum sowohl eine
kalkulatorische Verzinsung des Restbuchwerts des Anlagekapitals als auch eine zuséatzliche
und damit ,doppelte” Verzinsung des anteiligen Eigenkapitals berticksichtigt worden (s. Rdnr.
76 (1) des Priifungsberichts der GPA vom 17.03.2015). Im Ubrigen hat bei dieser Berechnung
das angesetzte Eigenkapital den Restbuchwert des um die Ertragszuschisse gekirzten An-
lagekapitals deutlich tberstiegen. Gebuhrenrechtlich beriicksichtigungsfahig ist lediglich eine
angemessene Verzinsung des um die Ertragszuschiisse gekirzten Anlagekapitals (8 14 Abs.
3 KAG).

(4) Erganzend wird darauf hingewiesen, dass bei der Berechnung der kalkulatorischen Ver-
zinsung neben dem Sachanlagevermégen auch das Finanzvermdgen (Beteiligung am Zweck-
verband Bodensee-Wasserversorgung) zu bericksichtigen ist.

Aus Griunden der Rechtssicherheit sollte zeitnah eine ordnungsgemafe Gebiihrenkalkulation
erstellt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 17.11.2015 beschlossen, die Erhéhung des Wasser-
preises nicht im Umfang der Preisobergrenze umzusetzen. Es wurde sich fur eine gleichblei-
bende Grundgebihr und eine 20%-ige Erh6hung der Verbrauchsgebihren entschieden, um
noch etwas Spielraum zu haben. Es war angedacht, in den darauffolgenden Jahren wieder
eine Wasserpreiserhéhung durchzufihren. Dies war ebenso ein Grund daftr, dass die Erho-
hung nicht in vollem Umfang umgesetzt wurde. Eine weitere Wasserpreiserhdohung ist nun
nach funf Jahren, also im Jahr 2021, angedacht. Im Laufe des Jahres 2021 wird eine Neukal-
kulation der Wassergebuihren unter Beachtung der Prifungsbemerkungen durchgefuhrt und
dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.
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9 Wirtschaftsfuhrung und Rechnungswesen des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg in
den Wirtschaftsjahren 2013 bis 2017
9.3 Ergebnis der Sachprifung

Jahresabschluss

A 93

Die Jahresabschliisse 2016 und 2017 sind verspatet festgestellt worden. Auch der Jahresab-
schluss 2018 war zum Zeitpunkt der tberortlichen Prifung (Méarz 2020) noch nicht festgestellit.
Die gesetzlichen Fristen sind kiinftig zu beachten (8 16 Abs. 3 EigBG).

Auf die rechtzeitige Feststellung der Jahresabschliisse wird kiinftig geachtet.

9.3.1 Kassenkredite
A 97

Mit einem zum 31.12.2017 bestehenden Kassenkredit in Hohe von 500 TEUR wurde der fir
das Wirtschaftsjahr 2017 festgesetzte Hochstbetrag der Kassenkredite von 200 TEUR deutlich
Uberschritten. Es wird darauf hingewiesen, dass der Hochstbetrag nicht Uberschritten werden
darf (§ 12 Abs. 1 Satz 3 EigBG i.V.m. § 89 Abs. 2 GemO). Im Ubrigen dienen Kassenkredite
nur zum Ausgleich voriibergehender Liquiditdtsengpésse.

Der Hochstbetrag der Kassenkredite wird kunftig nicht mehr tberschritten.

9.3.2 Wirtschaftsplan
A 98

Der zum Prifungszeitpunkt aktuelle Wirtschaftsplan 2020 entspricht hinsichtlich des Vermo-
gensplans und der Finanzplanung (vgl. Anlage 6 zu 88 2 und 4 EigBVO) nicht immer den
eigenbetriebsrechtlichen Vorgaben. Hierzu ist Folgendes anzumerken:

(1) Finanzierungsfehlbetrage bzw. eriibrigte Finanzierungsmittel aus Vorjahren sind weiterhin
unverandert nicht in den Vermoégensplanen der Folgejahre veranschlagt (8 2 Abs. 1 Nr. 1 und
Abs. 2 Satz 1 EigBVO sowie Anlage 6 hierzu, vgl. auch Geschéfts- und Kommunalfinanzbe-
richt 2013, S. 51; s. Rdnr. 88 des Priifungsberichts der GPA vom 17.03.2015). Die eigenbe-
triebsrechtlichen Vorgaben zum Wirtschaftsplan sind kiinftig zu beachten.

(2) In der Finanzplanung werden derzeit nur vier statt finf Jahre dargestellt (§ 4 Eig- BVO).
Kinftig ist das laufende Wirtschaftsjahr noch erganzend abzubilden.

(3) Die unter den ,Zufiihrungen zu Riicklagen zu Tilgungszwecken“ ausgewiesenen Kapital-

zufiihrungen sind mit der Veranschlagung im Kernhaushalt abzustimmen (8 2 Abs. 2 Satz 2
EigBVO).
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(4) Kunftig ist auf die Ubereinstimmung der Plananséatze des Wirtschaftsjahres im Vermdgens-
plan und in der Finanzplanung zu achten.

Da der Wirtschaftsplan 2021 zum Zeitpunkt des Eingangs des Prifungsberichtes bereits fertig
erstellt war, werden die Anmerkungen ab dem Wirtschaftsjahr 2022 beachtet und eingearbei-
tet.

9.3.3 Sonderkasse
Kassenverwalter und Kassenbedienstete
A 99

Fir die Sonderkasse sind bisher keine Zustandigkeiten geregelt. Es sind noch ein Kassenver-
walter und ein Stellvertreter zu bestellen (8 93 Abs. 2 Satz 1 GemO). Da Kassengeschafte nur
von Kassenbediensteten wahrgenommen werden dirfen (8§ 93 Abs. 1 GemO, § 1 Abs. 1 Satz
1 GemKVO) sind ggf. weitere Bedienstete funktional dem Bereich ,Kasse“ zuzuordnen.

Im Rahmen der Anderung der Dienstanweisungen (vgl. A 100) sollen auch die Regelungen
der Sonderkasse neu strukturiert werden.

Dienstanweisung fur die Sonderkasse
A 100

Die Dienstanweisung fir die Sonderkasse des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg vom
26.01.2006 (DA Kasse) entspricht weiterhin in Teilen nicht den aktuellen Gegebenheiten (vgl.
Rdnr. 93 des Prufungsberichts der GPA vom 17.03.2015). So ist beispielsweise die Ubertra-
gung der Buchfihrungsgeschafte per Geschéaftsbesorgungsvertrag auf den Eigenbetrieb
Stadtwerke bereits seit 01.01.2012 widerrufen. Des Weiteren ist insbesondere Folgendes fest-
zustellen:

(1) In der Dienstanweisung in Verbindung mit der Geschaftsordnung ist geregelt, dass die
Kassengeschéfte der Zahlstelle Ticketkasse in der Verantwortung des Geschaftsfuhrers
(Funktion seit 2011 nicht mehr besetzt) liegen. Auch weitere (erforderliche) Regelungen zur
Stellvertretung und den sonstigen Kassenbediensteten sowie zu den Aufgaben der Sonder-
kasse, einschlief3lich der Aufgabenverteilung (siehe auch Rdnr. 99), sind bisher nicht getroffen
worden.

(2) Die bisherigen Regelungen zur Durchfiihrung der Kassengeschéfte sind anzupassen. Es
sind insbesondere Regelungen zum Geschaftsgang, zur Kassensicherheit (8§ 5 GemKVO),
zum Kassenautomaten am Parkplatz (§ 12 Abs. 2 Satz 2 GemKVO) sowie zur Buchfiihrung
zu treffen.

(3) Die vorgesehene Anlage, in der die Verfligungsberechtigungen tber die Girokonten der
Sonderkasse geregelt werden sollen, ist nicht aktenkundig. Dariiber hinaus ist die Bestim-
mung, dass im Vertretungsfall der Fachbedienstete fur das Finanzwesen verfligungsberechtigt
sein soll, nicht zulassig (8 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GemKVO).
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Die DA Kasse ist zu Uberarbeiten (8§ 28 Abs. 1 GemKVO). Diesbeziglich wird auf das ,Neue
Muster einer Dienstanweisung flr das Kassenwesen DA Kasse (NKHR)“ in BWGZ 2014, S.
262 ff. hingewiesen, welches grundsatzlich auch fir Sonderkassen verwendet werden kann.

Falls die geplante Einfuhrung von Online-Banking umgesetzt wird, ist darauf zu achten, dass
Regelungen hierzu in die DA Kasse aufgenommen werden (siehe hierzu auch GPA-Mitt.
13/2006).

Zu (1)

Die Dienstanweisung wird unter Bertcksichtigung der Prifungsbemerkungen angepasst, die
Kassengeschafte neu strukturiert.

Zu (2)
Die Dienstanweisung wird entsprechend angepasst.
Zu (3)

Die Unterschriftenliste wurde aktualisiert, die Vertretungsberechtigung der Fachbediensteten
fur das Finanzwesen ist nicht mehr aufgefihrt.

Der Eigenbetrieb Stadthalle Leonberg Uberarbeitet derzeit die vorhandenen Dienstanweisun-
gen. Die Regelungen fur das Online Banking werden dabei mit aufgenommen.

Verfligungsberechtigungen Girokonto
A 101

Fur das Geschéftskonto bei der Kreissparkasse Boblingen besteht noch eine Verfligungsbe-
rechtigung einer ausgeschiedenen Mitarbeiterin. Die Berechtigung ist zu widerrufen (8 1 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 GemKVO).

Die Verfiigungsberechtigungen wurden aktualisiert.

A 102

Uber die Bestande auf den Girokonten des Eigenbetriebs sind derzeit 5 Personen verfiigungs-
berechtigt, davon ein Mitarbeiter einzeln, die weiteren jeweils gemeinsam (Doppelunterschrift).
Unter den durch Doppelunterschrift Verfligungsberechtigten sind auch zwei Bedienstete, die
dem technischen Bereich der Stadthalle zugeordnet sind. Grundsétzlich ist die Verfligungsbe-
rechtigung Uber Geschéftskonten den Bediensteten der Sonderkasse vorbehalten (8§ 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 GemKVO). Hierzu wird erganzend auf Rdnr. 99 verwiesen. Ist die Sonderkasse
standig mit mehr als einem Bediensteten besetzt, sind Uberweisungsauftrage, Abbuchungs-
auftrdge und -vollimachten und Schecks von zwei Bediensteten zu unterzeichnen (8 5 Abs. 3
GemKVO). Soweit die doppelte Besetzung nicht gewahrleistet ist, ist die Kontrollunterschrift
eines Nichtkassenbediensteten zur Einhaltung des sogenannten ,Vier-Augen-Prinzips“ aus
Kassensicherheitsgriinden empfehlenswert (siehe auch GPA-Mitt. 13/2006), ein Alleinzugriff
von Nichtkassenbediensteten, der derzeit beispielsweise durch die Mitarbeiter des techni-
schen Bereichs mdglich ist, ist jedoch stets auszuschlieRen.
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Des Weiteren ist im Interesse der Kassensicherheit bei den Zeichnungsberechtigungen zu
gewabhrleisten, dass kinftig auch die durchgéngige Trennung der Verantwortungsbereiche si-
chergestellt wird (s. 8 35 Abs. 6 Satz 2 GemHVO, 8§ 5 Abs. 2 und § 7 Abs. 2 Satz 4 GemKVO).
Derzeit erfolgt sowohl die Buchfihrung als auch die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie
in Einzelfallen auch die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch eine
Person. Soweit aufgrund der Verwaltungsorganisation eine anderweitige Aufgabenverteilung
noch nicht umsetzbar ist, ist hinsichtlich der Kassensicherheit diesem Umstand durch ver-
starkte ortliche Prifungen Rechnung zu tragen.

Die Unterschriftenliste zum Girokonto wurde aktualisiert.

Es ist nur noch ein Mitarbeiter der technischen Abteilung gemeinsam mit einem weiteren Mit-
arbeiter der Verwaltung unterschriftsberechtigt. Grundsatzlich wird der technische Mitarbeiter
nur zur Unterschrift herangezogen, wenn dringende Zahlungen getatigt werden mussen und
die Verwaltung zu der Zeit mit nur einem Mitarbeiter besetzt ist.

Durch die aktuelle Personalstruktur mit Besetzung der Buchhaltungsstelle mit einem Stellen-
umfang von 83 % einer Vollzeitstelle kann die Buchfihrung und Abwicklung des Zahlungsver-
kehrs nicht getrennt werden.

In der Regel werden die Rechnungen von den Mitarbeitern der Technik und der Verwaltung
geprift und unterzeichnet. Die mit der Buchhaltung beauftragte Person zeichnet nur dann
sachlich und rechnerisch richtig, wenn er auf Grund des Sachverhalts die Rechnung auch
prifen kann. Dies ist nur bei ca. 1-2 % der Rechnungen der Fall. Dartber hinaus wird eine
Rechnung nur dann ausgezahlt, wenn diese vom Veranstaltungsmanager angeordnet wurde.

Dienstanweisung fiir die Zahlistelle ,, Ticketkasse/ Gutscheinkasse*
A 103

Die Dienstanweisung fur die Zahlstelle ,Ticketkasse/ Gutscheinkasse® vom 26.01.2006 ent-
spricht teilweise nicht den tatsachlichen Gegebenheiten und ist einschlieflich ihrer Anlagen zu
Uberarbeiten (88 3, 28 Abs. 1 GemKVO).

Die Dienstanweisung wird bis Ende Juni 2021 lberarbeitet.

9.3.4 Freigabe ADV-Programme
A 105

Die in der Stadthalle eingesetzten finanzwirksamen ADV-Verfahren sind noch nicht freigege-
ben worden. Auf das Sonderheft 1/2010 der GPA-Mitteilungen wird ergdnzend hingewiesen.
Die formliche Programmfreigabe ist nachzuholen (§ 6 GemKVO i.V.m. 8§ 35 Abs. 5 Satz 2 Nr.
1 und Abs. 6 Satz 1 GemHVO i.V.m. § 28 Abs. 1 GemKVO).

Das Buchhaltungsprogramm KIRP lauft zum Ende des Jahres 2021 aus. Danach wird die
Buchhaltung in einem von Komm.One angebotenen System, vermutlich SAP, weiterlaufen.
Die Freigabe wird nachgeholt.
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Kenntnisnahme

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Gemeinde hat gemaf § 105 GemO zur Information des Gemeinderats und ihrer
Einwohner jahrlich einen Bericht Gber die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu
erstellen. Nachdem der Jahresabschluss der Glemseck 101 GbR der Stadt Leonberg am
11.03.2021 vorgelegt wurde, kann der Beteiligungsbericht dem Gemeinderat nun zur

Kenntnisnahme vorgelegt werden.

Im Beteiligungsbericht sind fir jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

1. Der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhaltnisse, die Besetzung der

Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,

2. der Stand der Erfullung des offentlichen Zwecks des Unternehmens,

3. fir das jeweilige letzte Geschaftsjahr die Grundziige des Geschaftsverlaufs, die Lage
des Unternehmens, die Kapitalzufihrungen und —entnahmen durch die Gemeinde
und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschaftsjahres die
durchschnittliche Zahl der beschaftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die
wichtigsten Kennzahlen der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
sowie die gewahrten Gesamtbezuge der Mitglieder der Geschaftsfuhrung und des
Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens fiir jede
Personengruppe; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs gilt entsprechend.

Nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat wird die Erstellung des Beteiligungsberichts

gemal § 105 Abs. 3 GemO ortslblich bekanntgegeben.

Anlage/n
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Stadt Leonberg Beteiligungsbericht fiir das Geschaftsjahr 2019
A. Allgemeines
1. Der Beteiligungsbericht

In 8 105 Abs. 2 fordert die Gemeindeordnung Baden-Wirttemberg (GemO) die jahrliche Erstellung
eines Beteiligungsberichts, der Rechenschatft tiber die Entwicklung der Unternehmen in Privat-
rechtsform gegeniiber dem Gemeinderat und den Einwohnern gibt. Der Bericht soll einen Beitrag
zu groRerer Transparenz hinsichtlich der ausgegliederten Aufgabenerfillung in Privatrechtsform
leisten und dazu dienen, Informations-, Steuerungs- und Controllingdefizite rechtzeitig zu erkennen
und mdglichst zu vermeiden.

Der Beteiligungsbericht ist bei unmittelbaren Beteiligungen unabhangig von der Hohe der Anteile,
bei mittelbaren Beteiligungen nur, wenn deren Hohe mehr als 50 % betragt, zu erstellen.

Der Mindestinhalt des Beteiligungsberichts ist in 8 105 Abs. 2 GemO festgelegt. Zu erlautern sind:

. Gegenstand, Zweck und Ziele des Unternehmens,

° Beteiligungsverhaltnisse und Beteiligungen des Unternehmens,

. Besetzung der Organe,

. Stand der Erflllung des offentlichen Zwecks,

° fur das letzte Geschéftsjahr die Grundziige des Geschaftsverlaufs und die Lage des
Unternehmens,

° Kapitalzufihrungen und -entnahmen,

° durchschnittliche Zahl der Beschéftigten im Vergleich zum vorangegangenen Jahr,

° die wichtigsten Kennzahlen zur Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage sowie

. gewdahrte Gesamtbeziige der Mitglieder der Geschaftsfiihrung und des Aufsichtsrats

oder der entsprechenden Organe

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 % beteiligt, kann sich die Darstellung auf den
Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhaltnisse und den Stand der Erfillung des
offentlichen Zwecks des Unternehmens beschranken.

Um die gewiinschte Information insbesondere auch der Einwohner zu erreichen ist der Beteili-
gungsbericht nach § 105 Abs. 3 GemO ortsublich bekannt zu machen sowie gleichzeitig mit der
Bekanntmachung an sieben Tagen o6ffentlich auszulegen.

Nach § 105 Abs. 4 GemO kann die Rechtsaufsichtsbehérde verlangen, dass ihr die Gemeinde den
Beteiligungsbericht mitteilt.
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2. Begriffsdefinitionen
2.1 Betriebe in privatrechtlicher Form

2.1.1 Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH)

Die GmbH ist eine auf Dauer angelegte Gesellschaft mit eigener Rechtspersonlichkeit, fir deren
Verbindlichkeiten nur das Gesellschaftsvermogen haftet. Die Gesellschafter beteiligen sich mit Ein-
lagen auf das Stammkapital, das mindestens 25.000 Euro betragen muss.

Die Struktur der GmbH kann im Gesellschaftsvertrag entsprechend den Zwecken der Gesellschaft
und den Zielen der Gesellschafter weitgehend an die Erfordernisse angepasst werden. Zwingende
Organe der GmbH sind die Geschéftsfihrung und die Gesellschafterversammlung. Die Einrichtung
eines Aufsichtsrats ist bei Gesellschaften mit weniger als 500 Beschaftigten fakultativ. Fur die
GmbH gelten die Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG), des Handelsgesetzbuches (HGB)
und in Teilbereichen des Aktiengesetzes (AktG).

Aufgrund der gestalterischen Mdglichkeiten des Gesellschaftsvertrags ist die GmbH die am
weitesten verbreitete Organisationsform und hat nach § 103 Abs. 2 GemO Vorrang vor der
Aktiengesellschaft.

2.1.2 Kommanditgesellschaft (KG)

Die Kommanditgesellschaft ist eine Personengesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines
Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist. Entsprechend haften die
Gesellschafter den Gesellschaftsglaubigern gegeniber teilweise nur mit dem Betrag ihrer
Vermdgenseinlage (Kommanditisten) und teilweise persdnlich (Komplementare). Die persotnlich
haftenden Gesellschafter fiihren grundsatzlich die Geschéfte und vertreten die Gesellschaft nach
auR3en. Die KG ist keine juristische Person. Trager von Rechten und Pflichten sind hier
grundsatzlich die einzelnen Gesellschafter.

Da Gesellschafterin einer Personengesellschaft auch eine juristische Person sein kann, wird bei
der KG als einzig personlich haftender Gesellschafter (Komplementér) haufig eine GmbH gewahlt
(GmbH & Co. KG). Dadurch wird eine allseitige Haftungsbeschrankung erreicht, denn die
Kommanditisten haften nur mit ihrer Einlage und die Haftung der GmbH als Komplementér ist auf
ihr Gesellschaftsvermégen beschrankt.
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2.2 Kennzahlen zur Finanz-, Vermogens- und Ertragslage
Eigenkapitalquote Die Eigenkapitalquote stellt das Verhéltnis von Eigenkapital zu
Eigenkapital x 100 Gesamtkapital dar. Zum Eigenkapital gehéren das Stammkapital,
Gesamtkapital die Rucklagen sowie das Betriebsergebnis. Je héher die Eigen-

kapitalquote, umso hoher ist die finanzielle Stabilitat des Unter-
nehmens und die Unabhéangigkeit gegentber Fremdkapitalge-

bern.
Anlagendeckungsgrad Il Der Anlagendeckungsgrad Il gibt dartiber Auskunft, inwieweit
(EK + langfristiges FK) x 100 das Anlagevermdégen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital,
Anlagevermégen Sonderposten und langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Nach

der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermogen auch lang-
fristig finanziert sein. Der Anlagendeckungsgrad Il sollte daher
deutlich tber 100 % liegen.

Anlagenintensitat Die Anlagenintensitat (Vermdgensstruktur) stellt den Anteil des
Anlagevermégen x 100 Anlagevermogens am Gesamtvermogen dar. Eine hohe Anla-
Gesamtvermdgen genintensitat beinhaltet ein hdheres Risiko, da das Unternehmen

bei Marktveranderungen in der Regel nicht so schnell darauf
reagieren kann. Sie ist auch ein Indiz fir hohe Fixkosten.

Eigenkapitalrentabilitat Die Eigenkapitalrentabilitat bringt die Verzinsung des eingesetz-
Jahresiiberschuss x100 ten Eigenkapitals zum Ausdruck. Sie ergibt sich aus dem Ver-
Eigenkapital haltnis von Betriebsergebnis zu Eigenkapital.
Gesamtkapitalrentabilitat Die Gesamtkapitalrentabilitat gibt die Verzinsung des gesamten
(Jahresergebnis + FKzinsen) x 100 Kapitaleinsatzes im Unternehmen an. Da die Gesamtkapitalren-
Gesamtkapital tabilitat die Verzinsung des gesamten, also incl. Fremdkapital,

investierten Kapitals angibt, ist sie aussagefahiger als die Eigen-
kapitalrentabilitét. Es wird hier die Effizienz des gesamten einge-
setzten Kapitals, unabhéngig von seiner Finanzierung, betrach-
tet. Die Fremdkapitalzinsen miissen dem Gewinn hinzugerech-
net werden, da sie in der gleichen Periode erwirtschaftet wurden,
jedoch den Gewinn schmalern. Die Gesamtkapitalrentabilitat soll
nach wirtschaftlichen Aspekten hoher als der Zins fur das einge-
setzte Fremdkapital sein.

Personalintensitat Die Personalintensitat zeigt das Verhdltnis von Personalaufwen-

Personalkosten x 100 dungen zur Betriebsleistung (Umsatz).

Umsatz




TOP 120

Beteiligungsbericht fiir das Geschaftsjahr 2019

Stadt Leonberg

Beteiligungsiubersicht

GLOCEL LE PUBLS

%t
NEQENEPUBHIIALE b=
PUBCIRM] 22MZ
€/1 02}
BunBiosiariassEm |
-aasuapog
PUBGISANIDMZ
%alLOr
Iswa|o puediasiassep)
%abS
HYw sBunjjesuan [
albiauz o3
% S9T°)
(SuaM 1ay4on) -
v Yalbs
OM "0 F HYWD |
albiauz 031
% 88°‘s
%09
SPUBGIaAIIMZ HOWo :uﬂﬂvmc._o.s %08 HawD shmnuuiswal ﬂ:.H._..___ﬂ..._.un.u .-u:.”._..___ﬂ..._.unﬂ
Bun usnEISIaM HAD 1oL MASEURID nEu_ﬂ.:mn._m ons snewpes Spampes
abmnuuswag

1 1

LawLls551344 35504090

DY3E||NO3T




Stadt Leonberg

TOP 120

Beteiligungsbericht fiir das Geschaftsjahr 2019

4.  Ausgewahlte Unternehmensdaten

Verlustausgleich aus

Unternehmen Jahresergebnis Bilanzsumme Eigenkapital Schuldenstand dem stidtischen
Haushalt
EUR
1. Eigenbetriebe
Stadtwerke Leonberg -1.049.604,15 43.468.674,83 18.856.844 49 20.838.471,85 0,00
Stadthalle Leonberg
\vorliufige Zanlen, Stand 17.03.2021) -891.894 25 3.715.802,82 696.024,18 2.953.058,64 686.878,25
2. Zweckverbinde
41T (vorher Kommunale
Datenverarbeitung Region Stuttgart 0,00 66.733.853,08 65.943.424 98 0,00 0,00
KDRS)
Wasserverband Glems 0,00 2.992 669,00 16.161,00 0,00 0,00
Bodenseewasserversorgung 500.000,00 221648.017,87 154 577845 57 44.386.700,19 0,00
Zweckverband Breitbandausbau 79.347 23 86.990,23 79.347 23 0,00 0,00
3. Unternehmen in privater Rechtsform
Pllegeverbund Strohgau-Glems 25372313 3.061.669,09 661.108,43 32.962,90 0,00
gemeinnutzige GmbH ' ! ! '
%e\';&’;”“tz'ge Werkstatten GmbH 494.618,07 7145191163 40494 732,93 16.161.084 24 0,00
Leo Energie GmbH & Co. KG 259.679,57 24.167 68797 8.715.039,25 11.410.168,82 0,00
Leo Energie Verwaltungs GmbH 1.053,00 64.855 65 63.535 81 345,84 0,00

Stand 31.12.2019
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B. Einzeldarstellung der Beteiligungsunternehmen

1. Unmittelbare Beteiligungen

1.1 Ubersicht

Die Stadt Leonberg ist unmittelbar mit 60 % an der Pflegeverbund Strohgdu-Glems gemeinnitzige
GmbH und mit 50 % an der Glemseck 101 GbR beteiligt.

Eine unmittelbare Beteiligung unter 25% besteht an der Gemeinniitzige Werkstatten und Wohn-
statten GmbH. Hier beschrankt sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die
Beteiligungsverhaltnisse und den Stand der Erfiillung des offentlichen Zwecks des Unternehmens.

1.2 Pflegeverbund Strohgau-Glems gemeinnttzige GmbH
Sitz: In der Au 10, 71229 Leonberg

1.2.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Pflegeverbund Strohgau-Glems gemeinniitzige GmbH wurde am 28.10.2010 gegriindet und
hat ihren Sitz in Leonberg. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter
HRB Nr. 735844 eingetragen.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 28.10.2010 mit letzter Anderung vom
16.11.2010.

Die Pflegeverbund Strohgau-Glems gemeinnitzige GmbH ging aus dem kommunalen Eigen-
betrieb Sozialstation Leonberg, dem kommunalen Eigenbetrieb Sozialstation der Stadt Gerlingen
und dem ambulanten Dienst ,Breitwiesenhaus mobil* der Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH her-
vor. Zum 01.01.2011 gingen die Geschaftsbetriebe der Gesellschafter im Bereich der ambulanten
Alten- und Kranken- und Jugendhilfe im Wege der Einzelrechtsiibertragung auf die Gesellschaft
Uber.

1.2.2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist — im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung — die For-
derung der Alten- und Jugendhilfe und die Unterstutzung hilfsbedurftiger Personen. Altenhilfe um-
fasst insbesondere die ambulante Alten- und Krankenpflege sowie unterstiitzende Angebote; Ju-
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gendhilfe umfasst insbesondere die Familienpflege und das Haushaltsorganisationstraining.

Die Gesellschaft verfolgt ausschlief3lich und unmittelbar gemeinnitzige und mildtatige Zwecke im
Sinne des Abschnitts ,Steuerbeglinstigte Zwecke* der Abgabenordnung. Die Gesellschatft ist ein
Unternehmen der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege im Sinne von § 102 Abs. 4 Nr. 2 der Ge-
meindeordnung Baden-Wirttemberg.

Der Unternehmenszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass die Gesellschaft Sozialsta-
tionen betreibt.

1.2.3 Geschaftsjahr

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

1.2.4 Beteiligungsverhaltnisse und Stammkapital
Das Stammkapital in Héhe von 50.000 EUR st voll eingezahlt.

Gesellschafter der Pflegeverbund Strohg&u-Glems gemeinniitzige GmbH sind:

Stadt Leonberg 30.000 EUR 60%
Stadt Gerlingen 15.000 EUR 30%
Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH 5.000 EUR 10%

Die Kapitalanteile sind zum 31.12.2019 unverandert.

1.2.5 Organe, Geschaftsfilhrung und Vertretung

Gesellschafterversammlung Oberbirgermeister Martin G. Kaufmann (ab 05/2019
Martin Georg Cohn), Stadt Leonberg

Burgermeister Georg Brenner, Stadt Gerlingen

Falko Piest, Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH

Aufsichtsrat Erste Beigeordnete Martina Koch-HaRdenteufel, Gerlingen,
Vorsitzende (ab 09.07.2019)

Erster Birgermeister Dr. Ulrich Vonderheid, Leonberg,
stv. Vorsitzender (bis 08.07.2019)
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Geschaftsfuhrung

Prokura

Jutta Metz, Krankenschwester, Leonberg

Ottmar Pfitzenmaier, Sparkassendirektor, Leo. (bis 08.07.2019)
Dr. Christiane Hug-von Lieven, Arztin, Leonberg (ab 09.07.2019)
Elke Staubach, Bankfachwirtin, Leonberg

Sebastian Werbke, Dipl.Pflegewirt, Leonberg

Irmgard Schopf, Druckereiinhaberin, Gerlingen

Rolf Schneider, Dipl.-Sozialarbeiter i.R., Gerlingen

Sigrid Hessler, Heimleiterin, Gerlingen

Reinhard Ernst, Dipl. Betriebswirt (FH), Muhlacker

Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschaftsfiihrer vorhanden ist,
durch diesen allein, wenn mehrere Geschaftsfihrer bestellt sind,
durch zwei Geschaftsfihrer gemeinsam oder durch einen Ge-
schéaftsfihrer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Sandra Pfeiffer, Leonberg
Kim Hoffmann, Gerlingen

Christian Hermann, Renningen

1.2.6 Gesamtbeziige der Mitglieder der Geschaftsfihrung und des

Aufsichtsrats

Die Angabe der Beziige der Geschéftsfiihrung und des Aufsichtsrats wird nach § 286 Abs. 4 HGB

unterlassen.

1.2.7 Steuerliche Verhéaltnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 70054/10309 beim Finanzamt Leonberg gefihrt.
Die Gesellschaft dient gemal Bescheid des Finanzamts Leonberg vom 05.09.2018 ausschlieRlich
und unmittelbar steuerbegiinstigten Zwecken im Sinne der 88 51 ff. AO und gehért zu denin § 5
Abs. 1 Nr. 9 KStG bezeichneten Kérperschaften.

1.2.8 Abschlussprifer

BSKP GmbH Wirtschaftspriifungsgesellschaft, Stuttgart
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1.2.9 Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Gesellschaften bestehen nicht.

1.2.10 Verbindung zum stadtischen Haushalt

2019 [EUR] | 2018 [EUR] | 2017 [EUR]

Leistungen der Stadt

Stammeinlage 0,00 0,00 0,00
Verlustausgleich 0,00 0,00 0,00
Komplementarfordermittel fir Demenzgruppen 52.804,58 44.612,08 42.806,88
Darlehen (Laufzeit bis zu einem Jahr) 1.000.000,00 0,00 0,00

Leistungen des Betriebes

Kapitalrickfiihrung, Gewinnabflihrung 0,00 0,00 0,00

Da fir das Konto der Gesellschaft bei der Kreissparkasse Boblingen insbesondere zu den Zah-
lungsterminen der Gehéalter Uberziehungen zu erwarten sind, hat die Stadt Leonberg eine Ausfall-
blrgschaft zur Sicherung von Kassenkrediten und anderen Darlehen zur Liquiditatssicherung von
anteilig 600 TEUR tbernommen.

Fur die sich aus der Mitgliedschaft der Gesellschaft bei der Zusatzversorgungskasse ergebenden
Verpflichtungen hat die Stadt Leonberg die Gewahrtragerschaft in Héhe von 60% Ubernommen.

Das Geb&udegrundstiick In der Au 10 wurde der Gesellschaft mit Erbbaurechtsvertrag vom
28.10.2010 unentgeltlich tberlassen.

Zum 31.12.2019 hatte die Stadt Leonberg eine Darlehensforderung an die Gesellschaft in Hohe
von 1.000 TEUR. Das Darlehen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr wurde von der Gesellschaft
am 27.12.2018 angefordert und auf Basis der grundsatzlichen Ermé&chtigung der Verwaltung durch
den Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2017 (Vorlage 2017/292) gewahrt.

Da die Gesellschaft inre ambulanten Pflege- und Betreuungsleistungen im Stadtgebiet Leonberg
und im Stadtgebiet Gerlingen unabhangig von der Rentabilitat der Pflege und Betreuung einzelner
Patienten erbringt, kann es insoweit bei der Gesellschaft zu Defiziten kommen. Fir den Fall, dass
aufgrund individueller Versorgungssituationen Defizite fur die Gesellschaft entstehen, gewéhrt der
kommunale Gesellschafter, in dessen Stadtgebiet die Versorgung stattfindet, einen Betriebskos-
tenzuschuss. Im Geschéftsjahr gab es kein Defizit, das einer individuellen Versorgungssituation
zugerechnet werden kann.
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Jedoch greift fir 2019 erstmals die Formulierung des 8 6 des Gesellschaftsvertrags vom
28.10.2010:

,Sofern allgemeine Umstande, insbesondere Preisvereinbarungen der Spitzenverbande, Anderun-
gen der Rechtslage oder des Tarifvertrags ursachlich fur ein Defizit der Gesellschaft sind, tragen
die Gesellschafter Stadt Leonberg und Stadt Gerlingen ein solches Defizit im Verhaltnis der Anzahl
der in ihrem Stadtgebiet zum 31. Dezember eines jeden Geschéftsjahres (Stichtag) betreuten und
gepflegten Patienten.

Innerhalb des Stadtgebiets Gerlingen teilen sich die Gesellschafter Stadt Gerlingen und Altenhilfe-
zentrum Gerlingen gGmbH das Defizit im Verhdaltnis ihrer kapitalméafigen Beteiligung an der Ge-
sellschaft.”

Das Defizit des Jahres 2019 betragt 254 TEUR, der Gewinnvortrag liegt bei 196 TEUR. Der ver-
bleibende Verlust von 58 TEUR wird gemafl dem im Umlaufverfahren am 12.08./01.10./09.10.2020
gefassten Beschluss der Gesellschafterversammlung von den Gesellschaftern getragen. Der Ver-
lustanteil der Stadt Leonberg betragt 33 TEUR und ist im Haushaltsplanentwurf 2021 eingeplant.

Darlber hinaus ist momentan nicht absehbar, wie sich die rasante Ausbreitung des Corona-Virus
seit Marz 2020 auf die Nachfrage nach ambulanten Pflegedienst- und sonstigen sozialen Leistun-
gen auswirken wird.

1.2.11 Leistungsdaten / Erftllung des offentlichen Zwecks

Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 folgende Leistungen erbracht:

Leistungen 2019 2018 2017

Hausbesuche mit Leistungen der Grundpflege u. Betreuung 113.729 113.253 101.011

Hausbesuche mit Leistungen der med. Behandlungspflege 256.748 248.518 | 242.742

Einsatzstunden in der Familienpflege 24.391 30.467 24.898
Ausgelieferte Mittagsmahlzeiten 54.902 54.318 49.634
Mittagsmabhlzeiten bei Mittagstischen 14.261 12.286 13.397
Installierte Hausnotrufgerate (Bestand zum Jahresende) 714 658 591
Betreuungsgruppen/-dienste fir Menschen mit Demenz 25 17 17
1.2.12 Geschaftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 29.11.2018 den Wirtschaftsplan fiir das Jahr 2019 be-
schlossen, der einen Uberschuss von 5 TEUR auswies.
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Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Arbeit der Gesellschaft ist von der gesamtwirtschaftlichen Lage unabhangig, jedoch beeinflus-
sen regionale Daten wie die demografische Entwicklung und die Arbeitslosigkeit den Umfang der
Leistungserbringung. Da die Arbeitslosenquote in den Landkreisen Béblingen und Ludwigsburg im
Jahr 2019 bei nur 2,7% bis 2,8% lag, wurde einerseits hausliche Pflege umfangreich von der Fami-
lie an Pflegedienste delegiert, andererseits stehen sehr wenige Arbeitskrafte fur den Bereich der
Betreuung und Alltagshilfe zur Verfligung.

Die Gesellschaft finanziert sich Uberwiegend aus Leistungen der Kostentrager nach SGB V (Kran-
kenversicherung) und SGB XI (Pflegeversicherung), ferner aus Leistungen nach SGB VIII (Kinder-
und Jugendhilfe) und SGB XII (Sozialhilfe). Daher sind die Preise der Leistungen maf3geblich
durch Rahmenvereinbarungen der Spitzenverbande auf Landesebene und Kreisebene bestimmt.
Bei den Rahmenvereinbarungen auf Landesebene besteht im Bereich der Krankenkassenleistun-
gen keine Moglichkeit der Mitwirkung. Im Bereich der Pflegeleistungen werden die Moglichkeiten
der Preisverhandlungen auf drtlicher Ebene bisher nicht genutzt.

Branchenentwicklung

Nach unterschiedlichen Quellen ist derzeit von einem Anteil demenziell erkrankter Menschen von
1,4 bis 2,0 % der Gesamtbevdlkerung auszugehen. In der Altersklasse der Uber 90-jahrigen ist
jeder Dritte von Demenz betroffen.

Fir das Geschaftsgebiet Gerlingen kann von 300 bis 500 Menschen mit Demenz ausgegangen
werden. In Leonberg leben vermutlich 700 bis 900 Demenzkranke.

Die Pflegeverbund Strohgau-Glems gemeinnitzige GmbH betreibt 24 Betreuungsangebote fir
Menschen mit Demenz. Insgesamt existieren in Baden-Wirttemberg nach einer Auflistung der Alz-
heimer Gesellschaft Baden-Wirttemberg 497 Betreuungsangebote. Das Geschaftsgebiet der Ge-
sellschaft ist — vergleicht man Angebote-Anzahl mit der Bevdlkerungs-Anzahl — tberdurchschnitt-
lich gut mit Betreuungsangeboten versorgt.

Geschéftsentwicklung

Nach einer Veroffentlichung des Verlags pm pflegemarkt.com GmbH vom Dezember 2019 ist der
Pflegeverbund Strohgéau-Glems gemeinnitzige GmbH auf Rang 13 der groten Pflegedienste
Deutschlands angekommen.

Der Umsatz hat die 12-Millionen-Euro-Grenze knapp verfehlt. Die Gesellschaft ist 2019 zum letz-
ten Mal eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Umsatz aus Grundpflegeleistungen nach SGB Xl ist um 10,8% angestiegen.
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Der Umsatz aus sonstigen Leistungen, unter anderem nach SGB V, ist mit 5,6% gegentber dem
Vorjahr erneut angestiegen.

Vermogenslage

Die Bilanzposition Software umfasst die im Haus eingesetzte Branchensoftware, die Buchhal-
tungssoftware und das Lohnabrechnungsprogramm.

Betriebsbauten und das damit verbundene Erbbaurecht betreffen das Verwaltungsgebéude In der
Au 10 in Leonberg.

Die Position ,Wohnbauten“ umfasst die Wohnungen 001 und 002 in der Seniorenwohnanlage
Seedammcenter, Seestral3e 6-10 in Leonberg. Die Wohnung 002 wurde 2013 erworben zum Be-
trieb der Tagesstatte ,Stube“. Die ,Stube” wurde 2015 durch den Ankauf der Nachbarwohnung er-
weitert.

Die Position ,Aufdenanlagen® betrifft den 2019 hergestellten Parkplatz und den Demenzgarten in
der Schlegelstralle 19 (Begegnungsstate Sonnenschein)

Fur zwei Bauprojekte wurden 2018 Ausgaben getétigt. Fur ein Verwaltungsgebdude in Gerlingen
wurde eine Anzahlung geleistet und Planungshonorare bezahlt. Das Grundstlick Gutenbergstral3e
25 wurde der Gesellschaft im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags tiberlassen. Die Baugenehmi-
gung liegt noch nicht vor.

In der Leonberger Stral3e 1 in Gerlingen hat die Gesellschaft Raume fiir eine Tagesstatte fur Men-
schen mit Demenz angemietet (Mietbeginn 01.09.2019). Die geleisteten Anzahlungen fir die Aus-
stattung wurden zum 01.09.2019 der Betriebs- und Geschéftsausstattung zugefuhrt.

Der Bestand an Hausnotrufgeraten wird derzeit um neue Gerate erweitert, die aufgrund der Digita-
lisierung des Telefonnetzes erforderlich werden. Ferner wurde im Dezember 2019 die Wohnanlage
Schillerstral3e 2-4 in Gerlingen in das Hausnotrufsystem der Gesellschaft ibernommen.

Finanzlage

Fir die Gesellschaft burgen die kommunalen Gesellschafter im Verhéltnis ihrer Kapitalanteile bis
zu einem Kreditbetrag von 1.000 TEUR. Der Kreditrahmen wird derzeit nicht genutzt.

Im Januar 2018 erfolgte aufgrund der Zinsentwicklung eine Umschuldung des Betriebsmittelkre-
dits. Das Darlehen bei der Kreissparkasse Boblingen wurde abgel6st durch ein Gesellschafterdar-
lehen der Stadt Leonberg.

Die Gesellschaft hat im Rahmen einer Kreditvereinbarung 1.000 TEUR von der Stadt Leonberg
erhalten mit einer Laufzeit von einem Jahr. Die Riickzahlung erfolgte zum 25.01.2020. Die Gewéh-
rung eines neuen Darlehens in H6he von 1.000 TEUR wurde fiir 2020/2021 erneut von der Stadt
Leonberg bewilligt.
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Zur Finanzierung des Bauprojekts am Standort Gerlingen wird die Stadt Gerlingen ein verzinsliches
Darlehen in Hohe von 1.000 TEUR zur Verfugung stellen. Von diesem Darlehen wurden bisher 150
TEUR abgerufen.

Mit der Férdergemeinschaft Pflege e.V. Gerlingen besteht eine Kreditvereinbarung tber 30 TEUR
zur Finanzierung des Fahrzeugs fir die Tagesstatte Trauble.

Ertragslage

Als grofdter Kostenblock stehen den Umsatzerldsen der Gesellschaft die Personalkosten gegen-
uber. Die Personalkosten sind durch die Anwendung des TVOD bestimmt.

Die bundesweit geflihrten Diskussionen Uber differenzierte Mindestléhne fir die Pflege oder einen
Flachentarifvertrag bertihren die Gesellschaft nicht, da sie als TVOD-Anwender bereits zu den
bestzahlenden Arbeitgebern gehort.

Die Kostenstellenrechnung zeigt wie im Vorjahr, dass das Defizit im Wesentlichen auf die Fami-
lienpflege zurlickzufihren ist. Das Defizit der Familienpflege liegt bei 145 TEUR. Ursachlich ist die
Differenz zwischen tarifbedingten Lohnkostensteigerungen und nicht adaquat gestiegenen Erstat-
tungen durch die Krankenkassen. Dies wird insbesondere deutlich aus der Tatsache, dass fur 2020
eine 25%ige Erhthung der Erstattungen mit einzelnen Krankenkassen verhandelt werden konnte.

1.2.13 Ausblick

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mit Umsatzsteigerungen zu rechnen. Der zuneh-
mende Pflege- und Betreuungsbedarf kann aber nur in dem Mal3e bedient werden, wie Personal
zur Verfuigung steht. Bundesweit fehlen derzeit ca. 80.000 Pflegekrafte. Noch kann die Pflegever-
bund Strohgdu-Glems gemeinnitzige GmbH die Anfragen aus dem Geschéftsgebiet bedienen, es
gibt jedoch immer wieder Wartelisten im Bereich Betreuung und Alltagshilfe.

Da die wirtschaftliche Lage in den Jahren seit 2015 schlechter wurde, sind neben der Ertragsstei-
gerung in der Familienpflege weitere MalRnahmen zur Kostensenkung erforderlich.

Fur 2020 wurde eine Leitungsstelle in der Familienpflege eingespart, um das Defizit zu mindern.
Ferner wurde eine Verwaltungsstelle abgebaut. Dies fuhrt 2020 zu Einsparungen von ca. 100
TEUR. Ubertariflich gewahrte Leistungen an Mitarbeiter werden zuriickgefiihrt. Der Markt fiir Ar-
beitnehmerlberlassung wird in hohem Maf3e von der Entwicklung der Gesamtwirtschaft beeinflusst
sein. Dies bedeutet, dass sich die erwartete wirtschaftliche Entwicklung auf globaler und nationaler
Ebene sowie die Arbeitsmarktentwicklung entsprechend im Markt fur Arbeitnehmeriberlassung
niederschlagen werden.
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1.2.14 Beschaftigte

Die durchschnittliche Zahl der Beschéftigten im Geschéftsjahr betragt:

durchschnittliche Beschéftigtenzahl [Stellen]
2019 2018 2017
Leitung des Pflegedienstes 6,6 6,6 6
Pflege/Betreuung 127.,5 95,1 85
Hauswirtschaft 5,6 5,73 8
Verwaltung/Einsatzleitung 14,6 13,4 12
Gesamt 154,3 120,74 111

Pflegepersonal, insbesondere Fachkréfte, stand der Gesellschaft nicht in ausreichendem Maf3 zur

Verfugung.

Die Gesellschaft stellt an die Trager der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV)

sieben Mitarbeiterinnen.

1.2.15 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 28.07.2020 behandelt (Vorlage
2020/199). Dem Vertreter der Stadt Leonberg in der Gesellschafterversammlung wurde das
Mandat erteilt, in der Gesellschafterversammlung fiir die Feststellung des Jahresabschlusses zu
stimmen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats fiir das Geschaftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen
sowie flr die Verrechnung des Jahresverlustes i.H.v. 253.723,13 EUR mit den Gewinnen des
Vorjahres und den Vortrag des nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag verbleibenden Verlustes
von 58.107,97 EUR auf neue Rechnung zu stimmen.

1.2.16 Bilanz
2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]

Bilanzsumme 3.061.669,09 3.034.967,35 2.751.036,00
Aktiva

Immaterielle Vermdgensgegenstande 15.144,00 16.389,00 17.783,00
Anlagevermégen 1.023.876,42 961.952,15 858.682,00
Umlaufvermdgen 2.017.725,15 2.052.362,58 1.868.757,74
Rechnungsabgrenzungsposten 4,923,52 4.263,62 5.813,26
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Passiva

Eigenkapital 681.108,43 934.831,56 1.079.524,61
fvzi”s‘lirggrfte” aus Zuschtssen und Zu- 16.333,00 18.036,00 20.594,00
Rickstellungen 175.150,75 247.155,52 157.223,36
Verbindlichkeiten 2.189.076,91 1.834.944,27 1.493.694,03

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr be-
stehen nicht.

Forderungen gegeniiber mit einem Kooperationsvertrag verbundenen Unternehmen mit einer
Laufzeit von mehr als funf Jahren bestehen in Hohe von 50 TEUR (Vojahr: 148 TEUR) gegen den
Verein Alltags- und Nachbarschaftshilfe Strohgéau e.V. Die Finanzmittel werden im Verein zur Stit-
zung der Liquiditat benétigt. Die Reduktion der Hohe ist in einer Anderung des Konzepts des Ver-
eins begriindet.

Bei den sonstigen Vermogensgegenstanden ist eine Mietkaution fir die Mietraume der Sozialstati-
on Warmbronn ausgewiesen.

Bei der Rechnungsabgrenzung handelt es sich um Ausgaben fiir Telefonbucheintrage, die die Tele-
fonblcher von 2020 betreffen.

Kapitalriicklagen entstanden durch Betriebsiibergang der Vorgesellschaften in Héhe von 689
TEUR und sind seit dem 01.01.2011 unveréndert.

Anlagen im Bau betreffen ein Verwaltungsgeb&aude in Gerlingen.

Die Sonderposten aus Zuschiissen zur Finanzierung des Anlagevermégens werden Uber die Nut-
zungsdauer der Anlageguter verbraucht.

Ruckstellungen fur Mehrarbeitsstunden und Resturlaube sind gegentber dem Vorjahr um
44 TEUR gesunken.

Sonstige Rickstellungen in Hohe von 36 TEUR betreffen einen Altersteilzeitfall im Blockmodell.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr be-
stehen nicht.

Die Verbindlichkeiten gegeniber Kreditinstituten bestehen in Form einer kurzfristigen Kontolber-
ziehung.

Schulden der Gesellschaft bestehen seit Januar 2019 fir ein Jahr befristet gegentiber der Stadt
Leonberg in Hohe von 1 Mio. EUR, ferner in Hohe von 150 TEUR gegeniiber der Stadt Gerlingen

(Baufinanzierung).
Erhaltene Anzahlungen sind Férdermittel der Krankenpflegevereine, die noch nicht aufgebraucht

sind.
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Verbindlichkeiten an Unternehmen, die Uber Kooperationsvereinbarungen verbunden sind, betref-
fen den Krankenpflegeverein Leonberg e.V. und die Férdergemeinschaft Pflege e.V. Gerlingen, die
der Gesellschaft 30 TEUR als Darlehen langfristig und 250 TEUR kurzfristig zur Verfigung stellen.

Als Verwahrgelder sind Betrage gebucht, die Klienten zustehen, aber von Mitarbeitern der Gesell-
schaft im Auftrag der Jugend- oder Sozialamter verwaltet werden.

1.2.17  Gewinn- und Verlustrechnung
2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]

Umsatzerlése, sonst. betriebliche Ertrage 11.988.361,91 11.096.359,64 9.378.823,82
Personalaufwand 7.296.948,00 5.993.493,12 5.294.752,27
Materialaufwand 2.208.955,42 2.770.623,58 2.466.979,20
Steuern, Abgaben, Versicherungen 74.604,20 57.683,72 64.592,62
Mieten, Pacht, Leasing 111.922,77 98.487,13 75.959,88
Ergebnis Sonderposten 1.703,00 2.558,00 4.968,00
Abschreibungen 165.271,93 171.852,97 179.116,58
Aufwendungen fur Instandhaltung und -setzung 34.456,04 46.476,18 54.731,35
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.352.015,83 2.105.835,29 1.224.961,77
Betriebsergebnis -254.145,28 -145.534,35 22.698,15
Zinsen und ahnliche Ertrage 2.131,10 3.402,43 2.408,75
Zinsen und &hnliche Aufwendungen 1.708,95 2.561,13 10.287,63
Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresiiberschuss) -253.723,13 -144.693,05 14.819,27

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach der Pflege-Buchfiihrungsverordnung erstellt. Die
Umsatzerlése nach Tatigkeitsbereichen ergeben sich aus den Kontengruppen der Gewinn- und
Verlustrechnung. In den Abschreibungen sind keine auf3erplanmafigen Abschreibungen enthalten.

1.2.18 Kennzahlen zur Finanz-, Vermdgens- und Ertragslage
Kennzahl 2019 [%] 2018 [%] 2017 [%]
Eigenkapitalquote 22,25 30,80 39,24
EK-Quote, bereinigt um Sonderposten 22,37 30,99 39,54
Anlagendeckungsgrad I 94,07 123,46 131,22
Anlagenintensitat (Vermdgensstruktur) 33,94 32,24 31,86
Eigenkapitalrentabilitat -37,25 -15,48 1,37
Gesamtkapitalrentabilitat -8,23 -4,68 0,91
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Personalintensitat 62,66 55,23 57,97

1.3 Glemseck 101 GbR
Sitz: Glemseck 1, 71229 Leonberg

1.3.1  Vorbemerkung

Auf die Sitzungsvorlage 2019/116, Glemseck 101 GbR, und die Beschlussfassung durch den Ge-

meinderat am 02.07.2019 wird verwiesen.

1.3.2 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Glemseck101 GbR wurde am 10.03.2016 gegriindet und hat ihren Sitz in Leonberg.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 10.03.2016.

1.3.3 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschatft ist eine Kooperation zum Zweck der Durchfiihrung der Motorrad-
Veranstaltung Glemseck 101 am ersten Wochenende im September am Hotel Glemseck sowie
den angrenzenden Bereichen der ehemaligen Solitude-Rennstrecke auf der L 1187 und L 1188.

1.34 Geschaftsjahr

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

1.3.5 Beteiligungsverhaltnisse und Stammkapital

Gesellschafter sind zu jeweils 50 % die Stadt Leonberg und die Glemseck GmbH.
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1.3.6 Organe, Geschaftsfihrung und Vertretung

Gesellschafterversammlung Oberbirgermeister Martin G. Kaufmann (ab 05/2019 Martin Georg
Cohn), Stadt Leonberg

Steffen Hofmann, Glemseck GmbH

Geschéftsfiihrung Die Geschéfte werden von beiden Gesellschaftern gemeinsam ge-
fuhrt. Die Gesellschafter werden vertreten von

- Oberbulrgermeister Martin Georg Cohn, Stadt Leonberg
- Steffen Hofmann, Glemseck GmbH

Jeder Gesellschafter ist zur Geschéftsfihrung alleine berechtigt. Er
vertritt die Gesellschaft im AuRenverhaltnis allein.

1.3.7 Gesamtbezige der Mitglieder der Geschéftsfiihrung und des
Aufsichtsrats

Die Mitglieder der Geschaftsfiihrung erhalten keine Bezlige.

1.3.8 Steuerliche Verhaltnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 70052/32791 beim Finanzamt Leonberg gefihrt.

1.3.9 Abschlussprifer

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 02.07.2019 i.V.m. Beschluss vom 28.07.2020 wurde das
Rechnungspriifungsamt der Stadt Leonberg beauftragt, fur die Dauer des Bestehens der Gesell-
schaft die Jahresabschlisse zu prufen.

1.3.10 Beteiligungen

Beteiligungen an anderen Gesellschaften bestehen nicht.
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1.3.11  Verbindung zum stadtischen Haushalt

2019 [EUR] | 2018 [EUR] | 2017 [EUR] | 2016 [EUR]
Leistungen der Stadt
Stammeinlage 0,00 0,00 0,00 0,00
Verlustausgleich 8.000,00 0,00 0,00 0,00
Leistungen des Betriebes
Kapitalruckfuhrung, Gewinnabfiihrung 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.12 Leistungsdaten / Erflllung des offentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfillt keinen 6ffentlichen Zweck und ist auRerhalb der kommunalen Daseinsvor-

sorge tatig.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 die Motorrad-Veranstaltung Glemseck 101 vom 30.08. bis

01.09. durchgefuhrt.

1.3.13 Geschéftsverlauf und Lage des Unternehmens

Fur das Geschéftsjahr 2019 und auch fir die Vorjahre 2016 bis 2018 wurden keine Wirtschaftspla-
ne erstellt, die aber gemaf der Gemeindeordnung erforderlich gewesen waren. Der Jahresab-
schluss fur das Geschéftsjahr 2019 wurde vom Wirtschaftsprifer mit Datum vom 28.02.2021 fer-
tiggestellt und ist am 11.03.2021 beim Rechnungspriifungsamt und beim Beteiligungsmanagement
der Stadt Leonberg eingegangen. Die Jahresabschliisse 2016 bis 2019 wurden bzw. werden vom
Rechnungspriifungsamt der Stadt Leonberg gepruft, die Behandlung der Jahresabschliisse im
Gemeinderat mit entsprechender Mandatserteilung fur die Abstimmung in der Gesellschafterver-
sammlung ist vor der Sommerpause 2021 vorgesehen.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft betragt 7 TEUR. Der Anteil des Anlagevermdgens an der Bi-
lanzsumme belauft sich auf 10,77 %. Die Eigenkapitalquote liegt bei -274,27 %. Die Gewinn- und
Verlustrechnung weist einen Fehlbetrag von 2,2 TEUR aus.

Insgesamt ist in 2019 die Entwicklung der Vermégens-, Finanz- und Ertragslage als negativ einzu-

stufen.

1.3.14 Ausblick

Mit Datum vom 25.07.2019 haben die Gesellschafter Stadt Leonberg und Glemseck GmbH einen
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Auflésungsvertrag geschlossen. Dieser umfasst folgende Punkte:

e Zwischen den Gesellschaftern besteht Einvernehmen, die Glemseck 101 GbR aufzuldsen
und zum 31.12.2019 zu liquidieren.

o Die Gesellschafter verpflichten sich, dass die Gesellschaft nach dem Ende der Veranstal-
tung 2019 keine Verpflichtungen mehr eingeht.

e Alle Vertrage sind bis zum 31.12.2019 zu kindigen.

e Zum 31.12.2019 ist die Schlussbhilanz zu erstellen.

e Offene Posten der Gesellschafter untereinander werden zum 31.12.2019 abgerechnet. Ei-
ne mogliche Unterdeckung ist gem. 8 6 GbR-Vertrag hélftig von den Gesellschaftern aus-
zugleichen.

o Die Verluste der Jahresrechnungen 2016 bis 2018 werden vorgetragen und mit der Jahres-
rechnung/Schlussrechnung zum 31.12.2019 verrechnet. Dabei werden die Darlehen ver-
rechnet.

e Beziglich des Bevollmachtigten des Finanzamts wird Herr Michael Sonnabend, Steuerbe-
rater, Stuttgart als gemeinsamer Empfangsbevollméchtigter fiir die Beteiligten der Glems-
eck 101 GbR benannt.

In seiner Sitzung am 28.07.2020 hat der Gemeinderat folgendermaf3en beschlossen:

e Der Kooperation mit der Glemseck GmbH ab 2021 auf Grundlage des entsprechend den
geanderten Bedingungen angepassten Vereinbarungsentwurfs und unter Bertcksichtigung
von Ziffer 2 des Beschlusses wird zugestimmt.

¢ Die Stadt Leonberg beteiligt sich mit 25.000 EUR an der Veranstaltung "Glemseck 101" be-
teiligt. Alle weiteren stadtischen Leistungen erfolgen gegen Kostenerstattung. Es wird keine
Personalkapazitat zur Verfigung gestellt.

e Die Beschliisse werden vorbehaltlich der Klarung der im Vereinbarungsentwurf vermerkten
Frage Uber die Haftung des Veranstalters (markiert), sowie der Priifung des Jahresab-
schlusses 2019 der Glemseck GbR durch das Rechnungsprufungsamt, gefasst.

Die Vereinbarung ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

1.3.15 Beschattigte

Die Gesellschafter stellen die fur die Durchfiihrung der Motorradveranstaltung Glemseck 101 er-
forderlichen Personalressourcen unentgeltlich zur Verfligung.

1.3.16 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss fiur das Wirtschaftsjahr 2019, der wie die Jahresabschliisse 2016 bis 2018
von Michael Sonnabend, Wirtschaftsprifer/Steuerberater, Stuttgart, aufgestellt wurde, ging am
11.03.2021 beim Rechnungsprifungsamt und beim Beteiligungsmanagement der Stadt Leonberg
ein.
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Mit der Prufung des Jahresabschlusses ist gemal Beschlussfassung des Gemeinderats vom
28.07.2020 (Sitzungsvorlage 2020/203) das Rechnungsprifungsamt der Stadt Leonberg beauf-

tragt.

Eine Behandlung der Jahresabschlisse im Gemeinderat mit entsprechender Mandatserteilung fir
die Abstimmung in der Gesellschafterversammlung ist vor der Sommerpause 2021 vorgesehen.

1.3.17 Bilanz

Die Jahresabschliisse 2016 bis 2018 wurden vom Rechnungsprifungsamt der Stadt Leonberg
geprift, die Vorlage im Gemeinderat steht noch aus. Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit vom
Rechnungspriifungsamt geprift. Insofern handelt es sich im Folgenden um vorlaufige Zahlen.

2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]
Bilanzsumme 6.961,46 30.797,08 11.228,34
Aktiva
Anlagevermdgen 750,00 750,00 750,00
Umlaufvermdgen 6.211,46 30.047,08 10.478,34
Passiva
Eigenkapital -19.093,01 -32.854,65 -8.547,08
Ruckstellungen 1.100,00 2.100,00 2.100,00
Verbindlichkeiten 24.954,47 61.551,73 17.675,42
1.3.18 Gewinn- und Verlustrechnung

2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]
Umsatzerlése, sonst. betriebliche Ertrage 239.965,24 222.935,12 222.817,49
Personalaufwand (soziale Abgaben und Auf-
wendungen flur Altersversorgung und fur Un- 1.306,02 983,90 1.112,40
terstltzung
Abschreibungen 0,00 5.659,20 0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 240.276,62 243.235,05 224.835,64
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0,00 0,00 0,00
Zinsen und ahnliche Aufwendungen 620,96 57,81 30,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 0,00
Jahresfehlbetrag 2.238,36 27.000,84 3.160,55
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1.3.19 Kennzahlen zur Finanz-, Vermdgens- und Ertragslage

Kennzahl 2019 [%] | 2018 [%] | 2017 [%]
Eigenkapitalquote -274,27 -106,7 -76,12
Anlagenintensitat (Vermogensstruktur) 107,74 2,44 6,68
Eigenkapitalrentabilitat 11,72 82,18 36,98
Gesamtkapitalrentabilitat -41,07 -87,49 -27,88

1.4 Gemeinnutzige Werkstéatten und Wohnstatten GmbH (GWW)

Sitz: Robert-Bosch-Straf3e 15, 71116 Gartringen

1.4.1 Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe und Zweck der Gesellschaft ist ausschlief3lich und unmittelbar die Férderung der
Wohlfahrtspflege sowie mildtatiger Zwecke im Sinne des § 53 Nr. 1 AO und der Hilfe fir Menschen
mit Behinderung.

Die GWW hat es sich zur Aufgabe gemacht, behinderten Menschen die entsprechenden
Rahmenbedingungen und unterstiitzenden Hilfen zu gewahrleisten, um am gesellschaftlichen
Leben und hier insbesondere am Arbeitsleben teilhaben zu kénnen. Hierzu unterhalt die GWW in
den Landkreisen Boblingen und Calw Ausbildungsplétze, tiber 1.000 Arbeitsplatze und ca. 350
Wohnplatze fur behinderte Menschen. Sie betreut in Uber zwanzig Einrichtungen etwa 1.300
Menschen mit Behinderung.

In der GWW haben sich 17 Organisationen - Landkreise, Grof3e Kreisstadte und Vereine der
Behindertenhilfe - zusammengeschlossen, die in gemeinsamer sozialer Verantwortung Menschen
mit Behinderungen eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben erméglichen méchten.

1.4.2 Beteiligungsverhaltnisse

Die Gesellschaft verflugt Gber ein Stammkapital von 15.300 TEUR, welches zu jeweils gleichen
Teilen (5,88%) von den 17 Gesellschaftern gehalten wird
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1.4.3 Kennzahlen

Bilanzsumme 71.452 TEUR

Gesamtumsatz 96.716 TEUR

Stammkapital 15.300 TEUR

Menschen mit Behinderung ca. 1.350 Doppelbelegung nicht berticksichtigt
Berufshildungsbereich 104 belegte Platze
Werkstattplatze 1.018

Wohnplatze 479 davon 163 ambulant
Tagesbetreuung 69

Platze Forder- und Betreuungsbereich | 176

Personal 603 nach Vollkraften ohne Helfer
Bufdi, FSJ, Azubi 68 nach Kopfen

2. Mittelbare Beteiligungen tber 50%

2.1 LEO Energie GmbH & Co. KG

Sitz: Belforter Platz 1, 71229 Leonberg

2.1.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die LEO Energie GmbH & Co. KG hat am 13.08.2012 ihren Geschéftsbetrieb aufgenommen. Die
KG hat ihren Sitz in Leonberg und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart mit der
Registernummer HRA 727749 eingetragen.

Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 25.07.2012 mit letzter Anderung vom
21./23.12.2016.

2.1.2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung die Er-
bringung von Leistungen aus dem Bereich der Daseinsvorsorge, insbesondere die Versorgung mit
Strom und Gas sowie dazugehdrende Dienstleistungen.
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Die Gesellschaft ist Konzessionstragerin und Eigentiimerin des 6rtlichen Stromverteilnetzes der
Mittelspannungsebene und der Niederspannungsebene auf der Gemarkung der Stadt Leonberg.
Das Stromnetz ist an die EnBW Regional AG (seit dem 01.02.2014 Netze BW GmbH) verpachtet,
die damit der zustandige Stromnetzbetreiber ist.

Seit dem 01.01.2013 ist die LEO Energie GmbH & Co. KG auch Eigentiimerin des o6rtlichen Gas-
verteilnetzes der Mitteldruck- und der Niederdruckebene auf der Gemarkung der Stadt Leonberg.
Das Gasnetz ist ebenfalls an die Netze BW GmbH verpachtet, die damit Gasnetzbetreiber ist. Die
Gaskonzession ist an die KG vergeben.

Die Geschéftstatigkeit der Gesellschaft ist durch die Verpachtung der Strom- und Gasnetze be-
stimmt.

2.1.3 Geschaftsjahr

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

2.1.4 Beteiligungsverhaltnisse und Stammkapital

Das Stammkapital in Héhe von 1.000 TEUR ist voll eingezahlt bzw. durch Sachanlagen einge-
bracht.

Gesellschafter der LEO Energie GmbH & Co. KG sind
a) als Komplementéarin

die LEO Energie Verwaltungs GmbH mit Sitz in Leonberg. Sie erbringt keine Einlage und hat
keinen Kapitalanteil.

b) als Kommanditisten

aa) die Netze BW GmbH mit einem Festkapitalanteil von 490 TEUR
bb) die Stadtwerke Leonberg mit einem Festkapitalanteil von 510 TEUR
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2.1.5 Organe, Geschaftsfiihrung und Vertretung

Gesellschafter-
versammlung

Aufsichtsrat

Geschéftsflihrung

Oberburgermeister Martin G. Kaufmann (ab 05/2019 Martin Georg Cohn),
Stadt Leonberg

Dr. Christoph Miiller, Geschéftsfiihrer Netze BW GmbH, Stuttgart

Oberbirgermeister Martin Georg Cohn, Stadt Leonberg, Vorsitzender

Dr. Christoph Miiller, Geschéftsfuhrer Netze BW GmbH, Stuttgart, stell-
vertretender Vorsitzender

Michael Moroff, Dipl.-Physiker, Leonberg (bis 08.07.2019)
Dr. Axel Rockle, Rechtsanwalt, Leonberg

Klaus Wankmiuiller, Dipl.-Ing. (BA) Elektrotechnik, Leonberg (bis
08.07.2019)

Dr. Rudiger Beising, Umweltbeauftragter i.R., Leonberg (bis 08.07.2019)

Dr. Bernd Murschel, Mitglied des Landtags Baden-Wrttemberg, Leon-
berg (ab 09.07.2019)

Oliver Zander, Prokurist Perma Trade GmbH, Leonberg (ab 09.07.2019)
Ottmar Pfitzenmaier, Dipl.Betriebswirt (BA), Leonberg (ab 09.07.2019)

Tobias Egeler, Dipl.-Betriebswirt (FH), Leiter Netzvertrieb der
Transnet BW GmbH, Aidlingen

Matthias Grol3, Leiter Dienstleistungsmanagement und Telekommunikati-
on Netze BW GmbH, Stuttgart

Sabine Streb, Konzernexpertin Regulierungsstrategie der EnBW Energie
Baden-Wirttemberg AG, Heidelberg

Leo Energie Verwaltungs GmbH, vertreten durch die Geschaftsfiihrer
Erster Burgermeister Dr. Ulrich Vonderheid, Dipl.-Kaufmann, Leonberg
Katja Kéagebein, Dipl.-Kauffrau, Karlsruhe

Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschaftsflihrer bestellt ist, durch
diesen allein, wenn mehrere Geschaftsfuhrer bestellt sind, durch zwei
Geschéftsfuhrer gemeinsam oder durch einen Geschéftsfiihrer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
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2.1.6
Aufsichtsrats

Gesamtbeziige der Mitglieder der Geschéftsfiihrung und des

Die Angabe der Bezlige der Geschéftsfiihrung und des Aufsichtsrats wird nach § 286 Abs. 4 HGB

unterlassen.

2.1.7

Steuerliche Verhéaltnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 70073/00287 beim Finanzamt Leonberg gefuhrt.

2.1.8 Abschlussprifer

Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprufungsgesellschaft, Stuttgart

2.1.9 Beteiligungen

Die LEO Energie GmbH und Co. KG ist Alleingesellschafterin der LEO Energie Verwaltungs GmbH
mit Sitz in Leonberg. Das Eigenkapital betragt 63.535,81 EUR, der Jahresiuberschuss 1.053,00

EUR.
2.1.10  Verbindung zum stadtischen Haushalt

2018 [EUR] 2017 [EUR] 2016 [EUR]
Leistungen der Stadt
Stammeinlage 0,00 0,00 0,00
Verlustausgleich 0,00 0,00 0,00
Leistungen des Betriebes
Kapitalrickfuhrung, Gewinnabfiihrung 0,00 0,00 0,00
2.1.11  Verbindung zum Haushalt der Stadtwerke Leonberg

2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]
Leistungen der Stadtwerke
In die Stammeinlage 0,00 0,00 0,00
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In den Verlustausgleich 0,00 0,00 0,00

Leistungen des Betriebes

Kapitalrickfihrung, Gewinnabfihrung 148.377,05 379.266,75 375.005,29

2.1.12 Leistungsdaten / Erfullung des offentlichen Zwecks
Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 folgende Leistungen erbracht:

Verpachtung des Stromnetzes und des Gashetzes an die Netze BW GmbH als Strom- und Gas-
netzbetreiber.

2.1.13 Geschaéftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 07.11.2018 den Wirtschaftsplan 2019 beschlossen. Der
Gemeinderat der Stadt Leonberg hat am 20.11.2018 dem Vertreter der Stadt Leonberg in der Ge-
sellschafterversammlung das entsprechende Mandat zur Abstimmung erteilt. Die Gesellschafter-
versammlung hat am 28.11./06.12.2018 den Wirtschaftsplan 2019 beschlossen.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft betragt 24.168 TEUR. Der Anteil des Anlagevermégens an der
Bilanzsumme belauft sich auf 97,84 %. Die Eigenkapitalquote liegt bei 36,06 %. Die LEO Energie
weist im Geschéftsjahr einen Jahresiuberschuss von 260 TEUR aus.

Die Planung der Liquiditat und die Abwicklung der finanziellen Transaktionen erfolgt im Rahmen
eines Dienstleistungsvertrages mit der EnBW.

Insgesamt kann in 2019 die Entwicklung der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage als positiv ein-
gestuft werden. Das Jahresergebnis liegt unter dem IST-Vorjahreswert und entspricht der Progno-
se im Wirtschaftsplan.

Das Ergebnis vor Steuern ist im Jahresvergleich bedingt durch héhere periodenfremde Erldsmin-
derungen (Pachtriickzahlungen) und der Absenkung der anerkannten Eigenkapital- und Fremdka-
pitalzinssatze ricklaufig.

Im Vorjahr fuhrten periodenfremde Gewerbesteuerriickerstattungen zu einem verbesserten Jah-
resergebnis.

Der betriebsbedingte Aufwand wird in 2019 maf3geblich durch die Aufwendungen fiir die Master-
planerstellung Breitband bestimmt und fallt 36 TEUR hdher aus als in den Vorjahren.
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2.1.14 Ausblick

Die Ertragskraft der LEO Energie GmbH & Co. KG wird vorwiegend von der Hohe der Pachtentgel-
te bestimmt. Deren HOhe richtet sich nach den Pachtvertragen mit der Netze BW GmbH und wird
jahrlich angepasst.

Aufgrund weiter zunehmender Regulierungsanforderungen und verscharften Rahmenbedingungen
der Regulierung werden die Pachtentgelte tendenziell sinken. Die Steuerung dieses Risikos erfolgt
in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber Netze BW GmbH durch intensive Kommunikation in
Richtung Regulierungsbehdérden, Verbande und Politik.

Ein besonderes Risiko stellt dabei die Absenkung der Eigenkapitalzinssatze dar. Ab dem Ge-
schéftsjahr 2020 wird deshalb im langfristigen Jahresvergleich mit sinkenden Jahresiberschiissen
bei einem weiterhin positiven Ergebnis der Gesellschaft gerechnet.

Mit dem Ausbruch des Coronavirus ergeben sich weitere deutliche gesamtwirtschaftliche Risiken,
die nicht nur zu signifikanten Rickgéngen des Wirtschaftswachstums weltweit, in Europa und
Deutschland, sondern auch zu erheblichen Beeintrachtigungen der Produktion, des Beschaf-
fungsmarkts und der Lieferketten fiihren kdnnen. Dies kann unter anderem negative Auswirkungen
auf die Investitionsmoglichkeiten der Gesellschaft haben und damit kiinftig zu Riickgéngen in den
Pachterlésen fuhren.

In den bisherigen Planungen des Unternehmens flir 2020 ist ein solches Risiko nicht berticksichtigt
worden.

Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in die Netze und die damit verbundene Zins-
last aus der Fremdfinanzierung bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Neuausbau, der
Modernisierung und kontinuierlichen Erneuerung der Netze mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der
Versorgungssicherheit sowie der ErschlieRung neuer Versorgungsgebiete.

Die Durchfiihrung des gesetzlich geforderten Risikomanagements wird durch die Netze BW GmbH
abgewickelt. Bestandsgefahrdende Risiken sind nicht erkennbar.

Fur 2020 sind Investitionen von 1.110 TEUR (Stromnetz) und 725 TEUR (Gasnetz) geplant.
Das erwartete Investitionsvolumen liegt im Geschaftsjahr 2020 auf gleichbleibendem Niveau des
Geschéftsjahres 2019. Im Geschéftsjahr 2020 werden die Investitionen in das Strom- und Gasver-

teilnetz durch Netzverstarkungen und Erneuerung gepragt sein.

Im Jahr 2020 rechnet die LEO Energie GmbH & Co. KG mit einem Jahresiberschuss in Hohe von
rund 440 TEUR.
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2.1.15 Beschaftigte

Die LEO Energie GmbH & Co. KG verfugt Uber kein eigenes Personal. Die in der Gesellschaft an-
fallenden Aufgaben werden im Wesentlichen Gber einen Dienstleistungsvertrag mit der EnBW ab-
gewickelt.

2.1.16 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 28.07.2020 behandelt (Vorlage
2020/197). Dem Vertreter der Stadt Leonberg in der Gesellschafterversammlung wurde das Man-
dat erteilt, in der Gesellschafterversammlung fiir die Feststellung des Jahresabschlusses und der
Ausschittung des Bilanzgewinns zu stimmen und dem Aufsichtsrat und der LEO Energie Verwal-
tungs GmbH als Komplementérin flr das Geschéftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Die Gesellschafterversammlung hat im Umlaufverfahren am 06.10./09.10.2020 entsprechend be-
schlossen.

2.1.17 Bilanz

2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]
Bilanzsumme 24.167.687,97 | 23.631.803,68| 22.285.829,73
Aktiva
Anlagevermdgen -Sachanlagen- 23.590.972,39| 23.139.633,10| 21.887.707,11
Anlagevermdgen -Finanzanlagen- 55.000,00 55.000,00 55.000,00
Umlaufvermdgen 521.715,58 473.170,58 343.122,62
Passiva
Eigenkapital 8.715.039,25| 8.667.021,51| 8.576.280,82
Erhaltene Baukostenzuschiisse 3.769.079,00| 3.803.170,00| 3.785.032,00
Ruckstellungen 4.533,50 9.616,75 4.111,00
Verbindlichkeiten 11.410.168,82| 10.862.446,12 9.610.174,71
Passive latente Steuern 268.867,40 289.549,30 310.231,20

Fur den Breitbandausbau leisteten die Gesellschafter gemafl Gesellschafterbeschluss vom
28.11./06.12.2018 eine Einlage in H6he von 50 TEUR auf das gesamthanderisch gebundene
Rucklagenkonto. Die Einlage erfolgte quotal in Hohe der Gesellschafteranteile (Stadt Leonberg
25.500 EUR, Netze BW 24.500 EUR). Fur den Tatigkeitsabschluss wurde die Einlage sowie die
dazugehdrigen Kosten fir den Breitbandausbau in eine eigene Sparte ,Sonstiges® zugeordnet.

33




TOP 120

Stadt Leonberg Beteiligungsbericht fiir das Geschaftsjahr 2019

2.1.18 Gewinn- und Verlustrechnung

2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]
Umsatzerlose, sonst. betriebliche Ertrage 2.099.253,45| 2.465.977,12| 2.476.205,78
Abschreibungen, sonstige betriebliche Auf- 1432.71658| 1.332.256.40| 1.294.613.43
wendungen
Sonstige Zinsen und &hnliche Ertrage 0,00 0,00 542,00
Zinsen und ahnliche Aufwendungen 350.771,20 344.155,79 361.047,20
Steuern vom Ertrag
davon Verminderung passive latente Steuern: 56.086,10 77.903,10 150.160,10
20.681,90 € (VJ: 20.681,90 €)
Jahrestiberschuss 259.679,57 711.661,83 670.921,14
Gutschrift auf Kapitalkonten 0,00 0,00 0,00
Belastung auf Kapitalkonten 0,00 0,00 0,00
Bilanzgewinn 259.679,57 711.661,83 670.921,14

2.1.19 Kennzahlen zur Finanz-, Vermdgens- und Ertragslage
Kennzahl 2019 [%] 2018 [%] | 2017 [%]
Eigenkapitalquote 36,06 36,68 38,48
EK-Quote, bereinigt um Sonderposten 42,72 43,71 46,36
Anlagendeckungsgrad Il 101,05 100,59 100,13
Anlagenintensitat (Vermdgensstruktur) 97,84 98,15 98,46
Eigenkapitalrentabilitat 2,98 8,21 7,82
Gesamtkapitalrentabilitat 2,53 4,47 4,63

2.2 LEO Energie Verwaltungs GmbH

2.2.1 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Sitz: Belforter Platz 1, 71229 Leonberg

Die LEO Energie Verwaltungs GmbH ist hervorgegangen aus der EnBW Omega Elfte Verwal-
tungsgesellschaft mbH. In der Gesellschafterversammlung vom 25.07.2012 wurde die Neufassung
des Gesellschaftsvertrags und die Verlegung des Sitzes von Karlsruhe nach Leonberg beschlos-
sen. Die Gesellschaft ist im Handelsregister von Stuttgart unter HRB 742104 eingetragen.
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Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.07.2013.

2.2.2 Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist ausschlief3lich die Verwaltung des eigenen Vermdgens sowie
die Beteiligung als personlich haftende, geschéftsfliihrende Gesellschafterin an der LEO Energie
GmbH & Co. KG, Leonberg. Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementarstellung von der Entwick-
lung der LEO Energie GmbH & Co. KG abhangig.

2.2.3 Geschaftsjahr

Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

2.2.4 Beteiligungsverhaltnisse und Stammkapital

Das Stammkapital in Héhe von 25.000 EUR st voll eingezahlt.

Alleingesellschafterin der LEO Energie Verwaltungs GmbH ist die LEO Energie GmbH & Co. KG.
Bis 25.07.2012 war die EnBW Energie Baden-Wirttemberg AG Alleingesellschafterin.

2.2.5 Organe, Geschaftsfihrung und Vertretung

Gesellschafterversammlung Oberbirgermeister Martin G. Kaufmann (ab 05/2019 Martin Georg
Cohn), Stadt Leonberg

Dr. Christoph Miiller, Geschaftsfiihrer Netze BW GmbH, Stuttgart

Geschéftsflihrung EBM Dr. Ulrich Vonderheid, Dipl.-Kaufmann, Leonberg
Katja Kagebein, Dipl.-Kauffrau, Karlsruhe

Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Geschéftsfiihrer bestellt ist,
durch diesen allein, wenn mehrere Geschaftsfihrer bestellt sind,
durch zwei Geschaftsflihrer gemeinsam oder durch einen Ge-
schaftsfiihrer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
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2.2.6 Gesamtbeziige der Mitglieder der Geschéftsfiihrung und des
Aufsichtsrats

Die Angabe der Bezlige der Geschéftsfiihrung wird nach 8§ 286 Abs. 4 HGB unterlassen. Ein
Aufsichtsrat ist nicht vorhanden.

2.2.7 Steuerliche Verhaltnisse
Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 70073/52224 beim Finanzamt Leonberg gefuhrt.

2.2.8 Abschlussprifer

Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Stuttgart

2.2.9 Beteiligungen

Die LEO Energie Verwaltungs GmbH ist personlich haftende Gesellschafterin (Komplementarin)

der LEO Energie GmbH & Co. KG mit Sitz in Leonberg.

2.2.10  Verbindung zum stadtischen Haushalt

2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]
Leistungen der Stadt
Stammeinlage 0,00 0,00 0,00
Verlustausgleich 0,00 0,00 0,00
Leistungen des Betriebes
Kapitalruckfuhrung, Gewinnabfiihrung 0,00 0,00 0,00
2.2.11  Verbindung zum Haushalt der Stadtwerke Leonberg

2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]
Leistungen der Stadtwerke
In die Stammeinlage 0,00 0,00 0,00
In die Kapitalrticklage 0,00 0,00 0,00
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In den Verlustausgleich 0,00 0,00 0,00

Leistungen des Betriebes

Kapitalrickfihrung, Gewinnabfihrung 0,00 0,00 0,00

2.2.12 Leistungsdaten / Erfullung des 6ffentlichen Zwecks
Die Gesellschaft hat im Jahr 2019 folgende Leistungen erbracht:

Verwaltung des eigenen Vermdgens und Fuhrung der Geschéfte der LEO Energie GmbH & Co.
KG.

2.2.13 Geschaftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschaftsjahr 2019 wird ein Jahrestiberschuss in Hohe von 1 TEUR ausgewiesen. Die Ertrage
enthalten im Wesentlichen die Haftungsvergitung der LEO Energie GmbH & Co. KG. Aufwendun-
gen fur die Kosten der Geschéftsfihrung wurden im vollen Umfang der LEO Energie GmbH & Co.
KG weiter berechnet. Der Geschaftsverlauf ist zufriedenstellend.

Die Eigenkapitalquote betragt 97,96 %. Die Gesellschaft finanziert sich nahezu ausschlief3lich aus
Eigenmitteln. Die Liquiditat war im abgelaufenen Geschaftsjahr jederzeit gegeben.

2.2.14 Ausblick

Die Gesellschaft unterhalt keinen eigenen Geschéftsbetrieb. Fir das Jahr 2020 wird mit einem
geringflgigen Jahresiberschuss auf Vorjahresniveau gerechnet. Bestandsgefahrdende Risiken
sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschliel3lich aus der Komple-
mentarstellung bei der LEO Energie GmbH & Co. KG.

2.2.15 Beschatftigte

Die LEO Energie Verwaltungs GmbH verfligt, mit Ausnahme der Geschaftsfihrer, Gber kein eige-
nes Personal.

2.2.16 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 28.07.2020 behandelt (Vorlage
2020/198). Dem Vertreter der Stadt Leonberg in der Gesellschafterversammlung wurde das Man-
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dat erteilt, in der Gesellschafterversammlung fir die Feststellung des Jahresabschlusses und den
Vortrag des Jahresiiberschusses auf neue Rechnung zu stimmen und der Geschaftsfihrung der

LEO Energie Verwaltungs GmbH fur das Geschéftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Die Gesellschafterversammlung hat im Umlaufverfahren am 06.10./09.10.2020 entsprechend be-

schlossen.
2.2.17 Bilanz

2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]
Bilanzsumme 64.855,65 63.592,09 62.399,37
Aktiva
Anlagevermdgen 0,00 0,00 0,00
Umlaufvermdgen 64.855,65 63.592,09 62.399,37
Passiva
Eigenkapital 63.535,81 62.482,81 61.429,81
Ruckstellungen 974,00 1.109,28 969,56
Verbindlichkeiten 345,84 0,00 0,00
2.2.18 Gewinn- und Verlustrechnung

2019 [EUR] 2018 [EUR] 2017 [EUR]
Sonstige betriebliche Ertrage 3.845,50 3.973,25 4.602,01
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.595,50 2.723,25 3.352,01
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage 0,00 0,00 0,00
Zinsen und ahnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 197,00 197,00 197,28
Jahrestiberschuss 1.053,00 1.053,00 1.052,72
2.2.19  Kennzahlen zur Finanz-, Vermdgens- und Ertragslage
Kennzahl 2019 [%] 2018 [%)] 2017 [%]
Eigenkapitalquote 97,96 98,26 98,45
Eigenkapitalrentabilitat 1,66 1,69 1,71
Gesamtkapitalrentabilitat 1,62 1,66 1,69
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2021/038 =
ofentict LEONIIBERG
Dezernat lli Bauverwaltungs- und
Gebaudemanagement Bauordnungsamt
Bezugsvorlagen:
Beratungsfolge O/N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) o]
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Beauftragung der Jahresarbeiten fir die Gewerke Heizung, Sanitar
und Elektro

Beschlussvorschlag

1.

Die losweise Vergabe der Jahresarbeiten an den stadtischen Gebauden fir das Gewerk
Sanitar bis zum 31.12.2022 an die folgenden Firmen wird auf Grundlage deren Angebote
je Los vorbehaltlich deren Zustimmung zu geanderten Ausfiihrungs-, Zuschlags- und
Bindefristen genehmigt:

Los 1: Fa. Kafer GmbH, Liebigstr. 4, 71229 Leonberg; Angebot i. H. v. 10.829,00 €
Los 2: Fa. Kafer GmbH, Liebigstr. 4, 71229 Leonberg; Angeboti. H. v. 8.115,80 €
Los 3: Fa. Kafer GmbH, Liebigstr. 4, 71229 Leonberg; Angeboti. H. v. 27.774,60 €
Los 4: Fa. Detlef Bich Elektro u. Haustechnik GmbH & Co.KG, Gleiwitzer Str. 47,
71229 Leonberg; Angebot i. H. v. 42.155,75 €

Los 5: Fa. Detlef Bich Elektro u. Haustechnik GmbH & Co.KG, Gleiwitzer Str. 47,
71229 Leonberg; Angeboti. H. v. 42.155,75 €

Los 6: Fa. Detlef Bich Elektro u. Haustechnik GmbH & Co.KG, Gleiwitzer Str. 47,
71229 Leonberg; Angebot i. H. v. 16.219,70 €

Die losweise Vergabe der Jahresarbeiten an den stadtischen Gebauden flir das Gewerk
Heizung bis zum 31.12.2022 an die folgenden Firmen wird auf Grundlage deren
Angebote je Los vorbehaltlich deren Zustimmung zu geadnderten Ausflihrungs-,
Zuschlags- und Bindefristen genehmigt:

Los 1: Fa. Brenner GmbH, Liebigstr. 4, 71229 Leonberg; Angeboti. H. v. 6.592,60 €
Los 2: Fa. Brenner GmbH, Liebigstr. 4, 71229 Leonberg; Angeboti. H. v. 35.890,40 €
Los 3: Fa. Brenner GmbH, Liebigstr. 4, 71229 Leonberg; Angebot i. H. v. 24.014,20 €
Los 4: Fa. Detlef Bich Elektro u. Haustechnik GmbH & Co.KG, Gleiwitzer Str. 47,
71229 Leonberg; Angebot i. H. v. 76.487,25 €

Los 5: Fa. Detlef Bich Elektro u. Haustechnik GmbH & Co.KG, Gleiwitzer Str. 47,
71229 Leonberg; Angebot i. H. v. 51.586,50 €

Los 6: Fa. Detlef Bich Elektro u. Haustechnik GmbH & Co.KG, Gleiwitzer Str. 47,
71229 Leonberg; Angebot i. H. v. 9.466,45 €

Die losweise Vergabe der Jahresarbeiten an den stadtischen Gebauden fir das Gewerk
Elektro bis zum 31.12.2022 an die folgenden Firmen wird auf Grundlage deren Angebote
je Los vorbehaltlich deren Zustimmung zu geanderten Ausfiihrungs-, Zuschlags- und
Bindefristen genehmigt:

Los 1: Fa. Bibrlik & Stefani Fernmelde-, Daten- und Elektrotechnik, Schlosshof 14,
71686 Remseck; Angeboti. H. v. 39.484,20 €
Los 2: Fa. Ziegler Systemhaus GmbH, Stuttgarter Str. 56, 71701 Schwieberdingen;
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Angeboti. H. v. 32.921,35 €

e Los 3: Fa. Bibrlik & Stefani Fernmelde-, Daten- und Elektrotechnik, Schlosshof 14,
71686 Remseck; Angeboti. H. v. 27.762,70 €

o Los 4: Fa. Ziegler Systemhaus GmbH, Stuttgarter Str. 56, 71701 Schwieberdingen;
Angeboti. H.v. 135.773,05 €

e Los 5: Fa. Ziegler Systemhaus GmbH, Stuttgarter Str. 56, 71701 Schwieberdingen;
Angeboti. H. v. 126.598,40 €

e Los 6: Fa. Bibrlik & Stefani Fernmelde-, Daten- und Elektrotechnik, Schlosshof 14,
71686 Remseck; Angeboti. H. v. 72.804,20 €

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

Kontierung Jahr |verfiigbares Budget |[Finanzbedarf Bemerkung
Unterhal_t_ung der 2021 3.611.400 EUR |3.611.400 EUR |Der Finanzbedarf flr die
Grundsticke und Jahresarbeiten der
bﬁ“""he" Anlagen Gewerke Heizung, Sanitar
aller it

und Elektro ist im
Gebaudekostenstellen
inkl. Wartung Haushaltsplan 2021

veranschlagt. Aus den
Ausschreibungen ergibt sich
ein jahrlicher Finanzbedarf
in Hohe von 786.631,90
EUR brutto. Der
angebenene Finanzbedarf
bertcksichtigt dartber
hinaus auch zusatzliche
Bedarfe, welche
entsprechend den Vorgaben
beschafft werden.

Unterhaltung der 2022 4.509.907 EUR |4.509.907 EUR |Der Finanzbedarf fur die
Gruqutﬁcke und Jahresarbeiten der
bﬁullchen Anlagen Gewerke Heizung, Sanitar
aller

und Elektro wird im
Haushaltsplanentwurf 2022
bericksichtigt.

Gebaudekostenstellen
inkl. Wartung

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Verwaltung schlieft fir regelmaflig wiederkehrende Bauunterhaltungsmafinahmen
(Kleinreparaturen, Instandsetzungs-, Reparatur-, Wartungs-, Notdienst- und Havariearbeiten
pro Einzelfall unter 5.000 EUR) an den Gebauden der Stadt Leonberg fur die Gewerke
Sanitar, Heizung und Elektro Rahmenvertrage (Jahresvertragsarbeiten) ab.

Die letzte Ausschreibung der o. g. Gewerke der Jahresarbeiten erfolgte im Jahr 2016. Die
Rahmenvertrage der Jahresarbeiten wurden im Dezember 2016 mit Vertragslaufzeiten vom
01/2017 bis 12/2019 abgeschlossen.

Aus der Prifung der Gemeindeprufanstalt (GPA) im Jahr 2019 Uber die Bauausgaben der
Stadt Leonberg 2014 — 2018 ergaben sich zu beachtende Hinweise und Anmerkungen flr
das Ausschreibungsverfahren von Jahresarbeiten. Da der Priifbericht der GPA erst seit dem
17.12.2019 vorlag, war eine Vorbereitung und Durchfihrung der Ausschreibung im Jahr
2019 nicht mehr moglich.
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Mit der Vorlage 2020/002 und Beschlussfassung des Gemeinderats vom 28.01.2020 wurde
daher zugestimmt, die Jahresvertrage der Gewerke Sanitar, Heizung und Elektro um ein
Jahr bis zum 31.12.2020 zu verlangern. So konnten im Laufe des Jahres 2020 die Vorgaben
der GPA und die aktuellen Vergabekriterien abschlieend definiert und der
Ausschreibungsprozess korrekt gestartet werden.

Erarbeitung der Ausschreibungsgrundlagen

Ermittlung der Auftragshohen

Fir die einzelnen Gewerke wurden aus den Geb&audeunterhalts-Gesamtkosten der
vergangenen Jahre folgende jahrlichen Durchschnittsauftragsvolumen ermittelt:

- Sanitar 152.000 €
- Heizung 209.000 €
- Elektro 409.000 € (inkl. Wartungen)

Aufgrund dieser jahrlichen Auftragsvolumen war je Gewerk eine 6ffentliche Ausschreibung
durchzufiihren.

Letztlich entscheidet Uber das Auftragsvolumen die Haufigkeit und Notwendigkeit der
Reparaturmaflinahmen sowie Havarien in den einzelnen Gebauden, daher handelt es sich
bei den 0. g. Zahlen um Schatzzahlen.

Uber die Aufwandsart 42110000 Unterhaltung der Grundstiicke und baulichen Anlagen
(Ergebnishaushalt) werden auch weitere Gewerke, wie zum Beispiel Schlosser-, Schreiner-,
Fensterarbeiten etc. abgerechnet, fir die aufgrund des Auftragsvolumens keine
Jahresausschreibung erfolgt. Ebenso werden aul3erhalb der

Jahresvertragsarbeiten Uber Direktauftrag, freihandige Vergabe oder beschrankte
Ausschreibung weitere notwendige Instandhaltungsmalinahmen abgerechnet. Die Vergabe
dieser Leistungen erfolgt entsprechend den Vorgaben.

Die Jahresarbeiten der Gewerke Heizung, Sanitar und Elektro stellen nur einen Teil aus dem
Finanzbedarf von 3.019.000 EUR fir das Jahr 2021 und 3.898.900 EUR fiir das Jahr 2022
dar.

Losbildung

Das Gebaudemanagement betreut derzeit ca. 200 Gebaude / Kostenstellen mit einer
Gesamtnutzflache von ca. 174.000 m?. Dieser Gebaudebestand wurde entsprechend den
Standorten der Gebaude in 6 Lose aufgeteilt:

- Los 1: Ortsteil Gebersheim
- Los 2: Ortsteil Hofingen

- Los 3: Ortsteil Warmbronn
- Los 4: Stadtteil Leonberg

- Los 5: Stadtteil Eltingen

- Los 6: Stadtteil Ramtel

Jedem Los liegt folglich ein Gebaudekatalog zugrunde, der den Ausschreibungen als Anlage
beigefligt war. Der Bieter, der den Zuschlag fiir ein Los erhalt, wird somit beauftragt, die
Jahresarbeiten in samtlichen Gebauden dieses Loses durchzufliihren.

Es wurde festgelegt und in den Ausschreibungsunterlagen bekanntgemacht, dass héchstens
3 Lose an einen Auftragnehmer vergeben werden. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass
die Betreuung des Gebaudebestandes von mehr als 3 Losen fiir eine einzelne Firma aus
Kapazitatsgrinden nicht zu leisten ist.
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Die Bieter konnten fir alle Lose ein Angebot abgeben oder auch nur fir einzelne Lose.

Bewertungsmatrix

Um die Wertung der Angebote anhand der Eignung der Bieter fiir die Ausfiihrung von
Jahresarbeiten durchfiihren zu kénnen, wurde eine Wertungsmatrix erstellt. Es wurden dabei
folgende Kriterien fir die Wertung herangezogen und entsprechend gewichtet:

Kriterium Wichtung

Referenzen/ Eignungsnachweise: 10 %
Wurden in den letzten 3 Jahren Jahresbauarbeiten
vergleichbarer Art und Gite bei anderen Kommunen
/6ffentlichen Auftraggebern durchgefihrt?

Mitarbeiteranzahl (jahresdurchschnittlich 10 %
beschaftigte Arbeitskrafte)

Reaktionszeit— bei Notfallen 30 %

Reaktionszeit — auflerhalb von Notfallen (bei 20 %
Ublichen Auftragen)

Preis laut Angebot 30 %

Summe 100 %

Zur Eignungsabfrage der Bieter wurde basierend auf dieser Wertungsmatrix ein
Fragenkatalog erstellt, der von den Bietern je Los auszufillen war.

Vergabevorschlaqg

Es wurden drei 6ffentliche Ausschreibungen durchgefiihrt:
- LV 01: ,Jahresarbeiten 2021/2022; Sanitararbeiten®
- LV 02: ,Jahresarbeiten 2021/2022; Heizungsarbeiten*
- LV 03: ,Jahresarbeiten 2021/2022; Elektroarbeiten*

LV 01: Sanitararbeiten

Im Rahmen der Offentlichen Ausschreibung LV 01 ,Sanitararbeiten“ haben 7 Firmen die
Ausschreibungsunterlagen angefordert. Bis zum Angebotserdffnungstermin am 02.02.2021
um 12:00 Uhr lagen 3 Angebote vor.

Durch das Gebaudemanagement sowie das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde
daraufhin die Prafung und Wertung nach §§ 16 ff. VOB / A vorgenommen.

Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar:

- Wertungsstufe | (Formale Priifung - Ausschliisse von der Wertung):
Es musste keines der 3 Hauptangebote nach § 16 VOB/A, nach den
Bewerbungsbedingungen oder aus sonstigen Grinden von der Angebotswertung
ausgeschlossen werden.

- Wertungsstufe Il (Eignung der Bieter):
Es wurde kein Angebot nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprifung
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(Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit) von der weiteren Angebotswertung
ausgeschlossen.

- Wertungsstufe Ill (Priifung der Angebotspreise und fachtechnische
Priifung):
Nach § 16¢c VOB/A musste kein Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw.
wirtschaftlicher Prifung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.

- Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots):
In der engeren Wahl verbleiben somit 3 Hauptangebote.
Nach den Wertungsstufen | bis IV ergibt sich nachfolgende Bieterrangfolge.
Eventuelle Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschldge, Nebenangebote und
Nachlasse wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis bertcksichtigt.

Ermittlung der wirtschaftlichsten Loskombination

Durch Ermittlung der Gesamtpunktzahlen aus der Wertungsmatrix kommt es zu folgendem
Ergebnis:

Die Firma Kéafer erreicht in den Losen 1, 2 und 3 die hochste Punktzahl. Diese 3 Lose sind
somit an die Firma Kafer zu vergeben.

In den Losen 4, 5 und 6 erreicht die Firma Bich die hdchste Punktzahl und bekommt
demnach den Zuschlag fur diese 3 Lose.

Die Vorgabe, dass max. 3 Lose an einen Bieter vergeben werden, wird eingehalten. Es ist
folglich keine Variantenbetrachtung erforderlich.

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 4 VOBJ/A stellen die Angebote der Firmen Kafer und Bich
unter Berlcksichtigung aller technischen, wirtschaftlichen und funktionsbedingten
Gesichtspunkten die wirtschaftlichsten und annehmbarsten dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prifung und Wertung der Bieter der engeren Wahl

vorgeschlagen, die Auftrage fir die Lose 1, 2 und 3 an die Firma Kafer und die Auftrage fir
die Lose 4, 5 und 6 an die Firma Bich zu vergeben.

LV 02: Heizungsarbeiten

Im Rahmen der Offentlichen Ausschreibung LV 02 ,Heizungsarbeiten* haben 7 Firmen die
Ausschreibungsunterlagen angefordert. Bis zum Angebotserdffnungstermin am 02.02.2021
um 11:00 Uhr lagen 4 Angebote vor.

Durch das Gebdudemanagement sowie das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde
daraufhin die Prifung und Wertung nach §§ 16 ff. VOB / A vorgenommen.

Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar:

- Wertungsstufe | (Formale Priifung - Ausschliisse von der Wertung):
Es musste keines der 4 Hauptangebote nach § 16 VOB/A, nach den
Bewerbungsbedingungen oder aus sonstigen Grinden von der Angebotswertung
ausgeschlossen werden.

- Wertungsstufe Il (Eignung der Bieter):
Es wurde kein Angebot nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprufung
(Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit) von der weiteren Angebotswertung
ausgeschlossen.

- Wertungsstufe lll (Priifung der Angebotspreise und fachtechnische
Priifung):
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Nach § 16¢c VOB/A musste kein Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw.
wirtschaftlicher Prifung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.

- Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots):
In der engeren Wahl verbleiben somit 4 Hauptangebote.
Nach den Wertungsstufen | bis IV ergibt sich nachfolgende Bieterrangfolge.
Eventuelle Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschlage, Nebenangebote und
Nachlasse wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis berlcksichtigt.

Ermittlung der wirtschaftlichsten Loskombination

Durch Ermittlung der Gesamtpunktzahlen aus der Wertungsmatrix kommt es zu folgendem
Ergebnis:

Die Firma Brenner erreicht in allen 6 Losen die hochste Punktzahl. Da die Hochstzahl der
Lose in der Ausschreibung auf 3 Lose je Auftragnehmer beschrankt wurde, ist zu ermitteln,
welche 3 Lose aus den 6 Losen, in denen sie die erstplatzierte Bieterin ist, die Firma Brenner
erhalt.

Das Gebaudemanagement hat hierzu mit dem Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt und
dem Rechnungsprifungsamt das anzuwendende Verfahren zur Ermittlung der Losverteilung
abgestimmt. GemaR dem Vergabe- und Vertragshandbuch fir die BaumaRRnahmen des
Bundes (VHB) ist durch Gegeniiberstellung aller méglichen Vergabevarianten die
wirtschaftlichste Loskombination zu ermitteln.

Dabei gilt folgende Regel: Hat das Angebot eines Bieters in mehr als der angegebenen
Hochstzahl der Lose die héchste Punktzahl, wird die unter Berlicksichtigung der Rangfolge
wirtschaftlichste Kombination aller Lose ermittelt. In jedem Fall erhalt dieser Bieter solche
Lose, in denen sein Angebot die hochste Punktzahl hat. Der Zuschlag wird auf die insgesamt
wirtschaftlichste Kombination alles Lose erteilt.

Dies flhrt dazu, dass die Firma Brenner die Lose 1, 2 und 3 zugeteilt bekommt aus den
insgesamt 6 Losen, in denen sie die hdchste Punktzahl erreicht hat.
Die Firma Bich bekommt den Zuschlag fiir die verbleibenden Lose 4, 5 und 6.

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A stellen die Angebote der Firmen Brenner und Bich
unter Berlcksichtigung aller technischen, wirtschaftlichen und funktionsbedingten
Gesichtspunkten die wirtschaftlichsten und annehmbarsten dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prifung und Wertung der Bieter der engeren Wahl

vorgeschlagen, die Auftrage fir die Lose 1, 2 und 3 an die Firma Brenner und die Auftrage
fur die Lose 4, 5 und 6 an die Firma Bich zu vergeben.

LV 03: Elektroarbeiten

Im Rahmen der Offentlichen Ausschreibung LV 03 ,Elektroarbeiten” haben 14 Firmen die
Ausschreibungsunterlagen angefordert. Bis zum Angebotseréffnungstermin am 02.02.2021
um 10:00 Uhr lagen 10 Angebote vor.

Durch das Gebaudemanagement sowie das Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt wurde
daraufhin die Prafung und Wertung nach §§ 16 ff. VOB / A vorgenommen.

Die Wertungsstufen stellen sich wie folgt dar:
- Wertungsstufe | (Formale Priifung - Ausschliisse von der Wertung):

Es musste keines der 10 Hauptangebote nach § 16 VOB/A, nach den
Bewerbungsbedingungen oder aus sonstigen Grinden von der Angebotswertung
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ausgeschlossen werden.

- Wertungsstufe Il (Eignung der Bieter):
Es wurde kein Angebot nach § 16b Abs. 1 VOB/A im Rahmen der Eignungsprufung
(Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit) von der weiteren Angebotswertung
ausgeschlossen.

- Wertungsstufe lll (Priifung der Angebotspreise und fachtechnische
Priifung):
Nach § 16¢c VOB/A musste kein Angebot aufgrund rechnerischer, technischer bzw.
wirtschaftlicher Prifung von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden.

- Wertungsstufe IV (Auswahl des annehmbarsten Angebots):
In der engeren Wahl verbleiben somit 10 Hauptangebote.
Nach den Wertungsstufen | bis IV ergibt sich nachfolgende Bieterrangfolge.
Eventuelle Rechenfehler, Abgebote, Sondervorschlage, Nebenangebote und
Nachlasse wurden hierbei im jeweiligen Angebotsendpreis berlicksichtigt.

Ermittlung der wirtschaftlichsten Loskombination

Durch Ermittlung der Gesamtpunktzahlen aus der Wertungsmatrix kommt es zu folgendem
Ergebnis:

Die Firma Ziegler Systemhaus erreicht in allen 6 Losen die héchste Punktzahl. Da die
Hoéchstzahl der Lose in der Ausschreibung auf 3 Lose je Auftragnehmer beschrankt wurde,
ist festzulegen, welche 3 Lose aus den 6 Losen, in denen sie die erstplatzierte Bieterin ist,
die Firma Ziegler Systemhaus erhalt.

Somit ist hier, wie auch beim Gewerk Heizung, die Ermittlung der wirtschaftlichsten
Losverteilung durch Gegenuiberstellung aller méglichen Varianten durchzufiihren (vgl. hierzu
auch Vergabe- und Vertragshandbuchs fiir die Baumalinahmen des Bundes -VHB-).

Als Ergebnis bekommt die Firma Ziegler Systemhaus den Zuschlag fir die Lose 2, 4 und 5
aus den insgesamt 6 Losen, in denen sie die héchste Punktzahl erreicht hat.
Die Firma Bibrlik & Stefani bekommt die verbleibenden Lose 1, 3 und 6.

Nach § 16d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A stellen die Angebote der Firmen Ziegler Systemhaus und
Bibrlik & Stefani unter Berticksichtigung aller technischen, wirtschaftlichen und
funktionsbedingten Gesichtspunkten die wirtschaftlichsten und annehmbarsten dar.

Es wird daher als Ergebnis der Prifung und Wertung der Bieter der engeren Wahl

vorgeschlagen, die Auftréage fur die Lose 2, 4 und 5 an die Firma Ziegler Systemhaus und
die Auftrage fiur die Lose 1, 3 und 6 an die Firma Bibrlik & Stefani zu vergeben.

Weiteres Vorgehen

Nach der Genehmigung der Vergabe an die vorgeschlagenen Fachfirmen fir die Gewerke
Heizung, Sanitar und Elektro kann die formelle Beauftragung der Jahresarbeiten getatigt
werden.

Anlage/n
1 Auswertung Wertungsmatrix Heizung_Vertrauliche Anlage (nichtoffentlich)
2 Auswertung Wertungsmatrix Sanitar_Vertrauliche Anlage (nichtoffentlich)

3 Auswertung Wertungsmatrix Elektro_Vertrauliche Anlage (nichtoffentlich)
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2021/097 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat Il
Gebaudemanagement
Bezugsvorlagen:
2020/196
Beratungsfolge O/N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Leitbild - Zukunftsfahiges Bauen
Beschlussvorschlag und Kenntnisnahme

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von dem nachstehend beschriebenen Sachverhalt.

2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung ein ,Leitbild zukunftsfahiges Bauen® flir
die Stadt Leonberg auf der Basis der nachstehend erlduterten und in der Anlage
dargestellten Entscheidungsgrundlage zu entwickeln.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Mit Vorlage 2020/196 ist die Verwaltung dem Auftrag des Gemeinderats, die Bau-, Qualitats-
und Ausstattungsstandards fir Kindertageseinrichtungen zu aktualisieren, nachgekommen
und unterbreitete einen ersten Vorschlag. Die Gremien beauftragten daraufhin das
Gebaudemanagement in der Sozial- und Kulturausschusssitzung am 11.11.2020,
Ubergeordnete Themen in einer ergdnzenden Vorlage fur einen Leitfaden fir alle Neubauten
der Stadt Leonberg zu entwickeln.

Unter dem Begriff ,Zukunftsfahiges Bauen“ modchte die Verwaltung zusammen mit den
Gremien ein Leitbild entwerfen, das bei allen Bauprojekten Anwendung findet.

Langst spielt nicht nur die Betrachtung der Kosten und Bauzeit eine Rolle. Das Thema
.Nachhaltigkeit tritt immer mehr in den Vordergrund. Der Leitfaden soll daher vorrangig auf
der Betrachtung folgender - 3 Saulen - aufgebaut sein:

e A. Planungs- und Bauzeiten
e B. Agenda 2030/Klimavorbehalt
e C. Kostenoptimierung

In der beigefligten Anlage 1 sind von der Verwaltung entwickelte Entscheidungsgrundlagen
stichwortartig aufgefiihrt und erlautert, welche in dem Leitbild weiter ausgearbeitet werden
sollen.

Diese Saulen sollen hinsichtlich der Kriterien Bauaufgabe + Grundstick / Optimierung CO2
Emissionen /Lebenszyklus+Bedarf+Bauland in jedem Einzelfall untersucht und bewertet
werden. Im Idealfall findet diese Bewertung bereits direkt nach der Bedarfsanmeldung fur ein
Bauvorhaben, jedenfalls so frih wie mdglich statt. Dieser 1. Schritt kann auch mit der Hilfe
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und Unterstitzung externer Dienstleister erfolgen, die der Stadt Leonberg die entsprechende
Fachexpertise zukommen lassen und damit die jeweilige Bewertung ermoglichen. Es kann
davon ausgegangen werden, dass dabei einzelne Expertisen nicht immer wieder neu zu
erstellen, sondern Uber mehrere Bauaufgaben hinweg Ubertragbar sind. Als Beispiel sein
hier ein Vergleich der Emissionen bei unterschiedlichen Bauweisen wie Massiv-, Holz-,
Modul-, Element- oder Hybridbau genannt.

A. Bauaufgabe und Grundstiick:

Bauaufgabe und Grundstlck klaren

Nach Benennung der anstehenden Bauaufgabe erfolgt in einem ersten Schritt die
Untersuchung, ob ein dafiir geeignetes Grundstiick (GroRRe, Lage, Baugrund, etc.)
vorhanden ist.

AnschlieBend sind die Eigentumsverhaltnisse zu kléren. Im Idealfall ist das
Grundstick im Besitz der Stadt und kann anhand der Bauaufgabe bebaut werden.
Sollte hierzu eine Anpassung des Bebauungsplanes erforderlich werden, ist dies im
Vorfeld abzuklaren.

Hat die Stadt kein derartiges Grundstick im Besitz, ist die Ankaufmdglichkeit unter
den gleichen Voraussetzungen wie gerade beschrieben zu untersuchen und diese
Option zur Entscheidung zu stellen.

Optimale Bauweise

Aufgrund der Bauaufgabe, der Lage des Grundstlicks, eventuell bereits vorhandener
Gebaudeteile, Transport Material- und Entsorgungswege ist/sind die geeignete/en
Bauweise/en zu klaren. Ubergeordnet stehen hier Leichtbau (Holzbau), Massivbau
(Stahlbeton + Mauerwerk) sowie Hybridbauweisen (Mischung z.B. Holz/Beton) zur
Verfugung.

Daraus abgeleitet ergeben sich verschiedene Optionen. Diese konnen eine
konventionelle Bauweise wie auch eine Modulbau (3-dimensionale Raummodule)
oder Elementbauweise (2-dimensionale Bauelemente) sein.

Geeignete Baustoffe wahlen

Idealerweise werden Baustoffe verwendet und abhangig von der Nutzung festgelegt,
die sowohl in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Transport, Einbau, der
Nutzungsdauer und zuletzt auch der Wiederverwendung nach dem Ruckbau ein
Minimum an Ressourcen verbrauchen. Diese Betrachtung und auch Verwendung
ermdglicht, Gber die gesamte Verwendungszeit betrachtet, eine optimierte Energie-
und CO2 Bilanz.

Baustandards

Eine rechtzeitige Auswahl der Baustandards kann parallel zu den vorangegangenen
Schritten erfolgen und spater als Basis fur die weitere gleiche Bauaufgabe
herangezogen werden. Dadurch wird ebenfalls eine Optimierung der Bau — und
Planungszeiten erreicht. Nicht zuletzt ermdglicht dies auch eine Bewertung der
Kosten zu einem friheren Zeitpunkt mit einer hdéheren Genauigkeit als bei
schrittweiser Festlegung der Standards.

Planungs- und Steuerungsbedarf

Auf der Grundlage der zuvor ermittelten Kriterien ist der Steuerungs- und
Planungsbedarf zu ermitteln. Dies betrifft sowohl interne Ablaufe, wie auch den
Einkauf von externen Dienstleistungen.

Der Planungs- und Steuerungsbedarf ist bei der konventionellen Bauweise, bedingt
durch eine Vielzahl an zu klarenden Fragen und Planungsschritten (jedes Detail ist
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neu, muss geplant, abgestimmt, ausgeschrieben, vergeben und anschlieRend
gebaut, Uberwacht, sowie abgerechnet werden) hdher als bei einer Modul- oder
Elementbauweise. Diese beiden Bauweisen haben den Vorteil, dass sie auf immer
wiederkehrende Bauteile oder Raummodule zuriickgreifen.

Dadurch kann sich ein minimierter Planungsaufwand und kirzere Bauzeiten ergeben.
Erreicht wird dies z.B. durch vorgefertigte witterungsunabhangig erstellte Bauteile und
die durch maschinelle Vorfertigung erreichte héhere Prazision, sowie eine schnellere
Ausfuhrungszeit vor Ort. Parallel kdonnen auf der Baustelle bereits vorbereitende
MaRnahmen wie Grundstuck freimachen, ErschlieBung und Grindung erfolgen.

Bei der konventionellen Bauweise liegen die Vorteile in der Verarbeitung gleicher
Baustoffe wie im Bestand bei Anbauten, Umbauten oder Erweiterungen. Dies hat
gegebenenfalls positiven Einfluld auf die Gefahr der Bildung von Anschlufdrissen oder
der statischen Ausbildung der AnschliRe bei vorgegebenen Anschlul3héhen.
Ebenfalls positiv ist die Flexibilitat in der Formensprache (rund) bei vorgegebenem
Bestand oder einem entsprechendem Entwurf.

Optimierung der Bauabliufe

Mit Hilfe der bis zu diesem Schritt bereits getroffenen Entscheidungen kénnen die
Bauablaufe optimiert werden. Ein hoher Grad an Vorfertigung ermdglicht weniger
Zeitaufwand fUr Planungszeit, weniger Transporte zur Baustelle, kiirzere Bauzeiten,
optimierte Unterhalts- und Betriebskosten, sowie geringere Belastung der
angrenzenden Bewohner und Gebaude durch Baularm, Verschmutzung und Bauzeit.
Voraussetzung dafir sind aber auch frihzeitige Festlegungen der aus der
Bauaufgabe und geplanten Nutzung des Gebdaudes resultierenden Fragen. Spéatere
Anderungen sind dann nur noch bedingt méglich und mit zusatzlichen Kosten
verbunden.

Zusammenfassung Planungs- und Bauzeiten:

Frihzeitige Festlegung der Punkte Baustandard, Bauweise und Baustoffe haben
erheblichen Einfluss auf Bauzeit und Baukosten. Werden die mdglichen Potentiale
durch vorangegangene Betrachtung dieser Punkte genutzt, kdnnen in den Bereichen
Planungs- und Bauzeit, Agenda 2030 + Klimavorbehalt und Kosten Optimierungen
erreicht und genutzt werden. Dies hat fur alle Bauarten Gultigkeit.
Grundvoraussetzung ist das Abarbeiten der genannten Punkte um daraus die
entsprechenden Vorteile und Optimierungen erzielen zu kdénnen. Wichtig ist hier die
Langzeitbetrachtung und der entsprechende Arbeits- und auch Mitteleinsatz zu
Beginn der Planungs- und Bauaufgabe.

. Optimierung CO2 Emissionen

Energieverbrauch < -erzeugung

Idealerweise erzeugt ein Gebdude mehr Energie als es verbraucht. Um dieses Ziel zu
erreichen oder aber auch um ihm mdglichst nahe zu kommen gibt es verschiedene
Wege, die nicht einzeln zu betrachten sind, sondern in ihrer Gesamtheit wirken. Es
kann der Energieverbrauch minimiert, der Einsatz der Ressourcen optimiert oder
auch die Betrachtung eines Gebaudes Uber die gesamte Lebenszeit erfolgen.

Durch den letztgenannten Punkt sind Anpassungen, am besten in der
Planungsphase, an allen Stellschrauben fortlaufend moglich. So kommen Materialien
hinzu, die Energiegewinnung verandert sich und/oder wird optimiert. Dadurch kénnen
Einsparungen im Energieverbrauch, der Energiegewinnung und damit der
Gesamtbilanz eines Gebaudes entstehen.

CO2 Emissionen und -reduzierung
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Eine intelligente und gesamtheitliche Betrachtungsweise hinsichtlich der
Anforderungen und Randbedingungen an ein Gebdude ermoéglichen den Weg zu
diesem Ziel. So stehen Baustoffe zur Verfigung, die fir eine Vielzahl an
Gebaudetypen die Anforderungen an die gangigen Normen (Brandschutz,
Schallschutz und Bauphysik) erfullen und gleichzeitig zur Verringerung von CO2
Emissionen und Energieverbrauch flihren. Aber nicht nur der Baustoff, sondern auch
seine zielgerichtete Verwendung, die Herkunft und Recycelbarkeit sind bei der CO2-
Reduktion wichtig.

Beispielhaft sei hier der Baustoff Holz genannt, der vielfaltige Anfoderungen erfullt
und fir unterschiedlichste Gebaudetypen eingesetzt werden kann. Holz selber ist
nahezu klimaneutral. Fir die Ausstattung eines Gebaudes gibt es bereits heute viele
Materialien, die aus recycelten Baustoffen hergestellt werden oder eben selbst nach
Ablauf ihrer Lebenszeit wieder in den Kreislauf rickfuhrbar sind.

100% recycelbar

Uber eine entsprechende Materialwahl und Wiederverwendung von Baustoffen und
Baumaterialien kann dieses Ziel angegangen werden.

Gesicherte Qualitat / Optimierte Logistik

Eine Fertigung in der Fabrik ist einer Herstellung direkt auf der Baustelle in
verschiedenen Punkten Uberlegen. Dies sind beispielsweise hohere Qualitat in der
Genauigkeit und Schnelligkeit, sowie im Bereich der Kosten Einsparpotential durch
optimierte Logistik (Transport) und je nach Bauweise auch Mehrfachfertigung
(Module oder Bauelemente).

Die Kombination verschiedener Bauweisen kann ebenfalls zZu
Qualitatsverbesserungen fiihren, da sich vielfaltige Gebaudetypen und Nutzungen
abbilden lassen.

Ressourcenverbrauch minimieren

Auch hier spielt die Materialwahl (nachwachsende Rohstoffe) eine groRe Rolle.
Zusatzlich sind aber auch eine intelligente Logistik, kurze Wege, reduzierte
Transportaufkommen, kurze Bauzeiten, weniger Abfall beim Rickbau und optimierte
Unterhalts- und Betriebskosten von wesentlicher Bedeutung. Daher sind diese
Festlegungen an den Anfang einer Planung zu stellen und auch hinsichtlich der
Kosten Uber den gesamten Lebenszyklus zu betrachten und nicht nur auf die
Gestehungskosten zu reduzieren.

Reduzierte Planungs- und Bauzeit

Nicht zuletzt haben alle vorgenannten Punkte  Auswirkungen  auf
Planungsaufwendungen und Bauzeit. Die Summe optimierter Auswahl- und
Umsetzungsentscheidungen flhrt auch in den Bereichen Planung und Bauzeit zu
Einsparungen. Somit kdénnen auch hier CO2 Emissionen, Energie- und
Ressourcenverbrauch verringert werden.

Zusammenfassung Optimierung CO2 Emissionen:

In die unmittelbare Zukunft gedacht sind Einsparungen im Bereich der CO2
Emissionen, des Ressourcen- und Energieverbrauchs ein Teil der anstehenden
Aufgaben und unabdingbar um die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. Die
Bauaufgabe mit ihrer Vielzahl an zu entscheidenden Punkten und
Optimierungsmadglichkeiten kann eine mitentscheidende Rolle beim der Erreichen des
Ziels spielen. So ist es notwendig eine Optimierung in den Bereichen Planungs- und
Bauzeit, Agenda 2030 + Kllimavorbehalt und Kosten zu erreichen.
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C. Lebenszyklus + Bedarf + Bauland

Gesamtlebenszyklus betrachten

Dies ist ein entscheidender Punkt fir die Gesamtbilanz eines Gebaudes. Das gilt
sowohl fir den Bereich Kosten und Emissionen (Klimaagenda, Umweltschutz, etc.),
wie auch fir eine nachhaltige Ausrichtung einer Stadtplanung. Denn nicht nur
Material und Recycelbarkeit spielen eine Rolle, sondern auch die Betrachtung der
Nutzung, einschliellich einer moglichen Nutzungsanderung eines Gebdudes im
Laufe der Zeit. Eine friihzeitige Untersuchung und Klarung dieser Frage kann Kosten,
Bauland und Ressourcen einsparen.

Frihe Entscheidung Bauweise

Je friher die Bauweise geklart wird und je weniger unterschiedliche Moglichkeiten in
Bezug auf Material, Statik, Gebaudetechnik und Nutzungsvarianten uUber die
Planungs- und Nutzungszeit des Gebaudes berlicksichtigt und eingeplant werden
mussen, desto leichter ist eine kosten- und nutzungsoptimierte Bauplanung mdglich.

Investkosten / Betriebskosten

Diese Betrachtung gehort unbedingt in eine Gesamtbilanz. Ein vermeintlich glnstiges
Bauvorhaben kann Uber eine Nutzungszeit von beispielweise 50 Jahren teurer
werden, als ein am Anfang grindlich, optimiert und durchaus mit hdherem
Anfangsinvest geplanter Bau. Die Gesamtbilanz/Lebenszyklusanalyse fihrt u.a. zu
einer Senkung der Betriebskosten, geringeren Kosten im Falle eines Umbaus bei
einer Umnutzung und dem gunstigeren Austausch von defekten und abgenutzten
Bauteilen. Des Weiteren kénnen Emissionen und Materialriickfiihrungen bei Rickbau
von Gebauden optimiert werden.

Vergabeverfahren

Auch hier muss durch Optimierung und verschiedene Losungsansatze ein Optimum
gefunden werden. Leistungen, die teilweise gebilindelt werden kénnen, wie z.B. im
Modulbau sparen Zeit und damit Kosten.

Preis- und Leistungsoptimierung

Eine rechtzeitige und den vorgenannten Punkten gerechte Auswahl an Materialien,
gerade in Bezug auf die Betrachtung lber die gesamte Lebenszeit, die Emissionen
bei Herstellung und Rickbau und die Kosten im laufenden Betrieb, miissen in ein
ausgeglichenes Verhaltnis gesetzt werden. Auch hier gilt, dass die Betrachtung der
Kosten und Leistungsfahigkeit eines Produktes Uber eine langere, im Idealfall Uber
die gesamte Gebaudenutzungsdauer, zu berlcksichtigen sind, um das tatsachlich
beste Ergebnis zu erreichen.

Strategische Uberlequngen und Grundstiickskauf

Eine nachhaltige Planung erfordert eine Betrachtungsweise Uber den akuten Bedarf
eines Gebaudes und seiner Nutzung hinaus. Das Stichwort ist hier die
Nutzungsanderung, die sich im Laufe der Zeit ergeben kann.

Dies gilt sicher auch fur die Auswahl geeigneter Grundstiicke. Mdglicherweise ist ein
fur eine KITA geeignetes Grundstlck einer Stadteplanung unter dem Gesichtspunkt
demographischer Entwicklungen nicht forderlich, bzw. soll und kann dann so geplant
werden, dass beide Nutzungen mit geringen Anderungen und Umbaumafnahmen
moglich werden.

Ein weiterer Punkt ist die Beschaffung und Haltung von Grundstiicken. Hier ergeben
sich Mdglichkeiten im Bereich der Stadteplanung und unter Berlcksichtigung eines
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Gesamtkonzeptes, die sich bei eigenen Grundstlicken leichter und nachhaltiger
verfolgen lassen.

Auch einem ((berhitzten Markt mit Uberzogenen Grundstiickspreisen kann
entgegengewirkt werden.

Zusammenfassung Lebenszyklus + Bedarf + Bauland:

Ziel ist es, fUr die vielfaltigen und speziellen Aufgaben und Nutzungen den jeweils
optimalen Entscheidungs-, Planungs- und Ausfuhrungsweg zu finden. Dabei werden
die fir die jeweilige Bedarfsanmeldung zustandigen Amter, wie zum Beispiel das Amt
fur Jugend, Familie und Schule hinsichtlich der Anforderungen an Raumprogramm
wie bisher eingebunden.

Der tragende Gedanke entspricht der Optimierung der unterschiedlichen Aufgaben
unter Zuhilfenahme der 3 Saulen.

Am Anfang entsteht hier sicher ein hdherer Aufwand, da verschiedene Betrachtungen
und auch damit verbundenen Leistungen zum Einsatz kommen, die ausgefiihrt und
auch bezahlt werden missen. Allerdings ist eine gesamtheitliche Betrachtung nétig,
um Vor- und auch Nachteile zu erkennen und zu bewerten.

Eine massive, modulare oder Elementbauweise soll zuklnftig keine der jeweils
anderen Bauweisen ersetzen sondern so erganzen, dass eine Optimierung in der
Summe erreicht wird.

Da es sich bei verschiedenen Untersuchungen, die auf den vorangegangenen Seiten
beschrieben sind (wie z.B. Auswahl Materialien Konstruktion, Materialien Ausbau,
Emissionsverhalten Bauteile, Einsatz welcher Haustechnik, Kosten-
Nutzungsvergleich Energieoptimierungsmal3nahmen etc.) um wiederkehrende
Prozesse handelt, ergibt sich ein Synergieeffekt. So kann davon ausgegangen
werden, dass sich Kosten fiir die Erbringung dieser Leistungen nicht nur auf das die
jeweilige  Untersuchung anstolende Bauvorhaben, sondern auf mehrere
Bauvorhaben umlegen Iasst.

Ausblick

Die Verwaltung empfiehlt den Mallnahmenkatalog in Abstimmung mit dem Rat zu
spezifizieren und nach Freigabe des Leitbildes zuklinftige Bauvorhaben unter diesen
Gesichtspunkten zu begleiten, bewerten und Entscheidungen herbeizuflihren. Das
Leitbild selbst soll dabei fortlaufend angepasst werden, sobald zielfiihrende
Veranderungen wie z.B. im Bereich Energiegewinnung, Dammstandards, Materialen,
technische Ausristungen usw., die den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen, marktreif sind.

Uber ein entsprechendes Monitoring kdnnen dann relevante Daten erhoben und
teilweise auch mit bestehenden Gebauden verglichen werden. Dies kann z.B. in den
Bereichen Energieverbrauch und Kosten erfolgen. Auf diesem Weg ist somit auch
eine Nachhaltigkeit der MalRnahmen messbar und ndétige Veranderungen werden
erkannt.

Anlage/n

1

210330_Leitbild zukunftsfahiges Bauen (6ffentlich)

2 201130 Bau- und Qualitatstandards Kitas (6ffentlich)

3 1_PDFsam_210108_Baubeschreibung_Kita_Nord Wohnen-gekirzte Fassung
(6ffentlich)

4 Vollstandige Baubeschreibung Wohnungen (6ffentlich)
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5 Vollstandige Baubeschreibung KiTa Nord (6ffentlich)
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Zukunftsfahiges Bauen
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A B C
Bauaufgabe + Grundstuck Optimierung CO2 Lebenszyklus + Bedarf +
Emission Bauland
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- Optimale Bauweise klaren - CO2 Emissionen < 0 - Frihe Entscheidung Bauweise
- Geeignete Baustoffe wahlen - 100 % recycelbar - Investkosten / Betriebskosten
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oland: 10.Us5.2027



TOP 140

Fassung 30.11.2020

Bau-, Qualitats- und
Ausstattungsstandards

fur Kindertageseinrichtungen
der Stadt Leonberg



Bau-, Qualitats- und Ausstattungsstandards bei Kindertageseinrichtungen der Stadt Leonberg

Inhalt
L EINLEITUNG . ..ttt e e e e e et ettt e e e e e e e e e eeanbba s 4
1.1 Gesetze, RIChNIEN, NOIMIEN ... ... e et e e e e eaas 4
1.2 KOStENDEWUSSEIES PIANEN ... .. 5
2. STADTEBAU ......ooitiiie ettt ettt ettt ettt et e e et e et e e teeete et e et e eteeeteeeteeteaneeaneesreeareas 6
2.1 Lage auf dem Grundstick und ErschlieBUNG ..........coovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee 6
. HOCHBAU ..ot ettt e e e e ettt ettt e e e e e e e e e e tbba e e eaaas 7
3.1 Bauphysikalische ANfOrderungen ...........coueviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 7
3.1.1 Warmeschutz und Energieeffizienz ...........ooviiiiiiiiiic e 7
3.1.2 Schallschutz und RAUM@AKUSTIK .........cccoeeiieeeeeeeeeeee e 7
SCNAISCRULZ ...t e e e e 7
3.2 GebAUAEKONSIIUKLION ......ceiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 9
3.2.1 AuSSENWENAE / FASSAUE .....ccoeeeeeeeeeeeee e 9
3.2.2 AUSSENLUreN UNA FENSTEN ...t 9
3.2.3 Sonnen- und BIENASCRULZ..........ccoooiiiee 9
3.2.4 Einbruchschutz / SchlieRaniage.............oouuuiiiiiiiiiiiiicee e 10
i 2. 5 DA .. 10
.3 INNENDEIEICH ...t 11
3.3.1 Innenwande und -beKIeidUNGEN .........ccoo i 11
3.3.2 BOUENDEIAGE ... .ot 12
3.3.3 DecKenbeKIBIAUNG ........cceeeeeeeeeeeeeee e 12
IR IR 10 (=T o 1 10] (=] o H PP SUPUPPPPTPTI 12
3.4 Treppen, Rampen und FOrderaniagen ...........cooooiiiiiiiii e 12
3.4.1 Brustungen und GeIANUET ........cooo i 12
I N oo [T =T g1 F= 1o =T o S SUUPPPOTTR 13
4. GEBAUDETECHNIK ...ttt ettt ettt et et e et e e e et e e eaeeenteeeaeeeeneeeneas 14
4.1 SANIAINSTAIALION. .....eeiieiiii e e e e e e eeeas 14
4.1.1 Entwasserung und Sanitar — Installation..............oooooeeeeiin 14
4.1.2 SANItArgegenSIANGE .......ccoeiiiiiiiee e 14
A =St 0] =T o] ] 1 SRR 15
4.2.1 Elektrotechnische ANlagen ... 15
4.2.2 INSTAlIALIONEN ... 15
4.2.3 INStAllAtiONSYEIALE ... 15
B Y=Y 1T Tod o (1 Vo 15

Seite 2 von 20

TOP 140



Bau-, Qualitats- und Ausstattungsstandards bei Kindertageseinrichtungen der Stadt Leonberg

4.3 Warmeerzeugung, Warmeverteilung...............ueuueuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinineneeneeeeieeeenenees 15
G VAV F= 1 g g1 =T [ U] o S 15
4.3.2 WArmMeVErtIlUNG .......ccooeeiee e 16
G TC B = =T =11 o S 16

4.4 RAUMIUFEEECNNIK ...t 16

5. AUSSENANLAGEN. ...ttt ettt e e e e e e e e ar b e e e e 17

I VT o T = 1o o PP PP PPPPPPPPPPP 17
5.1.1 Baume und GehoIzpflanZungen.........cccoo oo 17
5.1.2 ArtENAUSWANL. ...t 17

5.2 Wege- und VerkenrsflaChen.............oovviiiiiiiiii 17
5.2.1 TragSChiChEN ... ..o e e e e e e e e e aaaees 17
5.2.2 Wege- und VerkehrsflaChen .......... ... 18

B3 EINfASSUNGEN ...ttt e e e e e e e e e e e ettt a e e e e e e e eeeatbn e e e eaaeeaneees 18
5.3.1 Einfassungen von Spielbereichen........... ... 18

L T a1 1Yo [T T T =1 o PSPPI 18
5.4.1 MetallgitlerZAUNE ........uiiiiiiiiii bbb nnnnne 18

B.5 SPIEIIACHEN ... e e e aaaae 18
B5.5.1 Pflegezufanrt.... ..o 18
5.5.2 SPIEIGEIEALE ...ttt nne 19
5.5.3 FAIISCRULZ ... 19

6. Weitere ANfOTAEIUNGEN .....cooeieeeee e 20

Seite 3 von 20

TOP 140



TOP 140

Bau-, Qualitats- und Ausstattungsstandards bei Kindertageseinrichtungen der Stadt Leonberg

1. EINLEITUNG

Die Bau-, Qualitats- und Ausstattungsstandards bestimmen den Planungsgrundlage von
stadtischen Einrichtungen, um einen stadteinheitlichen Standard zu gewahrleisten und zu
einem wirtschaftlichen Bauen beizutragen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Je nach ortlichen Gegebenheiten und EinrichtungsgréfZe kénnen weitere bauliche Standards
hinzukommen bzw. Anderungen notwendig sein.

Im Einzelfall kbnnen Abweichungen zu den Bau-, Qualitéts- und Ausstattungsstandards
erforderlich sein, deren Detail und Lésungen dann vorher und rechtzeitig mit den fachlich
Beteiligten abzustimmen und schriftlich festzuhalten sind.

Bestehende bauordnungsrechtliche, bautechnische und sicherheitstechnische
Bestimmungen werden mit diesen Bau-, Qualitats- und Ausstattungsstandards nicht auf3er
Kraft gesetzt und sind entsprechend zu bertcksichtigen.

1.1 Gesetze, Richtlinien, Normen

Die einschlagigen DIN-Normen, Vorschriften und Verordnungen sind in der neuesten
Fassung zu berticksichtigen.

Fur die Ausfiihrung der Arbeiten gelten u.a. folgende Gesetze, Richtlinien, Normen:

Landesbauordnung Baden-Wrttemberg

Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

Regelwerk der Unfallkasse Baden-Wiurttemberg (UKBW)

DIN 18040 Barrierefreies Bauen - Teil 1

Die Normen der ortlichen Behorden, insbesondere der Bau- und Gewerbeaufsicht,
der Feuerwehr und die Hersteller-Richtlinien fur die verwendeten Stoffe und Bauteile.
Diese gelten jeweils in der aktuellen Fassung.

Energieeinsparverordnung (EnEV)

DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 4102 Brandschutz im Hochbau

DIN EN 1176 Spielgerate, DIN EN 1177 Fallschutz

Die Normen der aktuell gultigen DIN, EN, VDS und VDE Vorschriften

Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Im Hinblick auf die Produktauswahl anhand von Kennzeichnungen wird auf die
allgemeinen Baustandards verwiesen.

e KVJS Richtlinien

Grundsatzlich sind die Richtlinien und Normen fur offentliche Gebaude in der jeweils giiltigen
Fassung einzuhalten. Die bautechnischen Anforderungen der Stadt Leonberg werden
inhaltlich wie folgt erganzt:
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[

Der in den Bau-, Qualitats- und Ausstattungsstandards verwendete Begriff
»=anerkannter Stand der Technik* wird inhaltlich immer definiert als ,anerkannter Stand
der Technik zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung®.

o Fur die einzelnen Geb&udeteile ist ein Farb- und Materialkonzept zu erstellen und
vorzulegen. Hierfur sind z.B. eine Musterfassade, Materialzusammenstellungen,
Gebrauchsmuster und fir den Innenausbau ausreichende Wand- und Bodenfliesen
vorzuhalten. Ein Bemusterungsprotokoll ist zu erstellen, versehen mit den genauen
Herstellerangaben und Preisspannen der Produkte.

e Die Grenzwerte fur Kitas sind einzuhalten. Bei den Baustoffen sind nur
emissionsarme, formaldehydfreie und 6kologisch unbedenkliche Stoffe zugelassen.

e Qualitat und Material orientieren sich an den Anforderungen fir eine
Kindertagesstatte und an den Anforderungen flr spezifische Raumnutzungen.
Samtliche eingebauten Materialien und Bauteile/Beschlage missen dem
Objektstandard fur offentlich genutzte Gebaude gentigen, d.h. fiir ein offentliches
Gebaude geeignet und den bei dieser Nutzungsart auftretenden Belastungen
ausgelegt sein.

o Das Gebaude ist behindertengerecht auszufiihren.

1.2 Kostenbewusstes Planen

Im Zuge der Planung hat die stetige Abwagung zwischen Nutzungsqualitat und Kosten, auch
im Hinblick auf die Betriebskosten, zu erfolgen.

Dies erfolgt z.B. durch:

o Eine moglichst abgeschlossene Planung vor Baubeginn bildet eine verlassliche
Grundlage und gibt Verhandlungssicherheit und -spielraum im Vergabeverfahren.
Nachtragliche Anderungen dirfen nur vorgenommen werden, wenn sie kostenneutral
erfolgen.

o Die frihzeitige Beteiligung eines Brandschutzsachverstandigen und Bodengutachters
ist zu beachten.

¢ Die Minimierung von Gebaudevolumen im Erdreich (Untergeschoss) ist unter
wirtschaftlichen Aspekten anzustreben.

¢ Die wirtschaftliche Nutzung von erneuerbaren Energien soll bereits in der friihen
Entwurfsphase beriicksichtigt werden.

o Bei der Orientierung bzw. der Neigung von Gebaudeaul3enflachen wird eine ggf.
beabsichtigte Solarenergienutzung berticksichtigt.

e Aus energetischen Griinden werden kompakte Baukorper angestrebt.

Seite 5 von 20



TOP 140

Bau-, Qualitats- und Ausstattungsstandards bei Kindertageseinrichtungen der Stadt Leonberg

2. STADTEBAU

2.1 Lage auf dem Grundsttck und Erschliel3ung

e Beider Lage des Geb&udes auf dem Grundstuck ist die guinstige Losung hinsichtlich
einer fuBlaufigen Erreichbarkeit, der Zufahrt zu den Besucherstellplatzen, der
Anliefermdglichkeiten, der Mullentsorgung und einer Pflege- und Feuerwehrzufahrt zu
erarbeiten.

o Externe Larmquellen sind bei der Orientierung und Grundrissform des Gebéaudes zu
bertcksichtigen. SchallschutzmaRnahmen wie Larmschutzwénde im AuRenbereich
oder entsprechende Grundrissgestaltung (z.B. ,Pufferzonen®) sind zu bedenken.

o Aspekte der kommunalen Kriminalpravention sind zu bertcksichtigen
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3. HOCHBAU
3.1 Bauphysikalische Anforderungen

3.1.1 Warmeschutz und Energieeffizienz

Die DIN-Norm zu ,Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden® ist in der
aktuell gultigen Fassung einzuhalten.

Bei Forderprogrammen sind ggfs. héhere Anforderungen an den Wéarmeschutz und
die Energieeffizienz einzuhalten.

3.1.2 Schallschutz und Raumakustik

Schallschutz

Die Mindestanforderungen an die Schalldammung von Decken, FuBbtden, Wanden,
Fenstern und Installationen sind einzuhalten.

Alle Rdume mussen gegeneinander und gegen Verkehrsflachen ausreichend
schallgedammt sein.

SchallschutzmalRnahmen sind im Besonderen auch in den Verkehrsflachen
einzuplanen.

Raumakustik

Der Leitfaden des Umweltministerium Baden - Warttemberg ,Larmschutz fur kleine
Ohren* (BG/GUV — aktuell gultige Fassung) ist umzusetzen.

Es sind die Anforderungen an Nachhallzeiten gemaf aktuell gultiger DIN-Norm zu
erfillen.

Im Rahmen der Ausfuhrungsplanung ist durch eine geeignete Material- und
Oberflachenauswahl eine Minimierung der Nachhallzeiten zu erreichen.

Zur Erreichung der notwendigen Nachhallzeiten muss die Absorberflache den jeweils
gultigen Normen entsprechen.

In den Aufenthaltsrdaumen sind abgehangte Decken bzw. Deckensegel einzubauen
um die notwendigen Schallschutzanforderungen zu erfillen.

Falls erforderlich schalldammende Bekleidungen auf Wandflachen.

Brandschutz

Es gelten die Ausfiihrungsbestimmungen der jeweiligen DIN-Normen und
baurechtlichen Anforderungen.

Die Brandschutzanforderungen aus dem Brandschutzkonzept sind zu beachten.
Umsetzung der Brandschutzvorschriften entsprechend der Baugenehmigung

Belichtung

Alle AufenthaltsrAume muissen entsprechend der Nutzung ausreichend durch
Tageslicht belichtet sein und beleuchtet werden.
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¢ Aufenthalts- und Arbeitsraume sind tageslichtorientiert zu planen.
¢ Es sind helle Innenwandoberflachen mit hohen Reflexionsgraden zu planen.
e Mindestreflexionsgrade nach gultiger DIN-Norm sind einzuhalten.
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3.2 Gebaudekonstruktion

3.2.1 Aullenwande / Fassade
Allgemein

Die Gesamtkonstruktion soll durch Einsatz dauerhafter und wartungsfreier / - armer Bauteile
auf eine lange Lebensdauer ausgelegt werden. Ein geringer Unterhaltungsaufwand wird
angestrebt. Modulare Bauweisen sollen bevorzugt werden.

3.2.2 AulRentiren und Fenster

AulRentiren

o Aulentiren sind thermisch getrennt auszufihren. Alle Haupteingange, die zur
ErschlieBung des Gebéaudes dienen, sind mit Windfangen zu versehen.

o Der Haupteingang ist mit einer Gegensprechanlage und einem automatischen
Taroffner (kontrollierte SchlieBung — Ausgangs- und Zugangskontrolle) zu versehen.
(Ubertragung zum Telefon in den einzelnen Gruppenraumen)

Fenster und Fenstertiren

e Ausfuihrung der Verglasungen als Sicherheitsglas nach den Vorgaben der UVV.
Sicherheitsglas o. &. ist nicht erforderlich, wenn der Zugang zu Verglasungen
erschwert ist. Die Ausflihrung muss aus Isolierglas sein.

o ESG-Sicherheitsglaser miissen durch Stempelaufdruck gekennzeichnet sein.

+ Die Fensterrahmen werden bei Einzelfenstern in Holz bzw. nach Mdglichkeit in
Kunststoff ausgefihrt.

o Bei Fassadenkonstruktionen mit integrierten Fensterflachen sind bei der Materialwahl
die statischen und bauphysikalischen Gegebenheiten zu beriicksichtigen.

3.2.3 Sonnen- und Blendschutz

e Die Ausfuhrung wird im Zusammenhang mit der Fassade geplant. Hierbei ist darauf
zu achten, dass der Sonnenschutz nach Mdglichkeit in die Fassade integriert wird
und nicht als Element vor der Fassade steht.

o Alle besonnten Fensterflaichen aller Aufenthaltsraume oder Raume mit Nutzung als
Bildschirm-Arbeitsplatze werden mit auf3enliegendem Sonnen- und Blendschutz mit
seitlicher Schienenfihrung versehen. Es kdnnen auch seitliche Fiihrungsschienen
vorgesehen werden, sofern keine mechanische Beanspruchung aus dem Betrieb zu
erwarten ist. Es ist auf die Vermeidung von scharfen Kanten zu achten.

e Ein innenliegender, senkrechter Blendschutz (Lamellenblendschutz) ist dort
einzuplanen, wo der auf3enliegende Sonnen- und Blendschutz aus technischen oder
architektonischen (z.B. Denkmalschutz) Griinden nicht angebracht werden kann.

e Grundsatzlich sind Behange in der Qualitat B1 (schwer entflammbar) auszufihren.

e Der auRenliegende Sonnen- und Blendschutz muss fir jeden Raum und jede
Himmelsrichtung individuell gefahren werden kénnen. Die Anlage muss mit
Windwachter ausgefiihrt werden.

e Fir den Sonnenschutz ist ein Automatikbetrieb einzurichten. Es muss gewahrleistet

sein, dass der Sonnenschutz in Abhangigkeit der Einstrahlung je Fassade fahrt. Der
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individuelle Einstrahlungswert je Fassade muss vor Ort fur den Nutzer veranderbar
sein. Das Automatikprogramm muss in Abhangigkeit der Au3entemperatur geregelt
werden. Bei tiefen AuRentemperaturen, unterhalb der Heizgrenze von beispielsweise
12°C sollte das Automatikprogramm deaktiviert werden.

o Vor Fluchttiren und Fluchtfenstern ist ein auf3enliegender Sonnenschutz
auszusparen.

¢ In der Regel ist der Sonnenschutz gleichzeitig als Blendschutz und als
Teilverdunkelung vorzusehen.

3.2.4 Einbruchschutz / SchlieRanlage

Einbruchschutz

e Im Untergeschoss und Erdgeschoss sind zertifizierte, einbruchhemmende Bauteile
einzusetzen und mittels Kennzeichnung nachzuweisen.

o Weitere Schutzvorkehrungen und die Wahl der Widerstandsklassen sind abhangig
von der Lage des Objektes, der Einsehbarkeit und der Ausstattung der Raume.

SchlieRanlage

e Erstellungen von Schlie3planen, Lieferung und Einbau von GeneralschlieRanlagen
fur alle Bereiche, unterteilt in Schliel3gruppen. Ausfuhrung als Profilzylinderanlage.

e Die spezifischen Festlegungen von SchlieBbereichen sowie Schlielgruppen,
Schlossarten sowie Zutrittsberechtigungen u.a. sind vorher mit den Nutzern
abzustimmen.

e AuBentiuren und sensible Bereiche sollten mit codierten Schliisseln ausgestattet
werden (Schutz vor Amok)

3.2.5 Dacher
Allgemein

e Die Dachentwasserung ist immer vom Geb&ude wegzufuhren.

e Dachrinnen, Regenfallrohre, Wandanschlussbleche, Kaminverwahrungen — und
Verkleidungen sind in witterungsbestandigem Material auszufihren.

e Die Ausfuhrung von Dachbegriinung und Photovoltaik-/Solaranlagen ist anzustreben.
Fur spatere Installationen auf Dachern ist eine zusatzliche Last einzuplanen. Eine
grundsatzliche Dachbegriinung ist vorzusehen, sofern keine statischen Griinde
dagegensprechen.

Flachdacher

¢ Die Abdichtung der Flachdachflachen erfolgt i.d.R. mit einer hochwertigen,
mehrlagigen, bitumindsen Abdichtung, die fir den jeweiligen Verwendungszweck
geeignet sein muss.

» Folienabdichtungen aus Kunststoff sind unter Anwendung der giltigen Normen
einzubauen.

o Hierbei sind die Kosten der unterschiedlichen Herstellungsarten einschl.
Unterhaltungskosten fiir die durchschnittliche Lebensdauer gegentiber zu stellen und
die wirtschaftlichste Konstruktion zu wahlen.
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Der Dachaufbau ist ggf. brandschutzgutachterlich zu beurteilen und freizugeben.
Entsprechende Prifergebnisse sind vorzulegen.

Die Dachkonstruktion muf3 dem Stand der Technik bzw. den Flachdachrichtlinien
entsprechen.

Grundacher sind nur mit extensiver Begriinung zu planen.

Flachdacher missen eine geringe Neigung aufweisen, um stehendes Wasser zu
vermeiden.

Photovoltaikanlagen und andere Dachaufbauten dirfen nur nach einer vollstandigen
Endabnahme séamtlicher Dacharbeiten installiert werden.

Generell ist zu prifen, ob eine Photovoltaikanlage fur die Eigenstromnutzung
wirtschaftlich sinnvoll ist.

Geeignete Absturzsicherungen sind frihzeitig in der Planung zu berlcksichtigen.

3.3 Innenbereich

Es sollten vorkonfektionierte Bauteile mit Einsparpotenzial bevorzugt werden.

3.3.1 Innenwénde und -bekleidungen
Allgemein

Alle verwendeten Materialien, Anstriche, Spachtelmassen, Klebstoffe usw. sind
|[6semittelfrei und emissionsarm zu wéahlen und nachzuweisen.

Tragende Innenwénde werden je nach Bauweise und statischen Anforderungen
ausgefuhrt.

Nichttragende Innenwéande sind Uberwiegend als Leichtwéande mit
Trockenbaumaterialien auszufiihren. Sie werden auf die tragende Decke aufgestellt
und bis zur konstruktiven Decke durchgefuhrt.

Es sind fur alle Verkehrswege (Flure, Treppenhauser, Eingangsbereiche) robuste und
unempfindliche Oberflachen zu wéhlen.

Tlren in Sanitartrennwéande missen nach auf3en aufschlagen. Der notwendige
Fingerklemmschutz muss ausgefiihrt werden.

Fliesen und Platten

Wandfliesen werden nur im notwendigen Umfang ausgefiihrt.

In den Nassraumen wird nach Erfordernis eine Feuchtigkeitsisolierung eingebaut.
Alle Fugen zwischen Boden- und Wandflachen, in Ecken, bei wechselndem
Untergrund, bei Anschliissen an andere Materialien, bei Anschlliissen an
Sanitargegenstande etc. werden dauerelastisch und wasserdicht entsprechend den
Herstellervorschriften abgedichtet.

Anstrich / Beschichtungen / Tapeten

Putz erhalt einen Zwischen- und Deckanstrich bzw. Schlussanstrich. Es sind
Dispersions- bzw. Latexfarben volldeckend und nassabreibbestandig einzusetzen.
Auf Gipskartonwéanden ist aufgrund der Robustheit ein Malervlies 0.a. aufzubringen.

In den Gbrigen Raumen sind offenporige Anstriche aufzubringen.
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e Bevorzugt sind Anstriche auf geputzten bzw. gespachtelten Flachen vorzusehen.

3.3.2 Bodenbelage

Allgemein

e Die Ausfuhrung erfolgt bevorzugt in Linoleum.

¢ Alle verwendeten Materialien, Anstriche, Spachtelmassen usw. sind l6semittelfrei und
emissionsfrei zu wahlen und nachzuweisen.

o Die Rutschfestigkeit und Reinigungsfahigkeit sind bei der Auswahl der Materialien zu
bertcksichtigen.

Fliesen und Platten (gaf. Eingangsbereiche, Flure, Nassbereiche, Klichen etc.)

e keramische Fliesen und Platten (Steinzeug)

e chemikalienbestandig in Teilbereich nach aktuell gultigen Vorschriften (z.B. Kiichen)

¢ Rutschsicherheit nach aktuell glltigen Vorschriften und nach Erfordernis der
Réaumlichkeiten gemal Unfallkasse BW.

Natur-, Betonwerkstein

e Naturstein- oder Betonwerksteinbelage sollen zur Anwendung kommen, sofern sie
sich am Kostenrahmen fiir alternative Beléage orientieren.

Sonstiges

e Fiur Mehrzweckrdume sind elastische und biegeweiche Bodenbelage einzuplanen
z.B. Linoleum mind. 3,2 mm. Der Boden muss fur eine evtl. Bestuhlung geeignet sein.

3.3.3 Deckenbekleidung

e Ausflihrung je nach Schallschutzanforderung nach aktuell gultigen Vorschriften.

3.3.4 Innentlren

e Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz und Turblattstarken nach DIN bzw. nach
den baurechtlichen und bauphysikalischen Anforderungen

e Alle Turen mussen mit einem Fingerklemmschutz versehen werden.

e Tiren im Kleinkindbereich sind mit Sichtfenster auszuftihren.

¢ Es sind vorwiegend Metallumfassungszargen (feuerverzinkt) mit umlaufenden
Dichtungsbandern einzubauen.

o Die Druckergarnitur muss C-férmig und aus Kunststoff oder Leichtmetall sein.

e Fur die Turen und Driickergarnituren sind Standardmodelle zu wahlen.

3.4 Treppen, Rampen und Forderanlagen

3.4.1 Brustungen und Gelander

e An Treppen und Rampen sind Gel&nder vorzusehen
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e Hobhe von Gelandern und Bristungen gemal den gesetzlichen Vorschriften

o Beidseitiger Handlauf fur Kinder und Erwachsene (Kindertageseinrichtungen)

o Handlaufe mussen so ausgebildet sein, dass ein Hangenbleiben nicht moglich ist.

o Waagerechte Gelanderstabe oder Seilsysteme sind nicht erlaubt.

o Bei Gelanderfullungen ist eine Verletzungsgefahr zu vermeiden (z.B. Lochblech mit
zu grofRer Lochung).

o Die baulichen Anforderungen der Unfallkasse BW sind zu beachten.

o Betonfertigteiltreppen sind mit Neoprenlagern zu befestigen um die
Schallubertragung zur reduzieren.

e Alle Handlaufe werden bevorzugt in Metallausflihrung eingebaut.

3.4.2 Forderanlagen

Far mehrgeschossige Einrichtungen ist ein behindertengerechter Aufzug einzuplanen.
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4. GEBAUDETECHNIK

4.1 Sanitarinstallation

4.1.1 Entwasserung und Sanitar — Installation

Die Zu- und Abwasserleitungen sind gemal den baurechtlichen Anforderungen einzubauen
und den entsprechenden Richtlinien anzupassen.

Wasserverbrauchszahler mit LoRa-Funktechnik (ca. 20€ Aufpreis) sind mit Absperrventil
einzubauen.

In den Teekuichen sind nur Kaltwasserleitungen mit Eckventil vorzusehen. Weiter sollte das
Kaltwassereckventil einen Anschluss fur einen Geschirrspiler haben.

In den Putzraumen sind Anschliisse fir Waschmaschine und Trockner sowie
Ausgussbecken vorzusehen.

Auf Grund der Trinkwasserverordnung ist in allen Sanitarraumen eine dezentrale
Wassererhitzung einzubauen.

Die Sanitarraume fur Kindereinrichtungen sind u.a. nach den folgenden Richtlinien
auszustatten.

e Trinkwasserverordnung Trink WV 2001

e Arbeitsblatt DVGW 551

e VDI 6000

e VDI 6023

Im AufRenbereich sind Kaltwasser-Auslaufventil mit abschlielBbarem Griff, frostsicher,
Schlauchverschraubung und Rosette, verchromt vorzusehen.

4.1.2 Sanitargegenstande

o Die WCs sind wandhéangend und als Tiefspilklosett auszufihren.

e Kinder-WCs ohne Deckel.

e Die Waschtische sind in der H6he anzupassen.

e Ausflihrung in weiRem Porzellan.

o Deutsches Markenfabrikat (A-Qualitat). Es sind jeweils Standardmodelle zu wahlen.
e Verfugung mit dauerelastischem Material.
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4.2 Elektrotechnik

4.2.1 Elektrotechnische Anlagen

Allgemein

Es sind die aktuell gultigen DIN-Normen und Richtlinien sowie die bauaufsichtlichen
Bestimmungen und brandschutztechnischen Auflagen zu beachten.
Die EDV-Ausstattung ist mit den Fachamtern abzustimmen.

4.2.2 Installationen

Generell werden in Aufenthaltsraumen samtliche Installationen und Leitungen
Unterputz verlegt.

In Technik- und untergeordneten Kellerraumen kann eine Aufputzinstallation mit in
Schutzrohr verlegten Leitungen oder im Installationskanal erfolgen.

Netzwerk- und Telefoninstallationen sollen bevorzugt mit WLAN / Funk ausgefthrt
werden.

4.2.3 Installationsgerate

Steckdosen sind mit integriertem Kinderschutz auszufiihren.
Auswahl Standardprogramm reinweil3.

4.2.4 Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage ist entsprechend der aktuell gultigen DIN-Normen zu planen
und auszufuhren.

Die zur Ausflihrung kommenden Leuchten bzw. deren Bauteile miissen das VDE-,
CE- und Funkentstor-Priifzeichen, sowie eine Schutzklassen-Kennzeichnung tragen.

Eine LED Beleuchtung mit mindestens tageslichtabhéngiger Abschaltung und
Prasenzerkennung ist einzubauen.
Bei der Ausstattung der RAume mit Leuchten ist darauf zu achten, dass die

erforderliche Beleuchtungsstarke nach aktuell giltiger DIN-Norm eingehalten wird.
AulRenleuchten sind in vandalensicherer, schlagfester Ausfiihrung zu montieren.
Die Schaltung der Aul3enbeleuchtung erfolgt iber Bewegungs- und
Dammerungsschalter.

Je nach Anforderungsprofil sind an neuralgischen Punkten zuséatzlich
Bewegungsmelder in das Beleuchtungskonzept einzubeziehen.

4.3 Warmeerzeugung, Warmeverteilung

4.3.1 Warmeerzeugung

°

Bei der Auswahl der Warmeversorgung ist in eine umweltfreundliche und
emissionsarme Beheizungsart unter Beriicksichtigung der Wirtschaftlichkeit
vorzusehen. Dabei kann auch der Anschluss an ein naheliegendes Gebaude sinnvoll
sein (z.B. BHKW Schule, etc.)
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e Der Einsatz von Warmepumpen ist vorrangig zu prufen. Als Warmequelle ist in der
Regel Luft zu wahlen.

4.3.2 Warmeverteilung

e In Gruppenrdaumen ist die Beheizung Uber Flachenheizungen vorzusehen.
e Fur die Umwalzung des Heizungswassers sind nur Hocheffizienzpumpen zu
verwenden.

4.3.3 Regelung

o Die Heizungsregelung muss netzwerkfahig sein und ist bzgl. der Funktionen und des
Standards mit dem Gebaudemanagement abzustimmen.

4.4 Raumlufttechnik
Allgemein

Innenliegende Raume, die nicht nattrlich bellftet werden kénnen, sind Uber eine
Luftungsanlage mit Warmertckgewinnung zu beliften.
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5. AUSSENANLAGEN

Allgemein

Es sind alle technischen Vorschriften und DIN-Normen in der jeweils giltigen Fassung zu
beachten.

Auf einen ausreichenden Sonnenschutz im Bereich der AufRenanlagen ist zu achten.

5.1 Vegetation
5.1.1 Baume und Gehdlzpflanzungen

Allgemein

e Bericksichtigung von vorhandenen und in B-Planen festgesetzten erhaltenswerten
Baumen und Vegetationsflachen. Nach Beendigung der BaumaRnahmen werden ggf.
geeignete Ersatzpflanzungen vorgenommen.

¢ Reduzierung von Pflanzenflachen zugunsten von Rasenflachen (Pflegekosten).

e Die Abstimmung mit dem Tiefbauamt ist vorzunehmen.

5.1.2 Artenauswabhl

o Standortgerechte Baume und Straucher verwenden.

e Gartnerische und funktionale Gesichtspunkte berticksichtigen.
o Keine giftigen und dornigen Geholze verwenden.

o Keine Pflanzen mit hohem allergenen Potential verwenden.

5.2 Wege- und Verkehrsflachen

Allgemein

e Befestigung von Uberdachten Bereichen.

e Schaffung eines ausreichenden Anteils an befestigten, witterungsbedingt nutzbaren
Flachen.

o Entwasserung von begehbaren Flachen in die Bodenschicht.

5.2.1 Tragschichten

« Dimensionierung und Materialauswahl den Belastungen anpassen.
o Belastbarkeit fur befahrbare Flachen (Pflegefahrzeuge 5 t).
e Belastbarkeit fir Feuerwehrzufahrten und Mullentsorgung (16 t).
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5.2.2 Wege- und Verkehrsflachen

5.2.2.1 Pflasterflachen

e i.d.R. Verbundpflaster.

o Pflaster- und Plattenbelage sind auf Hauptwegen mit Fugenmortel zu verfugen.

o Verlegeart den spéateren Belastungen anpassen.

e Natursteinpflaster, Klinker u.a. nur bei besonderen gestalterischen Anforderungen.

5.2.2.2 Plattierungen

o i.d.R. Plattenbelag und Varianten
o Natursteinplatten nur bei besonderen gestalterischen Anforderungen verwenden.
e Spritzschutz als Plattenband entlang der Gebaude (keine Verwendung von Kies).

5.2.2.3 Parkplatzflache

Anzahl und Ausgestaltung der Stellplatze fur Pkw und Fahrrader gemafd den gesetzlichen
Vorgaben

5.3 Einfassungen

Allgemein

e Binderschicht aus Pflaster passend zum verwendeten Pflaster
e Beton-, Bord- und Kantensteine mit gefaster oder gerundeter Kante verwenden.

5.3.1 Einfassungen von Spielbereichen

e Randeinfassungen aus Holz.

5.4 Einfriedungen

5.4.1 Metallgitterzaune

e Ausschlief3lich Verwendung von Metallgitterzaunen, Hohe nach ortlicher
Gegebenheit.

e Doppelstabzaun mit Abdeckleiste, nach Vorgaben GUV.

o Feuerverzinkt oder farbbeschichtet, Farbe grau, anthrazit.

e Zufahrtstor sollte passend zum Zaun mit einer lichten Mindestdurchfahrtsbreite von 3
m.

5.5 Spielflachen

5.5.1 Pflegezufahrt

o Befahrbare Pflegezufahrt, insbesondere zum Sandbereich, Breite mind. 3 m.
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5.5.2 Spielgeréte

Altersentsprechende Spielgerateauswahl in Abstimmung mit den Fachamtern.

Bei der Spielgerateauswahl sind Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit und Stabilit&t
besonders zu bertcksichtigen.

Vorlage von giltigen TUV-Abnahmen fur die aufgestellten Spielgeréte.

Vorlage der technischen Dokumentationen der Spielgeréte.

Altersentsprechendes Spielangebot in Abstimmung mit dem Fachamt und der
Unfallkasse BW.

5.5.3 Fallschutz

Material in Abstimmung mit den Fachamtern nach Vorgaben des GUV
Beschattungsmoglichkeiten vorsehen.

Sickergruben vorsehen.

Verwendung von flachigen Kunststoffbelagen in Ausnahmeféllen bei besonderen
Umsténden.
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6. Weitere Anforderungen

Gemal Gemeinderatsbeschluss durfen keine Produkte aus Kinderarbeit zur Anwendung
kommen.
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Kita Nord. Bei Bedarf oder Wunsch kann der 

restlichen Teil zur Verfügung gestellt werden.


Allgemeines

Fir die Ausfiihrung der Arbeiten gelten folgende Gesetze, Richtlinien, Normen:

* Landesbauordnung Baden-Wirttemberg

¢ DIN 18040 Barrierefreies Bauen - Teil 2

¢ Die Normen der &rtlichen Behorden, insbesondere der Bau- und Gewerbeaufsicht

¢ der Feuerwehr und die Hersteller-Richtlinien fur die verwendeten Stoffe und Bauteile.
* Diese gelten jeweils in der aktuellen Fassung.

* Energieeinsparverordnung (EnEV)

* DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

* DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

¢ DIN 4102 Brandschutz im Hochbau

* DIN EN 1176 Spielgerate, DIN EN 1177 Fallschutz

* Die Normen der aktuell gultigen DIN, EN, VDS und VDE Vorschriften in der neuesten Fassung
* Allgemein anerkannte Regeln der Technik

* Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS)

* Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

* Im Hinblick auf die Produktauswahl anhand von Kennzeichnungen wird auf die allgemeinen
Baustandards verwiesen.

Qualitat und Material orientieren sich an den Anforderungen fur die spezifischen Raumnutzungen.
Samtliche eingebauten Materialien und Bauteile / Beschlage missen dem Objektstandard flr
Wohngebaude genligen und den bei dieser Nutzungsart auftretenden Belastungen ausgelegt sein.
Bei den Baustoffen sind nur emissionsarme, formaldehydfreie und ékologisch unbedenkliche Stoffe
zugelassen (z.B. Blauer Engel).

Warmeschutz und Energieeffizienz

Die DIN 4108 "Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden", Teil 2, Februar 2013, ist ein-
zuhalten.

Schallschutz

* Die Mindestanforderungen an die Schalldammung von Decken, FulRbéden, Wanden, Fenstern
und Installationen sind einzuhalten.

Brandschutz

* Es gelten die Ausfilhrungsbestimmungen der jeweiligen DIN-Normen und baurechtlichen Anfor-
derungen.

* Die Brandschutzanforderungen aus dem Brandschutzkonzept (von Trias) sind zu beachten.
* Brandschutzvorschriften entsprechend Baugenehmigung.
Belichtung

* Alle Aufenthaltsraume mussen entsprechend der Nutzung ausreichend durch Tageslicht belich-
tet sein und beleuchtet werden.
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Nach Baufreimachung und Ertlichtigung des Grundstiicks Aushub der
Baugrube und Fundamente, Wiederverfillen der Arbeitsraume. Auffil-
lung Aulzengelande mit geeignetem Material auf =50 cm zu Fertigh6-
hen Gelande gemaR Planung Landschaftsarchitekten ARP

Fur Grundleitungen zugelassene Rohre mit den erforderlichen Putz-
und Kontrollschachten.

Drainage mit Kiesfilter und Ubergabeschacht. Anschluss an die éffent-
lichen Kanalleitungen oder nach értlicher Vorschrift.

Stahlbeton-Streifenfundamente nach Statik, Stahlbetonplatte, nach

den statischen Erfordernissen. Erdungsband im Fundament ggfs.
Ringerder V4A unter Bodenplatte; nach Vorschrift.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen. An den
Fluchtbalkonen umlaufend Stiitzen aus Stahl, verzinkt. Erdberthrte
Bereiche mit bituminéser Abdichtung nach DIN. Bereichsweise Dam-
mung gemal Bauteilkatalog des Bauphysikers.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen.

GK-Wande oder Gipsdielen, Dimensionierung nach Erfordernis; im
Bereich von Nasszellen: hydrophobierte GK-Platten, teilweise Ver-
starkungen fir Befestigungen / Hangeschranke.

Untergeschoss + Teilbereiche Erdgeschoss

Aufzugsunterfahrt in WU-Beton. Restliche Wande und Fundamente
mit bitumindser Abdichtung gemaR DIN 18533. Mechanischer Schutz
mit Schaumkunststoff-Drainplatten, Noppenfolie 0.a.

Abdichtung auf der Bodenplatte nach DIN 18533.

Abdichtung im Gefalle nach DIN 18531 bzw. Flachdachrichtlinien.

Gemal DIN 18534 und ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen

FuBbodenaufbauten siehe Bauteilkatalog. Stahlbeton-Massivplatten,
Unterseite gespachtelt bzw. roh wo abgehangte Decke.
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Stahlbetonmassivtreppen als Fertigteil, schallentkoppelt gelagert.
Unterseiten in Sichtbetonqualitat.

Stahlbetondecke mit Bitumenvoranstrich, Dampfsperre, Gefalledam-
mung nach Warmeschutznachweis, bituminése Abdichtung, Draina-
gebahn und Bautenschutzmatte wo erforderlich, extensive Begriinung.
Anbringung von Sekuranten / Seilsystem (nach Erfordernis).

Stahlbetondecke mit Bitumenvoranstrich, Dampfsperre, Gefalledam-
mung nach Warmeschutznachweis, bituminése Abdichtung, Draina-
gebahn und Bautenschutzmatte wo erforderlich, extensive Begriinung,
in Terrassenbereichen mit Plattenbelag.

Innenliegende Flachdachentwasserung Uber Flachdachgullys mit
Kiesfang, Notentwasserung Uber freien Rand / Speier.

Balkon als thermisch getrennte Massivkonstruktion. Gelander als
Stahlkonstruktion, feuerverzinkt.

s. C) AulRenanlagen

Verwahrungen, Rinnen, Abdeckbleche in Titanzink oder Aluminium.
Aufzugsanlagen nach baurechtlicher Erfordernis, rollstuhlgerechte
Ausflhrung, Schlisselschalter, Notruf. Rauchableitung und Brandfall-

steuerung gemaf Brandschutzkonzept.

Innen: Vandalismussichere Ausflihrung, z. B. kratzfeste Laminatbe-
schichtung. Robuster Bodenbelag nach Herstellerprogramm.

Aulen: Kantenschutz der Laibung aus Holz oder Kunststoff.

Vorgehangte, hinterllftete Fassade gemafl Ansichten und Farbkon-
zept. Regelaufbau: Mineralische Dammung gemaf BTK.

WDVS Mineralfaserdammung mit eingefarbtem Silikonharzputz (Far-
be nach Farbkonzept), KorngréRe 2-3 mm, richtungslos gescheibt,
fungizid eingestellt, einschl. zweimaligem Silikonanstrich mit fungizi-
den Zusatzmitteln.

Wande und Decken ohne Putz, Fehlstellen geschlossen.

STB/KS-Wande: Einlagiger Gipsputz auf Wanden bzw. gespachtelt,
GK-Wande: gespachtelt

Kalkzementputz auf Massivwanden, sonst gespachtelt.
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Estrich auf Dammung als Warme- und Schallddammung nach DIN und
Angaben Bauphysik.

Zementestrich im Mittel 60 mm.

Zementestrich als Heizestrich.

Calciumsulfatestrich als Heizestrich.

Wande:  Gespachtelt mit wischfestem Anstrich in weil3, Wandflie-
sen: 10 x 10 bis 30 x 60 cm im Nassbereich und im Be-
reich der Sanitarobjekte bzw. Vormauerungshoéhe plus eine
Fliesenreihe, im Bereich der Duschen raumhoch, sonst
Sockelfliesen. Soweit mdglich geflieste Ablage Uber Vor-
mauerung am Waschtisch.

Decken: Gespachtelt und gestrichen.

Wande: Raufasertapete, weild gestrichen

Decken: Raufasertapete, weild gestrichen

Wande: Raufasertapete, weild gestrichen

Decken: Raufasertapete, weild gestrichen

Wande: Teilspachtelung, gestrichen

Decke: Beton gestrichen

Waénde:  Sofern die Wandoberflachen nicht in Beton — oberflachen-
fertig — ausgeflihrt werden, erhalten sie einen Gipsputz und
werden mit Glasvlies und Anstrich belegt, alternativ Kunst-
harzputz.

Decken: Treppenunterseiten teilgespachtelt und gestrichen, soweit
erforderlich abgehangte Decke mit Holzwolle-
Leichtbauplatten.

Allgem.:  Sockelleisten Hartkern-Kunststoff mit Dichtlippen, Fliesen-

belage aus Feinsteinzeug.
Fliesen 10 x 10 bis 30 x 60 cm geklebt auf schwimmendem Estrich,
dauerelastische Verfugung des Wandanschlusses, Verfugung in Flie-
senfarbe. Bodengleiche Duschen gefliest mit Gefalle zum Bodenein-
lauf.
Vinyl-Designboden
Vinyl-Designboden
Vinyl-Designboden

Betonplatten im Splittbett
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Treppenhaus

Fenster und
Fenstertiiren

Konstruktion

Material

Fensterbanke

Oberlichter, RWA,
Dachausstieg

Tiiren

Technikraum, Kinderwa-
genraum

Innentiren allgemein

Wohnungseingangstuir

Rutschhemmende Bodenfliesen 30 x 30 bis 30 x 60 cm auf Treppen-
lauf bzw. schwimmendem Estrich geklebt, Sockelfliesen h 60 mm,
dauerelastische Verfugung des Wandanschlusses, Verfugung in Flie-
senfarbe.

Ausflihrung gemal Warme- und Schallschutznachweis bzw. Bauteil-
katalog als Kunststofffenster. Jeder Raum erhalt mind. einen Dreh-
kippbeschlag.

Bei Erfordernis Ausfiihrung als Schallschutzfenster oder als Festver-
glasung bzw. Sonnenschutzglas nach den bauphysikalischen Anfor-
derungen. Verglasung mit Dreischeibenisolierglas. Sicherheitsglas bei
bodentiefen Verglasungen fir die "TAPIR"-Wohnung. Beschlage ver-
deckt, Material Leichtmetall.

Offnungsfliigel als flaichenversetzte Konstruktion mit Fensterfalzliiftern
oder Einbauelementen zur kontrollierten Liftung nach den bauphysi-
kalischen Anforderungen.

Terrassentiren mit Niedrigschwelle, regelkonform mit der LBO-BW
jedoch nicht barrierefrei nach DIN 18040.

Kunststofffenster weild bzw. farbig nach Farbkonzept und Hersteller-
programm.

Innen: Beschichtete Holzwerkstoffe, Farbe und Dekor nach Farb-
konzept bzw. Bemusterung.

Aulen: Leichtmetall (Alu) eloxiert E6 EV1 oder pulverbeschichtet
nach Farbkonzept

Dachausstieg als Klappe mit Scherentreppe, siehe Planeintragung.
RWA nur soweit baurechtlich gefordert.

Stahltiren, Ausfiihrung nach den baurechtlichen Anforderungen (T30,
RS) mit Gleitschienen-ObentirschlieRer, untergeordnete Tlren ggf.
mit Federband.

Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz und Turblattstarken nach
DIN bzw. nach den baurechtlichen und bauphysikalischen Anforde-
rungen. Wo erforderlich mit 3-seitig umlaufenden Dichtungen, Ab-
senkdichtungen bzw. mit Doppelfalz.

Baurechtlich notwendige Rauchschutztiiren mit ObentlrschlieRern in
barrierefreier Ausfihrung, Feststell- und Offenhalteeinrichtungen ge-
maf Planeintrag wo erforderlich.

Dichtschliefiende Turen mit HPL-beschichtetem Holz-Turblatt in
Stahlzarge, Schallschutz nach den Anforderungen, Wechselgarnitur
als Schutzbeschlag in Alu, PZ-Schloss mit Dreifach-Verriegelung, kein
Tarspion.

Innentlren Tarblatter melaminharzbeschichtet in weild mit Holzzargen. Badtiren
und Tlren zu den Abstellrdumen erhalten einen Bodenabstand von
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Allgemeines

Fir die Ausfiihrung der Arbeiten gelten folgende Gesetze, Richtlinien, Normen:

* Landesbauordnung Baden-Wirttemberg

¢ DIN 18040 Barrierefreies Bauen - Teil 2

¢ Die Normen der &rtlichen Behorden, insbesondere der Bau- und Gewerbeaufsicht

¢ der Feuerwehr und die Hersteller-Richtlinien fur die verwendeten Stoffe und Bauteile.
* Diese gelten jeweils in der aktuellen Fassung.

* Energieeinsparverordnung (EnEV)

* DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

* DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

¢ DIN 4102 Brandschutz im Hochbau

* DIN EN 1176 Spielgerate, DIN EN 1177 Fallschutz

* Die Normen der aktuell gultigen DIN, EN, VDS und VDE Vorschriften in der neuesten Fassung
* Allgemein anerkannte Regeln der Technik

* Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS)

* Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

* Im Hinblick auf die Produktauswahl anhand von Kennzeichnungen wird auf die allgemeinen
Baustandards verwiesen.

Qualitat und Material orientieren sich an den Anforderungen fur die spezifischen Raumnutzungen.
Samtliche eingebauten Materialien und Bauteile / Beschlage missen dem Objektstandard flr
Wohngebaude genligen und den bei dieser Nutzungsart auftretenden Belastungen ausgelegt sein.
Bei den Baustoffen sind nur emissionsarme, formaldehydfreie und ékologisch unbedenkliche Stoffe
zugelassen (z.B. Blauer Engel).

Warmeschutz und Energieeffizienz

Die DIN 4108 "Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden", Teil 2, Februar 2013, ist ein-
zuhalten.

Schallschutz

* Die Mindestanforderungen an die Schalldammung von Decken, FulRbéden, Wanden, Fenstern
und Installationen sind einzuhalten.

Brandschutz

* Es gelten die Ausfilhrungsbestimmungen der jeweiligen DIN-Normen und baurechtlichen Anfor-
derungen.

* Die Brandschutzanforderungen aus dem Brandschutzkonzept (von Trias) sind zu beachten.
* Brandschutzvorschriften entsprechend Baugenehmigung.
Belichtung

* Alle Aufenthaltsraume mussen entsprechend der Nutzung ausreichend durch Tageslicht belich-
tet sein und beleuchtet werden.
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Nach Baufreimachung und Ertlichtigung des Grundstiicks Aushub der
Baugrube und Fundamente, Wiederverfillen der Arbeitsraume. Auffil-
lung Aulzengelande mit geeignetem Material auf =50 cm zu Fertigh6-
hen Gelande gemaR Planung Landschaftsarchitekten ARP

Fur Grundleitungen zugelassene Rohre mit den erforderlichen Putz-
und Kontrollschachten.

Drainage mit Kiesfilter und Ubergabeschacht. Anschluss an die éffent-
lichen Kanalleitungen oder nach értlicher Vorschrift.

Stahlbeton-Streifenfundamente nach Statik, Stahlbetonplatte, nach

den statischen Erfordernissen. Erdungsband im Fundament ggfs.
Ringerder V4A unter Bodenplatte; nach Vorschrift.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen. An den
Fluchtbalkonen umlaufend Stiitzen aus Stahl, verzinkt. Erdberthrte
Bereiche mit bituminéser Abdichtung nach DIN. Bereichsweise Dam-
mung gemal Bauteilkatalog des Bauphysikers.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen.

GK-Wande oder Gipsdielen, Dimensionierung nach Erfordernis; im
Bereich von Nasszellen: hydrophobierte GK-Platten, teilweise Ver-
starkungen fir Befestigungen / Hangeschranke.

Untergeschoss + Teilbereiche Erdgeschoss

Aufzugsunterfahrt in WU-Beton. Restliche Wande und Fundamente
mit bitumindser Abdichtung gemaR DIN 18533. Mechanischer Schutz
mit Schaumkunststoff-Drainplatten, Noppenfolie 0.a.

Abdichtung auf der Bodenplatte nach DIN 18533.

Abdichtung im Gefalle nach DIN 18531 bzw. Flachdachrichtlinien.

Gemal DIN 18534 und ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen

FuBbodenaufbauten siehe Bauteilkatalog. Stahlbeton-Massivplatten,
Unterseite gespachtelt bzw. roh wo abgehangte Decke.
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Stahlbetonmassivtreppen als Fertigteil, schallentkoppelt gelagert.
Unterseiten in Sichtbetonqualitat.

Stahlbetondecke mit Bitumenvoranstrich, Dampfsperre, Gefalledam-
mung nach Warmeschutznachweis, bituminése Abdichtung, Draina-
gebahn und Bautenschutzmatte wo erforderlich, extensive Begriinung.
Anbringung von Sekuranten / Seilsystem (nach Erfordernis).

Stahlbetondecke mit Bitumenvoranstrich, Dampfsperre, Gefalledam-
mung nach Warmeschutznachweis, bituminése Abdichtung, Draina-
gebahn und Bautenschutzmatte wo erforderlich, extensive Begriinung,
in Terrassenbereichen mit Plattenbelag.

Innenliegende Flachdachentwasserung Uber Flachdachgullys mit
Kiesfang, Notentwasserung Uber freien Rand / Speier.

Balkon als thermisch getrennte Massivkonstruktion. Gelander als
Stahlkonstruktion, feuerverzinkt.

s. C) AulRenanlagen

Verwahrungen, Rinnen, Abdeckbleche in Titanzink oder Aluminium.
Aufzugsanlagen nach baurechtlicher Erfordernis, rollstuhlgerechte
Ausflhrung, Schlisselschalter, Notruf. Rauchableitung und Brandfall-

steuerung gemaf Brandschutzkonzept.

Innen: Vandalismussichere Ausflihrung, z. B. kratzfeste Laminatbe-
schichtung. Robuster Bodenbelag nach Herstellerprogramm.

Aulen: Kantenschutz der Laibung aus Holz oder Kunststoff.

Vorgehangte, hinterllftete Fassade gemafl Ansichten und Farbkon-
zept. Regelaufbau: Mineralische Dammung gemaf BTK.

WDVS Mineralfaserdammung mit eingefarbtem Silikonharzputz (Far-
be nach Farbkonzept), KorngréRe 2-3 mm, richtungslos gescheibt,
fungizid eingestellt, einschl. zweimaligem Silikonanstrich mit fungizi-
den Zusatzmitteln.

Wande und Decken ohne Putz, Fehlstellen geschlossen.

STB/KS-Wande: Einlagiger Gipsputz auf Wanden bzw. gespachtelt,
GK-Wande: gespachtelt

Kalkzementputz auf Massivwanden, sonst gespachtelt.
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Estrich auf Dammung als Warme- und Schallddammung nach DIN und
Angaben Bauphysik.

Zementestrich im Mittel 60 mm.

Zementestrich als Heizestrich.

Calciumsulfatestrich als Heizestrich.

Wande:  Gespachtelt mit wischfestem Anstrich in weil3, Wandflie-
sen: 10 x 10 bis 30 x 60 cm im Nassbereich und im Be-
reich der Sanitarobjekte bzw. Vormauerungshoéhe plus eine
Fliesenreihe, im Bereich der Duschen raumhoch, sonst
Sockelfliesen. Soweit mdglich geflieste Ablage Uber Vor-
mauerung am Waschtisch.

Decken: Gespachtelt und gestrichen.

Wande: Raufasertapete, weild gestrichen

Decken: Raufasertapete, weild gestrichen

Wande: Raufasertapete, weild gestrichen

Decken: Raufasertapete, weild gestrichen

Wande: Teilspachtelung, gestrichen

Decke: Beton gestrichen

Waénde:  Sofern die Wandoberflachen nicht in Beton — oberflachen-
fertig — ausgeflihrt werden, erhalten sie einen Gipsputz und
werden mit Glasvlies und Anstrich belegt, alternativ Kunst-
harzputz.

Decken: Treppenunterseiten teilgespachtelt und gestrichen, soweit
erforderlich abgehangte Decke mit Holzwolle-
Leichtbauplatten.

Allgem.:  Sockelleisten Hartkern-Kunststoff mit Dichtlippen, Fliesen-

belage aus Feinsteinzeug.
Fliesen 10 x 10 bis 30 x 60 cm geklebt auf schwimmendem Estrich,
dauerelastische Verfugung des Wandanschlusses, Verfugung in Flie-
senfarbe. Bodengleiche Duschen gefliest mit Gefalle zum Bodenein-
lauf.
Vinyl-Designboden
Vinyl-Designboden
Vinyl-Designboden

Betonplatten im Splittbett
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Treppenhaus
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Konstruktion
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Fensterbanke

Oberlichter, RWA,
Dachausstieg

Tiiren
Technikraum, Kinderwa-

genraum

Innentiren allgemein

Wohnungseingangstuir

Innentlren

Rutschhemmende Bodenfliesen 30 x 30 bis 30 x 60 cm auf Treppen-
lauf bzw. schwimmendem Estrich geklebt, Sockelfliesen h 60 mm,
dauerelastische Verfugung des Wandanschlusses, Verfugung in Flie-
senfarbe.

Ausflihrung gemal Warme- und Schallschutznachweis bzw. Bauteil-
katalog als Kunststofffenster. Jeder Raum erhalt mind. einen Dreh-
kippbeschlag.

Bei Erfordernis Ausfiihrung als Schallschutzfenster oder als Festver-
glasung bzw. Sonnenschutzglas nach den bauphysikalischen Anfor-
derungen. Verglasung mit Dreischeibenisolierglas. Sicherheitsglas bei
bodentiefen Verglasungen fir die "TAPIR"-Wohnung. Beschlage ver-
deckt, Material Leichtmetall.

Offnungsfliigel als flaichenversetzte Konstruktion mit Fensterfalzliiftern
oder Einbauelementen zur kontrollierten Liftung nach den bauphysi-
kalischen Anforderungen.

Terrassentiren mit Niedrigschwelle, regelkonform mit der LBO-BW
jedoch nicht barrierefrei nach DIN 18040.

Kunststofffenster weild bzw. farbig nach Farbkonzept und Hersteller-
programm.

Innen: Beschichtete Holzwerkstoffe, Farbe und Dekor nach Farb-
konzept bzw. Bemusterung.

Aulen: Leichtmetall (Alu) eloxiert E6 EV1 oder pulverbeschichtet
nach Farbkonzept

Dachausstieg als Klappe mit Scherentreppe, siehe Planeintragung.
RWA nur soweit baurechtlich gefordert.

Stahltiren, Ausfiihrung nach den baurechtlichen Anforderungen (T30,
RS) mit Gleitschienen-ObentirschlieRer, untergeordnete Tlren ggf.
mit Federband.

Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz und Turblattstarken nach
DIN bzw. nach den baurechtlichen und bauphysikalischen Anforde-
rungen. Wo erforderlich mit 3-seitig umlaufenden Dichtungen, Ab-
senkdichtungen bzw. mit Doppelfalz.

Baurechtlich notwendige Rauchschutztiiren mit ObentlrschlieRern in
barrierefreier Ausfihrung, Feststell- und Offenhalteeinrichtungen ge-
maf Planeintrag wo erforderlich.

Dichtschliefiende Turen mit HPL-beschichtetem Holz-Turblatt in
Stahlzarge, Schallschutz nach den Anforderungen, Wechselgarnitur
als Schutzbeschlag in Alu, PZ-Schloss mit Dreifach-Verriegelung, kein
Tarspion.

Tarblatter melaminharzbeschichtet in weild mit Holzzargen. Badtiren
und Tlren zu den Abstellrdumen erhalten einen Bodenabstand von
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21.5

21.6

21.7

22

22.1

23

23.1

23.2

24

25

25.1

Rauchschutztire Trep-
penhaus

Hauseingang

Aulentire Zahlerraum

Sonnenschutzanlagen

Obergeschoss

Sonderbauteile und
Ausstattung

Bader

Einbauklichen

Stellplatze
PKW und Fahrrad

Sonstiges,
Briefkasten- und
SchlieBanlage

Briefkastenanlage
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ca. 10 mm zur Bellftung bzw. Luftnachstromung. Tlrbeschlage als
Rosetten-Garnituren in Alu, Buntbart-Einsteckschlésser.

Rauchschutztire mit Glas-Seitenteil in Metall- Blockrahmenkonstrukti-
on. ObentirschlieRer mit integriertem Rauchmelder, Offenhalteeinrich-
tung Uber Haltemagnete. Driickergarnitur in Alu, nicht abschlieBbares

Fallenschloss.

Tlranlage als Metall-Glas-Element mit Seitenteil, thermisch getrenn-
ten Profilen, pulverbeschichtet nach Farbkonzept bzw. eloxiert.

Ausstattung mit Wechselgarnitur, Gleitschienen-ObertirschlieRer;
elektrischem Tlréffner und PZ-Einsteckschloss.

Stahlblechtlire Technikraum nach den baurechtlichen Anforderungen
mit ObertirschlieBer, Alu-Wechselgarnitur mit selbstverriegelndem
Anti-Panik-Schloss.

Aufenthaltsraume und Schlafraume mit Vorsatz-Rollladenkasten,
Uberputzt, Behange mit Kunststoff-Lamellen. Bedienung manuell mit
Kurbelantrieb.

Anschlisse flir Waschmaschine

Grofde und Anordnung siehe Grundrissplane, genaue Abstimmung der
Ausstattung anhand von separaten Einrichtungsplanen.

Fronten uni weil3, Griffleisten nach Bemusterung, Sockelblenden grau
Arbeitsplatte HPL-beschichtet, Dekor nach Bemusterung

Rickwand Uber Arbeitsplatte HPL-beschichtet nach Bemusterung
Unterschranke mit Ausziigen und Drehfllgeltiren

Hangeschranke mit Drehflliigeltiren und Fachbdden

Spule Edelstahl aufgelegt mit 1 Becken, Abtropfflache und Spilenar-
matur

Spulenunterschrank mit ausziehbarem Abfallsammler (3 Behalter)
Spulmaschine als Unterbaugerat nur in Tapir-Wohnung

Elektroherd mit Ceran-Kochfeld und Backofen als Unterbaugerat
Umlufthaube

2-Zi.-Whg. mit Unterbau-Kuhlschrank inkl. Gefrierfach (ca. 130-140 1),
ab 3-Zi.-Whg. mit Einbau-Kuhlschrank (bis 200I).

Oberirdische Stellplatze entsprechend den baurechtlichen Auflagen.
10 Fahrradanlehnbligel aus verzinkten Stahlprofilen zum Einbetonie-
ren im Uberdachten Bereich.

Briefkastenanlage in C4-Format (DIN gerecht), wandintegriert. Mit
Doppelbeschilderung (Werbung / keine Werbung), Standard-
Briefkastenschlissel. Klingel- und Gegensprechanlage siehe Baube-
schreibung technische Anlagen.
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25.2

26

B)
01

01.1

01.2

01.3

01.4

01.5

01.6

Schliel’anlage

Weitere Hinweise

Zentralschlielanlage mit Gruppen- und Hauptschllsseln in kopierge-
schitzter Ausfihrung mit Profilzylindern (keine Wendeschlissel).

Barrierefreie Anlagen nach LBO: Die Anforderungen entsprechend
§35 LBO in Verbindung mit DIN 18040-2 werden umgesetzt.

Warmeschutzanforderungen: EnEV 2014 mit Ergdnzungen 2016

Abdichtungsrichtlinien bei Badern: Alternative Abdichtungssysteme fir
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt nach den
anerkannten Regeln der Technik; die entsprechenden Merkblatter der
Fachverbande und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind
strengstens zu befolgen.

Laftungskonzept: Abluftanlage bestehend aus Einzelllftern in innen-
liegenden Sanitarrdumen, Zuluft Gber Zuluftventile in den Aufienwan-
den bzw. den Fenstern. Raumliftung tUber Fensterfliigel moglich.

Baubeschreibung Technische Anlagen

Sanitarinstallation

Abflussleitungen, Fall-
leitung einschl. Verzi-
gen

Entliftungsleitung tber
Dach

Objektanschlussleitun-
gen

Warm- und Kaltwasser-
leitungen, Verteil- und
Steigleitungen

Objekt-
Anschlussleitungen

Warmwasser-
Versorgung

Wasserzahlereinrich-
tung

Einzelraumentliftung
allgemein

Dimensioniert nach DIN EN 12056 und DIN 1986 Teil 100.

Mineralverstarktes Kunststoffrohr oder starkwandiges PE- bzw. PP-
Rohr.

Kunststoff-Abflussrohre mit Steckmuffen und Gummidichtung.

Kunststoff-Abflussrohre mit Steckmuffen und Gummidichtung.

Metallverbundrohre mit Pressfittings

Metallverbundrohre. Warmedammung der Leitungen nach gultiger
EnEV und DIN 1988

Zentrale Trinkwarmwasserbereitung mit Warmeversorgung von einer
Gastherme.

Jede Wohnung erhalt einen Kalt- und Warmwasserzahler.

Einzelraumentliftung nach DIN 18017, Teil 3

Mindestens 1 Badezimmer oder Toilette pro Wohneinheit werden
gemal DIN 18017-3 (Ausgabe September 2009) mit Einzelraumven-
tilatoren ausgestattet, ausgefihrt als zweistufiger Abluftventilator mit
einer Grundstufe im Dauerbetrieb.

Die Nachstromung erfolgt Gber eingebaute Lifterelemente in den
auBenliegenden Raumen. Ausflihrung und Lage der Lifterelemente
nach bautechnischen und bauphysikalischen Erfordernissen.
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01.7

01.8

01.9

02

02.1

02.2

02.3

02.4

03

03.1

Einrichtungsgegenstan-
de Bader

Kiche

Dachterrasse

Heizungsinstallation

Warmeerzeuger

Heizflachen

Rohrleitungen

Messeinrichtung

Elektroinstallation

Ausflihrung allgemein

Anzahl und Anordnung der Sanitar-Einrichtungsgegenstande ent-
sprechend den Grundrissplanen des Architekten.

Sanitareinrichtungsgegenstande aus Sanitarporzellan, Farbe Weil3.

Bodengleiche, barrierefreie Duschtassen mittels Gefalle im Fliesen-
belag und Bodeneinlauf.

Keine weiteren Unterkonstruktionen flr Stltzklappgriffe usw.

Duschkabinen Echtglas feingerahmt (nicht barrierefrei!)

Anschluss fir Splle und Geschirrspuler mit Eckventilen, Entwasse-
rungsanschluss mit Blindstopfen.

Eine AulRenzapfstelle frostsicher und abschlieRbar im Bereich Tapir-
Wohnung.

Warmeerzeuger dimensioniert entsprechend Heizlastberechnung,
Elektrisch betriebene Luft-Wasser-Warmepumpe mit AuReneinheiten
auf dem Dach, Spitzenlastabdeckung durch Gastherme mit An-
schluss an das Gasnetz der Leo Energie GmbH & Co. KG bzw. nach
Angabe Bauherr.

Die Beheizung erfolgt mit einem Niedertemperatur-
FuBbodenheizungssystem nach DINEN1264.

Die Raumtemperaturregelung der Heizkreise erfolgt Giber Raumfih-
ler. FuRbodenheizungsrohre aus Kunststoff, sauerstoffdiffusionsdicht.
Die Wohnungsbader erhalten zusatzlich einen elektrisch betriebenen
Handtuchwarmekorper falls heizungstechnisch erforderlich.

Verteil- und Steigstrange aus Kupferrohr, Warmedammung nach der
gultigen EnEV.

Jede Wohnung erhalt einen Warmemengenzahler.

Stromversorgung tber Erdkabel, Hausanschlusssicherung im Gar-
tengeschoss, in Abstimmung mit dem Versorgungsunternehmen.
Geschossverteiler je Ebenen, Anordnung im Technikraum. Unterver-
teiler mit Sicherungsautomaten und Fehlerstromschutzschalter in den
Wohnungen.

Die Ausfiihrung der gesamten Elektroinstallation erfolgt gemaf den
aktuellen Vorschriften des VDE.

Installationsform unter Putz oder in Wand- Deckenhohlrdumen in
Kunststoff-Mantelleitung (NYM) oder NYY.

Allgemeinbeleuchtung in Technik- und Abstellrdumen mit Langfeld-
leuchten in LED entsprechender Schutzart, geschaltet Uber Bewe-
gungs- bzw. Prasenzmelder.
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03.2

03.3

03.4

03.5

03.6

03.7

04

Haussprechanlage

Telefonanlage / struktu-
rierte Verkabelung IT

Aufienbeleuchtung

Jalousieanlage / Son-
nenschutz

Brandmeldeanlage /
Hausalarmanlage

Blitzschutz

Rauminstallation

Raume in den Wohnungen

04.1

04.2

04.3

Wohnungsflur

Abstellraum

Kiche

In den Geschossen erfolgt die Installation unter Putz, Leitungen, die
Uber die Decke geflihrt werden, werden in die Betondecke eingelegt.

Schalter und Steckdosen in Standardausfihrung, alpinweif3. Schuko-
Steckdosen mit erhdhtem und integriertem Berlhrungsschutz (Kin-
dersicherung). Montagehdhe Steckdosen an Tir direkt unter Licht-
schalter.

Sprechstellen (nur Audio ohne Video) mit Turéffner beim Hausein-
gang. Gegensprechstellen 1 x pro Wohnung im Flur.

Klingeltaster aul’en an Hauseingang und je Wohnungseingang im
Treppenhaus.

Ein Medienverteiler in den Wohnungen mit Verkabelung in Leerroh-
ren zu den Dosen der Rauminstallation. Aktive Komponenten sind
nicht enthalten. Telefonanschluss ist Sache der Nutzer.

Aulenbeleuchtung mit LED- Mast-/ Pollerleuchten It. Aul’enanlagen-
planung bzw. Fassadenleuchten. Lage nach Erfordernis und in Ab-
stimmung mit dem Landschaftsarchitekten ARP Uber Dammerungs-
schalter und Zeitschaltuhr.

Eingangs- und Spielbereich sowie Milleinhausung mit Wand- bzw.
Deckenleuchten nach Erfordernis, geschaltet iber Bewegungsmel-
der.

Rollladen kurbelbetrieben, kein Elektroanschluss

Vernetzte Heimrauchmelder im Flur sowie in Wohn- und Schlafrau-
men, gemietet Uber Warmedienst. Im Treppenhaus Rauchmelder mit

Sounder und Anbindung an die BMA der Kita - ohne Aufschaltung auf

die Feuerwehr.

AuRerer und innerer Blitzschutz nach aktueller DIN und Vorschrift.

1 — 3 Deckenbrennstellen (je nach Raumgrofe) auf Wechselschal-
tung

1 Einfachsteckdose unter Schalter

1 Rauchmelder

Gegensprechstelle mit Taster fir Turoffner zum Hauseingang

1 Deckenbrennstelle auf Ausschaltung
1 Steckdose unter Schalter

1 Deckenbrennstalle auf Ausschaltung

1 Anschluss flr Herd, separat abgesichert

1 Steckdose flir Geschirrspuler, separat abgesichert

1 Doppelsteckdose fir Kihl- und Gefrierschrank

4 Steckdosen bzw. 2 Doppelsteckdosen Uber Arbeitsplatte

1 Steckdose fur Umlufthaube

1 Steckdose flr Unterschrankbeleuchtung auf Ausschaltung
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04.4 Essbereich

04.5 Wohnraum

04.6 Schlafen

04.7 Zimmer

04.8 Bad

04.9 Terrasse/Balkon

Raume im Allgemeinbereich

04.10 Treppenhaus

04.11 Kinderwagen

04.12 Technikraum, Hausan-
schlussraum

04.13 Millhaus

1 Deckenbrennstelle auf Ausschaltung
1 Doppelsteckdose im Raum

1 Deckenbrennstelle auf Ausschaltung

1 Steckdose unter Schalter

2 x Doppel-Steckdose fiir Radio und Fernsehen

4 Steckdosen bzw. 2 Doppelsteckdosen im Raum
1-2 x Fernsehanschluss

1 Telefonanschluss

1x Datendoppeldose, Cat6 RJ45

1 Rauchmelder

1 Deckenbrennstelle auf Tasterschaltung

1 Steckdose unter Taster

1 Steckdose im Raum

2 Taster am Bett

2 Doppelsteckdosen im Bettbereich

1 Doppelsteckdose fir Radio und Fernsehen
1 Fernsehanschluss

1 Telefonanschluss

1x Datendoppeldose, Cat6 RJ45

1 Rauchmelder

1 Deckenbrennstelle auf Ausschaltung

1 Steckdose unter Taster

3 Steckdosen im Raum

1 Doppelsteckdose fir Radio und Fernsehen
1 Fernsehanschluss

1 Telefonanschluss

1x Datendoppeldose, Cat6 RJ45

1 Rauchmelder

1 Deckenbrennstelle auf Ausschaltung gekoppelt mit mechanischer
Entliftung Gber Nachlaufrelais Grund-/Volllast

1 Brennstelle fir Spiegelleuchte auf Ausschaltung

1 Doppelsteckdose am Waschtisch

1 Steckdose flir Waschmaschine, separat abgesichert

1 Steckdose flir Trockner, separat abgesichert

Anschluss flir Handtuchwarmekoérper soweit erforderlich

1 Steckdose, wassergeschutzt.
1-2 AuRenleuchten auf Ausschaltung mit Kontrollschalter von innen

Ein-/ Aufbau /Deckenleuchten nach Erfordernis, geschaltet Gber Pra-
senzmelder.

1 Anbau-Wannenleuchte mit Schaltung Gber Prasenzmelder
1 Steckdose abschliel3bar

Anbau-Wannenleuchten nach den Anforderungen auf Ausschaltung
1 Steckdose unter Schalter

Anschlisse flr die gebaudetechnischen Installationen nach den An-
forderungen

1 Feuchtraum-Wannenleuchte mit Schaltung tber Prasenzmelder
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C)
01

01.1

01.2

01.3

01.4

01.5

Baubeschreibung AuBenanlagen

Aufienanlagen

Modellierung

Belage

Entwasserung

Méblierung

Spielgerate

Gemal Leitdetails und Aulienanlagenplan

Das Gelande ist im Bereich der Stellplatze und des Vorplatzes leicht
geneigt. Im Bereich des Gebaudes liegt im Bestand eine stark be-
wachsene Béschung und Hanglage vor. Diese Hangneigung wird im
Eingangsbereich der Wohnungen mit einer Stitzmauer abgefangen,
die anderen Flachen werden durch Veranderung der vorhandene
Gelandemodellierung angeglichen. Dabei gelten bestehende Wege
und Baume als zwingend einzuhaltende Hohenanschlusspunkte.
Die Rohplanie wird im Vorfeld Gber den Tief- bzw. Rohbau auf -50
cm zu den geplanten Fertigh6hen des Gelandes hergestellt.

Die Feinplanie wird im Bereich samtlicher Freiflachen durch den
Landschaftsbau ausgefihrt.

Die Stellplatze werden mit-Rasengittersteinen hergestellt, mit Aus-
nahme der Behindertenstellplatze. Diese werden wie die Zufahrt und
der Anschluss an den bestehenden FuBweg sowie die zu erganzen-
den o6ffentlichen FuRwege asphaltiert. Der Vorplatz sowie die Ter-
rassenflachen EG und GG und die Flache des Mullstandortes wer-
den mit Betonpflaster hergestellt. Das Material wird farblich auf die
Gebaudefassade abgestimmt. Der Traufstreifen um das Gebaude
wird ebenfalls gepflastert.

Die Terrassen und Loggien werden mit Terrassenplatten aus Beton
und Trittplatten als Rettungswege ausgelegt.

Im LBO-Spielbereich gibt es neben den Pflasterflachen Sand- oder
Kiesflachen, die als Spiel- und Fallschutzbereiche dienen. Die Sand-
flachen werden mit Robinienhdélzern, GrolR3kieseln und Stahlkanten
mit gerundeten Kanten eingefasst.

Vor den Eingéngen des Gebaudes werden Rinnen und Schuhab-
streifroste eingebaut. Vor allen bodentiefen Fenstern werden Fassa-
denrinnen angeordnet. Das anfallende Oberflachenwasser der Be-
lagsflachen wird vorrangig in angrenzende Grinflachen versickert.
Im Bereich des Vorplatzes werden ggf. Punktablaufe vorgesehen,
die an die Entwasserung angeschlossen werden.

Spielflachen werden mit einer Drainagekiesschicht entwassert. Bei
grolReren Flachen wird zusatzlich eine Sickerpackung im Anschluss
an den gewachsenen Boden vorgesehen.

Alle befestigten Dachflachen werden an die Hauptentwéasserung
angeschlossen. Die Notentwasserung erfolgt Gber seitliche Auslaufe
gemal der Hochbauplanung.

Im Eingangsbereich der Kita werden Fahrradanlehnbiigel aufgestellt,
10 davon unter dem Vordach des Neubaus fiir die Wohnungen. Im
Bereich des Pflanzbeetes und des LBO-Spielbereichs werden Banke
angeordnet.

Spielgerate gemal AuRenanlagenplan der Landschaftsarchitekten
ARP nach Planeintrag.
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01.6

01.7

01.8

Beleuchtung

Vegetation

Mdalleinhausung

Ausstattung und Ausflhrung erfolgt nach sicherheitstechnischen
Anforderungen des TUV und der LBO.

Die allgemeine Beleuchtung des Eingangs- und Zufahrtsbereiches
sowie der Gehwege ist durch bestehende Mastleuchten abgedeckt.
An den Eingangen zusatzliche Wand- oder Deckenleuchten siehe
Baubeschreibung Elektroinstallation.

Um die Stellplatze werden erganzend zur bestehenden Vegetation
neue Einzelbaume gepflanzt. Auf dem gesamten Gelande des Neu-
baus werden neue Badume, Hecken und Strducher als Raumbildner,
Sichtschutz und Schattenspender gepflanzt. Bestandsgehdlze wer-
den dabei in die AuRenanlagen integriert.

Die offenen Rasenflachen werden als strapazierfahiger Spielrasen
angelegt.

Im Bereich der Nordfassade sowie auf dem Vorplatz werden Stau-
den- und Bodendeckerflachen angelegt.

Die Dachflachen und die Flachen um die Fluchtwege werden exten-
siv mit einer Steinrosenflur begrint, die ékologisch fir Bienen und
andere Insekten wertvoll ist.

Die Dachflachen des Wohngeschosses werden extensiv mit einer
Sedum- und Krauterflur begriint, die ebenfalls 6kologisch wirksam
ist.

Ausgewiesener Standplatz in Abstimmung mit dem zustandigen Amt
fur Abfallwirtschaft. Entsprechend dem Miulllaufkommen der Kita und
der Wohnungen werden 1100 | und 240 I- Behalter in einer begehba-
ren, abschlieBbaren Einhausung vorgesehen. Die Stahlkonstruktion
der Einhausung wird mit Holzlamellen beplankt und erhalt eine ex-
tensive Dachbegriinung sowie eine Entwasserung, die in die an-
schlieliende Grinflache geleitet wird.
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Architekten
Partnerschaft

LEONIIBERG ARP

Rotebiihistralie 169/1

70197 Stuttgart
Tel. 0711/ 64869-200
Fax. 0711/ 64869-299

BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

KITA MIT 4 GRUPPEN + 5 MIETWOHNUNGEN
STAND 08.01.2021

Bauvorhaben: Kita Nord
Neubau Kita + Wohnen in Leonberg, Ob der oberen Burghalde

Bauherr: Stadt Leonberg
Stadtverwaltung Leonberg
Belforter Platz 1
71229 Leonberg

Architekt: ARP - Architektenpartnerschaft Stuttgart GbR
Rotebuhlstral3e. 169/1
70197 Stuttgart
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Allgemeines

Fir die Ausfiihrung der Arbeiten gelten folgende Gesetze, Richtlinien, Normen:

* Landesbauordnung Baden-Wirttemberg

* Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

* Regelwerk der Unfallkasse Baden-Wirttemberg (UKBW)

¢ DIN 18040 Barrierefreies Bauen - Teil 1

¢ Die Normen der &rtlichen Behorden, insbesondere der Bau- und Gewerbeaufsicht

¢ der Feuerwehr und die Hersteller-Richtlinien fur die verwendeten Stoffe und Bauteile.
* Diese gelten jeweils in der aktuellen Fassung.

* Energieeinsparverordnung (EnEV)

* DIN 4108 Warmeschutz im Hochbau

* DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

¢ DIN 4102 Brandschutz im Hochbau

* DIN EN 1176 Spielgerate, DIN EN 1177 Fallschutz

* Die Normen der aktuell gultigen DIN, EN, VDS und VDE Vorschriften in der neuesten Fassung
* Allgemein anerkannte Regeln der Technik

* Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS)

* Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

* Im Hinblick auf die Produktauswahl anhand von Kennzeichnungen wird auf die allgemeinen
Baustandards verwiesen.

Qualitat und Material orientieren sich an den Anforderungen fur eine Kindertagesstatte und an den
Anforderungen fir die spezifischen Raumnutzungen. Samtliche eingebauten Materialien und Bau-
teile/ Beschlage missen dem Objektstandard fur 6ffentlich genutzte Gebaude genligen, d.h. fur ein
offentliches Gebaude geeignet und den bei dieser Nutzungsart auftretenden Belastungen ausge-
legt sein. Bei den Baustoffen sind nur emissionsarme, formaldehydfreie und 6kologisch unbedenk-
liche Stoffe zugelassen (z.B. Blauer Engel)

Bodenbelastung: nach DIN 1055-3
Raume: q = 3,0 kN/m? (C1)
Flure: q = 3,0 kN/m? (B2)

Warmeschutz und Energieeffizienz

Die DIN 4108 "Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden", Teil 2, Februar 2013, ist ein-
zuhalten.

Schallschutz und Raumakustik
Schallschutz
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Die Mindestanforderungen an die Schallddmmung von Decken, FuRbdden, Wanden, Fenstern
und Installationen sind einzuhalten.

Alle Raume missen gegeneinander und gegen Verkehrsflachen ausreichend schallgedammt
sein.

Schallschutzmafinahmen sind im Besonderen auch in den Verkehrsflachen einzuplanen

Raumakustik

Der Leitfaden des Umweltministerium Baden - Wirttemberg ,Larmschutz fiir kleine
Ohren® (BG/GUV — SR S2 April 2009) ist umzusetzen.

Es sind die Anforderungen an Nachhallzeiten gemaR DIN 18041 zu erflllen.

Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung ist durch eine geeignete Material- und Ober-
flachenauswahl eine Minimierung der Nachhallzeiten zu erreichen.

Zur Erreichung der notwendigen Nachhallzeiten muss die Absorberflache den jeweils gultigen
Normen entsprechen.

In den Aufenthaltsraumen sind abgehangte Decken bzw. Deckensegel einzubauen um die not-
wendigen Schallschutzanforderungen zu erfillen.

Falls erforderlich schallddammende Bekleidungen auf Wandflachen.

Brandschutz

Es gelten die Ausflihrungsbestimmungen der jeweiligen DIN-Normen und baurechtlichen Anfor-
derungen.

Die Brandschutzanforderungen aus dem Brandschutzkonzept (von Trias) sind zu beachten.

Brandschutzvorschriften entsprechend Baugenehmigung.

Belichtung

Alle Aufenthaltsraume missen entsprechend der Nutzung ausreichend durch Tageslicht belich-
tet sein und beleuchtet werden.

Aufenthalts- und Arbeitsraume sind tageslichtorientiert zu planen.

Es sind helle Innenwandoberflachen mit hohen Reflexionsgraden zu planen. Mindestreflexions-
grade nach DIN 5036 sind einzuhalten.
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Nach Baufreimachung und Ertlichtigung des Grundstiicks Aushub der
Baugrube und Fundamente, Wiederverfillen der Arbeitsraume. Auffil-
lung AulRengelande mit geeignetem Material auf —50 cm zu Fertigh6-
hen Gelande gemaR Planung Landschaftsarchitekten ARP

Fur Grundleitungen zugelassene Rohre mit den erforderlichen Putz-
und Kontrollschachten.

Drainage mit Kiesfilter und Ubergabeschacht. Anschluss an die éffent-
lichen Kanalleitungen oder nach értlicher Vorschrift.

Stahlbeton-Streifenfundamente nach Statik, Stahlbetonplatte, nach

den statischen Erfordernissen. Erdungsband im Fundament ggfs.
Ringerder V4A unter Bodenplatte; nach Vorschrift.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen. An den
Fluchtbalkonen umlaufend Stiitzen aus Stahl, verzinkt. Erdberthrte
Bereiche mit bituminéser Abdichtung nach DIN. Bereichsweise Dam-
mung gemal Bauteilkatalog des Bauphysikers.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen.

GK-Wande, Dimensionierung nach Erfordernis; im Bereich von Nass-
zellen: hydrophobierte GK-Platten. In der Aufbereitungskiche: ze-
mentgebundene Platten. Teilweise Verstarkungen fir Befestigungen /
Hangeschranke.

Stahlbeton / Kalksandstein nach statischen Erfordernissen.
GK-Wande oder Gipsdielen, Dimensionierung nach Erfordernis; im
Bereich von Nasszellen: hydrophobierte GK-Platten, teilweise Ver-
starkungen fir Befestigungen / Hangeschranke.

Untergeschoss + Teilbereiche Erdgeschoss

Aufzugsunterfahrt in WU-Beton. Restliche Wande und Fundamente
mit bitumindser Abdichtung gemaR DIN 18533. Mechanischer Schutz

mit Schaumkunststoff-Drainplatten, Noppenfolie 0.a.

Abdichtung auf der Bodenplatte nach DIN 18533.

Abdichtung im Gefalle nach DIN 18531 bzw. Flachdachrichtlinien.

Gemal DIN 18534 und ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen
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FuBbodenaufbauten siehe Bauteilkatalog. Stahlbeton-Massivplatten,
Unterseite gespachtelt bzw. roh wo abgehangte Decke.

Stahlbetonmassivtreppen als Fertigteil, schallentkoppelt gelagert.
Unterseiten in Sichtbetonqualitat.

Bristungshéhe mind. 1,10m. Beidseitiger Handlauf jeweils fir Kinder
und Erwachsene (60cm; 85cm). Abrundung der offenen Ecken und
Kanten (gemal DGUV).

Treppe als Stahlkonstruktion, feuerverzinkt, mit Unterlaufschutz.

Treppe mit Tor und Drehknauf oben und unten. Beidseitiger Handlauf
in Stahl jeweils fur Kinder und Erwachsene (60cm; 85cm). Lichte Brei-
te 21,20m.

Stahlbetondecke mit Bitumenvoranstrich, Dampfsperre, Gefalledam-
mung nach Warmeschutznachweis, bituminése Abdichtung, Draina-
gebahn und Bautenschutzmatte wo erforderlich, extensive Begriinung.
Anbringung von Sekuranten / Seilsystem (nach Erfordernis).

Stahlbetondecke mit Bitumenvoranstrich, Dampfsperre, Gefalledam-
mung nach Warmeschutznachweis, bituminése Abdichtung, Draina-
gebahn und Bautenschutzmatte wo erforderlich, extensive Begriinung,
in Terrassenbereichen mit Plattenbelag.

Innenliegende Flachdachentwasserung Uber Flachdachgullys mit
Kiesfang, Notentwasserung Uber freien Rand / Speier.

Balkon als thermisch getrennte Massivkonstruktion. Gelander als
Stahlkonstruktion, feuerverzinkt.

s. C) AulRenanlagen

Verwahrungen, Rinnen, Abdeckbleche in Titanzink oder Aluminium.
Aufzugsanlage nach baurechtlicher Erfordernis, rollstuhlgerechte Aus-
fuhrung, Schlisselschalter. Notruf. Rauchableitung und Brandfallsteu-

erung gemal Brandschutzkonzept.

Innen: Vandalismussichere Ausflihrung, z. B. kratzfeste Laminatbe-

schichtung. Robuster Bodenbelag nach Herstellerprogramm.
Aulen: Kantenschutz der Laibung aus Holz oder Kunststoff.

Vorgehangte, hinterllftete Fassade gemal Ansichten und Farbkon-
zept. Regelaufbau: Mineralische Dammung gemaf BTK.

WDVS Mineralfaserdammung mit eingefarbtem Silikonharzputz (Far-
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be nach Farbkonzept), KorngréRe 2-3 mm, richtungslos gescheibt,
fungizid eingestellt, einschl. zweimaligem Silikonanstrich mit fungizi-
den Zusatzmitteln

Wande und Decken ohne Putz, Fehlstellen geschlossen.

STB/KS-Wande: Einlagiger Gipsputz auf Wanden bzw. gespachtelt,
GK-Wande: gespachtelt

Kalkzementputz auf Massivwanden, sonst gespachtelt.

Estrich auf Dammung als Warme- und Schallddammung nach DIN und
Angaben Bauphysik.

Zementestrich im Mittel 60 mm.

Zementestrich als Heizestrich.

Calciumsulfatestrich als Heizestrich.

Wande:

Decken:

Wande:

Wande:

Decken:

Wande:

Decken:

Wande:

Decken:

Wande:

Gespachtelt mit scheuerfestem Anstrich, weil gestrichen,
Wandfliesen: 10 x 10 bis 30 x 60 cm im Nassbereich und
im Bereich der Sanitarobjekte bzw. Vormauerungshdhe
plus eine Fliesenreihe, im Bereich der Duschen raumhoch,
sonst Sockelfliesen.

Abgeh. Decke GK-Platten gespachtelt und gestrichen
(ausgenommen Putzraum).

Im Installationsbereich Fliesenspiegel oder Wandpaneel
HPL-beschichtet seitens Klichenausstattung

Gespachtelt, Malervlies gestrichen.

Abgeh. Decken bzw. akustisch wirksame Deckenbeklei-
dung mit Holzwolle-Leichtbauplatten (nach Angaben De-
ckenspiegel)

Gespachtelt, Malervlies gestrichen.

Abgeh. Decken bzw. akustisch wirksame Deckenbeklei-
dung mit Holzwolle-Leichtbauplatten, Deckenlaufschiene
fur Sportgerate (nach Angaben Deckenspiegel).

Fliesen raumhoch, 10 x 10 bis 30 x 60 cm, Flissigabdich-
tung als kombiniertes Dicht- und Klebesystem in spritz-
wasserbelasteten Bereichen, Epoxidharzfugen wo erfor-
derlich.

Abgeh. Mineralfaserdecke mit abwaschbarer Oberflache,
in Teilbereichen ggf. GK-Platten gespachtelt, mit lebens-
mittelechtem Anstrich weil}.

Gespachtelt, Malervlies gestrichen.
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Decken: Abgehangte Decken bzw. akustisch wirksame Deckenbe-
kleidung mit Holzwolle-Leichtbauplatten (nach Angaben
Deckenspiegel)

Wande: Gespachtelt, Malervlies gestrichen

Decken: Abgehangte Decken bzw. akustisch wirksame Deckenbe-
kleidung mit Holzwolle-Leichtbauplatten (nach Angaben
Deckenspiegel)

Wande: Gespachtelt, Malervlies gestrichen.

Decken: Abgehangte Decken bzw. akustisch wirksame Deckenbe-
kleidung mit Holzwolle-Leichtbauplatten (nach Angaben
Deckenspiegel)

Wande: Teilspachtelung, gestrichen

Decken: Teilspachtelung, gestrichen

Wande: Teilspachtelung gestrichen, Trockenbauwand mit Wand-
schutz auf geeigneter Hohe.

Decke: Beton gestrichen

Waénde:  Sofern die Wandoberflachen nicht in Beton — oberflachen-
fertig — ausgeflihrt werden, erhalten sie einen Gipsputz und
werden mit Glasvlies und Anstrich belegt, alternativ Kunst-
harzputz.

Decken: Treppenunterseiten teilgespachtelt und gestrichen, soweit
erforderlich abgehangte Decke mit Holzwolle-
Leichtbauplatten.

Allgem.:  Sockelleisten Hartkern-Kunststoff mit Dichtlippen, Fliesen-

belage aus Feinsteinzeug.

Rutschhemmende Bodenfliesen R 10 A, 20/20 cm, geklebt auf
schwimmendem Estrich, dauerelastische Verfugung des Wandan-
schlusses, Verfugung in Fliesenfarbe, Sockelfliesen.

Linoleumbelag, antistatisch, 2-fach versiegelt. Mehrzweckraum geeig-
neter Linoleum (punktelastisch), Belagsstarke nach den Anforderun-
gen.

Rutschhemmende Bodenfliesen R 11, 20/20 cm, Fllssigabdichtung

als kombiniertes Dicht- und Klebesystem auf schwimmendem Estrich,
Hohlkehlsockelfliese als Wandanschluss mit dauerelastischer Verfu-

gung.

Abdichtungen fir Wand- und Bodenanschliisse werden nach beson-
deren, mit dem Bauphysiker abgestimmten Details ausgefiihrt.

Linoleumbelag, antistatisch, 2-fach versiegelt.

Linoleumbelag, antistatisch, 2-fach versiegelt.
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Elternsprech.
Schlaf- und Ruheraume
Abstellraume

Wasch-Trockenraum,
Technik, Lager

Kinderwagenraum
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schoss, Terrasse Gar-

tengeschoss
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schoss

Verbindungstreppe
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Fenster und
Fenstertiiren

Konstruktion

Material
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Linoleumbelag, antistatisch, 2-fach versiegelt.
Linoleumbelag, antistatisch, 2-fach versiegelt.

Estrich, staubbindender Anstrich.

Estrich, staubbindender Anstrich.

Betonplatten bzw. Betonpflaster im Splittbett

Betonplatten

Holz-Trittstufen, stabverleimt, Stellstufen ebenfalls Holz. Emissions-
arme Versiegelung.

Betonpflaster im Splittbett siehe Belage Aulienanlagen

Ausflihrung gemal Warme- und Schallschutznachweis bzw. Bauteil-
katalog, soweit mdglich als Kunststofffenster, Sonderelemente in Alu.
Jeder Raum erhalt mind. einen Drehkippbeschlag. Teilweise Ausfih-
rung mit Oberlicht.

Bei Erfordernis Ausfiihrung als Schallschutzfenster. Verglasung mit
Dreischeibenisolierglas, Sicherheitsglas wo nach den UVV erforder-
lich. Beschlage verdeckt, Material Leichtmetall.

Offnungsfliigel als flaichenversetzte Konstruktion mit Fensterfalzliiftern
oder Einbauelementen zur kontrollierten Liftung nach den bauphysi-
kalischen Anforderungen.

Von auflden ohne Aufstiegshilfe angreifbare Fenster und Fenstertiiren
im EG und GG erhalten einen Einbruchschutz der Klasse RC2N sowie
abschlie3bare Griffe. Klemmschutz nach den Anforderungen der UVV.

Kunststofffenster weild bzw. farbig nach Farbkonzept und Hersteller-
programm. Alu-Elemente pulverbeschichtet , Farbe RAL nach Farb-
konzept.

Innen: Beschichtete Holzwerkstoffe, Farbe und Dekor nach Farb-
konzept bzw. Bemusterung.

Aulen: Leichtmetall (Alu) eloxiert E6 EV1 oder pulverbeschichtet
nach Farbkonzept

Aulen: Plattenmaterial der Fassadenbekleidung

Dachausstieg als Klappe mit Scherentreppe, siehe Planeintragung.
RWA nur soweit baurechtlich gefordert.
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21

21.1

21.2

21.3

214

21.5

21.6

21.7

Tiiren

Gartengeschoss: Lager,
Technik

Innentiren allgemein

Gruppenraumtiren,
Flurtren, Windfang
innen

Haupteingang

Gartenausgang

Aulentiren GG

Aulentliren EG, Anliefe-
rung zu Kiiche

Stahltiren, Ausfiihrung nach den baurechtlichen Anforderungen (T30,
RS) mit Gleitschienen-ObentlrschlieRer, untergeordnete Tlren ggf.
mit Federband.

Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz und Turblattstarken nach
DIN bzw. nach den baurechtlichen und bauphysikalischen Anforde-
rungen. Wo erforderlich mit 3-seitig umlaufenden Dichtungen, Ab-
senkdichtungen bzw. mit Doppelfalz.

Tlren allgemein stumpf einschlagend mit Metall-Umfassungszargen,
bzw. Blockzargen oder Holz-Blockzargen. Turblatter HPL-beschichtet,
Kanten mit PU-Kante oder Klemmschutz-Kante. Schwere, justierbare
Tarbander.

Tlrbeschlage als Rosetten-Garnituren in Alu, abgerundet nach den
UVV. Behorden-Einsteckschlésser mit Profilzylinder-Lochung.
Klemmschutz nach den UVV an den erforderlichen Stellen.

Tlren teilweise mit Glasausschnitt, Tliren zu Gruppenrdumen mit
Glas-Seitenteilen gemal Planeintrag.

Tlren zu Schlafrdumen, Leitungsbtiro und Elternsprechraum mit er-
hdéhtem Schallschutz Rw = 37 dB im eingebauten Zustand.

Taren von und zwischen Gruppenrdumen Rw = 32 dB im eingebauten
Zustand.

Baurechtlich notwendige Rauchschutztliren mit ObentlrschlieRern in
barrierefreier Ausfihrung, Feststell- und Offenhalteeinrichtungen ge-
maf Planeintrag wo erforderlich.

Holz-Glas-Turelemente, sonst wie vor.

Tlranlage aus Leichtmetall mit thermisch getrennten Profilen, pulver-
beschichtet nach Farbkonzept bzw. eloxiert. Innendriicker hochge-
setzt auf h 1,60m, aul’en Edelstahlstange. Innere Windfangtir mit
Feststeller, Klemmschutz entsprechend UVV.

Ausstattung mit Gleitschienen-Obertlrschlieler; elektrischem Turoff-
ner und PZ-Einsteckschloss, Einbruchhemmung RC2N

Ausflhrung gemal Warme- und Schallschutznachweis mit Kunststoff-
Fensterprofilen. Driickergarnitur hochgesetzt auf h 1,60m, Schloss mit
Profilzylinder, Gleitschienen-ObentlrschlieRer in barrierefreier Ausfiih-
rung, mechanische Turfeststellung, Einbruchhemmung RC2N,
Klemmschutz entsprechend UVV.

Stahlblechtlire Technikraum nach den baurechtlichen Anforderungen
mit ObertirschlieBer, Alu-Wechselgarnitur mit selbstverriegelndem
Anti-Panik-Schloss.

Kunststoff-Elemente siehe Ziffer 19.1
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Wo erforderlich Jalousiekasten unter Putztragerplatte, Wartung von
aul3en, elektrisch betriebene Senkrecht-Markisen mit Zip-Fihrung und
raumweiser Bedienung.

Im Bereich der Balkone und Umgange Senkrecht-Markisen mit Zip-
Fuhrung- Konstruktion und Kasten pulverbeschichtet, Behange nach
Farbkonzept und Herstellerprogramm (Abminderungsfaktor

Fc < 0,20), Betrieb elektrisch mit raumweiser Bedienung.

Sicherung der elektrischen Behange tber Windwachter.

Nach Angabe Bauteilkatalog.

Plissee in Fensterrahmen bilindig eingebaut, manuelle Bedienung
(Leistungsbereich Ausstattung)

Plissee in Fensterrahmen biindig eingebaut, wie vor

In Absprache mit dem AG.

Kinderklche als Einbaumadbel / Schreinerarbeit. Fronten der Unter-
und Oberschranke melaminharzbeschichtet, Arbeitsplatte und Rick-
wand HPL-beschichtet.

Doppel-Spllbecken mit Abtropfflache, Backofen, Cerankochfeld mit 4

Kochfeldern, Mikrowelle, Spulmaschine, separates Handwaschbe-
cken, Kihlschrank.

Sitzbank mit Garderobenfachern und Garderobenhaken als Einbau-
mobel / Schreinerarbeit.

Alle groRen Gruppenraume erhalten ein Schulwaschbecken
Sprossenwand feststehend an Wand befestigt

Ausstattung durch Nutzer gestellt.

Ausstattung durch Nutzer gestellt.

s. auch Abschnitt Sanitar- und Elektroausstattung.
Einbaumadbel: Wickeltische

Ausstattung durch Nutzer gestellt.

Teeklche: Kiichenmdbel mit melaminharzbeschichteten Mébelbau-
platten, Arbeitsplatte und Rickwand HPL-belegt, Unter- und Ober-
schranke, Doppel-Spulbecken mit Abtropfflache, Backofen, Ceran-
kochfeld mit 4 Kochfeldern, Mikrowelle, Spilmaschine, Handwasch-
becken, Kihlschrank. Dunstabzugshaube.

Schliel3¢facher, Schranke und lose Mdblierung durch Nutzer gestellt.

Siehe Planung - H G K GmbH
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24

25

25.1

25.2
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01

01.1

Putzraum , Wasch-
Trockenraum

Stellplatze
PKW und Fahrrad

Sonstiges,
Briefkastenanlage,
SchlieBanlage

Briefkastenanlage

Schliel’anlage

Weitere Hinweise Kita

Sanitarausstattung (Waschbecken) und Anschluss Waschmaschine
siehe Baubeschreibung Technische Anlagen.

Oberirdische Stellplatze entsprechend den baurechtlichen
Auflagen. 20 Fahrradanlehnbligel aus verzinkten Stahlprofilen zum
Einbetonieren.

Briefkastenanlage in C3-Format (DIN gerecht), wandintegriert. Mit
Doppelbeschilderung (Werbung / keine Werbung), Standard-
Briefkastenschlissel. Klingel- und Gegensprechanlage siehe Baube-
schreibung technische Anlagen.

Zentralschlielanlage mit Gruppen- und Hauptschllsseln in kopierge-
schitzter Ausfihrung mit Profilzylindern (keine Wendeschlissel).

Barrierefreie Anlagen nach LBO: Die Anforderungen entsprechend
§35 LBO in Verbindung mit der DIN 18040-1 werden umgesetzt.

Barrierefreie Balkon-, Dach- und Terrassenausgange entsprechen
nicht der DIN 18531 bzw. den Flachdachrichtlinien, sie sind abdich-
tungstechnische Sonderkonstruktionen.

Schallschutzanforderungen: Neben der DIN 4109 qilt ,,Larmschutz fur
kleine Ohren®, Nachhallzeit nach DIN 18041 gemafR Schallschutz-
nachweis GN-Bauphysik

Warmeschutzanforderungen: EnEV 2014 mit Ergdnzungen 2016

Abdichtungsrichtlinien bei Badern: Alternative Abdichtungssysteme fir
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt nach den
anerkannten Regeln der Technik; die entsprechenden Merkblatter der
Fachverbande und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind
strengstens zu befolgen.

Laftungskonzept: Abluftanlage bestehend aus Einzelllftern in innen-
liegenden Raumen bzw. allen Sanitarraumen. Zuluft iber Zuluftventile
in den Aullenwanden bzw. den Fenstern. Raumluftung Gber Fenster-
fligel moéglich.

Baubeschreibung Technische Anlagen

Sanitarinstallation

Abflussleitungen, Fall-
leitung einschl. Verzi-
gen

Entliftungsleitung tber
Dach

Objektanschlussleitun-
gen

Dimensioniert nach DIN EN 12056 und DIN 1986 Teil 100.

Mineralverstarktes Kunststoffrohr oder starkwandiges PE- bzw. PP-
Rohr.

Kunststoff-Abflussrohre mit Steckmuffen und Gummidichtung.

Kunststoff-Abflussrohre mit Steckmuffen und Gummidichtung.

18042_Baubeschreibung_LeonbergKita_Nord_Kita_210108.docx Seite 12 von 21

TOP 14 0O



01.2

01.3

01.4

01.5

01.6

01.7

Warm- und Kaltwasser-
leitungen, Verteil- und
Steigleitungen

Objekt-
Anschlussleitungen

Warmwasser-
Versorgung

Wasserzahlereinrich-
tung

Einzelraumentliftung
allgemein

Einrichtungsgegenstan-
de

01.7.1 Personal-WCs

01.7.2 Personal- + Beh.-WC

01.7.3 Nassraume Kinder
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Metallverbundrohre mit Pressfittings

Metallverbundrohre. Warmedammung der Leitungen nach gultiger
EnEV und DIN 1988

Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung mit elektrischen Durchlaufer-
hitzern.

Der Verbrauch der KiTa wird getrennt von den Wohnungen erfasst.
Jede Wohnung erhalt einen Kalt- und Warmwasserzahler.

Einzelraumentltftung nach DIN 18017, Teil 3

Mindestens 1 Badezimmer oder Toilette pro Einheit werden geman
DIN 18017-3 (Ausgabe September 2009) mit Einzelraumventilatoren
ausgestattet, ausgeflhrt als zweistufiger Abluftventilator mit einer
Grundstufe im Dauerbetrieb.

Die Nachstrémung erfolgt Uber eingebaute Lifterelemente in den
auBenliegenden Raumen. Ausflihrung und Lage der Lifterelemente
nach bautechnischen und bauphysikalischen Erfordernissen.

Anzahl und Anordnung der Sanitar-Einrichtungsgegenstande ent-
sprechend den Grundrissplanen des Architekten.

Sanitareinrichtungsgegenstande aus Sanitarporzellan, Farbe Weil3.
Seifen- und Papierhandtuchspender durch Betreiber.

Alle Armaturen an Waschtischen im EG und GG erhalten Verbrih-
schutz. Montage der Waschtische/WC in Erwachsenen- und Kinder-
hohe in Abstimmung mit dem Jugendamt. Bodenablauf in den WC-
Anlagen vor den Waschtischen.

Waschbecken ca. 45x34 cm, einschlieRlich Universalablaufventil,
verchromt, Rohrgeruchsverschluss, Eckventile mit Schubrosette,
Einhebelmischbatterie mit Zugknopf- Ablaufgarnitur, Kristallspiegel
ohne Klammern, Ablageplatte sofern keine Vormauerung.

WC-Einrichtung mit Wand-Tiefspulklosett mit Unterputzsptilkasten
mit Kunststoffsitz und Deckel, Klosettpapierhalter und Reservepa-
pierhalter.

WC-Einrichtung mit Wand-Tiefspulklosett, Ausladung 700mm, aus
Kristallporzellan mit Kunststoffsitz und Rickenstitze, Wandeinbau-
Spulkasten mit elektronischer Auslésung Gber Stitzklappgriff. Stitz-
klappgriffe mit integriertem Klosettpapierhalter, Reservepapierhalter.

Waschtisch, unterfahrbar, einschlieRlich Siebablaufventil, Rohrge-
ruchsverschluss UP, Einhebelmischbatterie mit langem Hebel. Kris-
tallspiegel ohne Klammern bzw. fliesenblindig geklebt.

WC-Einrichtungen als Standard-, Kind- oder Baby WC mit Unterputz-
spulkasten mit 1-Tasten Auslésung, Klosettpapierhalter. Festlegung
der WC-H6hen nach Angabe Betreiber.

Waschbecken mit Uberlauf, ca. 60x50 cm, weiR, mit Einhebelmisch-
batterie ohne Zugknopfgarnitur. Siebablauf, verchromt, Rohrgeruchs-
verschlisse, Eckventile mit Schubrosette, Kristallspiegel fliesenbuin-
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01.7.4

01.7.5

01.7.6

01.7.7

01.7.8

01.8

01.9

02

02.1

02.2

02.3

02.4

Wickelbereich

Putz-, Wasch- und Tro-
ckenraum

Kinderkiiche

Kiche

Teekiichen

Aulenwasseranschluss

Werkraum

Heizungsinstallation

Warmeerzeuger

Heizflachen

Rohrleitungen

Messeinrichtung
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dig geklebt.

Brausewanne aus Stahl, emailliert, 90x90x15cm, Unterputz- Einhe-
belmischer und Brauseset.

Anschluss Warm-/Kaltwasser einschlie3lich Universalablaufventil,
verchromt, Rohrgeruchsverschluss, fur Einbau Sanitarobjekte Ju-
gendamt (Babywanne/Waschbecken)

1x GV-Kombinationen fur Waschmaschine mit Rickflussverhinderer
und Rohrbellfter, Entwasserungsanschluss mit Aufputzsifon, 1 Ent-
wasserungsanschluss mit Aufputzsifon flr Trockner, Ausgussbecken.
Waschmaschine und Trockner wird vom Mieter eingebaut.

1 Anschluss fir Splle und Armatur mit Eckventilen, Entwasserungs-
anschluss mit Blindstopfen.

Ausstattung siehe Baubeschreibung Baukonstruktion

Anschlisse flr bauseitige Spulen, Ausguss- und Handwaschbecken
und Industriespllmaschine fur Kalt- und/oder Warmwasser mit Eck-
ventilen, Entwasserungsanschlisse mit Blindstopfen. Ausfihrung der
Anschlisse und der Einrichtung nach Vorgabe Kiichenplanung durch
den Fachplaner.

Abwasserentsorgung Uber Fettabscheider nur falls behérdlich gefor-
dert.

Anschlisse fur Kalt-/Warmwasser (Durchlauferhitzer) und Abwasser
im Personalraum

Gartengeschoss: 2x frostfreies, abschlieBbares Gartenventil, je eines
pro Altersgruppe

Eingangsgeschoss: 1x frostfreies, abschliefbares Gartenventil am
Eingangsbereich

Schulwaschbecken mit Schlammfang

Warmeerzeuger dimensioniert entsprechend Heizlastberechnung,
Elektrisch betriebene Luft-Wasser-Warmepumpe mit AuReneinheiten
auf dem Dach, Spitzenlastabdeckung durch Gastherme mit An-
schluss an das Gasnetz der Leo Energie GmbH & Co. KG bzw. nach
Angabe Bauherr.

Die Beheizung erfolgt mit einem Niedertemperatur-
FuBbodenheizungssystem nach DINEN1264.

Die Raumtemperaturregelung der Heizkreise erfolgt Gber Raumfihler
(Montagehdhe ca. 1,60 m 0. FFB). FulRbodenheizungsrohre aus
Kunststoff, sauerstoffdiffusionsdicht.

Verteil- und Steigstrange aus Kupferrohr, Warmedammung nach der
gultigen EnEV.

Der Verbrauch der KiTa wird getrennt von den Wohnungen erfasst.
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03

03.1

03.2

04

04.1

04.2

04.3

04.4

Liftungsinstallation
Zu- und Abluftanlage
KiTa mit Warmerick-
gewinnung

Zu- und Abluftanlage
Klche

Elektroinstallation

Ausflihrung allgemein

Haussprechanlage

Telefonanlage / struktu-
rierte Verkabelung IT

Aufienbeleuchtung

Zu- und Abluftanlage mit Warmertickgewinnung nach LUAR Baden-
Wirttemberg flr einzelne Bereiche der KiTa, insbesondere bei
Schallschutzanforderungen an die Fenster.

Zu- und Abluftanlage der Kiiche und Sptilkiiche ohne Warmerickge-
winnung, Luftmengen nach VDI 2052

Stromversorgung tber Erdkabel, Hausanschlusssicherung im Gar-
tengeschoss, in Abstimmung mit dem Versorgungsunternehmen.
Geschossverteiler je Ebenen Anordnung im Technik bzw. Abstell-
raum mit Sicherungsautomaten und Fehlerstromschutzschalter wo
nach den Auflagen erforderlich.

Die Ausfiihrung der gesamten Elektroinstallation erfolgt gemaf den
aktuellen Vorschriften des VDE.

Installationsform unter Putz oder in Wand- Deckenhohlrdumen in
Kunststoff-Mantelleitung (NYM) oder NYY.

Allgemeinbeleuchtung mit Feuchtraumleuchten, in Putzmittel-, Ab-
stellrdumen Langfeldleuchten in LED entsprechender Schutzart, ge-
schaltet Uber Bewegungs- bzw. Prasenzmelder.

In den Geschossen erfolgt die Installation unter Putz, Leitungen, die
Uber die Decke geflhrt werden, werden in die Betondecke eingelegt
oder auf Gitterrinnen im Deckenhohlraum. Hierfir ist Kabel des Typs
NYY (Einlege) oder NYM zu verwenden.

Schalter und Steckdosen in Standardausflihrung, alpinweil3. Schuko-
Steckdosen mit erhdhtem und integriertem BerlUhrungsschutz (Kin-
dersicherung). Montagehdhe Steckdosen an Tir direkt unter Licht-
schalter.

Sprechstellen (nur Audio ohne Video) mit Turéffner beim Hausein-
gang und Zugang Anlieferung Kiiche.

Gegensprechstellen (zus. zu DECT) 1x in Buro Leitung (lUber Tele-
fon), 1x Personalraum EG (Uber Telefon) und 1x im Flur (Wand-
sprechstelle) pro Geschoss.

Aufschaltung auf DECT-Telefonie.

Klingeltaster Auf3en: 1x fur Blro, GG, EG und Kiiche.
KAT7-Verkabelung mit 1x Doppel-Datenanschlussdosen (DD) RJ45
in den Gruppenraumen, 2xDD in MZR, 1xDD in Personalraum, 1x DD
in Schlafraum, 1x DD Kiche, 1x DD Elternsprechz. und 4x DD in
Blro.Datenschrank mit KAT7-Patchfeldern 80/80 als Standschrank
zur Aufnahme IT und TK.

Aktive Komponenten sind nicht enthalten. Telefonanschluss ist Sa-
che des Betreibers.

Aulenbeleuchtung mit LED- Mast-/ Pollerleuchten It. Aul’enanlagen-
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04.5

04.6

04.7

05

05.1

05.2

05.3

05.4

05.5

Jalousieanlage / Son-
nenschutz

Brandmeldeanlage /
Hausalarmanlage

Photovoltaikanlage

Rauminstallation

Windfang/
Sauberlaufzone

Eingangsbereich /
Marktplatz/ Flur

Blro Leitung EG, EI-
ternsprech.

Gruppenraum grof3 (ca.

40m2)

Gruppenraum klein (ca.

20m2)
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planung und Fassadenleuchten. Lage nach Erfordernis und in Ab-
stimmung mit dem Landschaftsarchitekten ARP Uber Dammerungs-
schalter und Zeitschaltuhr.

Eingangs-, Zugangs- und Spielbereich sowie Miilleinhausung mit
Wand- bzw. Deckenleuchten nach Erfordernis, geschaltet Gber Be-
wegungsmelder.

Alle mit elektrischer Steuerung, mit Sonnen- und

Windwéachter.

Bedienung mittels Schalter an den Raumeingangen, Schalterhéhe
1,60m U FFB.

Entsprechend Vorgabe aus Brandschutzkonzept mit Einzelmelderi-
dentifikation und Anzeigetableau im Zugangsbereich. Flachende-

ckende akustische Alarmierung in allen Raumen, keine Aufschaltung

auf Feuerwehr.

Auf dem Dach eine ca. 10kWp grof3e PV Anlage in Std Ausrichtung
fur den Eigenbedarf des Kindergartens

Ein-/ Aufbau /Deckenleuchten nach Erfordernis, geschaltet Gber Pra-

senzmelder.

1 Steckdose

1 Fluchttlrsteuerung (bei Tlrbauer) nach Erfordernis
1 Tlrantrieb (bei TUrbauer) nach Erfordernis

Ein-/ Aufbau /Decken- oder Wandleuchten nach Erfordernis (300
Lux), geschaltet Gber Prasenzmelder und Taster.
Putzsteckdosen an den Turen flr Reinigungszwecke.

1 Tlrsprechstelle (Freisprechen) pro Geschossflur.
Doppel-Datenanschlussdosen im Deckenbereich fur WLAN- und
DECT Stationen.

Abgependelte LED Leuchten, BAP tauglich, direkt/indirekt nach Er-
fordernis (500 Lux) geschaltet auf 2 Schaltstufen.

1 Steckdose unter Schalter

4 Doppelsteckdosen im Raum

1 Sprechstelle als Telefon im Biro Leitung EG

4 x Datendoppeldosen Biiro, 1 x Datendoppeldosen Eltern

Cat6 RJ45

Ein- / Aufbau / Decken- oder Wandleuchten nach Erfordernis (300
Lux), dimmbar tber Dali,

1 Steckdose unter Schalter

4 Doppelsteckdosen im Raum

1x Datendoppeldose, Cat6 RJ45,

1 schaltbare Steckdose in der Decke und Deckenhaken

Taster mit Kontrolllampe flr AuBenbeleuchtung Terrasse
Rauchmelder nach Erfordernis und baurechtlicher Vorschrift.

Ein- / Aufbau / Decken- oder Wandleuchten nach Erfordernis (300
Lux), dimmbar Uber Dali

1 Steckdose unter Schalter

3 Doppelsteckdosen im Raum

1x Datendoppeldosen, Cat6 RJ45,
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05.6 Abstellraume EG + GG

05.7 Teekiche / Kinderkiiche

05.8 Mehrzweckraum GG

05.9 Pausenraum Personal

05.10 Schlafen

05.11 Nassbereich

05.11.1 Wickelbereiche

05.12 WC Erwachsene

05.13 Beh. WC

Taster mit Kontrolllampe flr AuBenbeleuchtung Terrasse

Ein- / Aufbauleuchten nach Erfordernis (200 Lux), geschaltet ber
BWM / Prasenzmelder auf

1 Schaltstufe

1 Steckdose unter Schalter

Installationen nach Vorgabe Kiichenplaner; zentraler Not-Ausschalter
mit Schlissel fur Herd und Steckdosen, aulRer Steckdose fur Kihl-
schrank und Geschirrspller.

Ein-/ Aufbau /Decken- oder Wandleuchten nach Erfordernis (500
Lux), dimmbar tber Dali,

Leuchten mit nicht splitterbarer Abdeckung

1 Steckdose unter Schalter

10 Steckdosen im Raum

1 Ausschalter flr 1 Steckdose unter der Decke und Deckenhaken
1 Fernsehanschluss

4x Datendoppeldose, Cat6 RJ45

Taster fur AuRenbeleuchtung mit Kontrolllampe

Ein-/ Aufbau /Deckenleuchten nach Erfordernis (300 Lux), geschaltet
auf

2 Schaltstufen.

1 Steckdose unter Schalter

3 Doppelsteckdosen im Raum

2x Datendoppeldose, Cat6 RJ45

1 Sprechstelle als Telefon

Fur Teeklchenzeile:

1 Doppelsteckdosen (tber Arbeitsplatte)
1 Steckdose fur Spllmaschine

1 Steckdose fir Kiihlschrank

1 Herdanschluss

Ein-/ Aufbau /Deckenleuchten nach Erfordernis (300 Lux), schaltbar 1
Stufe

4 Wandleuchten dimmbar

1 Steckdose unter Schalter

1 Doppelsteckdose im Raum

1x Datendoppeldose, Cat6 RJ45

Ein-/ Aufbauleuchten in entsprechender Schutzart und Erfordernis
(300 Lux) geschaltet tiber Prasenzmelder mit 1 Putzsteckdose im
Bereich der Eingangstr.

Wandleuchte(n)geschaltet Giber Prasenzmelder
1x schaltbare Steckdose Uber Taster und Zeitautomatik
an Wickelflache fur Warmelampe 2,10m GFFB

1 Spiegelleuchte und nach Bedarf Ein-/ Aufbaudownligts Gber Bewe-
gungsmelder gekoppelt mit mechanischer Entliftung Gber Nachlauf-
relais.

1 Steckdose unter Schalter

1 Spiegelleuchte und Ein-/ Aufbaudownligts nach Bedarf auf Aus-
schaltung gekoppelt mit mechanischer Entliftung Gber Nachlaufre-
lais.

1 Steckdose unter Schalter
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05.14

05.16

05.17

05.18

05.19

05.20

05.21

05.22

05.26

05.27

C)
01

01.1

Kiche (nach Angaben
Kichenplanung)

Garderobe, Spielflure

Kinderwagen

Lager UG

Technikraume

Serverraum, BMZ-
Raum

Umkleide / Hauswirt-

schaft

Putz- / Wasch- / Tro-
ckenraum

Terrasse/Balkon

Blitzschutz

1 Steckdose beim Waschtisch
1 Anschluss flr Behindertenauslésung
Behinderten-WC Notruf nach DIN 18040-1

Auf-/ Einbauleuchten, Anzahl nach Erfordernis (500 Lux)-
Generell sind alle Anschlisse und Schaltungen nach Angabe des
Kichenplaners herzustellen.

1 Sprechstelle als Telefon

Ein-/ Aufbau /Deckenleuchten nach Erfordernis (300 Lux), geschaltet
Uber Prasenzmelder und Taster.

Putzsteckdosen an den Turen flr Reinigungszwecke.

1 Tirsprechstelle (Freisprechen) pro Geschossflur.
Doppel-Datenanschlussdosen im Deckenbereich fur WLAN- und
DECT Stationen.

Ein-/ Aufbauleuchten nach Erfordernis (300 Lux) mit Bewegungsmel-
der
1 Steckdose

1 Ausschaltung mit Feuchtraumdeckenleuchte
1 Steckdose unter dem Schalter
2 Steckdosen im Raum verteilt

1 Ausschaltung mit Feuchtraumleuchte

1 Steckdose unter dem Schalter

Anschlisse und Steckdosen im Raum nach Vorgabe Fachingenieur.
Beleuchtung und Ausschaltung nach DIN und Erfordernis

Steckdosen und Datenanschliisse nach den Nutzeranforderungen,
ggfs. E30-Gehause fuir BMZ

Ein-/ Aufbauleuchten nach Erfordernis (300 Lux), geschaltet auf 1
Schaltstufe
1 Steckdose unter Schalter

1 Feuchtraumleuchte Gber BWM

1 Steckdose

1 Steckdose je Waschmaschine 230 V
1 Steckdose je Trockner 230 V

3 Steckdosen, wassergeschlitzt, von innen in EG und GG mit Taster
mit Kontrolllampe geschaltet,

je eine Steckdose im Bereich vor Kiiche und im Aul3enlager Gerate
an der Ostfassade.

AuRerer und innerer Blitzschutz nach aktuellen DIN und Vorschrift.

Baubeschreibung AuBenanlagen

Aufenanlagen

Modellierung

18042_Baubeschreibung_LeonbergKita_Nord_Kita_210108.docx

Gemal Leitdetails und Aulienanlagenplan

Das Gelande ist im Bereich der Stellplatze und des Vorplatzes leicht
geneigt. Im Bereich des Gebaudes sowie der spateren Spielflachen
liegt im Bestand eine stark bewachsene Béschung und Hanglage
vor. Diese Hangneigung wird im Eingangsbereich der Wohnungen
mit einer Stitzmauer abgefangen, die anderen Flachen werden
durch Veranderung der vorhandene Gelandemodellierung angegli-
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01.2

01.3

01.4

01.5

01.6

Belage

Entwasserung

Méblierung

Spielgerate

Beschattung

chen. Dabei gelten bestehende Wege und Baume als zwingend
einzuhaltende Héhenanschlusspunkte.

Die Rohplanie wird im Vorfeld Gber den Tief- bzw. Rohbau auf -50
cm zu den geplanten Fertigh6hen des Gelandes hergestellt.

Die Feinplanie wird im Bereich samtlicher Freiflachen durch den
Landschaftsbau ausgefihrt.

Die Stellplatze werden mit Rasengittersteinen hergestellt, mit Aus-
nahme der Behindertenstellplatze. Diese werden wie die Zufahrt und
der Anschluss an den bestehenden FuBweg sowie die zu erganzen-
den o6ffentlichen FulRwege asphaltiert. Der Vorplatz sowie die Ter-
rassenflachen EG und GG, der Belag im Gerateschuppen und die
Flache des Millstandortes werden aus Betonpflaster hergestellt. Das
Material wird farblich auf die Gebaudefassade abgestimmt. Der
Traufstreifen um das Gebaude wird ebenfalls gepflastert.

Die Pflasterbelage werden durch eine belagsbiindige Stahlkante
eingefasst.

Fur die Endauswahl ist eine Bemusterung erforderlich.

Im LBO-Spielbereich und im Kita-AuRengelande gibt es neben den
Pflasterflachen Sand- oder Kiesflachen, die als Spiel- und Fall-
schutzbereiche dienen. Die Sandflachen werden mit Robinienhdl-
zern, Grol3kieseln und Stahlkanten mit gerundeten Kanten einge-
fasst.

Vor den Eingéngen des Gebaudes werden Rinnen und Schuhab-
streifroste eingebaut. Vor allen bodentiefen Fenstern werden Fassa-
denrinnen angeordnet. Das anfallende Oberflachenwasser der Be-
lagsflachen wird vorrangig in angrenzende Grinflachen versickert.
Im Bereich des Vorplatzes werden ggf. Punktablaufe vorgesehen,
die an die Entwasserung angeschlossen werden.

Spielflachen werden mit einer Drainagekiesschicht entwassert. Bei
grofReren Flachen wird zusatzlich eine Sickerpackung im Anschluss
an den gewachsenen Boden vorgesehen.

Alle befestigten Dachflachen werden an die Hauptentwéasserung
angeschlossen. Die Notentwasserung erfolgt Gber seitliche Auslaufe
gemal der Hochbauplanung.

Im Eingangsbereich der Kita werden 20 Fahrradanlehnbigel aufge-
stellt (10 weitere unter dem Vordach des Neubaus fir die Wohnun-
gen). Im Bereich des Pflanzbeetes und des LBO-Spielbereichs wer-
den Banke mit BetonfliRen und Holzauflage angeordnet. Die Ein-
zaunung der Kita-AuRenanlagen besteht aus einem verzinkten
Drahtgitterzaun Fabr. Legi B od. glw. Die Pflegezufahrt wird durch
ein 3m breites, zweifliigeliges Tor zuganglich. Ein weiteres Tor wird
an der Sudseite-zur Kita-AuRenanlage angeordnet.

Spielgerate gemal AuRenanlagenplan der Landschaftsarchitekten
ARP nach Planeintrag.

Ausstattung und Ausflhrung erfolgt nach sicherheitstechnischen
Anforderungen des TUV und der LBO. Vorzugsweise sind Spielgera-
te der Firmen Richter und Kinderland Emsland zu verwenden.

Zur Beschattung der Spielbereiche mit langerer Verweildauer wer-
den Sonnensegel oder Sonnenschirme mit Seilzuggewinde, Boden-
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01.7

01.8

01.9

Spielgeratelager
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Pflegezufahrt

01.10 Vegetation

01.11

Mdalleinhausung

hilsen und Abdeckkappen gespannt. Diese werden an dem umlau-
fenden Balkon der an Einzelpfosten befestigt und von Frihjahr bis
Herbst eingesetzt. Pfostendurchmesser gemal statischer Erforder-
nisse fur regionale Wind- und Schneelasten. Segelfarbe nach Farb-
konzept.

Fur die Spielgerate und Fahrzeuge der Uber 3-Jahrigen wird ein
erduberdecktes Geratehaus als massive Konstruktion in Beton in
Hang und unter den Festplatz eingegraben. Diese Leistung wird im
Rahmen der Hochbauarbeiten und gemafR der Hochbauplanung
ausgefihrt. Das AuRenlager erhalt ein abschlielRbares Holztor sowie
einen Stromanschluss und eine Beleuchtung.

Falls ein weiteres Spielgeratelager fir den Bereich der Kleinkinder
erforderlich, wird es Nutzerseitig nachgeristet.

Die Beleuchtung des Eingangs- und Zufahrtsbereiches sowie der
Gehwege ist durch bestehende Mastleuchten abgedeckt.

Die Pflegezufahrt erfolgt Giber den bestehenden Fullweg im Nord-
westen bzw. im Siden der Kita. Innerhalb des Kitagelandes werden
befestigte Flachen als Pflegewege genutzt.

Um die Stellplatze werden erganzend zu einer bestehenden Kasta-
nie neue Einzelbdume gepflanzt. Auf dem gesamten Gelande des
Neubaus werden neue Baume, Hecken und Strducher als Raum-
bildner, Sichtschutz und Schattenspender gepflanzt. Bestandsgehdl-
ze werden dabei in die AuRenanlagen integriert.

Die offenen Rasenflachen werden als strapazierfahiger Spielrasen
angelegt.

Die Pflegezufahrt wird oberhalb des verdichtungsfahigen Baumsub-
strats und einer diinnen Oberbodenschicht ebenfalls mit Rasen be-
grint.

Im Bereich der Nordfassade sowie auf dem Vorplatz werden Stau-
den- und Bodendeckerflachen angelegt.

Die Dachflachen und die Flachen um die Fluchtwege und auf dem
Balkon werden extensiv mit einer Steinrosenflur begrint, die ékolo-
gisch fir Bienen und andere Insekten wertvoll ist.

Die Dachflachen des Wohngeschosses werden extensiv mit einer
Sedum- und Krauterflur begriint, die ebenfalls 6kologisch wirksam
ist.

Ausgewiesener Standplatz in Abstimmung mit dem zustandigen Amt
fur Abfallwirtschaft. Entsprechend dem Miulllaufkommen der Kita und
der Wohnungen werden 1100 | und 240 I- Behalter in einer begehba-
ren, abschlieRbaren Einhausung vorgesehen. Die Stahlkonstruktion
der Einhausung wird mit Holzlamellen beplankt und erhalt eine ex-
tensive Dachbegriinung sowie eine Entwasserung, die in die an-
schlieliende Grinflache geleitet wird.
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Ort / Datum Ort / Datum
Unterschriften Stadt Leonberg / Projektleiter Unterschriften Architekt ARP
Unterschriften Unterschriften Jugendamt

18042_Baubeschreibung_LeonbergKita_Nord_Kita_210108.docx Seite 21 von 21






2021/142 =
oftentih LEONIIBERG
Dezernat lli Bauverwaltungs- und
Gebaudemanagement Bauordnungsamt
Bezugsvorlagen:
2017/250, 2018/082, 2018/164,
2019/081, 2020/338
Beratungsfolge O/N
Sozial- und Kultusausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Kita Nord Leonberg - Neubau einer 4-gruppigen
Kindertageseinrichtung - Beauftragung der Nachtragsangebote des
Gewerkes Rohbauarbeiten mit Erd- und Stahlbauarbeiten

Beschlussvorschlag

1. Die Beauftragungen der Nachtragsangebote NA 01 mit einer Angebotssumme in
Hohe von 10.912,35 € brutto, NA 02 mit einer Angebotssumme in Hohe von
15.311,93 € brutto und NA 03 mit einer Angebotssumme in Hoéhe von 692,50 € brutto
an die Fa. Moser GmbH & Co0.KG, Riedwiesenstral’e 11, 71229 Leonberg werden
genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

TOP 150

Kontierung Jahr |verfiigbares Budget |Finanzbedarf [ Bemerkung
Kindergarten Nord Neubau |2021 2.780.000,- € | 2.780.000,- € |Die Mittel sind im
7 3650 040 7001 Haushaltsplan 2021
veranschlagt.
2021 2.600.000,- € Verpflichtungserméachti-
gung
2022 2.300.000,- € | 2.300.000,- € |Die Mittel sind im

Haushaltsplan 2021
veranschlagt.

2023 300.000,- € 300.000,- € |Die Mittel sind im
Haushaltsplan 2021
veranschlagt.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

An der noérdlichen Kernstadt von Leonberg, ,Obere Burghalde 69 + 71“ wird der Neubau der
Kita Nord als Kindertageseinrichtung mit 4 Gruppen und 5 Wohnungen erstellt.

Das Ziel dieser MaRnahme ist die Deckung der Bedarfslagen fir Kinderbetreuung der
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ndrdlichen Kernstadt sowie der nérdlichen Wohnlagen des Ramtel.

Sachstand

Mit der Vorlage 2018/082 und durch Beschlussfassung des Gemeinderates vom 19.06.2018
fur eine 4-gruppige Kindertageseinrichtung mit Wohnen wurde der Beauftragung des
Architekturblros ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart, auf der vorliegenden Planung aus
dem VgV-Verfahren, zugestimmt.

Mit der Vorlage 2018/164 und Beschlussfassung vom 25.09.2018 wurde der Beauftragung
von weiteren erforderlichen Fachplanungs- und Beratungsleistungen an verschiedene Ing.-
Buros auf Basis der HOAI zugestimmt.

Mit der Vorlage 2018/081 und Beschlussfassung des Gemeinderates vom 21.05.2019 wurde
der Variante 1, 4-gruppige Kita mit 5 Wohnungen, zugestimmt. Des Weiteren wurde mit
dieser Entscheidung die Genehmigung der Gesamtkosten auf Basis der
Grobkostenschatzung (Stand 04/2019) nach DIN 276, KGR 300-700 erteilt.

Beauftragung der Nachtragsangebote NA 01, NA 02, NA 03 der Fa. Moser GmbH &
Co.KG

Die Beauftragung des Gewerkes Rohbauarbeiten mit Erd- und Stahlbauarbeiten erfolgte mit
Vorlage 2020/338 in der Gemeinderatssitzung am 19.11.2020 zum Angebotspreis von
1.348.677,13 € brutto an die Fa. Moser GmbH & Co.KG, Riedwiesenstralle 11, 71229
Leonberg.

Im Zuge der Bauausfiihrung wurde festgestellt, dass Leistungen aus technischen Griinden
zur Ausfihrung kommen mussen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht absehbar
und deshalb nicht im Leistsungsverzeichnis enthalten waren.

Nachtragsangebot NA 01:

Auf dem Grundstilick der Kita Nord sind als vorbereitende Malinahmen Baumfallarbeiten im
Baufeld vorgenommen worden, wobei die Wurzelstdcke im Boden verbleiben mussten.
Diese Baumfallarbeiten konnten, aufgrund der vorgeschriebenen Zeitraume fir derartige
Malnahmen, erst kurzfristig vor Baubeginn durchgefiihrt werden. Der Umfang der
verbliebenen Wurzelstdcke und Aufwand zum Entfernen konnte bei der Erstellung der
Leistungsbeschreibung fir den Rohbau nicht eindeutig beschrieben werden und war daher
nicht Bestandteil der Ausschreibung. Im Zuge der Erdarbeiten und als Vorbereitung fiir den
Rohbau mussten die verbliebenen Wurzelstocke entfernt und fachgerecht entsorgt werden.
Zudem wurden Hecken und kleine Geholze, die bisher einen Sichtschutz zum Baufeld
bildeten, fir die Entwasserungsarbeiten in Teilbereichen entfernt. Die exakte und finale
Trassenflhrung konnte erst mit Baubeginn festgelegt werden. Somit war die Entfernung der
Hecken und Gehdlze im Vorfeld nicht festlegbar und maoglich.

Das Nachtragsangebot NA 01umfasst die beschriebenen Leistungen zur Wurzelentfernung
sowie zusatzlichen Rodung und schliel3t mit Mehrkosten in Hohe von 10.912,35 € brutto ab.

Nachtragsangebot NA 02:

In der urspriinglichen Planung und Beantragung des Entwasserungsgesuches sowie der
Entwasserungsgenehmigung war der Anschluss der Regenwasserentwasserung in einer
sehr aufwendigen Ausfiihrung (Straltensperrungen etc.) vorgesehen. In Abstimmung mit
dem Tiefbauamt wurde daher parallel zur Ausschreibung der Roh- und Erdbauarbeiten eine
Plananderung vorgenommen, die eine zeitlich unabhangige und nicht den Strallenverkehr
einschrankende Anschlussmoglichkeit an das Kanalnetz der Stadt Leonberg erméglicht. Die
Aufnahme dieser Alternative in das Leistungsverzeichnis zur Ausschreibung konnte nicht
mehr erfolgen.

Mit dem Nachtrag NA 02 werden von der Fa. Moser diese Anschlussarbeiten der
Regenwasserentwasserung an das 6ffentliche Kanalnetz angeboten. Aufgrund der
erlauterten Plananderung zum Regenwasseranschluss sind diese Leistungen nachtraglich
beim Rohbauunternehmer zu beauftragen
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Das Nachtragsangebot NA 02 umfasst die beschriebenen Leistungen zum Anschluss der
Regenwasserentwasserung an das 6ffentliche Kanalnetz und schliel3t mit Mehrkosten in
Hohe von 15.311,93 € brutto ab.

Nachtragsangebot NA 03:

Das Nachtragsangebot NA 03 beinhaltet Kosten flir Toilettenkabinen, die bei Baubeginn
(Jan. 2021) temporar aufgestellt werden mussten. Der Schmutzwasseranschluss an das
offentliche Kanalnetz (fur den dauerhaften Sanitarcontainer) konnte erst Anfang Marz
hergestellt werden.

Eine Leistungsverschiebung aus dem Hauptauftrag mit Minderkosten in H6he von ca. 875,- €
brutto wird bei Endabrechnung grundsatzlich dem Nachtragsangebot gegeniibergestellit.
Vorerst muss der Nachtrag aber formal genehmigt werden.

Daher umfasst das Nachtragsangebot NA 03 die beschriebenen Leistungen flr
Toilettenkabinen und schlief3t aktuell mit Mehrkosten in Hohe von 692,50 € brutto ab.

Durch das Buro ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart wurde die Prifung und Wertung der
vorliegenden Angebote vorgenommen.

Die Nachtragsangebote stellen sich unter Berucksichtigung aller technische, wirtschaftlichen,
gestalterischen und funktionsbedingten Gesichtspunkte als wirtschaftlich und annehmbar
dar.

Da der Bauablauf dies erforderlich machte und die Leistungen in jedem Fall hatten
ausgefiihrt werden missen, wurden die Leistungen der Nachtragsangebote NA 01 und

NA 03 bereits ausgeflihrt. Andernfalls ware es zu einem Baustopp mit terminlichen und
finanziellen Folgen gekommen.

Die Ausfiihrung der Leistungen des Nachtrages NA 02 sind bereits vorbereitet und erfolgen
spatestens nach Genehmigung. Diese Malinahme ist flir das Bauvorhaben grundsatzlich
zwingend erforderlich.

Kostensituation:

Durch die zusatzlichen Leistungen der Nachtragsangebote NA 01, NA 02 und NA 03 erhdht
sich die aktuelle Auftragssumme in Hohe von 1.348.677,13 € brutto um 26.916,78 € brutto
auf 1.375.593,91 € brutto.

Gewerk Urspriingliche Neue Auftragssumme | -Mehr-/+Minderkosten
Auftragssumme (brutto) (brutto)
(brutto)

Rohbauarbeiten mit
Erd- und 1.348.677,13 € 1.375.593,91 € -26.916,78 €
Stahlbauarbeiten

Kostenfortschreibung:
Die aktuelle Kostenfortschreibung ist in Anlage 1 dargestellt.

Es sind aktuell ca. 54% der Gewerke ausgeschrieben und vergeben.

Aufgrund der bisher getatigten Vergaben und der vorliegenden Nachtrage entstehen
Mehrkosten, laut aktuellem Stand, in Hohe von 3.090,34 € brutto. Dies bedeutet eine
Mehrung von ca. 0,05% bezogen auf die genehmigten Gesamtkosten (Kostenschatzung).

Information/Korrektur zu den Vorlagen 2021/093 und 2021/095

In den o.g. Vergabevorlagen zur Kita Nord (Dachdichtung und diverse Gewerke) sind bei der
zusammenfassenden textlichen Erlauterung der Kosten falschlicherweise Mehrkosten in
Hohe von rund 23.800 € brutto genannt worden. Hier handelt es sich um Minderkosten in
selbiger Héhe.

Anlage/n
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1 Kostendarstellung Kita Nord (Stand 04/2021) (6ffentlich)



Kostendarstellung

Kita Nord

Projekt: Neubau einer 4-gruppigen Kindertageseinrichtung mit 5 Wohnungen

Anlage zur Vorlage ZOZI]EQP 150

i -Mehr-
KG Gewerk Kostenschatzung Kostenberechnung Vergabepaket 1 Vergabepaket 2 ;
/+Minderkosten
(Stand: Mai 2019) ( Stand: Juni 2020) (Okt./Nov. 2020) (Feb./Mérz 2021)

100 |Grundst|'.'|ck | | | |
200 |Herrichten und ErschlieBen | | 25.000,00 €| |
300 Bauwerk- Baukonstruktion 3.300.000,00 € 3.076.000,00 € 1.375.593,91 € 887.475,64 € 9.230,45 €
3010 Rohbau 1.425.500,00 € 1.348.677,13 € 76.822,87 €
NA 01 Erdbau, Wurzelentsorgung 10.912,35 € -10.912,35 €
NA 02 RW-Anschluss 15.311,93 € -15.311,93 €
NA 03 Toilettenkabinen 692,50 € -692,50 €

NA 04 Kamerabefahrung Kanal nicht beauftragt
3040 Abdichtungsarbeiten 204.200,00 € 207.408,08 € -3.208,08 €
3060 Flaschner 28.000,00 € 22.277,99 € 5.722,01 €
3070 Gerust 35.000,00 € 40.442,15 € -5.442,15 €
3080 Fassade (in KoBe zusammengefasst) 199.300,00 € 155.299,87 € 44.000,13 €
3080 WDVS 60.176,73 € -60.176,73 €
3120 Fenster 157.200,00 € 158.974,05 € -1.774,05 €
3121 Fenster Metall 36.900,00 € 75.910,00 € -39.010,00 €
3140 Sonnenschutz 69.300,00 € 46.565,91 € 22.734,09 €
3150 Schlosserarbeiten 116.900,00 € 120.420,86 € -3.520,86 €
400 Technische Anl 818.300,00 € 972.200,00 € 876.720,79 € -12.320,79 €
410 Abwasser-/Wasser-/Gasanlagen 202.300,00 € 206.541,83 € -4.241,83 €
420 Warmeversorgungsanlagen 158.400,00 € 148.784,65 € 9.615,35 €
430 Lufttechnische Anlagen 83.100,00 € 50.335,81 € 32.764,19 €
440 Elektrische Anlagen 377.600,00 € 425.243,50 € -47.643,50 €
461 Aufzugsanlagen 43.000,00 € 45.815,00 € -2.815,00 €
500  [AuBenanl [ 304.000,00 €] 420.000,00 €] |
[ 600 [Ausstattung [ 150.000,00 €] 40.000,00 €] |
[ 700 [Baunebenkosten [ 1.143.100,00 €] 1.206.414,00 €] |

Stand: 13.04.2021
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2021/084 =
offentich LEONIIBERG
Dezernat Il Abteilung Tiefbau, Strallenbau
Planungsamt und Sonderbauwerke
Abteilung Stadtentwéasserung
Bauverwaltung
Stadtwerke Leonberg - technisch
Stabsstelle fur innovative und
intermodale Mobilitat
Kammerei
Bezugsvorlagen:
Beratungsfolge O/N

Ortschaftsrat Warmbronn (Vorberatung)
Planungsausschuss (Vorberatung)
Gemeinderat (Entscheidung)

OO

Bebauungsplanverfahren
06.02.-17 Wohnen - Hinter den Garten, Warmbronn
- Vergabe von Planungsleistungen

Beschlussvorschlag
Der Vergabe der Entwurfsplanung Erschlielungsanlagen (Leistungsphase 1-3) an das Bliro

BIT Ingenieure, Stuttgart, zur Weiterflihrung des Bebauungsplanverfahrens gemafi den
Leistungen der HOAI wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

Kontierung Jahr |verfiigbares Budget |Finanzbedarf [ Bemerkung
754100127301 2021 75.000 36.499 |Entwurfsplanung

Hinter den Garten Verkehrsanlagen
StralRenbau Im Haushaltsplan 2021 ist

eine Verpflichtungs-
ermachtigung i.H.v.
75.000 € fur das Jahr

2022 veranschlagt.
753800137301 2021 40.000 22.614 |Entwurfsplanung Kanal /
Hinter den Garten Retentionsanlagen
Kanal
Investitionsplan SWL 2021 100.000 11.813 |Wasserversorgung
Versorgungsleitungen /
Erweiterungen

Soweit das Genehmigungsverfahren flr den Haushalt 2021 zum Zeitpunkt der
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Beschlussfassung noch nicht abgeschlossen ist, ist die Beauftragung dennoch zulassig, da
bereits im Vorjahr Mittel veranschlagt waren und es sich um ein laufendes Projekt handelt.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 den Aufstellungsbeschluss zum
Bebauungsplan ,Wohnen — Hinter den Garten“ in Warmbronn gefasst.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit wurde in der Zeit vom 20.01.2020 und
18.02.2020 durchgefihrt.

Unter Beachtung der Ergebnisse der frihzeitigen Beteiligung wurden die zur Durchfuhrung
des Verfahrens erforderliche Gutachten bezliglich Baugrund, Larm, Klima, Immissionen,
Kampfmittel und Verkehr sowie artenfaunistische Untersuchungen beauftragt und eine
Entwasserungskonzeption erstellt.

Auf der Grundlage des beschlossenen stadtebaulichen Entwurfes, der Ergebnisse der
frihzeitigen Beteiligung sowie der erstellten Gutachten und Entwasserungskonzeption wurde
ein Bebauungsplanvorentwurf ausgearbeitet, der im nachsten Schritt durch Erstellung einer
Entwurfsplanung flr die ErschlieBungsanlagen (Entwasserung, Wasserversorgung und
Verkehrsanlagen) zu konkretisieren ist.

Auf der Grundlage des vorlaufigen ErschlieBungskonzeptes wurde zunachst eine
Berechnung des Auftragswertes nach Fachdisziplinen durch die Verwaltung durchgefihrt.
Dass der aktuelle Schwellenwert (VgV = 214.000,- EUR netto) nicht Gberschritten wird (s.
dazu den Erlass des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) vom 16.05.2017) fihrt im Ergebnis dazu, dass keine der
nachfolgend aufgefuhrten, erforderlichen Planungs- und beratende Leistungen EU-weit
auszuschreiben ist (sog. VgV-Verfahren). Vielmehr kdnnen diese entsprechend den
Bestimmungen der Unterschwellenvergabeordnung (UVgQO) an ein geeignetes, qualifiziertes
Ingenieurbiro vergeben werden.

§ 50 UVgO greift dabei die Regelung Nummer 2.3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften
zu § 55 der Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) - ahnliche Regelungen finden sich teils auf
Landesebene - auf und stellt klar, dass auch freiberufliche Leistungen grundsatzlich im
Wettbewerb zu vergeben sind. Dabei ist ohne Bindung an die tbrigen Vorschriften der UVgO
so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur des Geschafts oder nach den
besonderen Umstanden moglich ist.

Im Rahmen einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb (§ 50 i.V.m. § 12 Abs. 2
UvgoO i.V.m. Ziff.2.3. Vergabe-VwV) wurden daher durch die Verwaltung mehrere geeignete
Ingenieurbiros zur Abgabe eines Angebots flr die erforderlichen Planungsleistungen
(Entwurfsplanung Erschlieungsanlagen (Leistungsphase 1 — 3)) entsprechend dem
Leistungsbild ,Verkehrsanlagen“ gem. §§ 3, 34 Abs. 1, 47 und Anlage 13 Nr. 13.1 HOAI und
sIngenieurbauwerke® gem. §§ 3, 34 Abs. 1, 43 und Anlage 12 Nr. 12.1 aufgefordert.

Alle drei Buros haben daraufhin bis zum Abgabetermin am 25.02.2021 einen detaillierten
Honorarvorschlag unterbreitet.

Nach Prifung und Wertung der Angebote schlagt die Verwaltung vor, die Entwurfsplanung
ErschlieBungsanlagen (Leistungsphase 1-3) an das Buiro BIT Ingenieure, Stuttgart zu
vergeben.

Anlage/n

1 Angebotsibersicht Entwurfsplanung (nichtéffentlich)
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2020/284-01 =
ofentict LEONIIBERG
Dezernat lli Gebaudemanagement -
Planungsamt Technische Abteilung
Bezugsvorlagen:
SV 2017/213, SV 2018/096 + 193
+ 262, SV 2019/007 + 168, SV
2020/041 + 046
Beratungsfolge O/N
Planungsausschuss (Vorberatung) o)
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Stadtumbau "Leonberg-Mitte", Entwicklung Postareal,
Entscheidung zum aktuellen Projektstatus (11/2020)

Beschlussvorschlag

N

Die Ausfuhrungen zum aktuellen Projektstand werden zur Kenntnis genommen.
Der Nutzungskonzeption in Zone II

a. Umwandlung Hotel in Bironutzung (Gebaude 7) und Umwandlung

Blronutzung in Wohnen (Gebaude 5) sowie

b. Umwandlung von weiteren Buronutzungen (Gebaude 7.1) in Wohnen
wird zugestimmt.
Die externe Unterbringung von Stellplatzen fir gewerbliche Nutzungen in Zone IV
wird begrift.
Der Errichtung eines Kinderspielplatzes im Bereich des Stadtgartens wird
zugestimmt.
Dem Erschliellungskonzept und dem Entfall der Anbindung an die Bahnhofstralle
wird zugestimmt.
Als Stellplatzschlissel wird ein Nachweis von 1 Stpl./WE < 65 m? und 1,5 Stpl./WE
>65 m? festgelegt.
Dem externen Nachweis der Stellplatze im Bereich Johannes-Kepler-Gymnasium
wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt die Planungen zur Errichtung eines
Parkdecks im Bereich des Johannes-Kepler-Gymnasiums weiter zu betreiben.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen auf der oben beschlossenen
Grundlage weiter zu konkretisieren und die Vertragsverhandlungen mit der
STRABAG Real Estate GmbH flir das Stadtumbaugebiet fortzufiihren.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN [ ]
Kontierung Jahr |verfugbares Finanzbe- |Bemerkung
Budget darf

711330011001, 2021 1.297.000 €| 1.297.000 €|Veraulerung von

Grundsticksumsatzfonds, 2022 1.503.000 € 1.503.000 €|Grundstuicken und

Grundstlckserldse 2023 0€| 3.712.700 €|Gebauden (Postgebaude,
Bahnhofstr. 7, Eltinger
Fullweg 2/1,
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Eltinger Stral3e (Flurstuick
3068/1, 3068/2),
Teilflache Flurstick 3058
Mindereinnahmen Abzug
von 560 m? Grundstuick
3068/2 Eltinger StralRe
wg. Gebauderiicksprung*

751100011001 2021 1.165.000 € 1.165.000 €|Veraullerung von

Leonberg Mitte Einzahlungen |2022 0€ 342.300 €|Grundstiicken u.
Gebauden
(Bahnhofstr. 5, Eltinger
Str. 32, Eltinger Fullweg
2/2 Teilflache, Eltinger
Fullweg 4)
Mindereinnahmen Abzug
von 560 m? Grundstiick
3068/2 Eltinger Stralle
wg. Gebauderlicksprung*

751100017013 2021 100.000 € 100.000 €|Herstellung Stadtgarten

Leonberg Mitte VE 500.000 € inkl. Kinderspielplatz

Ordnungsmalinahmen 2022 750.000 € 750.000 €

2023 150.000 € 150.000 €

Neuer Investitionsauftrag 2022 0€ 115.000 €|Kostenbeteiligung

Baukostenbeteiligung STRABAG

Kinderspielplatz

Neue Investitionsnummer 2023 0€| 2.500.000 €|Kostenbeteiligung

Baukostenbeteiligung STRABAG (abhangig von

Parkhaus JKG Anzahl Stellplatze die
STRABAG zur Verfligung
gestellt werden, noch
nicht endverhandelt)

Investitionsplan SWL 2021 0€

Baumalnahme Parkhaus Joh.-|2022 250.000 €

Kepler-Gymnasium 2023 4.000.000 €

2024 2.250.000 €

In Abhangigkeit der jetzigen Beschlusslage sind die fiskalischen Auswirkungen auf den
stadtischen Haushalt derzeit nur grob bezogen auf Kaufpreiserhéhung und
Kaufpreisminderung darstellbar. Eine abschlieBende Ubersicht inklusive der
fordertechnischen Auswirkungen ist erst im Rahmen einer konkretisierten Planung unter
Zugrundelegung der Festsetzungen des Bebauungsplans zu erstellen und wird dem
Gemeinderat im Rahmen der Beschlussfassung zu den Eckpunkten des stadtebaulichen
Vertrages und dem Beschluss des Bebauungsplanentwurfs vorgelegt.
*Die Kaufpreisdarstellung geht davon aus, dass alle Grundstiicke an den Investor veraulert
werden (ist abschlieRend erst mit Beschluss Bebauungsplan darstellbar).

Nach derzeitigem Planungs- und Verhandlungsstand kénnen folgende finanzielle
Auswirkungen nur grob abgeschatzt werden:

Kaufpreisangebot STRABAG 8,35 Mio. € (Aufteilung nach Flachenanteilen im Plangebiet:
Grundvermdgen Stadt: 11.592 m? = 81% und Vermdgenswerten Stadtumbau 2677 m? =19%)

Rlcksprung der Gebaude an der Eltinger Stralle:

Ein Grundsticksstreifen an der Eltinger Stralle von ca. 560 m? verbleibt im Eigentum der

Stadt

=>» Kaufpreisminderung von 330.000 € wegen Verlust von Tiefgaragenstellplatzen
(Grundvermogen Stadt:- 267.300 € / Vermdgenswerte Stadtumbau: - 62.700 €)

Wird eine Zufahrt von der Bahnhofstralle beschlossen: aufgrund grober Kostenschatzung

werden ca. 1 Mio. € Brutto Bau- und Planungskosten veranschlagt
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= Kaufpreisminderung ca. 750.000 € (Regelung im Stadtebaulichem Vertrag mit
Abrechnung nach tatsachlichen Kosten)
(Grundvermogen Stadt:- 810.000 € / Vermdgenswerte Stadtumbau: 190.000 €)
Zusatzlich sind fur Leitungsverlegungen im Zufahrtbereich Kosten in den Wirtschaftsplan der
Leo Energie einzustellen.

Brickenschlag wurde mit 716.000 € im Investorenauswahlverfahren bewertet.
= Kaufpreisneutral. Es erfolgt eine Kaufpreisminderung bei héherwertiger Ausstattung
als 716.000 €. Die Ausgestaltung des Bruckenbauwerkes wird dem Gemeinderat zur
Beschlussfassung vorgelegt.

Kinderspielplatz: Baukostenbeteiligung inkl. Grundstiickskostenanteil
=>» Kaufpreiserhéhung ca. 115.000 € (derzeitiger Verhandlungsstand)
(Bau/Planungskosten Spielplatz ca. 250.000 € Baukostenbeteiligung STRABAG 40%
+ Grundstiicksanteil)

Folgende Punkte befinden sich derzeit in der rechtlichen Klarung bzw. sind Gegenstand der
Verhandlung im stadtebaulichen Vertrag basierend auf den zu fassenden Beschliissen des
Gemeinderates:

Bau Parkhaus Johannes-Kepler-Gymnasium: Haushaltsmittel fir den Bau eines Parkhauses
sind in den Haushalt der Stadtwerke einzustellen (Bau- und Planungskosten ca. 6,5 Mio. €
brutto geschatzt (ohne Zuschuss Eigenanteil Stadtwerke mindestens 4 Mio. €, davon
»~Sowieso-Kosten® fur Sanierung Parkdeck 2,6 Mio. € bei Neubau bzw. 450.000 € (Stand
03/2021) bei Sanierung derzeitiges Parkdeck), Kostenschatzung noch zu verifizieren im
weiteren Planungsfortschritt, nicht beinhaltet sind Sondermanahmen wie Begriinung und
Photovoltaik.

Forderung Abbruch Gebaude:

Das Kaufpreisangebot der STRABAG unterstellt, dass der Abbruch durch Férdermittel
finanziert und durch die Stadt Leonberg durchgefuhrt wird. Sollte danach die Férderung nicht
moglich sein, reduziert sich nach Auffassung der STRABAG der Kaufpreis entsprechend.
(Anmerkung: Férderung AbbruchmalBnahmen zu 60 %, Eigenanteil Stadt: 40% = ca. 400.000
€ nach derzeitiger Kostenschétzung)

Forderung 6ffentliche zugangliche Auenanlagen:

Das Kaufpreisangebot der STRABAG unterstellt, dass eine Forderung der 6ffentlich
zuganglichen Aufenanlagen in Hohe von 150 €/m? moglich ist. Sollte danach die Férderung
nicht méglich sein, reduziert sich der Kaufpreis nach Auffassung der STRABAG
entsprechend. (Anmerkung: Der Bewilligungszeitraum fiir Férdermittel endet derzeit
30.04.2023, eine weitere Verldngerung und Aufstockung der Férdermittel wird in 2021
beantragt)

ErschlieBungsbeitrége:

Das Kaufpreisangebot der STRABAG unterstellt weiterhin den Erwerb eines
erschlieBungsbeitragsfreien Grundstlicks fur die dargestellte Nutzungskonzeption. Sollte
danach dennoch ein ErschlieRungsbeitrag fiir das Grundstiick notwendig werden, wird diese
nach den tatsachlich entstandenen Kosten abgerechnet und nach Auffassung der STRABAG
vom Kaufpreis abgezogen. (Anmerkung: Die Erhebung von ErschlielSungs- incl. Anlieger-
und Kostenerstattungsbeitrdgen ist abhdngig von den Festsetzungen des Bebauungsplans
und den vertraglichen Regelungen im stéadtebaulichen Vertrag und kann deshalb zum
jJetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.)

Altlasten:

Im Kaufpreisangebot der STRABAG ist ein Budget fiir Altlasten von 50.000 € vorgesehen.
Sollte das Budget nicht notwendig werden, erhéht sich nach Auffassung der STRABAG der
Kaufpreis entsprechend.
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Férderrahmen:

Das Projektgrundstuick befindet sich im Stadtumbaugebiet Leonberg-Mitte und sieht aktuell
einen Forderrahmen durch Bund / Land in Hohe von insgesamt ca. 9.666.667 € vor. Die
Fordermittel sind zeitlich bis zum 30.04.2023 befristet. Férdermdglichkeiten, die bis zu
diesem Zeitpunkt nicht in Anspruch genommen werden, verfallen kompensationslos.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Vorbemerkungen

Zur Vorbereitung und Projektentwicklung des Postareals mit Briickenschlag hat der Gemein-
derat in seiner Sitzung am 26. September 2017 beschlossen, ein Investorenauswahlverfah-
ren (IAV) durchzufuhren (vgl. SV 2017/213).

Im Rahmen der Preisgerichtssitzung am 14. Mai 2018 wurden zwei Arbeiten zur weiteren
Bearbeitung empfohlen, wobei die weiteren Verhandlungen mit dem ersten Preistrager
(STRABAG REAL ESTATE GmbH) gefuhrt wurden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung
am 24. Juli 2018 dem Ergebnis des IAV und der dargelegten Vorgehensweise zugestimmt
(vgl. SV 2018/096). Parallel wurden eine Reihe von Privatgrundstiicken von der Stadt als
eigentumsrechtliche Voraussetzung zur Realisierung des sog. Bruckenschlags (vgl. SV
2018/ 193 und 262 und 2021/058) erworben.

Uber den Planungsstand und Projektstatus wurde der Gemeinderat (SV 2019/007- Sitzung
vom 24. Januar 2019 und SV 2019/168- Sitzung vom 23. Juli 2019) regelmafig informiert.

Mit Sitzungsvorlage 2020/046 vom 03. Marz 2020 wurde Uber die Berucksichtigung
nachbarlicher Belange, Andienungssituation/Verkehrs-und ErschlieBungskonzept und Erhalt
der Grunstrukturen in Zone Il informiert und zugestimmt. Die verkehrlichen Auswirkungen
einer zusatzlichen ErschlieBung der Zone Il Uber die BahnhofstralRe wurde innerhalb des
Gemeinderates diskutiert und vom Gemeinderat beschlossen.

Am 03.12.2020 wurde mit Sitzungsvorlage 2020/284 eine Uberarbeitete Planung hinsichtlich
der Zone | und Zone 1V, eine Begriinungskonzeption mit Gestaltung einer barrierefreien
Stadtachse sowie den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Nutzungszusammensetzung im Plangebiet vorgestellt. Aufgrund des Abriickens der
Gebaude von der Eltinger Stral’e entstand ein Stellplatzdefizit in Verbindung mit erheblichen
Kosten flr den Bau eines weiteren Tiefgaragengeschosses innerhalb des Plangebietes. Aus
diesem Grund wurden Alternativen zur projektnahen Unterbringung von Stellplatzen gesucht.
Am 04.03.2021 wurde dazu im Planungsausschuss die Mdglichkeiten zur Errichtung eines
Parkdecks auf dem Rathausgrundstiick und dem Grundstlick des Johannes-Kepler-
Gymnasiums mit einer Kostenschatzung vorgestellt.

Das jetzt vorliegende Planungskonzept stellt das bisherige Verhandlungsergebnis mit den
Rahmenbedingungen fur eine Mdglichkeit der Projektrealisierung dar. Zur weiteren
Planungsfortschritt und genaueren Bezifferung der finanziellen Auswirkungen sind
Entscheidungen Uber die grundsatzlichen Rahmenbedingungen der Projektrealisierung
erforderlich.

Bisherige planerische Weiterentwicklung

Ausgehend von der im Rahmen des Investorenauswahlverfahrens vorgestellten Plankonzep-
tion erfolgten in verschiedenen Schritten vertiefende Untersuchungen. Die wichtigsten Zwi-
schenschritte und deren Veranderungen sind nachfolgend in einer Ubersicht dargestellt:
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mit 55 Stellplatzen

Gesamt BGF: 5.400 m?

Nutzungen Kennwerte BGF Veranderungen
(oberirdisch)
Ergebnisse IAV Zone IV Ausgangslage
(07/2018) Einzelhandel ca. 8.100 gm
Wohnungen ca. 11.200 gm (ca. 104 W)
Gewerbe ca. 10.800 gm
Servicewohnen | 0.A. (10 Geschosse)
Stellplatze ca. 513 St. in TG (2 Ebenen)
31.600 m? oberirdisch und
16.800m? unterirdisch
Gesamt BGF: 48.500 m?
Weiterentwicklung | Einzelhandel ca. 11.000 gm - veranderte Hohenlage UG
(Planstand 12/2018) | Wohnen ca. 9.750 gm aufgrund Baugrunduntersuchung
Gewerbe ca. 5.750 gm - Platzniveau Quartiersplatz bei ca.
Servicewohnen ca. 5.500 gm 382,5 m GNN)
Stellplatze ca. 370 St. in TG (2 Ebenen) |- veranderter Nutzungsmix
Weiterentwicklung | Einzelhandel ca. 9.700 gm - optimierte Andienung des Einzel-
(Planstand 07/2019) | Wohnen ca. 9.600 gm (85-100 WE) handels (Sudseite Gebaude 5)
Gewerbe/ Appart. | ca. 8.200 gm - vergréRerter Abstand zur Eltinger
Hotel ca. 4.300 gm (130 Zi.) Stralle
Stellplatze ca. 320 St. in TG (2 Ebenen) |- Nutzungsanderung Gebaude 7
(Hotel)
- Aufstockung Gebaude 4 fiir
Wohnen
- Abriicken von den Plangebiets-
randern (Gebaude 6)
Weiterentwicklung | Zone Il Zone Il (BGF) - Eingangssituation: Rickversatz
(Planstand 02/2020 | Einzelhandel Ca. 2.400 gm Einzelhandel Gebaudekante Gebaude 5.2 und
und 10/2020) Ca. 2.300 gm Drogeriemarkt 7.2 zur Eltinger Strale
Ca. 4.200 gm Vollsortimenter | - geringf. Vergrof3erung
Ca. 670 gm Gastronomie Abstandsflache zur
Gewerbe Ca. 5.100 gm Biro+ Fitness Grundstucksgrenze im N und NW
oder alt. 3.000 gm - Gebaude 5.2 Rickversatz tiber
Wohnen Ca. 6.000 gm (76 WE) oder 0G1
alt. 8.100 gm (100-110 WE) | - Erhalt 2 Baume, zusatzlich
Stellplatze Ca. 270 Stellplatze (2 Ebenen)| stral’enbegleitende Begriinung,
(+ ca.30-70 extern) Verpflanzung 3-4 Baume
- Verlegung Andienung auf
26.300 m? (EG1-4.0G) Innenbereich Projektgrundstiick
- Begriinungskonzeption
Gesamt BGF: 37.000m? barrierefreie Gestaltung
Stadtachse
Weiterentwicklung | Zone | 4.500 m? oberirdisch - Wohnen
(Planstand 10/2020) Ca. 40 Wohneinheiten - gewerbliche Einrichtungen auf
..Ebene Briickenschlag
Gesamt BGF: 6.900m?
Weiterentwicklung | Zone IV Unterbringung Stellplatzflachen in
(Planstand 10/2020) | LongStayHotel Ca. 4200 m? Doppelparker
oder mit 14 Stpl.
oder
Arztehaus ca. 3400 m? Flurparker (eingeschossig)
oder mit 46 Stpl
oder
Blro/Verwaltung | ca. 3400 m? Flurparker (zweigeschossig)

Der Planstand vom Februar 2020 wurde im weiteren Planverfahren weiter konkretisiert und
durch die Uberarbeitung der Zonen | und llI-IV erganzt. Die barrierefreie Gestaltung der
Stadtachse wurde aufgezeigt.
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Planstand Zone I:
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Abb.1: Ausschnitt Stadtebaulicher Entwurf Postalreal Zonell STRABAG Real Estate GmbH

Gegenuber dem Wettbewerbsergebnis wurde die Zone | zur Einhaltung der
landesrechtlichen Abstandsvorschriften insbesondere zur Nachbarbebauung uberarbeitet.
Daraus ergaben sich folgende Anderungen:

Briickenschlag:
Der Brickenschlag zur Altstadt setzt auf Hohe Zone Il an und endet auf Erdgeschosshdhe

Bahnhofstralie 5 (Gebaude 1). Zur Berlcksichtigung nachbarrechtlicher Belange rickt die
Bricke ca. 4m von der dstlichen Nachbargrenze ab und erhalt dadurch einen dynamischen
Verschwenk. Die Belichtung der Nachbarbebauung wird damit erheblich gegeniber dem
Wettbewerbsergebnis verbessert. Mit einer Breite von ca. 6 Metern bietet sie ausreichend
Platz fiir eine konfliktfreie Begegnung von Fulgangern und Radfahrern. Ostlich und teilweise
westlich des Briickenschlags wird Raum fir begriinte Flachen geschaffen, auf denen
Baumverpflanzungen grundsétzlich denkbar waren.

Gebaude 1:

Zur Belebung der Verbindungsachse zur Altstadt sind gewerbliche Einrichtungen in Gebaude
1 auf Bruckenniveau vorgesehen. Gebaude 1 ist altstadtseitig funf Geschosse hoch und hat
damit auf Niveau des Eltinger FuRweges insgesamt sieben Geschosse. Das unterste
Geschoss auf Niveau des Eltinger Fullweges stellt ein Garagengeschoss dar. In den
Obergeschossen ist Wohnen vorgesehen.
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Gebdude 2:
Das Gebdude Bahnhofstrale 7 (Gebaude 2) bleibt erhalten und wird saniert. Die Nutzung
als Wohngebaude ist geplant.

Gebdude 3:

Der im Wettbewerb an das Gebaude Bahnhofstralle 7 (Gebaude 2) angebaute Baukdrper
wird abgerickt, nach Osten versetzt und an die Briicke angegliedert. Die Briicke wird im
Abschnitt von Gebaude 3 mit Geschossen unterbaut. Ab Brickenniveau stellt sich der
Baukorper 3-geschossig dar, wobei entlang der Brucke gewerbliche Einrichtungen
vorgesehen sind. Der Zugang zum Gebaude 3 erfolgt vom Eltinger FuRweg bzw. tiber einen
Zugang von der Briicke. Uber eine Zufahrtsrampe entlang Gebaude 2 werden die geplante
und vorhandene Wohnbebauung (Eltinger FuBweg 2/2) erschlossen.

Aufgrund der Lage des vorhandenen Mischwasserkanals ist die Tiefgaragenplanung noch in
der weiteren Planung zu Uberarbeiten.

Stadtebauliche Kennziffern/Nutzungsfestsetzung:

Die vorgesehene Nutzungsmischung von Wohnen und gewerblichen oder sonstigen
Nutzungen in den Erdgeschosszonen mit Schwerpunkt Wohnen ist in Abstimmung mit den
Festsetzungen des Bebauungsplans zu verifizieren.

Stellplatze:
Der Stellplatzbedarf ist fur 1,5 Stpl./WE oder je nach Beschlusslage 1 Stpl./WE flr

Wohnungen < 65m? nachzuweisen.
Hinsichtlich der mdglichen planungsrechtlichen Einordnung des Gebietes steht aufgrund der

vorgesehenen Nutzungsstruktur in Verbindung mit dem Maf der baulichen Nutzung die
abschlieliende Prifung noch aus.

Planstand Zone lI:

o1 yanz

Geb. 7.1
v

EFH 382 50T echnk 405.50

X ! £ 306683 s ]

/ N

wer Kl oo *- = ==\ L
Abb.2: Ausschnitt Stadtebaulicher Entwurf Postareal Zone || STRABAG Real Estate GmbH

Die Zone Il wurde gegenuber dem Planstand 02/2020 weiter konkretisiert und ein
Freiflachen- und Begriinungskonzept fir den &ffentlichen Raum unter Beachtung der
Erschielungsflachen fur die Feuerwehr und die Andienung der Einzelhandelsflachen
erarbeitet.

Andienung:
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Die Andienung fir den Einzelhandel erfolgt auf der Stidseite von Gebaude 5.2. Die Ein-
/Ausfahrt der Tiefgarage fir Kunden, Besucher und Anwohner erfolgt zwischen Gebaude 7.1
und 7.2 von Siden.

Grunkonzeption:

Eine Konzeption fiir die Dachbegriinung bestehend aus extensiver und intensiver Begriinung
wird aufgezeigt. Durch einen Landschaftsplaner wurden die Begriinungsmadglichkeiten mit
Baumpflanzungen und Beeten innerhalb des Quartiers und entlang der Stadtachse weiter
konkretisiert. Die Integration der Bestandsbaume an der Eltinger Stral3e in das
Planungskonzept wird dargestellt und durch weitere GroRbaumpflanzungen erganzt. Danach
kénnen 2 Kastanien erhalten bleiben. Fur weitere 4 Kastanien und eine Eiche wird
gutachterlich empfohlen ein monetarer Ausgleich/Ersatz zu schaffen, da diese fiir eine
Verpflanzung aufgrund des Stammdurchmessers nach Aussage des Gutachters nicht
geeignet sind. Da aus der Mitte des Gemeinderats grundsatzlich die Verpflanzung
gewunscht wurde (SV 2020/046), wurde im Planungskonzept mit Stand 02/2020 deshalb die
Verpflanzung von 2 Baumen in der Flache 6stlich des Briickenschlags vorgeschlagen. Der
Standort wird im vorliegenden Entwurf weiter konkretisiert. Ob dies bauablauftechnisch in
Verbindung mit dem Bruckenbau mdglich ist, ist im Planungsfortschritt zu klaren. Weitere
Ersatzpflanzungen (ein bis zwei) kbnnen in die Planung des Stadtgartens integriert werden.

Fir die Fassadenbegrinung werden grundsatzliche Losungsmdglichkeiten aufgezeigt. Die
Standorte sind im weiteren Verfahren zu konkretisieren.

Radverkehr:

Die HaupterschlieRung mit dem Radverkehr verlauft iber den Brickenschlag, der auf 6m
verbreitert wurde und im weiteren Verlauf nérdlich von Gebaude 5.2 entlangfiihrt. Die
Uberfihrung des Radverkehrs auf die in die Eltinger StraRe wurde grundsatzlich aufgezeigt
und ist im Rahmen der Umgestaltung der Eltinger Stralde weiter zu konkretisieren.

Nutzungen und Gebdudehodhen:

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Hotelmarkt ist die Hotelnutzung
gegeniber dem Planstand 02/2020 entfallen und durch Bironutzungen ersetzt. Die
Buronutzung aus den zwei obersten Geschossen des Gebaudes 5.2 wird durch
Wohnnutzungen ausgetauscht, sodass sich der Wohnungsanteil in Zone |l erhéht (Variante
). Als Alternative wird zusétzlich eine weitere Anhebung des Wohnflachenanteils dargestellt
(Variante ).

Die Gebaudehdhen wurden als Maximalhéhen dargestellt und werden im
Bebauungsplanverfahren noch konkretisiert und tGberprift. Durch die notwendigen
Dachaufbauten erhoht sich in den gekennzeichneten Bereichen die Gebaudehéhe um
weitere 2,50m.

Stadtebauliche Kennziffern:
In Zone Il entsteht ca. 37.000m? BGF, davon sind ca. 18.500 m2 BGF oberirdisch.
Daraus entfallen ca.

Variante | (BGF) Variante Il (BGF)

- 6.000 m* Wohnen (ca. 76 Wohneinheiten) bzw. 8.100 m? (ca. 100 Wohneinheiten)
- 4.600 m? Buroflachen bzw. 3.000 m? Buroflachen

- 480 m? Fitness Entfall Fitnessstudio

- 2.300 m? Drogeriemarkt
- 670 m? Gastronomie
- 2.400 m? Einzelhandel
- 4.200 m? Vollsortimenter

Die Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung von Einzelhandelsnutzungen auf dem Postareal
(Gutachten GMA vom 08.03.2021) sieht die geplanten Nutzungen der STRABAG Real
Estate GmbH von Seiten der landesplanerischen Vorgaben (Konzentrationsgebot,
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Integrationsgebot, Kongruenzgebot und Beeintrachtigungsverbot) als erflllt an.

Stellplatzschliissel:

- Variante I: Bliro statt Hotel

Fir die ca. 76 entstehenden Wohneinheiten und die gewerblichen Nutzungen resultiert ein
Stellplatzbedarf bei 1,5 Stpl./WE (ohne zusatzliche &ffentliche Stellplatze) von ca. 330
Stellplatzen (davon ca. 114 fur Wohnungen). In Zone |l werden in 3 Parkgeschossen ca. 270
Stellplatze nachgewiesen. Die fehlenden 60 Stellplatze fir gewerbliche Nutzungen werden
im Plangebiet aufgrund des Entfalls des Grundstlcksstreifens entlang der Eltinger StralRe
und der damit verbundenen Verkleinerung der Tiefgarage nicht nachgewiesen.

Es besteht grundsatzlich die Méglichkeit bauordnungsrechtlich gewerbliche Stellplatze extern
mit einer Baulast gesichert nachzuweisen. Der externe Nachweis von Stellplatzen ist
grundsatzlich nicht fur notwendige Stellplatze von wohnbaulichen Nutzungen mdglich. Die
Stellplatze kénnen hier z.B. fir Mitarbeiter in ausreichender Entfernung angeboten werden.

Der bislang prognostizierte Stellplatzbedarf ist im Baugenehmigungsverfahren zu
verifizieren.

- Variante II: Wohnen statt Biiro

Zur Deckung des erhdhten Wohnflachenbedarfs kann in Gebaude 7.1 der Wohnanteil von
ca. 6.000 m? insgesamt in Zone |l auf 8.100 m? zugunsten des Buroflachen-/Fitnessanteils
erhdht werden. Es entstehen damit ca. 100 Wohneinheiten.

Zur Unterbringung der daflr zusatzlich erforderlichen Stellplatze ist ein zusatzliches
Parkgeschoss erforderlich. Dies bedeutet fir die STRABAG ein zusatzliches
Investitionsvolumen von ca. 5,2 Mio. € bezogen auf den Bau von ca. 80 Stellplatzen unter
der Parkebene P3 und 7,7 Mio. € fir ca. 120 Stellplatze unter der Parkebene P2. Bei einem
marktiblichen Verkaufserlds der Stellplatze bedeutet dies eine Baukostenbeteiligung
(investorenseitig) von 3 Mio. € bzw. 4,6 Mio. €.

Um die Differenz so klein wie mdglich zu halten, wird investorenseitig eine Abanderung des
Stellplatzschlissels abweichend zu den bisherigen Vorgaben des
Investorenauswahlverfahrens vorgeschlagen. Bei einem Ansatz von 1 Stpl/WE fiir
Wohnungen < 65 m? und 1,5 Stpl. fiir Wohnungen > 65 m? und damit 70 kleinen und 30
grolen Wohneinheiten reduziert sich damit das Stellplatzdefizit in Zone Il und damit die
extern nachzuweisenden Stellplatze auf 33 Stellplatze. Wirde das zusatzliche Wohnen mit
1,5 Stpl./WE umgesetzt entsteht ein Defizit von ca. 73 Stellplatzen in Zone II.

- Stellplatzbilanz Vergleich Variante | und |l Zusammenfassung:

Nutzung Variante | Variante Il Variante Il
Biiro statt Hotel Zus. Wohnen statt = Variante Il
Biiro mit 1,5 Stpl. WE
1,5 Stpl. WE 1 Stpl. WE <65m?
1,5 Stpl. WE >65m?
Gewerbe 216 193 193
Wohnen 114 110 150
Stellplatzbedarf 330 303 343
gesamt
Stellplatze vorhanden | 270 270 270
Externer Nachweis Ca. 60 Ca. 33 Ca.73

Fir die Einzelhandelsnutzungen werden betreiberseitig mindestens 160 Stellplatze gefordert
statt 135 Stellplatze nach der VwV-Stellplatze. Die restlichen 110 Stellplatze stehen damit



der Wohnbebauung zur Verfugung.

Entwédsserung:
Das Oberflachenwasser ist in Zone Il grundséatzlich in den 6ffentlichen Regenwasserkanal in

der BahnhofstralRe einzuleiten. Nach der Niederschlagswasserverordnung ist
Oberflachenwasser weitestgehend auf dem Grundstiick selbst zurtick zu halten und dann
gedrosselt in die Kanalisation abzugeben (ca. 12,5l/s*ha). Wird der Wert nicht auf dem
Projektgrundstiick selbst eingehalten, kann aufgrund der Gelandesituation die Einleitung nur
Uber eine aus dem Layher-Areal den Stadtgarten kreuzende Leitungszufuhrung in die
Bahnhofstralie erfolgen. Eine Rickhaltung von Niederschlagswasser findet im Plangebiet
Uber das Retentionsvolumen der Dachbegrinung und Uber eine Regenwassernutzung zur
Bewasserung statt. Aufgrund der hohen Verdichtung und der Unterbauung des Gelandes mit
einer Tiefgarage und Einzelhandelsnutzungen ist bei Bedarf eine zusatzliche Rickhaltung
innerhalb des Stadtgartens vorzusehen. Der Investor hat gemaR der Auslobung des
Investorenauswahlverfahrens die Erschlieungstragerfunktion, dies beinhaltet die
Herstellung der inneren und aufieren Erschliefung. Die Umsetzung ist im Rahmen der
weiteren Vertragsverhandlungen abzustimmen.

Kinderspielplaitze:

Die Zone Il ist nach den Zielsetzungen des Investorenauswahlverfahrens als neue Stadtmitte
mit einer urbanen Dichte und einem Nutzungsmix aus Wohnen, nicht stérendem Gewerbe,
Einzelhandel und Praxen entlang einer belebten Stadtachse zu entwickeln. Eine
Realisierung von grof3en Kinderspielflachen ist in dem zentralen Bereich nicht vorgesehen.
Einzelne Spielgerate kénnen jedoch in die Platz- und Freiflachengestaltungen integriert
werden. Ein sinnvoll nutzbarer Kinderspielbereich wird deshalb im Bereich des Stadtgartens
vorgeschlagen, der auch von angrenzenden Wohnbereichen als Kinderspielplatz genutzt
werden kann. Die STRABAG Real Estate GmbH leistet dazu eine Baukostenbeteiligung von
40% + Grundsticksanteilswert von insgesamt 115.000 € bezogen auf 100 WE. Im Rahmen
des stadtebaulichen Vertrages ist dies unter dem letztendlichen zugrundeliegenden
stadtebaulichen Entwurf zu konkretisieren.

Zufahrt von BahnhofstraRe:

- Verkehrliche Auswirkungen

In der Sitzung des Gemeinderates vom 3. Marz 2020 (SV 2020/046) wurde zur Verteilung
der entstehenden Verkehrsstrome beschlossen, das Plangebiet zusatzlich zur Eltinger
Stralde auch von der Bahnhofstrale anzudienen. Aufgrund des vorgesehenen Verzichts auf
die Hotelnutzung und Ausweitung Blronutzung im Plangebiet wurde eine neue
Verkehrsmengenberechnung durchgefuhrt. Auf der Eltinger Stral3e sind demnach zusatzlich
rund 1.600 Fahrzeuge am Tag zu erwarten. Die aktuelle Verkehrsbelastung mit 15.300
Fahrzeugen/24h (Messung Okt. 2020) liegt mit den zusatzlich prognostizierten Belastungen
unter den Zahlwerten aus 2019 mit ca. 20.000 Fahrzeugen/24h (baustellenbedingt/aufgrund
Auswirkungen Corona-Pandemie). Insgesamt kann damit gerechnet werden, dass Kfz-
Fahrten auf der Eltinger Stralde entfallen, da fuRlaufige Einkaufsmdglichkeiten im zentralen
Kernbereich von Leonberg geschaffen werden. Inwieweit dies kompensiert wird durch den
erweiterten Einzugsbereich kann nicht endgultig abgeschatzt werden. Anzumerken ist, dass
jede Entwicklung des Bereiches eine Erhéhung des Verkehrsaufkommens mit sich bringt.
Durch die verbesserte Anbindung des Radverkehrs werden fur die Verlagerung auf den nicht
motorisierten Verkehr die bestmdglichen Voraussetzungen geschaffen.

Fir die Leistungsfahigkeit einer Stralle ist die Belastung in der Spitzenstunde ein
wesentliches Beurteilungskriterium. Bezogen auf die Spitzenstunde bedeutet dies im Bereich
mit den meisten zusatzlichen Verkehrsbelastungen auf der Eltinger Stral3e (Bereich
zwischen Zone Il und IV):

Eltinger Stralke Vormittagsspitze Nachmittagsspitze
zusatzlich zusatzlich
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Anschluss Eltinger Strafle 144 Kfz/Sp-h 122 Kfz/Sp-h

Anschluss Eltinger StralRe + 88 Kfz/Sp-h 71 Kfz/Sp-h
Bahnhofstralle

Entlastung
Eltinger StraRe -56 Kfz/Sp-h -51 Kfz/Sp-h

Die Berechnungen beruhen auf der Nutzungszusammensetzung der Variante I. Nach
gutachterlicher Einschatzung ist durch den Ersatz der Bironutzung und den Entfall des
Fitnessstudios eher mit geringfiigig weniger Verkehr zu rechnen.

Anzumerken ist auch, dass durch die zusatzliche Zufahrt von der Bahnhofstralie lediglich die
Verkehre aus Richtung Westen aufgrund der EinbahnstralRenregelung im oberen Abschnitt
der BahnhofstraRRe zugunsten der OPNV-Beschleunigung ersetzt werden kénnen. Fir
Verkehrsbeziehungen in Richtung Norden ist die Eltinger StralRe die gunstigere Ein-/
Ausfahrtméglichkeit. Die Leistungsfahigkeit der Eltinger Strale wird in der Fortsetzung der
Grabenstralie wesentlich beschrankt. Die Umlaufzeiten der Lichtsignalanlage im Bereich des
Hirschbrunnenplatzes muss im Falle einer zusatzlichen Zufahrt Gberprift werden.

Grabenstralie
Grabenstralie
Grabenstralie

Bahnhofstrale f

Bahnhofstraie &

= mm-y

e Einfahrt s Ausfahrt
- ..

Abb. 4: Verkehrsbeziehungen nach Westen / Stiden / Norden (eigene Darstellung)

- Kosten Zufahrt von Bahnhofstral3e:

Die grobe Kostenschatzung der Herstellung der ErschlieBung belauft sich auf rund 750.000€
Brutto. Da bislang nur eine grobe Skizze der Zufahrt vorhanden ist, ist die Kostenschatzung
mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Die Kosten sind im Zuge der BaumalRnahmen
separat verifizieren und danach abzurechnen. Die Regelung erfolgt Gber den stadtebaulichen
Vertrag. In die Haushaltsplanung wird deshalb eine mogliche Nachzahlung von 250.000€
aufgenommen.
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Geb. 6 @

Abb. 5: Schnitt Zufahrt Bahnhofstrale Postareal entlang Grundstiicksgrenze Stadtgérten (Quelle: STRABAG
Real Estate GmbH)

Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Zufahrt von der Bahnhofstralie dient alleinig der
ErschlieBung des Projektgrundstiickes und ist deshalb durch den Investor zu erbringen. Eine
Herstellung und Kostentragung durch die Stadt wiirde eine unzulassige Beihilfe darstellen
und Erschlielungsbeitrage fur alle Anlieger der Zufahrt auslésen, sofern die STRABAG die
Kosten nicht in Ganze tbernimmt. Da die Zufahrt nicht Grundlage des Kaufpreisangebotes
der STRABAG Real Estate war, wirken sich die Kosten kaufpreismindernd aus (in den
Stadtischen Haushalt waren dann insgesamt ca. 1 Mio.€ inkl. moglicher Nachveranlagung
einzustellen).

Dazu kommen u.U. noch die Kosten der Verlegung vorhandener Niederspannungsleitungen
im Eltinger Fulweg. Die Leitungen verlaufen innerhalb des Projektgrundstiickes in der
derzeit 6ffentlichen Flache des Eltinger FulRweges (Zone Il). Den Versorgungsunternehmen
wurde das Recht zugebilligt die Leitungen in der 6ffentlichen Flache zu verlegen. Da die
Aufstellung des Bebauungsplans fur eine geordnete Gebietsentwicklung grundsatzlich im
offentlichen Interesse liegt, liegen nach dem Konzessionsvertrag dem Grunde nach die
Voraussetzungen flr eine Kostenlibernahme der Leitungsverlegung durch die LeoEnergie
vor und damit der Stadtwerke Leonberg als Mehrheitseigner. Nur konzept- und
investorenbedingte Anderungen der bestehenden Infrastruktureinrichtungen sind vom
Investor zu tragen. Eine abschlieliende rechtliche Klarung muss im Zuge der Entscheidung
des Gemeinderates noch erfolgen.

- Betroffenheit nachbarlicher Belange/Bauleitplanung durch Zufahrt von der
Bahnhofstral3e:

Die Zufahrt verlauft fast unmittelbar an der Nachbargrenze, aus diesem Grund ist mit
Einwendungen im Bauleitplanverfahren / Baugenehmigungsverfahren zu rechnen. Die
Einbeziehung der Zufahrt bedeutet eine Anderung des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans und unter Umstanden eine zeitliche Verzdgerung der Planung. Da es sich
bei der Zufahrt um eine bisher planungsrechtlich ausgewiesene 6ffentliche Grinflache
handelt, ist mit einer Erh6hung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmallnahmen zu
rechnen. Ein Gutachten zur larmtechnischen Situation ist als Abwagungsgrundlage in
Auftrag zu geben.

Die Zufahrt muss mindestens 0,6m von der dstlichen Grundstiicksgrenze in den Stadtpark
aufgrund einer vorhandenen Abstandsflachenbaulast abriicken. Dadurch wird der Eingriff in
das Stadtparkgrundstiick zusatzlich vergréRert und die Gestaltungsmaoglichkeiten fir den
Bereich des Stadtparks weiter eingeschrankt.

- Zusammenfassung Arqumentation Zufahrt Bahnhofstral3e:

pro kontra
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Hohe Kosten fiir

Verkurzung der Wegelange in dstliches -Erschlieung/Zufahrt
Stadtgebiet mit teilweiser Entlastung der -Leitungsverlegung Eintritt Zufahrt in
Eltinger Strale Projektgrundstiick

-Ausgleichsmalinahmen

Entlastung Eltinger Strafle durch zuséatzliche
Zufahrt relativ gering und hauptsachlich nur in
westliches Stadtgebiet

Larm- u. Immissionsbelastung Anwohner
entlang Zufahrt
= u. U. zeitliche Verzégerung BLP-
Verfahren

Einschrankung Gestaltungsmdglichkeiten
Stadtgarten (Verkleinerung offentliche
Griinflache)

Hinsichtlich des vorhandenen Nutzen-/Kostenverhaltnisses wird empfohlen auf eine
zusatzliche Zufahrt zur Tiefgarage in Zone Il zu verzichten.

Planstand Zone lllI-IV:

' EFH 384,00 ~ E -
s~ 58y . GH 3%.00
3 Lo

355 | o
8o .Feug[wemfm
et

Supermarkt

Geb. 7.1
v

EFH 382 50Technik 406.50
GH 404.00

/ Gebs /
;v Technik #06.50

EFH 37840
GH 404.00

Abb.6: Ausschnitt Stadtebaulicher Entwurf Postareal Zone IV STRABAG Real Estate GmbH

Als Projektauftakt wurde die Eingangssituation im sldlichen Bereich konkretisiert. In 8-
geschossiger Bauweise ist ein ,Long-Stay-Hotel“ (Boardinghouse) geplant. Die
Geschossanzahl wurde gegenliber dem Wettbewerbsergebnis um 2 Geschosse zur
Einhaltung der Abstandsflachen reduziert. Der Erdgeschossbereich besitzt einen
Ruicksprung, sodass eine platzartige Aufweitung im Bereich der FuRgangerfurt mit einem
ansprechenden Gebietsauftakt entsteht. Durch die Modifizierung der Gebaudekubatur wird
die Moglichkeit einer barrierefreien und begrinten Stadtachse als Verbindungselement
zwischen Rathausplatz und zentralem Quartiersplatz geschaffen. Im Bereich des
Postgebaudes geht die barrierefreie Fiihrung in eine Rampe tber. Parallel dazu wird eine
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barrierefreie Steigung gefiihrt, die die Héhendifferenz zum zentralen Quartiersplatz in Zone |l
Uber einen Aufzug in Gebdude 7.1 Uberwindet.

Bedingt durch die CoronaPandemie sind derzeit Long-Stay-Appartements schwer zu
vermarkten und betreiberseitig nicht gefragt. Von der STRABAG Real Estate wird deshalb
alternativ die Umwandlung in ein Biro-/Verwaltungsgebaude bzw. ein Arztehaus
vorgeschlagen. Durch die veranderten Grundrissmaglichkeiten kann eine ,schlankere*
Gebaudekubatur und eine Reduktion der Bruttogeschossflache erfolgen.

Stadtebauliche Kennziffern:
Es entstehen hier 5.400 m? BGF fur Long-Stay-Hotel bzw. ca. 3.400 m? fur Buro-
/Verwaltungsgebaude bzw. Arztehaus.

Stellplatze:
- Long-Stay-Hotel

In einer Tiefgarage sind ca. 14 Stellplatze fir ca. 98 Einheiten vorgesehen. Die Zufahrt
erfolgt Uber die Eltinger StralRe. Die verkehrliche Abwicklung ist mit rechts rein und rechts
raus vorgesehen.

- Alternative Biiro-/Verwaltungsnutzung oder Arztehaus:

Durch eine Nutzungsanderung erhéht sich der Stellplatzbedarf. Bei einer Nutzung durch
Verwaltung/Buros entsteht ein Stellplatzbedarf von 33 gegenlber 46 Stellplatzen durch ein
Arztehaus. Die Unterbringung kann aufgrund der Lage und des Grundstiickszuschnitts nur in
Form von Flurparkern mit einer Zu- und Abfahrt mit Wartebereich von der Eltinger StralRe
erfolgen.

Bewertung Zone IV:

Die veranderte planerische Ausgangslage durch die Corona-Pandemie bedingt eine
Anpassung der Nutzungen in Zone V. Grundséatzlich ist, wie vom Investor aufgezeigt, ein
Stellplatznachweis auf dem Grundstiick méglich. Das Grundstiick im Kreuzungsbereich ist
aufgrund des Zuschnitts und der Lage verkehrstechnisch schwer zu erschlieRen. Eine
Einfahrt in Zone IV ist nur von Norden kommend aus der Eltinger Stralde méglich. Die
Verkehrsbeziehung in Richtung Norden bedingt erhebliche Umwegfahrten im Stadtgebiet. Es
wird deshalb vorgeschlagen, Stellplatze extern nachzuweisen (externes Parkdeck oder TG in
Zone ).

Gesamtbilanz Stellplatze Zone I-IV

Bauordnungsrechtlicher Stellplatzbedarf:
Je nach geplanter Nutzungszusammensetzung resultiert ein unterschiedlicher
Stellplatzbedarf:

Wird grundsatzlich ein Stellplatzschlissel von 1,5 Stpl./WE fur alle Zonen angesetzt:
=> Insgesamt ca. 410 bis 423 Stpl. (bei zusatzlich Wohnen)

Erfolgt zusatzlich eine Nutzungsanderung in Zone IV: )
= Insgesamt ca. 442 (bei Buronutzung) und 455 Stpl. (bei Arztehaus)

Offentliche Stellplatze:

Die im Investorenauswahlverfahren geforderten zusatzlichen 10 % o6ffentliche Stellplatze
sind in der Zone Il in Form von 6ffentlich zuganglichen Stellplatzen in der Tiefgarage
vorhanden. Stadtebaulich soll die Zone |l als autofreies Quartier mit einer hohen
Aufenthaltsqualitat konzipiert werden. Im Zuge der Projektentwicklung (Planstand 12/2018)
wurde nach detaillierten Baugrunduntersuchungen einer Erhéhung der Erdgeschosszone
aufgrund des hoch anstehenden Felshorizonts zugestimmt. Die grundsatzliche Ausrichtung
der Planung als verkehrsfreies Quartier wurde mit Planstand 02/2020 beschlossen.
Mittlerweile wurde der Stellplatzbedarf aus der Planung weiter konkretisiert und eine
Freiflachen- und Begrinungskonzeption erarbeitet. Der Erhalt der Baume an der Eltinger
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Stralte steht demnach straRenbegleitendem Parken entgegen und wiirde durch Ein- und
Ausparkvorgange die Leistungsfahigkeit der Eltinger Stral’e weiter reduzieren.

In allen Gebduden sind in Zone |l 6ffentlich zugéngliche Nutzungen in Form von
Einzelhandel und gastronomischen Nutzungen vorgesehen. Im Erdgeschoss 1 ist ein groler
Supermarkt vorhanden, der sich zum Stadtgarten hin 6ffnet und von dort erschlossen
werden kann. Daruber befindet sich der Quartiersplatz mit gastronomischen Einrichtungen
und Laden. Der flr Kunden, Besucher und Dienstleister vorgesehene Parkraum befindet sich
im offentlich zuganglichen Teil der Tiefgarage. Die Tiefgarage ist in Parkebene 1 bis
Parkebene 3 organisiert und wird von der Eltinger Stralle stidlich Gebaude 7.1 bzw. 7.2
erschlossen. Lediglich im Parkgeschoss 3 sind fest zugewiesene Stellplatze (private/nicht
offentliche Stellplatze) vorgesehen, die abgegrenzt sind. Die ca. 160-180 6ffentlichen
Stellplatze in der Parkebene P1 und P2 stehen uneingeschrankt Gber die Offnungszeit der
Offentlichkeit zur Verfliigung. Ein Nachweis der zusitzlich geforderten ca. 40 éffentlichen
Stellplatze ist nur in einer zusatzlichen Tiefgaragenebene oder oberirdisch durch massiven
Ruckbau in der Gebaudekubatur méglich. Je nach Lage und ErschlieRung bedeutet dies ein
Gebaudeflachenriickbau von 500 bis 1000 m? Grundflache. Eine oberirdische Unterbringung
von offentlichen Stellplatzen wirde eine Umplanung des Gebietes bedeuten und zu einer
Unwirtschaftlichkeit des geplanten Projektes nach Aussage des Investors fihren.
Investorenseitig wird dies als nicht mehr tragfahig angesehen.

Stellplatzschlussel in Vergleichsgebieten:
Innerhalb der Stadt Leonberg wurden in aktuellen Bebauungsplanverfahren auf die 6rtliche
Situation zugeschnittene Stellplatzschlissel festgesetzt:

Kreissparkassenareal: 1,5 Stellplatze/WE + 10 % o6ffentliche Stellplatze

Jahnstrale: 1,5 Stellplatze/WE, fur Sozialmietwohnungen <45m? und <60m?
1 Stellplatz/WE + 10 % offentliche Stellplatze
RomerstralRe/BPD: 1,5 Stellplatze/WE, bei barrierefreiem Bauen 1 Stellplatz/WE

Keim-Areal Warmbronn: 1,5 Stellplatze/WE >40 m?, 1 Stellplatz <40m?, zusatzlich ca. 10%
offentliche Stellplatze

Die Tendenzen und die landesplanerischen Vorgaben zu Stellplatzschllisseln gehen
tendenziell in gro3en gut an das o6ffentliche Verkehrsnetz angebunden Kommunen in
Richtung einer Reduzierung der Stellplatzschlissel sogar unter 1 Stellplatz/WE. Vor allem im
Bereich der Sozialmietwohnungen wird zur Kostensenkung der Stellplatzschlissel gesenkt.
Als zentraler Innenstadtbereich ist das Postareal gut an den 6ffentlichen Verkehr
angeschlossen und entspricht aufgrund seiner Innenstadtlage dem Ziel der ,Stadt der kurzen
Wege*.

Das Plangebiet unterscheidet sich in der Zusammensetzung wesentlich von den anderen
oben genannten Gebieten. Das Keimareal oder das Baugebiet JahnstralRe ist eher im
Ortsteil oder am Rande von Leonberg verortet. LagemaRig vergleichbar mit dem
Projektgebiet ist anndhernd das Projektgebiet der Kreissparkasse. Hier jedoch liegt der
Schwerpunkt der Gebietsausrichtung eher auf dem Wohnungsbau, im Postareal soll
dagegen eine zentrale Stadtachse geschaffen werden, die aus einer belebten Kernzone aus
offentlich zuganglichen Nutzungen, wie Einzelhandel und Gastronomie besteht und nur
erganzend Wohnungsbau beinhaltet. Aus diesem Grund ist auch der Anteil der 6ffentlich
zuganglichen Stellplatze im Gebiet groRer, der genutzt werden kann. In Kernzonen von
Stadtzentren wird zur Vermeidung von Parksuchverkehr eher dazu Gbergegangen,
offentliche Stellplatze nicht im StralRenraum sondern in Tiefgaragen unterzubringen. Durch
die Schaffung eines barrierefrei und gut mit dem Fahrrad erschlossenen Quartiers ist davon
auszugehen, dass ein Teil der Erledigungen und Einkaufe zu Ful® getatigt werden und damit
Kfz-Verkehr ersetzt werden kann.

Zusammenfassung Arqumentation zur Herstellung 6ffentlicher Stellpldtze im Projektqgebiet:
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Pro Kontra

Zentrale Stadtachse/Quartier soll verkehrsfrei sein

Es sind weniger Stellplatze vorhanden. Dem grundsatzlichen Entwurf wurde bereits
zugestimmt. Durch den hoch anstehenden
Felshorizont entstehen hohe Kosten, erfordert
Riickbau der Gebaudekubatur

= Ablehnung durch Investor

Parkmdglichkeiten entlang der Eltinger Stralle flihren
zu Verkehrsbehinderungen und Entfall

Bestandsbdume
Stellplatze in Tiefgarage sind evtl. fir manche Genuigend offentlich zugéngliche Stellplatze in der
Nutzergruppen weniger attraktiv Tiefgarage vorhanden
Noch werden Einkaufe weniger zu Ful} erledigt Gute Erreichbarkeit des Plangebietes zu Ful® und

Fahrrad/Férderung Nahmobilitat
= Weniger Stellplatze erforderlich

Gleichbehandlung mit anderen Projekten Situation aufgrund Nutzungsstruktur nicht mit anderen
Gebieten vergleichbar

Nach LBO Stellplatzschlissel erfillt

Bei Erwerb des verbleibenden Telekomgrundstiickes
kénnen hier oberirdische Stellplatze dargestellt
werden.

Zusammenfassung zur Nutzungsstruktur in Verbindung mit Stellplatzkonzeption

Der bauordnungsrechtliche Nachweis von 1,5 Stpl./WE kann in Zone | gefiihrt werden, in
Zone |l entsteht durch die Verkleinerung der Tiefgarage aufgrund des Riicksprungs der
Gebaude von der Eltinger Stral’e bei der Einhaltung des Stellplatzschliissels von 1,5
Stpl./WE ein Defizit mindestens 60 Stellplatzen und von 33 Stellplatzen bei vermindertem
Stellplatzschlissel.

Erfolgt in Zone IV eine Umplanung in Richtung Biros und in Zone Il zu noch mehr Wohnen
(Variante Il) erhoht sich das Defizit auf bis zu ca. 100 Stellplatze. Wird einem externen
Nachweis nicht zugestimmt flihrt dies nach Aussage der STRABAG Real Estate zu einer
wirtschaftlichen Schieflage des Gesamtprojektes. Fir einen wirtschaftlichen Nachweis
werden ca. 70 externe Stellplatze bendtigt. Dies kann durch einen reduzierten
Stellplatzschlissel in Zone Il im Zusammenhang mit dem Nachweis von ca. 33 Stellplatzen
aus Zone IV umgesetzt werden.

Ein Nachweis von ca. 70 Stellplatzen ist extern grundsatzlich entweder auf dem Parkdeck
am Johannes-Kepler-Gymnasium oder im Rahmen eines Neubaus auf dem
Rathausparkplatz méglich. Die Kostentragung an den Bau- und Grundstlickskosten kann
anteilig durch den Investor ibernommen werden, dabei ist jedoch mindestens der
Verkehrswert zugrunde zu legen. Die Herstellung und der Unterhalt eines Parkhauses kann
extern durch die Stadtwerke erfolgen.

Das Parkdeck am Johannes-Kepler-Gymnasium ist derzeit sanierungsbedurftig und nicht in
vollem Umfang nutzbar. Von den Uberschlagig geschatzten Bau- und Planungskosten auf
der Grundlage einer Machbarkeitsstudie von ca. 6,5 Mio. € Brutto fir ca. 200 Stellplatze sind
ca. 2,6 Mio. € Brutto Kosten die kurz- bis mittelfristig sowieso im stadtischen Haushalt bzw.
Wirtschaftsplan der Stadtwerke fiir den Ersatz der 80 Stellplatze flr das stadtische Parkdeck
zu veranschlagen sind. Mit dem Bau eines Parkdecks kdnnen die 80 Stellplatze des
Parkdecks ersetzt, 70 Stellplatze fur die externe Unterbringung aus dem gewerblichen
Stellplatzbedarf des Postareals und ca. 50 Reservestellplatze hergestellt werden. Die
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Machbarkeitsstudie ist bei positivem Grundsatzbeschluss im weiteren Planungsfortschritt
kostenmaRig und bautechnisch zu verifizieren und in den Folgejahren in den Wirtschaftsplan
der Stadtwerke einzustellen.

Weitere Vorgehensweise:

Da ein Fortgang der Planung einer Entscheidung zu grundsatzlichen Rahmenbedingungen

bedarf, sind Grundsatzbeschliisse zur vorgestellten Planung erforderlich

Dies betrifft insbesondere, Entscheidungen

- Uber Umwandlung in Zone Il Hotel in Blronutzung (Geb&ude 7) / Blronutzung in
Wohnen (Gebaude 5) bzw. zusatzliche Umwandlung von Buiro/Fitness in Wohnen
(Gebadude 7.2)

- zum Stellplatzschlissel und externem Nachweis der Stellplatze

- zu Errichtung Kinderspielplatz im Stadtgarten

- zum ErschlieRungskonzept und Entfall Anbindung an die Bahnhofstralle

- zur FortfGhrung der Vertragsverhandlungen und weiteren Konkretisierung der Planung

Anlage/n

1 PAL_Projektupdate PA_ GR_Mrz_2021_Anlagenkonvolut_pxo4 (6ffentlich)



STRABAG IMEE

Anlagenkonvolut:

Anlage 1a — Lageplan vom 09.10.2020
Anlage 1b — Anstandsflachen und Schnitte vom 09.10.2020
Anlage 1c - Weiterentwicklung Zone 1 und Zone 4 vom 08.09. / 09.10. / 13.10.2020

Anlage 2a — Freiflachenkonzept vom 08.10.2020
Anlage 2b — Prasentation Freiflachenkonzept vom 09.10.2020

Anlage 3a — Verkehrsmengenermittlung vom 12.11.2020
Anlage 3b — Radverkehr vom 20.11.2020

Anlagenkonvolut PA / GR (Stand: 11/2020)
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nlage 1b - Abstandsflachen und Schnitte vom 09.10.2020
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Anlage 1c - Weiterentwicklung Zone 1 und Zone 4 vom 08.09. / 09.10. / 13.10.2020
ZON Stand 10/2020
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Anlage 1c - Weiterentwicklung Zone 1 und Zone 4 vom 08.09. / 09.10. / 13.10.2020
ZONE I : Vergleich IAV und Stand 10/2020
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Anlage 1c - Weiterentwicklung Zone 1 und Zone 4 vom 08.09. / 09.10. / 13.10.2020
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ZONE IV: Stand 10/2020
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Anlage 1c - Weiterentwicklung Zone 1 und Zone 4 vom 08.09./ 09.10. / 13.10.2020
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Anl 1c - Wei icklung Zone 1 und Zone 4 vom 08.09. / 09.10. / 13.10.2020
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Gliick Landschaftsarchitektur Leonberg | Postareal
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Gliick Landschaftsarchitektur Leonberg | Postareal
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Gliick Landschaftsarchitektur Leonberg | Postareal

POSTAREAL LEONBERG

Prasentation

09. Oktober 2020

Gliick Landschaftsarchitektur GmbH

Ludwigstralle 57
/0176 Stuttgart

T+49.711.674 3450
F+49.711.674 345 29
info@glueck-la.de
www.glueck-la.de
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Anlage 3a - Verkehrsermittlung‘m 12.11.2020

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Verkehrliche Untersuchung
Postareal Leonberg

Verkehrsmengenermittiung
Zone 1+2+4

LEONIIBERG
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Anlage 3a - Verkehrsermittlung‘m 12.11.2020

Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Ubersicht aller Fahrten — Zone 1

Nutzungsart > Fahrten/Tag Vorhandene Parkplatze
Geschosswohnungen 119 60
Verkaufsstatten 70 6

Summe 189 66

Stadt Leonberg

2

www.igv-stuttgart.de
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Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Ubersicht aller Fahrten — Zone 2

Nutzungsart > Fahrten/Tag Vorhandene Parkplatze
Geschosswohnungen 265 114
Bdro - und

. 132 10
Verwaltungsgebaude
Verkaufsstatten 1.134 136
Fitness-Center 06 2
Gaststatten 44 8
Summe 1.671 270

* 60 weitere Parkplatze in den Parkhausern Georgii Halle und Altstadt Parkkaverne

Stadt Leonberg

www.igv-stuttgart.de
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Anlage 3a - Verkehrsermittlung‘m 12.11.2020

Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Ubersicht aller Fahrten — Zone 4

Nutzungsart > Fahrten/Tag Vorhandene Parkplatze

Apartmenthaus 24 14

4
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Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Ubersicht aller Fahrten — Zone 1+2+4

Nutzungsart > Fahrten/Tag Vorhandene Parkplatze
Geschosswohnungen 384 174
Biro - und

i} 132 10
Verwaltungsgebaude
Verkaufsstatten 1.204 142
Fitness-Center 06 2
Gaststatten 44 8
Apartmenthaus 24 14
Summe 1.884 350

* 60 weitere Parkplatze in den Parkhdausern Georgii Halle und Altstadt Parkkaverne

Stadt Leonberg

www.igv-stuttgart.de

TOP 170



Anlage 3a - Verkehrsermittlung‘m 12.11.2020

Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Verkehrsverteilung der Spitzenstunden

Vormittagsspitze (7:30 - 8:30 Uhr)

Anteil an den

Fahrten an der FElE
Vormittagsspitze | Zone 1 | Zone 2 | Zone 4 | Summe
Einfahrende Fahrzeuge 25% 7 63 1 71
Ausfahrende Fahrzeuge 75% 21 188 3 212
Summe 100% 28 251 4 283
Nachmittagsspitze (16:30 — 17:30 Uhr)
Anteil an den
Fahrten an der Fellia
Nachmittagsspitze | Zone 1 | Zone 2 | Zone 4 | Summe
Einfahrende Fahrzeuge 65% 15 131 2 148
Ausfahrende Fahrzeuge 35% 8 70 1 79
Summe 100% 23 201 3 227

Stadt Leonberg

www.igv-stuttgart.de
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Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Verkehrsverteilung — Vormittagsspitze

Anschluss Eltinger Strarse| >
7:30-8:30 Uhr

& - Richtung Hafingen/
ﬁz\ Ditzingen/Stuttgart
P
Y

/ \
x1 x
; /P(’f'c o :@ R\ \$
W o, = = Zone 1
e, e  AB
Richtung 353 7s, - ‘
Rutesheim 73 m\qﬂ\.—j\;a&b M
Ba 5]
IR Y N
\ RS
CX
e Zone 4 \\ /
® %
9y P £ *3%4
ey, \ o9
sty A v
s A
“
B
X
A
X
Q Richtung Eltingen/A8
Stadt Leonberg

| Anschluss Eltinger Strafe|

Richtung
Rutesheim

Anbindung

Zone 2

Zone 4

TOP 170

@ Richtung Hofingen/

Dilzingen/Stutigart

Tiefgarage
Zone 2

S, 3

w_ AT

<~ Richtung Eltingen/A8

7

www.igv-stuttgart.de



Anlage 3a - Verkehrsermittlung‘m 12.11.2020

Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Verkehrsverteilung — Vormittagsspitze
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Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Verkehrsverteilung — Nachmittagsspitze
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Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Verkehrsverteilung — Nachmittagsspitze " & &=
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Anlage 3a - Verkehrsermittlung‘m 12.11.2020

Ingenieur Gesellschaft Verkehr

Vielen Dank fiir Ihre Aufmerksamkeit!

11
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Dezernat |
Referat des Oberblrgermeisters

Bezugsvorlagen:

SV 2017/213, SV 2018/096 + 193
+ 262, SV 2019/007 + 168, SV
2020/041 + 046

TOP 17.10

Beratungsfolge O/N

Gemeinderat (Entscheidung) o)

Stadtumbau "Leonberg-Mitte", Entwicklung Postareal,
Entscheidung zum aktuellen Projektstatus (11/2020)
Beschlussvorschlag aus dem Planungsausschuss vom 29.04.2021

Beschlussvorschlag

Die Ausfuhrungen zum aktuellen Projektstand werden zur Kenntnis genommen.

Der Nutzungskonzeption in Zone Il
a. Umwandlung Hotel in Bironutzung (Gebaude 7) und Umwandlung
Blronutzung in Wohnen (Gebaude 5) sowie
b. Umwandlung von weiteren Bironutzungen (Gebaude 7.1) in Wohnen
c. wird zugestimmt.

Der Errichtung eines Kinderspielplatzes im Bereich des Stadtgartens wird zugestimmt
unter der Bedingung, dass sich die Stadt Leonberg nur in dem MaRe beteiligt,
was liber den von ihr geforderten Umfang hinaus entsprechend notwendig ist.

Dem Erschliellungskonzept und dem Entfall der Anbindung an die Bahnhofstralle wird
zugestimmt.

a) Als Stellplatzschliissel wird ein Nachweis von 1 Stpl./WE < 65 m? festgelegt.

b) Als Stellplatzschliissel fir Wohnungen, die barrierefrei sind, wird ein
Nachweis von 1 Stpl./WE >65 m? festgelegt.

c) Als Stellplatzschliissel fiir Wohnungen, die nicht barrierefrei sind, wird ein
Nachweis von 1,5 Stpl./WE >65 m? festgelegt.

Die Zone 4 mit dem Gebaude 8 wird von den Planungen abgekoppelt. Die
Verwaltung wird beauftragt, mit der Firma STRABAG weitere Nutzungskonzepte
zu besprechen und die Planungen entsprechend fortzufiihren.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen auf der oben beschlossenen
Grundlage weiter zu konkretisieren und die Vertragsverhandlungen mit der STRABAG
Real Estate GmbH fiir das Stadtumbaugebiet fortzufiihren.
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Zusammenfassung des Sachverhalts

In der Sitzung des Planungsausschusses vom 29.04.2021 wurde der obige
Beschlussvorschlag mehrheitlich an den Gemeinderat empfohlen.

Die obige Beschlussempfehlung wurde unter den Ziffern 3., 5. und 6. mit Zusatzen versehen.
Die ursprunglichen Ziffern 3. und 7. des Beschlussvorschlages sind entfallen.

Anlage/n
Keine
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2021/071 =
ofentier LEONIIBERG
Dezernat lli Bauverwaltungs- und
Tiefbauamt Bauordnungsamt
Bezugsvorlagen:
Beratungsfolge O/N
Planungsausschuss (Vorberatung) o]
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise 2021
Beschlussvorschlag
1. Von der Notwendigkeit des Vorhabens wird Kenntnis genommen.

2. Einer Realisierung der MaRnahme mit einem Gesamtkostenrahmen von
326.793,- €/brutto in den Jahren 2021 und 2022 wird zugestimmt.

3. Mit den erforderlichen Fachplanungsleistungen gem. HOAI, Teil 3, Abschnitt 3
(Ingenieurbauwerke) wird das Ing.-Biro GAUSS Ingenieurtechnik GmbH, Tubinger
Strale 30, 72108 Rottenburg a. N. beauftragt.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Bauleistungen auf Basis der VOB
auszuschreiben und die Ausschreibungsergebnisse dem Gremium zur
Vergabebeschlussfassung vorzulegen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

Kontierung Jahr |verfugbares Budget [Finanzbedarf |Bemerkung

53800002 - 42120000 2021 844.000 € 20.000 € [Ingenieurleistungen,
Mittel sind im Haushalt
2021 veranschlagt

53800002 - 42120000 2022 844.000 € 306.793 € |Ingenieurleistungen

und Bauleitung,
Ausfiihrung der
Inlinerarbeiten.

Die Mittel sind in der
Finanzplanung im HH-
Plan 2021 berlicksichtigt
und werden fur den HH
2022 angemeldet.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Fir die Ergebnisse der Kanalbefahrung Gebersheim und Héfingen-West nach
Eigenkontrollverordnung EKVO wurde 2018 ein Sanierungskonzept mit Einteilung
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Inlinersanierung oder Teilliner-/Robotersanierungen fur die Schadensklassen 0 und 1,
schwere Schaden, erstellt.

Die Ingenieurleistung und Ausfiihrung der Teilliner-/Robotersanierung im Stadtteil
Gebersheim erfolgten in den Jahren 2018 und 2019.

Mit der jetzigen Malinahme sind Ingenieurleistungen und Ausfiihrung der Inlinerarbeiten in
Gebersheim geplant.

Damit waren Kanale mit schweren Schaden in Gebersheim komplett saniert.

Im Folgejahr kann dann mit der Planung und Sanierung von Héfingen begonnen werden.

Zur Realisierung des Vorhabens sind entsprechende Ingenieurleistungen (Planungs- und
Ausflihrungsleistungen) nach HOAI erforderlich und zu beauftragen.

Da der aktuelle Schwellenwert (214.000,- €/netto) zur Anwendung der Bestimmungen der
Vergabeverordnung -VgV- i.V.m. dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen -GWB-
fur offentliche Auftraggeber nicht erreicht oder gar Uberschritten wird (§ 1 Abs. 1 VgV),
bedarf es keines VgV-Verfahrens (§ 74 ff. VgV) zur Planerauswahl. Die
Fachplanungsleistungen ,Ingenieurbau® kdnnen vielmehr im sog.
Unterschwellenvergabebereich im Rahmen einer freihandigen Vergabe an ein geeignetes,
qualifiziertes Ingenieurbiro durch die Verwaltung vergeben werden.

§ 50 UVgO greift dabei die Regelung Nummer 2.3 der Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zu § 55 der Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) — ahnliche
Regelungen finden sich teils auf Landesebene - auf und stellt klar, dass auch
freiberufliche Leistungen grundsatzlich im Wettbewerb zu vergeben sind. Dabei ist ohne
Bindung an die Ubrigen Vorschriften der UVgO so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies
nach der Natur des Geschéfts oder nach den besonderen Umstédnden moglich ist.

Im Rahmen einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb (analog § 12 Abs. 2
UVgO i.V.m. Ziff.2.3. VergabeVwV) wurden daher durch die Verwaltung drei Ingenieurbiros
zur Abgabe eines Angebots angefragt. Alle drei Biros haben ein Angebot abgegeben.

Nach Prifung und Wertung der eingegangenen Angebote schlagt die Verwaltung vor, die
Ingenieurleistungen zur Realisierung der Malinahme an den wirtschaftlichsten Bieter, das
Ingenieurbiro GAUSS Ingenieurtechnik GmbH auf Basis der HOAI zu vergeben.

Das sich aus der Grobkostenschatzung heraus ermittelnde Honorar fir vergutungsfahige

Grundleistungen aus den Leistungsphasen 1 bis 9 der HOAI betragt dabei einschlielich ortl.

Bauleitung rd. 29.300,- €/brutto.

Die Ausschreibung flr die Vergabe der Bauleistung erfolgt im Rahmen einer Beschrankten
Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb gem. § 3 Nr. 2 VOB/A. Grund hierfr stellt die
Tatsache dar, dass fir den Bereich der Inlinersanierung ausschlieRlich auf diese Art der
Sanierung spezialisierte Firmen angeschrieben werden mussen.

Anlage/n
Keine

TOP 18 0O
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2021/107 =
ofentier LEONIIBERG
Dezernat lli Bauverwaltungs- und
Tiefbauamt Bauordnungsamt
Bezugsvorlagen:
2019/112
Beratungsfolge O/N
Planungsausschuss (Vorberatung) o]
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Klaranlage Mittleres Glemstal der Stadt Leonberg
Auswabhl eines Ingenieurbiros im VgV-Verfahren fur die Planung
der Erweiterung und Sanierung der Belebung

Beschlussvorschlag

1. Von der Notwendigkeit des Vorhabens wird Kenntnis genommen.

2. Ein VgV-Verfahren mit Teilnahmewettbewerb und anschlieRendem
Verhandlungsverfahren mit Bieterprasentation wurde durchgefihrt und ein
geeignetes Ingenieurblro ausgewahilt.

3. Die Ausfuhrung der Planung der MaRnahme ,Erweiterung und Sanierung der
Belebung in der Klaranlage Mittleres Glemstal der Stadt Leonberg“ mit den
Leistungsbildern Ingenieurbauwerke (HOAI, Teil 3, Abschnitt 3, Leistungsphasen 1
bis 9), Tragwerksplanung (HOAI, Teil 4, Abschnitt 1, Leistungsphasen 1 bis 6) und
Technische Ausristung (HOAI Teil 4, Abschnitt 2, Leistungsphasen 1 bis 9) wird an
die Holinger Ingenieure GmbH, Merklingen / Holinger AG, Schweiz, Robert-
Bosch-Strae 2/1, D-89188 Merklingen zu einem Gesamthonorar von
1.012.521,63 € brutto vergeben und wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

Kontierung Jahr |verfiigbares Budget |Finanzbedarf [ Bemerkung
753800027008 — 78720000 2021 1.100.000 400.000 |Die Mittel sind im
Klaranlage Ersatzldsung Haushaltsplan 2021
Biologie veranschlagt
2021 3.000.000 Verpflichtungsermachtigung
2022 3.000.000 350.000 |Die Mittel sind im

Haushaltsplan 2021
veranschlagt

2023 3.000.000 350.000 |Die Mittel sind im
Haushaltsplan 2021
veranschlagt
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Soweit das Genehmigungsverfahren flr den Haushalt 2021 zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung noch nicht abgeschlossen ist, ist die Beauftragung dennoch zulassig, da
bereits im Vorjahr Mittel veranschlagt waren und es sich um ein laufendes Projekt handelt.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Situation

In Vorlage 2019/112 wurde beschrieben, dass durch gutachterliche Bauwerksuntersuchung
und Zustandsbewertung fiir das Belebungsbecken der Klaranlage Mittleres Glemstal durch
die Weber-Ingenieur GmbH, erhebliche Betonschaden zu erkennen waren und eine
unumgangliche Instandsetzungsmafnahme vorgeschlagen wurde.

Zur Durchflhrung der Sanierungsmaf3nahme wurden Ingenieurblros im Zuge eines VgV-
Verfahrens ausgewahlt.

Nach vorlaufiger Kostenschatzung betragen die anrechenbaren Kosten beim Gewerk:
Ingenieurbauwerke: 6.375.000,00 €

Tragwerksplanung: 3.975.000,00 €

Technische Ausriistung: 1.500.000,00 €

Ab einer Honorarsumme fur Planungsleistungen in Hohe von 214.000 € netto ist vom
Gesetzgeber fur die Vergabe von Planungsleistungen die Durchflihrung eines VgV-
Verfahrens gemaR der Vergabeverordnung (VgV) Uber die Vergabe offentlicher Auftrage
verbindlich.

Da die Honorarsumme fiir die Planungsleistungen den Schwellenwert deutlich Giberschreiten
wird, wurde von der Jedele und Partner GmbH, Stuttgart im Auftrag der Stadt Leonberg ein
europaweites VgV-Verfahren durchgeflhrt.

Verhandlungsverfahren nach VgV
Teilnahmewettbewerb

Die Veréffentlichung beim Amt der Europaischen Gemeinschaft (EU-Standardformular "Auf-
tragsbekanntmachung") erfolgte am 23.10.2020 und sah als Schlusstermin fir die elektroni-
sche Einreichung der Teilnahmeantrage den 24.11.2020 um 14 Uhr vor. Eine
Bewerbungsfrist von mindestens 30 Tage war somit gewahrleistet.

Anhand der Bewerbungsunterlagen sollten 3 bis 5 Ingenieurburos fur das Verhandlungsver-
fahren ausgewahlt werden.
Zum Submissionstermin wurden fristgerecht finf Teilnahmeantrage eingereicht.
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Die Prifung und Wertung erfolgte durch das Biro Jedele und Partner GmbH, Stuttgart auf
Grundlage der in der Veroffentlichung genannten Bewertungskriterien.

Aufgrund der Vorgabe, drei bis fliinf Bewerber zum Verhandlungsverfahren auszuwahlen,
wurden fir den zweiten Schritt (Verhandlungsverfahren) alle Bewerber zur
Honorareinreichung aufgefordert und zur Prasentation ins Rathaus der Stadt Leonberg
eingeladen.

Verhandlungsverfahren
Aufforderung zur Angebotsabgabe der ausgewahlten Bewerber

Die ausgewahlten Bewerber wurden Uber die Vergabeplattform tber die Honorarabgabe zum
26.01.2021 um 14 Uhr und die Teilnahme am Verhandlungsverfahren informiert. Aufgrund
der Corona-Pandemie verzdgerte sich der Prasentationstermin auf den 03.03.2021.

Ablauf Verhandlungsverfahren

Das Verhandlungsverfahren fand am 03.03.2021 im Rathaus der Stadt Leonberg statt. Jeder
Bieter erhielt die Mdglichkeit, seine Leistungsfahigkeit zu prasentieren. Fur die Vortrage war
eine Dauer von max. 30 Minuten vorgesehen. Im Anschluss waren 15 Minuten zur
Diskussion veranschlagt.

Priifung und Wertung der Ingenieurhonorare

Die Honorarangebote mussten von den Bewerbern bis zum 26.01.2021 um 14 Uhr auf der
Vergabeplattform elektronisch eingereicht werden.

Die Honorarangebote der funf Bewerber wurden von JuP gepruft und ausgewertet. Die
Hauptangebote der Bieter basieren auf den vorgegebenen anrechenbaren Kosten und sind
damit vergleichbar und entsprechen der HOAI 2021. Die gepruften Angebotspreise wurden
entsprechend der Bewertungsformel in maximal 30 Punkte umgerechnet.

Nebenangebote waren gemal der Auftragsbekanntmachung nicht zugelassen. Pauschale
Abgebote entsprechend der neuen HOAI 2021 waren zulassig.

Bewertung der Prasentationen

Anhand einer vorher festgelegten Bewertungsmatrix wurden die Préasentationen gemeinsam
mit dem Bauburgermeister, dem Tiefbauamt inkl. Klaranlage, dem Bauverwaltungs- und
Bauordnungsamt mittels Bewertungsbdgen bewertet und von der Jedele und Partner GmbH,
Stuttgart ausgewertet. Die Prasentation konnte mit maximal 70 Punkten bewertet werden.
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Das Verhandlungsverfahren nach VgV kommt zum Ergebnis, dass die Holinger Ingenieure
GmbH, Merklingen / Holinger AG, Schweiz, Robert-Bosch-Strale 2/1, D-89188
Merklingen mit 89,1 von 100 moglichen Punkten die hochste Wertungszahl aller Bewerber
erzielt haben. Auf Grundlage dieser Wertung wird empfohlen die Holinger Ingenieure
GmbH, Merklingen / Holinger AG, Schweiz, Robert-Bosch-Strae 2/1, D-89188
Merklingen mit den ausgeschriebenen Planungsleistungen fur die Erweiterung und
Sanierung der Belebung in der Klaranlage Mittleres Glemstal der Stadt Leonberg zu
beauftragen.

Anlage/n
keine
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2021/143 =
ofentier LEONIIBERG
Dezernat lli Bauverwaltungs- und
Tiefbauamt Bauordnungsamt
Bezugsvorlagen:
2019/073
Beratungsfolge O/N
Planungsausschuss (Vorberatung) o]
Gemeinderat (Entscheidung) o)

Abwasserbeseitigung -Entsorgung/Verwertung von Klarschlamm
aus der Leonberger Klaranlage.

Optionale Vertragsverlangerung um 1 weiteres Jahr (01.07.2021 -
30.06.2022).

Beschlussvorschlag

Die Firma MSE Mobile Schlammentwasserungs GmbH, Auf der Hub 35-39, 76307 Karlsbad-
Ittersbach wird um 1 weiteres Jahr mit der Entsorgung des Leonberger Klarschlamms zum
Angebotspreis (Angebot vom 21.03.2019) in Hohe von 113,05 €/to brutto, d. h. jahrlich ca.
452.200,00 € brutto beauftragt.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEN [ ]

Kontierung Jahr |verfiigbares Budget |Finanzbedarf [ Bemerkung

53800001-42710000 2021 800.000 € 226.100 € (01.07.2021 - 31.12.2021
Klaranlagen — Besondere
Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen

2022 800.000 € 226.100 € (01.01.2022 — 30.06.2022

Die bendtigten Mittel sind in der Finanzplanung enthalten und sind bei den kommenden
Haushaltsplanungen zu berucksichtigen.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Mit Bezug zur Vorlage 2019/073 |auft der Vertrag zur ,Abholung, Transport und thermische
Entsorgung/Verwertung von Klarschlamm® mit der Firma MSE Mobile
Schlammentwasserungs GmbH, Auf der Hub 35-39, 76307 Karlsbad-Ittersbach zum
30.06.2021 aus.

Die Leistung ,Abholung, Transport und thermische Entsorgung/Verwertung von
Klarschlamm® fir die Zeit vom 01.07.2019 bis 30.06.2021 wurde seinerzeit auf Grundlage
der Verordnung Uber die Vergabe o6ffentlicher Auftrage (Vergabeverordnung - VgV) im
Rahmen eines Offenen Verfahrens (europaweite Ausschreibung) ausgeschrieben.
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In den Vergabeunterlagen des in der Zeit vom 24.01.2019 bis 26.03.2019 durchgefuhrten
Offenen Verfahrens war die optionale einmalige Vertragsverlangerung um 1 Jahr
(01.07.2021 bis 30.06.2022) formuliert. Von dieser Option mdchte das Tiefbauamt der
Stadtverwaltung Leonberg nun Gebrauch machen. Die Firma MSE Mobile
Schlammentwasserungs GmbH, Auf der Hub 35-39, 76307 Karlsbad-Ittersbach hat fir den
Fall der optionalen Vertragsverlangerung um dieses 1 weitere Jahr der Stadt Leonberg
bereits schriftlich bestatigt, diese, unter Beibehaltung der bisherigen Preiskonditionen sowie
der Vertrags- und Rahmenbedingungen zur Klarschlammentsorgung inkl.
Logistikdienstleistungen des Auftrags vom 07.06.2019, anzunehmen.

Dadurch ware die Klarschlammentsorgung mit 95 €/to netto bis 30.06.2022 preislich
konstant. Im Rahmen eines ansonsten durchzufiihrenden neuen Offenen Verfahrens sind
zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall glinstigere Preise zu erwarten, da sich in den letzten
Jahren ein stetiger Anstieg der Preise zur Klarschlammentsorgung zeigte.

Die Verwaltung empfiehlt daher, von der Option der einmaligen Vertragsverlangerung um 1
weiteres Jahr Gebrauch zu machen.

Die Klarschlammentsorgung (,Abholung, Transport und thermische Entsorgung/Verwertung
von Klarschlamm aus der Sammelklaranlage Mittleres Glemstal in 71229 Leonberg-
Hoéfingen; Jahresmenge ca. 4.000 t/a entwasserter Schlamm®) wird weiterhin auf Basis der
Entsorgungsvariante ,Stra3e“ an die Fa. MSE Mobile Schlammentwéasserungs GmbH, Auf
der Hub 35-39, 76307 Karlsbad-Ittersbach zum Bruttoeinheitspreis von 113,05 €/to und
einem voraussichtlichen Gesamtbruttoentsorgungsaufwand von 452.200,00 €/Jahr im
Zeitraum vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 vergeben.

Anlage/n
Keine
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